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Kurzbeschreibung:  
Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und 
Recycling von Windenergieanlagen  

Durch die breite politische Befürwortung der Energiewende und des stetig wachsenden Be-
stands an Windenergieanlagen (WEA) in Deutschland und Europa gewinnen auch Fragen des 
Anlagenrückbaus und Recyclings an Bedeutung. Hierbei bestehen auch jenseits des vielbeachte-
ten Rotorblattrecyclings mit ihren glasfaserverstärkten (GFK) und carbonfaserverstärkten (CFK) 
Anlagenteilen – welche in der vorliegenden Untersuchung ausgeklammert sind – weitere Her-
ausforderungen, die in diesem Vorhaben betrachtet werden. 

Zentraler Forschungsgegenstand war dabei die Überprüfung und Bewertung bestehender An-
sätze zur Berechnung der Rückstellungsleistungen (§ 35 BauGB) und die Entwicklung von Maß-
nahmen zur gesicherten Übermittlung von rückbaurelevanten Herstellerinformationen.  

Grundlage für diese Untersuchungen war dabei die Erfassung der bestehenden gesetzlichen und 
untergesetzlichen Regelungen sowie Daten, die im Rahmen einer Behörden- und einer Bran-
chenbefragung erhoben wurden. Basierend auf den Untersuchungen werden Empfehlungen aus-
gesprochen, die einem effizienten behördlichen Vollzug und einer Etablierung einer guten Rück-
baupraxis dienen sollen. Ebenfalls wurde untersucht und bewertet, ob sich Elemente der abfall-
wirtschaftlichen Produktverantwortung auf Rückbau und Recycling von WEA übertragen lassen. 

Abstract:  
Ensuring good practice in the dismantling and recycling of wind turbines 

Due to the broad political support for the energy transition and the steadily growing number of 
wind turbines in Germany and Europe, questions of turbine dismantling and recycling are also 
gaining in importance. In this context, there are also further challenges beyond the much-noted 
rotor blade recycling with its glass fiber and carbon fiber reinforced turbine parts - which are 
excluded from the present study - that are considered in this project.  

The scope of the research was the review and evaluation of existing approaches to the calcula-
tion of restitution payments (§ 35 BauGB) and the development of measures for the secure 
transmission of manufacturer information relevant to dismantling.  

The basis for these investigations was the examination of existing regulations, as well as data 
collected in the course of a survey of authorities and an industry survey. Based on the investiga-
tions, recommendations were made that should serve efficient enforcement by the authorities 
and the establishment of good dismantling practice. It was also investigated and evaluated 
whether elements of waste management product responsibility can be conferred to the disman-
tling and recycling of wind turbines. 
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SH Schleswig-Holstein  

SL Saarland 

sog.  sogenannte/sogenanntes/sogenannter 

SP Spanien 

TA Technische Anleitung 

TEUR Tausend Euro 

TH Thüringen 

TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit 

TWh Terrawattstunde  

u. a.  unter anderem  

UBA  Umweltbundesamt, Dessau  

Urt. Urteil 

V Verordnung 

v. H.  Von Hundert  

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 

VGH  Verwaltungsgerichtshof 

Vgl. Vergleiche  

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz  

WEA Windenergieanlage(n) 

z.B. zum Beispiel 

zzgl. zuzüglich 
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Zusammenfassung 

Hintergrund und Zielsetzung 

Sinn und Zweck des gesamten Forschungsvorhabens ist es, ein Konzept bzgl. einzelner Maßnah-
men zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von Windenergieanlagen 
(WEA) zu entwickeln. Dabei baut das Vorhaben auf dem vorherigen Forschungsprojekt „Ent-
wicklung eines Konzepts und Maßnahmen für einen ressourcensichernden Rückbau von Wind-
energieanlagen“ (UBA-Text 117/2019) auf. Im Unterschied zum Vorgängerprojekt untersucht 
das hiesige Forschungsvorhaben die Vorgehensweisen der örtlichen Genehmigungs- und Voll-
zugsbehörden und beleuchtet weitere notwendige Schritte in Bezug auf den Rückbau- und Re-
cyclingprozess von WEA. 

Status quo und Behördenbefragung 

Im Anschluss an die Zusammenfassung in diesem Kapitel 1 erfolgt im Kapitel 2 eine inhaltliche 
Prüfung der einschlägigen Rechtstexte wie z.B. das bundeseinheitliche Bauplanungsrecht, das 
länderspezifische Bau- und Raumordnungsrecht und die Windenergieerlasse der Bundesländer. 
Für die Betrachtung werden der (Regel)Fall von WEA ab einer Nabenhöhe von 50 m beurteilt. 
Für diese Anlagen ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) mit seinen genehmigungs-
rechtlichen Anforderungen und Betreiberverpflichtungen einschlägig. Konkret geht es um die 
Identifizierung von Maßnahmen für den Rückbau und das Recycling von WEA. Dafür wurden 
auch die einschlägigen Abfallgesetze und der Umgang mit zurückgebauten Materialien in den 
Blick genommen. Durch die Darstellung des rechtlichen Status quo mit der Betrachtung von 
BauGB, BImSchG und BBodSchG sowie deren länderspezifische Durchsetzung ist eine länder-
übergreifende Vergleichbarkeit möglich.  

Neben den gesetzlichen Fragestellungen wie Zuständigkeit und Vollzug bzgl. Rückbau werden 
auch technische und organisatorische Fragen beleuchtet, wobei die politischen Aspekte der je-
weiligen landesspezifischen Akzeptanz außer Acht bleiben.  

Für die Erfassung des Status quo wurden neben der Prüfung der gesetzlichen Grundlagen auch 
parlamentarische Anfragen der Länder berücksichtigt. So wurden die digital verfügbaren Quel-
len auf Hinweise für eine Rückbau- und Recyclingpraxis identifiziert, durchsucht und bewertet. 

Ein eigener bedeutsamer Teil des zweiten Kapitels stellt die Behördenbefragung dar (vgl. Frage-
bogen in Anhang A.3). Auf Grundlage der durch die Recherche zum Status quo erlangten Kennt-
nisse wurde ein Fragebogen erstellt. In dieser Befragung der Landesbehörden wurden insbeson-
dere die Genehmigungspraxis hinsichtlich des Rückbaus abgefragt. So sollte beispielsweise er-
läutert werden, wie die Rückstellungsleistungen tatsächlich umgesetzt und berechnet werden. 
Weiterhin gab es Fragen zu Befristungen des Anlagenbetriebs, zu Erfahrungen mit Verlängerun-
gen der Betriebsdauer und Anerkennung von Gutachten des Weiterbetriebs, zu Erfahrungen und 
zum Umgang mit Rückbauvorhaben inklusive der Anzeige- und Genehmigungspflichten, der zu-
ständigen Behörden und der technischen Anforderungen an Rückbauvorhaben. Des Weiteren 
wurden die Behörden zum Regelungsbedarf sowie zu derzeitigen Schwierigkeiten aus der Praxis 
der Genehmigung und Überwachung und der Eignung technischer Normen für den Rückbau be-
fragt. Die Auswertung der Befragung erfolgte anonymisiert. Behörden aus 15 Bundesländern ha-
ben an der Befragung teilgenommen, sodass ein vertiefter Überblick über die Rückbaupraxis der 
Bundesländer möglich ist. Die Befragung bildet neben dem allgemeinen Rechtsrahmen und den 
Landeserlassen die Grundlage für Positivbeispiele, die bundesweit eingeführt werden könnten 
sowie für das Erkennen eines Regelungsbedarfes.  
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Als Ergebnis der Recherche zum Status quo und der Behördenbefragung können verschiedene 
Problemfelder identifiziert werden. Dazu zählen z.B. unklare Zuständigkeiten mehrerer Behör-
den für den einheitlichen Lebenssachverhalt von Rückbau und Recycling von WEA. Ebenso eine 
unterschiedliche Herangehensweise der Behörden bei der Berechnung der Sicherheitsleistung 
für den Rückbau der WEA. Des Weiteren liegen zum Zeitpunkt des Rückbaus bislang wenig bis 
keine relevanten Herstellerinformationen vor, die für den Rückbau durch spezialisierte Unter-
nehmen aber als erforderlich eingestuft werden. Konkret fehlt es an bestehenden Informations-
standards. 

Aus den parlamentarischen Anfragen und den Wünschen der befragten Behörden lässt sich die 
Notwendigkeit von Einheitlichkeit zwar nicht quantitativ, aber qualitativ ableiten. So fordern die 
Akteur*innen teilweise mehr Regulierung, welche sich aber an den tatsächlichen Bedürfnissen 
der Branche orientieren sollte. Wiederum konnten zunächst vermutete Probleme wie das Stellen 
eines Verlängerungsantrages für das Herauszögern des Rückbaus nicht bestätigt werden. 

Das Kapitel 2 bildet damit die Grundlage für das weitere Forschungsprojekt. 

Berechnungsformeln für Sicherheitsleistung 

Zur Sicherstellung des Rückbaus von WEA werden als Voraussetzung für die Erteilung der Bau-
genehmigung Sicherheitsleistungen verlangt, die zur Einhaltung der Rückbauverpflichtung nach 
§ 35 Abs. 5 S. 2 BauGB dienen.  

Im dritten Kapitel wurden die Berechnungsansätze und -formeln zur Bestimmung von Sicher-
heitsleistungen identifiziert und bewertet. Um eine Empfehlung für eine einheitliche Berech-
nungsformel aussprechen zu können, wurden die aktuellen Ansätze für Rückstellungsleistungen 
sowie tatsächliche Investitionen und Rückbaukosten analysiert und bewertet. Für die Identifika-
tion dienten rückbauspezifischen Ländererlasse sowie weitere Quellen wie Veröffentlichungen 
von Ministerien, Behörden und Hersteller*innen und Betreiber*innen von WEA. Zusätzlich wur-
den Vorgehensweisen aus anderen europäischen Staaten analysiert. Ergänzt und bestätigt wur-
den die Ergebnisse durch die Ergebnisse der durchgeführten Behördenbefragung.  

Die Analyse der tatsächlichen Kosten für den Rückbau einer WEA erfolgte anhand der Ergeb-
nisse der Behördenbefragung sowie aufgrund frei zugänglicher Quellen wie z.B. Veröffentlichun-
gen von Hersteller*innen von WEA. Die anschließende Auswertung beinhaltet zum einen die ge-
ografische Abdeckung in den deutschen Bundesländern und Europa und zum anderen die statis-
tische Auswertung der Sicherheitsleistungen im Vergleich zu den realen Rückbaukosten, katego-
risiert nach verschiedenen Berechnungsansätzen. So wurden Berechnung nach den Investitions-
kosten, der Anlagenleistung, der Nabenhöhe und Sonstigem untersucht. Aus diesen Ergebnissen 
wurden im Anschluss Empfehlungen für die zukünftige Anwendung abgeleitet.  

Insgesamt konnten in neun deutschen Bundesländern konkrete Ansätze identifiziert werden, so-
wie weniger definierte Ansätze in zwei weiteren deutschen Bundesländern. Des Weiteren gibt es 
in vier europäischen Staaten definierte Ansätze zur Bestimmung von Sicherheitsleistungen, wo-
bei die Berechnungsansätze nach Investitionskosten und Leistung dominieren. Ansätze nach Na-
benhöhe sind eher seltener zu finden. Sonstige Berechnungsansätze nach Kostenschätzung 
durch Experten*innen oder Hersteller*innen, pauschale Preislisten oder pro WEA, unabhängig 
der Größe, wurden zwar identifiziert, aber als nicht tauglich bewertet. 

In Bezug auf die Berechnung der tatsächlichen Investitions- und Rückbaukosten bestätigt sich 
anhand der anlagenspezifischen Datensätze, dass sich diese Kosten stark in Abhängigkeit der je-
weils betrachteten WEA unterscheiden. Die gemeldeten Investitionskosten schwanken von 500 
bis 4.135 TEUR, die Rückbaukosten liegen in einem Bereich von 4 TEUR bis 515 TEUR. Bedeu-
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tende individuelle Einflussgrößen der tatsächlichen Rückbaukosten sind demnach beispiels-
weise die verwendeten Komponenten, Nabenhöhe, Turmkonzept, Kranmodell, Art der Demon-
tage, Entsorgungskosten sowie die konkrete Anzahl rückzubauender WEA (z.B. in einem Wind-
park).  

In der Gesamtbewertung bilden die Berechnungsansätze aus Nordrhein-Westfalen, Niedersach-
sen/Hessen und Schleswig-Holstein die Rückbaukosten mit den vergleichsweise höchsten Treff-
sicherheiten ab. Die deutlich besten Ergebnisse erzielt dabei der Berechnungsansatz aus Nord-
rhein-Westfalen, welcher auf die Investitionskosten abstellt. Berechnungsansätze, welche auf 
andere Rechengrößen abstellen wie etwa die Leistung, die Nabenhöhe oder fixe Werte, sind im 
Vergleich weniger treffsicher. Neben einer vergleichsweise geringen Treffsicherheit zeigen diese 
ebenso mit einer minimalen Treffsicherheit höhere Fehlerquoten in allen Anlagenkategorien.  

Insgesamt ist daher der Berechnungsansatz aus dem Windenergieerlass für Nordrhein-Westfa-
len vorzugswürdig. 

Herstellerinformationen und Branchenbefragung 

In Kapitel 4 werden die unterschiedlichen Möglichkeiten der Sicherung und Weitergabe rück-
baurelevanter Informationen erörtert. Ausgangspunkt für die Erörterung sind dabei die Fragen, 
welche Informationen für einen Rückbau überhaupt nötig sind und von wem (Hersteller*innen, 
Betreiber*innen oder Rückbauunternehmen) diese Informationen bereitgestellt, archiviert und 
ermittelt werden können. Ebenso erörtert werden die Aspekte, wie eine Anpassung der bereit-
zustellenden Informationen erfolgen kann, wenn sich während der Laufzeit relevante Parameter 
verändern, und auf welchem Weg und mit welchem Medium diese Informationen weitergegeben 
werden können.  

Die Erörterung der Fragen erfolgt dabei auf der Basis einer Literaturanalyse. Ergänzt wird diese 
Analyse durch Erfahrungswerte aus der Praxis. Die entsprechenden Daten wurden im Rahmen 
von zwei Befragungen generiert. Die erste Befragung richtete sich an Landesbehörden. Erhoben 
wurden im Rahmen dieser kapitelübergreifenden Befragung zum Status quo insbesondere die 
behördlichen Herausforderungen und Wünsche bezogen auf eine gute Rückbaupraxis. Einen be-
sonders bedeutsamen Teil dieses Kapitels stellt sodann die zweite Befragung dar, die sich an 
Vertreter*innen aus der Rückbaubranche, der Entsorgungs- und Recyclingbranche sowie an 
Hersteller*innen richtete. Ziel war ein umfassendes Bild über den Status quo der Rückbaupraxis 
und rückbaurelevanter Informationen zu erlangen, um Maßnahmen für eine bessere Rückbau-
praxis im Rahmen eines Informationsstandards zu entwickeln. Abgefragt wurden etwa Vorer-
fahrung, Informationsdefizite sowie aktuelle Probleme und Wünsche im Kontext rückbaurele-
vanter Daten.  

Auf Basis der Befragungsergebnisse und der Analyse der einschlägigen wissenschaftlichen Lite-
ratur sowie technischer Leitfäden konnte ein Katalog rückbaurelevanter Informationen abgelei-
tet werden.  

Anknüpfend an die rückbaurelevanten Informationen werden die Möglichkeiten der Informati-
onsweitergabe und Archivierung erörtert. Die Betrachtung erfolgt dabei mit dem Ziel, eine mög-
lichst schlanke, also eine wenig bürokratische Lösung für einen zuverlässigen Informationsstan-
dard für eine gute Praxis bei Rückbau und Recycling zu erarbeiten. Hierfür werden vier Strate-
gien beschrieben, diskutiert und deren Vor- und Nachteile benannt. Konkret beleuchtet werden 
folgende Alternativen: Informationen für den Rückbau als Teil der Anlagengenehmigung, Eintra-
gung von rückbaurelevanten Informationen in das Marktstammdatenregister, Informationen für 
den Rückbau als Teil der Dokumentation der technischen Betriebsführung und Bereitstellung 
der rückbaurelevanten Informationen als Dienstleistungsangebot der Hersteller*innen. 
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Zu guter Letzt werden in diesem Kapitel die einzelnen Schritte eines nachhaltigen Rückbaus be-
schrieben. Grundlage ist hierfür zunächst der in Kapitel 2 dargestellte Rechtsrahmen, hierneben 
aber gerade auch die DIN SPEC 4866. Diese wurde mit verschiedenen Akteur*innen der Indust-
rie erarbeitet und kann als erste Anleitung für nachhaltige Prozesse bei Rückbau, Demontage, 
Recycling und Verwertung von WEA angesehen werden. Feststellbar war im Rahmen der Dar-
stellung, dass einheitliche Leitlinien für eine gute Praxis von Rückbau und Recycling von on-
shore-WEA derzeit nicht existieren.  

Um solche Leitlinien zu erreichen, sind dabei nicht nur Demontageanleitungen von Herstel-
ler*innen erforderlich, sondern auch vollständige Transparenz bezüglich demontagerelevanter 
Informationen. Denn die Kenntnis über die Best Practice ist auf der einen Seite die Vorausset-
zung für die technische Durchführung dieser, auf der anderen Seite aber auch die Bedingung zur 
behördlichen Überwachbarkeit. Mit Blick auf den wettbewerblichen Rahmen ist dabei idealer-
weise eine einheitliche Leitlinie für Europa anzustreben.  

Besonderes Augenmerk ist bei der Herausbildung eines Informationsstandards und der Etablie-
rung von Leitlinien zu einer Guten Praxis auf die Nutzung digitaler Technologien zu legen. Insbe-
sondere ist zu erwarten, dass der Einsatz der beispielhaft aufgelisteten Technologien die daten-
gesteuerte Entscheidungsfindung über Rückbau und Recycling verbessern und so die Optimie-
rung hin zur guten Praxis erleichtern wird. 

Empfehlungen 

Die Kapitel 2 bis 4 bilden die Grundlage für das 5. Kapitel. Für die als problemträchtig erkannten 
Bereiche werden Lösungsvorschläge auf Landes- und/oder Bundesebene unterbreitet. Dabei 
handelt es sich um Empfehlungen, die an unterschiedliche Adressat*innen gerichtet sind. Konk-
ret wurden zunächst die Problemschwerpunkte identifiziert und anschließend jeweils ein Maß-
nahmenvorschlag zur Lösung dieses Problems aufgezeigt und begründet, warum dieser Vor-
schlag vorzugswürdig vor anderen potentiellen Lösungen ist.  

Die Inhalte des Kapitels 5 umfassen die behördenseitig notwendigen Schritte eines möglichst 
einheitlichen Rückbaus und stellen bei Umsetzung eine deutliche Verbesserung der guten Praxis 
für Rückbau und Recycling dar. Konkret werden Verankerungsmöglichkeiten für klare behördli-
che Zuständigkeiten genannt und bewertet. So wird eine Bündelung der Zuständigkeiten für 
Rückbau und Recycling vorgeschlagen, die Errichtung einer Stabsstelle als Alternative zu dem 
erstgenannten sehr invasiven Eingriff genannt und schließlich Vorschläge zu Vorgaben hinsicht-
lich des Informationsflusses zwischen den Behörden unterbreitet.  

Weiterhin wird ein Formulierungsvorschlag für eine einheitliche Definition des Begriffes „Rück-
bau“ unterbereitet und gleichzeitig erläutert, in welchen gesetzlichen Regelungen diese Defini-
tion die bestmögliche Wirkung entfaltet. Zur Erleichterung und Vereinheitlichung der Praxis 
beim Rückbau von WEA wurden Musternebenbestimmungen im Sinne des § 12 BImSchG für die 
konzentrierten BImSchG-Genehmigungen erarbeitet.  

Weiter wird auf Grundlage des 3. Kapitels eine einheitliche Berechnungsformel für die Sicher-
heitsleistung nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB vorgeschlagen.  

Ferner werden die benötigten Herstellerinformationen, die ein Rückbauunternehmen für den 
reibungslosen Rückbau einer WEA benötigt, definiert und daraus ein einheitliches Rückbaukon-
zept für die Branche abgeleitet, wobei als mildestes Mittel eine freiwillige Selbstverpflichtung in 
Betracht kommt. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Branchenbefragung hat erkennen las-
sen, dass in der Branche Bedenken gegen eine weitreichende Regulatorik in diesem Zusammen-
hang besteht.  
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Als letzten Vorschlag zur besseren Kommunikation zwischen den Behörden und Hersteller*in-
nen und Betreiber*innen einerseits und andererseits zwischen den Behörden untereinander, 
wird die Etablierung eines verbindlichen Informationsstandards vorgeschlagen, der ein Min-
destmaß der notwendigen Information für den Rückbau einer WEA festlegt. 

Herstellerverantwortung und Speichersysteme 

Das abschließende Kapitel 6 befasst sich mit dem Aspekt der Herstellerverantwortung für WEA. 
Konkret geht es um die Frage, ob die in anderen Bereichen bereits weitreichend eingeführte 
Herstellerverantwortung auch auf WEA oder jedenfalls auf bestimmte Komponenten (branchen-
spezifische Energiespeicher) erstreckt werden kann, die in unmittelbaren Zusammenhang mit 
WEA stehen. Ziel der Betrachtung ist es, eine möglichst schlanke Regelung aufzuzeigen, sollte 
sich bezüglich des Rückbaus von WEA die Anwendbarkeit der Herstellerverantwortung als not-
wendig oder sinnvoll erweisen. Hierbei wird insbesondere beachtet, dass der politisch ange-
strebte verstärkte Ausbau der Nutzung von erneuerbarer Energie nicht unnötig behindert wird. 

Das Instrument der Produktverantwortung wird hierzu kritisch durchleuchtet. Beschrieben 
werden die Bereiche, in denen die Herstellerverantwortung bereits eingeführt ist, wobei insbe-
sondere die Vor- und Nachteile für die jeweiligen Anwendungsbereiche aufgezeigt werden. 
Exemplarisch wird an der Rücknahme/Recycling von Industrie-Altbatterien dargestellt, dass Re-
gelungen der Herstellerverantwortung bezogen auf WEA bereits in Teilbereichen vorliegen und 
im Einzelfall auch zur Anwendung kommen können.  

Da mit dem wachsenden Ausbau der erneuerbaren Energien Flexibilitätsoptionen wie der 
Stromnetzausbau, Lastenmanagement und Energiespeichersysteme zunehmend an Bedeutung 
gewinnen, werden sodann Speichersysteme beschrieben, die bezogen auf onshore WEA bedeut-
sam sind und noch werden können. Für die insoweit insbesondere in Frage kommenden unter-
schiedlichen Batteriesystemen ist aktuell allerdings noch kein einheitliches Recyclingverfahren 
verfügbar. Die daraus resultierenden abfallwirtschaftlichen Herausforderungen werden aufge-
zeigt.  

Ausgehend von der so ermittelten Grundlage werden abschließend Umsetzungsmöglichkeiten 
der erweiterten Herstellerverantwortung bezogen auf WEA diskutiert. Hierzu werden ebenso 
die Vorteile, die die Einführung der Herstellerverantwortung bedeuten kann, dargestellt wie 
auch die sich mit solchen Regelungen verbindenden Nachteile. Besonders in den Blick genom-
men werden die Altanlagen, die nicht in den Anwendungsbereich einer zukünftig eingeführten 
Herstellerverantwortung fallen. 
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Summary 

Background and Purpose 

The purpose of this research project is to develop a concept and individual measures to ensure 
good practice in the dismantling and recycling of wind turbines. In doing so, the project builds 
on the previous research project "Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen für einen res-
sourcensichernden Rückbau von Windenergieanlagen" (UBA-Text 117/2019). In contrast to the 
previous project, the current research project aims to examine the procedures of local permit-
ting and enforcement authorities and sheds light on further necessary steps in relation to the 
dismantling and recycling process of wind turbines. 

Status quo and survey of authorities 

In chapter 2, the content of the relevant legal framework is examined, for example, the federal 
building planning law, the state-specific building and regional planning law and the wind energy 
decrees of the federal states. For the consideration, the (standard)case of wind turbines with a 
hub height of 50 m or more is assessed. For these turbines, the Federal Immissions Control Act 
with its permitting requirements and operator obligations is relevant. Specifically, this involves 
the identification of measures for the dismantling and recycling of wind turbines. For this pur-
pose, the relevant waste laws and the handling of dismantled materials were also taken into con-
sideration. By presenting the legal status quo with the consideration of the German Building 
Code, the Federal Immissions Control Act and the Federal Soil Protection Act and as well as their 
state-specific enforcement, a cross-state comparability is possible.  

In addition to the legal issues, such as jurisdiction and enforcement with regard to dismantling, 
technical and organizational issues are also examined, disregarding the political aspects of the 
respective state-specific acceptance.   

To capture the status quo, parliamentary inquiries of the federal states were considered in addi-
tion to the examination of the legal basis. Thus, digitally available sources were identified, 
searched and evaluated for evidence of dismantling and recycling practices. 

A separate significant part of the second chapter is the survey of authorities (see the question-
naire in Appendix A.3). Based on the knowledge which the authors gained through the research 
on the status quo, a questionnaire was prepared. In this survey, the state authorities were asked 
about their approval/permit practice regarding dismantling. For example, it was to be explained 
how the provision services have been implemented and calculated. Furthermore, questions were 
asked on time limits for operation of the turbines, on experiences with extensions of the operat-
ing periods and recognition of expert opinions on continued operation, on experiences and on 
the handling of dismantling projects including notification and if permits were needed, the re-
sponsible authorities and the technical requirements for dismantling projects. Furthermore, the 
authorities were asked about the necessity of regulation as well as practical difficulties regard-
ing permitting and monitoring and the suitability of technical standards for dismantling. The 
evaluation of the survey was carried out anonymously. Authorities from 15 federal states partic-
ipated in the survey, so that an in-depth overview of the dismantling practice of the federal 
states is possible. In addition to the general legal framework and the state decrees, the survey 
forms the basis for positive examples that could be introduced nationwide and for identifying a 
need for regulation.  

As a result of the research on the status quo and the survey of authorities, various problem areas 
have been identified. These include, for example, uncertain responsibilities and competences of 
several authorities for the consistent life cycle of dismantling and recycling of wind turbines. 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

21 

 

Also, different approaches of the authorities in calculating the security payments for the disman-
tling of the wind turbine. Furthermore, the relevant manufacturer information is currently not 
available at the time of dismantling, but it is considered necessary for dismantling by specialized 
companies. Specifically, there is a lack of existing information standards. 

From the parliamentary inquiries and the wishes of the authorities interviewed, the need for 
consistency can be derived qualitatively, but not quantitatively. In some cases, the actors call for 
more regulation, which should, however, be oriented to the actual needs of the industry. Again, 
problems that were initially suspected, such as the need to apply for an extension to delay dis-
mantling, could not be confirmed.  

Chapter 2 thus forms the basis for the further research project. 

Calculation formula for security payments 

To ensure the dismantling of wind turbines, security payments are required as a prerequisite for 
the issuance of a building permit, which serve to comply with the dismantling obligation pursu-
ant to Section 35 paragraph 5 sentence 2 of the German Building Code.  

In the third chapter, the calculation methods and formulas for determining security payments 
were identified and evaluated. To be able to make a recommendation for a uniform calculation 
formula, the current methods for provision services as well as actual investments and disman-
tling costs were analyzed and evaluated. For the identification, dismantling-specific state de-
crees as well as further sources, such as publications of ministries, authorities and manufactur-
ers and operators of wind turbines, were used. In addition, procedures from other European 
countries were analyzed. The results were supplemented and confirmed by the results of the au-
thority survey. 

The analysis of the actual costs for the dismantling of a wind turbine was carried out based on 
the results of the authority survey as well as based on freely accessible sources such as publica-
tions of manufacturers of wind turbines. The subsequent evaluation contains on the one hand 
the geographical coverage in the German federal states and Europe and on the other hand the 
statistical evaluation of the security payments in comparison to the real dismantling costs cate-
gorized according to different calculation methods. Accordingly, calculations related to invest-
ment costs, turbine power, hub height and other factors were examined. Recommendations for 
future application were then derived from these results.  

In total, concrete methods could be identified in nine German states, as well as less defined 
methods in two other German states. Furthermore, defined methods for the determination of se-
curity payments exist in four European countries. Whereby the calculation methods according to 
investment costs and power dominate, methods according to hub height are found rather less 
frequently. Other calculation methods based on cost estimates by experts or manufacturers, 
lump-sum price lists or per wind turbine irrespective of size were identified but were not evalu-
ated as suitable. 

Regarding the calculation of the actual investment and dismantling costs, the turbine-specific 
data sets confirm that these costs differ depending on the respective wind turbine under consid-
eration. The reported investment costs vary from 500 to 4,135 TEUR, the dismantling costs 
range from 4 TEUR to 515 TEUR. Significant individual factors influencing the actual dismantling 
costs are, for example, the components used, hub height, tower concept, crane model, type of 
dismantling, disposal costs and the specific number of wind turbines to be dismantled (for exam-
ple in a wind farm).   
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In the overall evaluation, the calculation method from North Rhine-Westphalia, Lower Sax-
ony/Hesse and Schleswig-Holstein represents the dismantling costs with the comparatively 
highest accuracy. The preferred results are achieved by the calculation method from North 
Rhine-Westphalia, which is based on the investment costs. Calculation approaches based on 
other parameters, such as power, hub height or fixed values, are less accurate in comparison. In 
addition to a comparatively low accuracy, they also show higher error rates in all categories with 
a minimal accuracy.  

Overall, the calculation approach from the Wind Energy Decree for North Rhine-Westphalia is 
therefore preferable. 

Information from manufacturers and industry survey 

Chapter 4 discusses the various options for obtaining and disseminating dismantling-relevant 
information. The outsets for the discussion are the questions of what information is necessary 
for dismantling and by whom (manufacturer, operator or dismantling company) this infor-
mation can be provided, discovered and archived. Also discussed are the aspects of how the in-
formation can be adapted if relevant parameters change during the runtime, and in which way 
and with which medium this information can be circulated.  

The discussion of the questions is based on a literature analysis. This analysis is supplemented 
by empirical data from practical experience which was generated in the course of two surveys. 
The first survey interviewed state authorities. This cross-chapter survey on the status quo fo-
cused in particular on the challenges and wishes of the authorities with regard to good disman-
tling practice.  

A particularly important part of this chapter is the second survey, which addressed representa-
tives of the dismantling industry, the disposal and recycling industry and manufacturers. The 
aim was to obtain a comprehensive picture of the status quo of dismantling practice and disman-
tling-relevant information in order to develop measures for better dismantling practice within 
the framework of an information standard. 

Questions were asked about previous experience, information deficits and current problems and 
wishes in the context of dismantling-relevant data. Based on the results of the survey and the 
analysis of the relevant scientific literature as well as technical guidelines, a catalog of infor-
mation relevant to dismantling was derived.  

Following on from the information relevant to dismantling, the possibilities for passing on infor-
mation and archiving it are discussed. The aim is to develop a solution for a reliable information 
standard for good practice in dismantling and recycling that is as streamlined as possible, thus 
requiring little bureaucracy. To this end, four strategies are described and discussed, and their 
advantages and disadvantages are identified. Specifically, the following alternatives are high-
lighted: Information for dismantling as part of the permit for the turbines, registration of dis-
mantling-relevant information in the market register, information for dismantling as part of the 
documentation of technical management, and provision of dismantling-relevant information as a 
service offered by the manufacturers. 

Finally, this chapter describes the individual steps of sustainable dismantling. The basis for this 
is initially the legal framework described in Chapter 2 and the DIN SPEC 4866 which had been 
developed in collaboration with the industry and can be regarded as an initial guide to sustaina-
ble processes for dismantling, disassembly, recycling and recovery of wind turbines. It was 
found that uniform guidelines for good practice in dismantling and recycling onshore wind tur-
bines do not yet exist.  
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In order to achieve such guidelines, not only dismantling guidelines from manufacturers are re-
quired, but also full transparency regarding information relevant to dismantling. On the one 
hand, knowledge of best practices is a prerequisite for the technical implementation of such 
measures; on the other hand, it is also a prerequisite for monitoring by the authorities. In view of 
the regulatory framework, a uniform guideline for Europe should ideally be strived for.  

Particular attention should be paid to the use of digital technologies in the development of an 
information standard and the establishment of guidelines for good practice. In particular, it is 
expected that the use of the technologies listed as examples will improve data-driven decision 
making on dismantling and recycling and thus facilitate optimization towards good practice. 

Recommendation 

Chapters 2 to 4 form the basis for Chapter 5. For the areas identified as problematic, solutions 
are proposed at the state and/or federal level. These are recommendations addressed to differ-
ent target groups. The main problem areas were first identified and then a proposal for action to 
solve this problem was presented in each case and reasons given as to why this proposal is pref-
erable to other potential solutions. 

The contents of Chapter 5 cover the steps necessary on the part of the authorities to achieve the 
most uniform dismantling possible and, if implemented, represent a significant improvement in 
good practice for deconstruction and recycling. Specifically, anchoring options for clear regula-
tory responsibilities are mentioned and evaluated. Accordingly, the concentration of responsibil-
ities for dismantling and recycling is suggested, the establishment of a staff unit is mentioned as 
an alternative to the first-mentioned very invasive intervention, and finally, proposals are made 
for specifications regarding the flow of information between the authorities.  

Furthermore, a proposal for the wording of a uniform definition of the term "dismantling" is pre-
pared and at the same time it is explained in which legal regulations this definition has the best 
possible effect. To facilitate and standardize practice in the dismantling of wind turbines, model 
ancillary provisions within the meaning of Section 12 of the Federal Immission Control Act have 
been drawn up for concentrated permits under the Federal Immissions Control Act. 

In addition to that, a uniform calculation formula for the security payments according to Section 
35 of the German Building Code is proposed on the basis of chapter 3. 

Moreover, the required manufacturer information, which a dismantling company needs for the 
frictionless dismantling of a wind turbine, is defined and a uniform dismantling concept for the 
industry is derived from it. Whereby a voluntary self-commitment can probably be considered 
as the mildest means. In this respect, it must be considered that the “industry survey” has shown 
that there are concerns in the industry about far reaching regulation in this context. 

As a final suggestion for better communication between the authorities and manufacturers and 
operators on the one hand, and between the authorities themselves on the other hand, the estab-
lishment of a binding information standard is proposed, which defines a minimum level of infor-
mation required for the dismantling of a wind turbine. 

Manufacturer responsibility and memory systems 

The final Chapter 6 addresses the producer responsibility aspect of wind turbines. Specifically, it 
addresses the question of whether producer responsibility, which has already been widely intro-
duced in other areas, can also be extended to wind turbines, or at least to certain components 
(industry-specific energy storage systems) that are directly related to wind turbines. The aim of 
the analysis is to identify a regulation that is as streamlined as possible, should the applicability 
of producer responsibility prove necessary or sensible with regard to the dismantling of wind 
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turbines. In this context, particular attention is paid to ensuring that the politically intended in-
creased use of renewable energy is not unnecessarily impeded. 

The instrument of product responsibility is critically examined for this purpose. The areas in 
which producer responsibility has already been introduced are described, with particular em-
phasis on the advantages and disadvantages for the respective areas of application. Using the ex-
ample of the take-back/recycling of industrial batteries, it is shown that producer responsibility 
regulations already exist in some areas in relation to wind turbines and can apply in individual 
cases. 

Since options such as the expansion of the power grid, load management and energy storage are 
becoming increasingly important with the expansion of renewable energies, (potentially) signifi-
cant storage systems are then described. However, there is currently no standardized recycling 
process available for the various battery systems that come into question in this respect. The re-
sulting waste management challenges are highlighted.  

Based on the information thus obtained, possible ways of implementing producer responsibility 
in relation to wind turbines will be discussed. For this purpose, the advantages and disad-
vantages of legal producer responsibility are presented. Particular attention will be paid to old 
turbines that would not be subject to a producer responsibility introduced in the future.  
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1 Hintergrund und Zielsetzung des Forschungsvorhabens 
Der Ausbau der Windenergie ist eine tragende Säule der Energiewende, die den Ausstieg aus der 
Nutzung fossiler Rohstoffe ermöglichen soll. So sollen nach dem aktuellen Koalitionsvertrag 
2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP) für die Windenergie an Land zwei Prozent der Lan-
desflächen ausgewiesen werden. Die nähere Ausgestaltung des Flächenziels soll im Baugesetz-
buch erfolgen. 

Die Bedeutung eines erforderlichen Windenergieausbaus zeigt sich zudem auch in den aktuellen 
geopolitischen Veränderungen, bspw. aufgrund des Ukraine-Krieges. So hat sich die aktuelle 
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Strom aus erneuerbaren Energien zu 
verdoppeln. Dabei spielt die Windenergie eine wichtige Rolle. Mit dem sogenannten „Wind-an-
Land-Gesetz“ soll der Ausbau der Windenergie in Deutschland deutlich schneller vorangebracht 
und das vorgenannte zwei Prozent Flächenziel umgesetzt werden. 

In Deutschland sind derzeit rund 28.000 Windenergieanlagen (nachfolgend abgekürzt WEA) an 
Land (onshore) in Betrieb.1 Nach drei Jahrzehnten des Ausbaus stellen sich jedoch auch zuneh-
mend Fragen des Weiterbetriebs und schließlich des Rückbaus. Der Rückbau wird einerseits er-
forderlich, weil die technische Lebensdauer der Anlagen begrenzt ist. Andererseits läuft der För-
derzeitraum für WEA nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nach zwanzig Jahren zu-
züglich des Inbetriebnahmejahres aus. Im Lichte der Abwägung zwischen Erlösen über alterna-
tive Vermarktungswege und Kosten eines Weiterbetriebs ist es i.d.R. die Entscheidung der Be-
treiber*innen, ob bzw. wann sie eine WEA stilllegen. Ausgehend von den Zeitpunkten, zu denen 
die Anlagen errichtet wurden, ist in den Jahren bis 2030 mit einem Höhepunkt der Rückbau-
maßnahmen zu rechnen. Nicht zuletzt mit Blick auf den am 11.12.2019 vorgestellten European 
Green Deal und dem damit in Zusammenhang stehenden Aktionsplan Kreislaufwirtschaft wird 
deutlich, dass mit der Zielsetzung der Abkehr von der Wegwerfgesellschaft hin zu einem nach-
haltigen Kreislaufwirtschaftsmodell auch der erforderliche Rückbau von WEAs ressourcenscho-
nend und umweltfreundlich erfolgen muss. Die dritte Fortschreibung des Deutschen Ressour-
ceneffizienzprogramms (Progress III) weist daher auch als Ziel aus, dass der Anlagenrückbau auf 
Grundlage eines nachhaltigen und herstellergestützten Rückbau- und Recyclingkonzepts erfol-
gen soll, das der Diversität der Anlagen gerecht wird. Das so umrissene Ziel wirft verschiedene 
juristische, technische und organisatorische Fragestellungen auf. 

Erste Grundlagen für die Beantwortung dieser Fragen wurden im Forschungsprojekt „Entwick-
lung eines Konzepts und Maßnahmen für einen ressourcensichernden Rückbau von Windener-
gieanlagen“ (UBA-Text 117/2019) herausgearbeitet. Ermittelt wurden in dem Forschungspro-
jekt erste Empfehlungen, etwa bezüglich einer einzuführenden spezifischen Produktverantwor-
tung für Rotorblätter. In Bezug auf die Rotorblätter wurde so bereits eine erste Antwort auf den 
zukünftigen Prozess gegeben. Weitere Fragen in diesem Zusammenhang sind Gegenstand eines 
noch laufenden Vorhabens des UBA zur „Entwicklung von Rückbau- und Recyclingstandards für 
Rotorblätter“ (FKZ 3720 31 301 0). Die Betrachtung der Rotorblätter bleibt in den nachfolgen-
den Betrachtungen deshalb außen vor, auch um eventuelle Doppelforschungen zu vermeiden.  

 

1 Mit Stand Dezember 2021 weist statista die Anzahl der onshore-WEA in Deutschland mit 28.230 aus. Information online verfügbar 
unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20116/umfrage/anzahl-der-windkraftanlagen-in-deutschland-seit-
1993/#professional.  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20116/umfrage/anzahl-der-windkraftanlagen-in-deutschland-seit-1993/#professional
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20116/umfrage/anzahl-der-windkraftanlagen-in-deutschland-seit-1993/#professional
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Das vorangegangene Forschungsprojekt (UBA-Text 117/2019) hat neben ersten Antworten 
auch weiteren Forschungsbedarf aufgezeigt. So wurde beispielsweise hinsichtlich der Berech-
nung der Rückstellungsleistung zur finanziellen Absicherung der Rückbau- und Entsiegelungs-
pflicht nach § 35 Abs. 5 S. 2 und 3 BauGB in dem Forschungsvorhaben eine Vereinheitlichung 
empfohlen, zugleich aber darauf hingewiesen, dass die Methode bzw. die Berechnungsgrundlage 
für eine solche Vereinheitlichung noch zu erörtern sei. Hingewiesen wurde auch darauf, dass 
mittelfristig – je nach angewendeter Berechnungsmethode – Finanzierungslücken drohen, die 
finanziellen Rückstellungsleistungen für den Rückbau also nicht ausreichen könnten, erst recht 
nicht, wenn noch ein Repowering hinzukommt. 

Die Abweichung bei der Berechnung der Rückstellungsleistung steht dabei zugleich exempla-
risch für verschiedene andere Bereiche im Zusammenhang mit dem Rückbau und dem Recycling 
von WEA. Es fehlt grundsätzlich an einheitlichen Standards und Anforderungen seitens der Be-
hörden in diesem Bereich. Die Erlasslage ist in den Bundesländern zudem sehr unterschiedlich. 
Die Studie UBA-Texte 117/2019 empfiehlt eine Vereinheitlichung mittels Leitlinien, wobei die 
Präferenz für Leitlinien in Form einer Vollzugshilfe erkennbar ist, aber auch die Erarbeitung ei-
ner Verwaltungsvorschrift erwogen wird. Gegenstand dieser Leitlinien sollten nach den Ergeb-
nissen der Studie UBA-Texte 117/2019 etwa (technische) Standards oder auch Handlungsan-
weisungen für einzelne problematische Rückbau- und Entsorgungstätigkeiten sein. Diesbezüg-
lich wurde allerdings noch Forschungsbedarf festgestellt, insbesondere was die Einbeziehung 
und Nutzbarmachung von Herstellerwissen im Rückbau- und Recyclingprozess angeht.  

Ausgehend von den tatsächlichen Gegebenheiten und dem festgestellten Forschungsbedarf sol-
len durch dieses Projekt nun weitere Schritte dahingehend erfolgen, dass die örtlichen Genehmi-
gungs- und Vollzugsbehörden auf wissenschaftlich fundierter Basis den Rückbau- und Recyc-
lingprozess von WEA begleiten können und so sicherstellen, dass Mensch und Umwelt geschützt 
sind und Abfälle einer hochwertigen Verwertung im Sinne einer „Circular Economy“ zugeführt 
werden. 

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wird zunächst der Status quo des geltenden Rechtsrah-
mens ermittelt, wozu insbesondere die bestehende Rechts- und Erlasslage zusammengetragen 
wird und die Ergebnisse einer durchgeführten Behördenbefragung vorgestellt werden (Ziffer 2). 
Hieran anknüpfend erfolgt die Prüfung bestehender Ansätze für die Berechnung von Sicherheits-
leistungen für den Rückbau von WEA, wobei insbesondere verschiedene Berechnungsformeln 
und -ansätze vorgestellt und verglichen werden (Ziffer 3). Relevante Herstellerinformationen, 
die für einen reibungslosen Rückbau von WEA unabdingbar sind, werden zunächst dargestellt. 
Anschließend ist vorgesehen, einen (Mindest-)Informationsstandard anhand der Auswertung 
der Ergebnisse einer Branchenbefragung abzuleiten (Ziffer 4). Ferner werden die aus den Ziffern 
2 bis 4 identifizierten Problemfelder problemlösend bewertet, wobei insbesondere fachspezifi-
sche Handlungsempfehlungen auf ihre Umsetzbarkeit in Form von gesetzlichen Anpassungen zu 
untersuchen sind (Ziffer 5). In einer sich an die vorstehenden Untersuchungen anschließenden 
Prüfung wird zukunftsorientiert begutachtet, ob bestehende gesetzlichen Regelungen zur Etab-
lierung einer Herstellerverantwortung genügen, wobei insbesondere der Fokus auf Batterien, 
Energiespeicher und Speichertechnologien sowie deren Recyclingfähigkeit gelegt wird (Ziffer 6). 

Die Bearbeitung der vorstehenden benannten Bereiche erfolgte durch das gesamte Projektteam, 
wobei die jeweilige fachliche Ausarbeitung für die einzelnen Bereiche zwischen den Projektpart-
nern aufgeteilt wurde. So wurden die Ziffern 2 und 5 unter der Leitung der EY Law GmbH bear-
beitet, während die Darstellungen unter Ziffer 3 die EY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
übernahm. Für die Ausarbeitungen und Darstellungen unter den Ziffern 4 und 6 ist federführend 
die TU Dortmund verantwortlich. 
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2 Status quo für Rückbau und Recycling 
Windenergieanlagen (WEA) sind bauliche Anlagen mit einer langen, aber dennoch begrenzten 
„Lebensdauer“. Ist das Ende der „Lebensdauer“ erreicht, im Schnitt nach 20 Jahren, stellen sich 
vielfältige juristische, technische und organisatorische Fragen hinsichtlich des Rückbaus sowie 
des Recyclings oder auch der Vorbereitung der Wiederverwendung dieser Anlagen(-teile), die 
noch nicht abschließend beantwortet sind.  

Vor diesem Hintergrund werden in diesem Kapitel die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen 
dargestellt, die in der Bundesrepublik Deutschland den derzeitigen Rahmen für den Rückbau 
und das Recycling von WEA vorgeben. Erfasst wird zunächst der aktuelle Status quo, wobei ins-
besondere der bundeslandübergreifende Vergleich der bestehenden Regelungen und die Frage, 
welche Rolle Behörden bei Rückbau und Recycling einnehmen bzw. einnehmen können, im Fo-
kus der Darstellung stehen.  

Das Kapitel ist gegliedert in die Darstellung der bundesrechtlichen und landesrechtlichen Rege-
lungen, wobei die Untersuchung der jeweiligen Erlasslage in den Ländern den Schwerpunkt bil-
det. Darüber hinaus fließt in die Darstellung die Auswertung der praktischen Erfahrungen aus-
gewählter Behörden bei Rückbau und Recycling von WEA mit ein, die durch eine Behördenbe-
fragung ermittelt wurden. 

2.1 Bundesrechtliche Regelungen zum Rückbau und Recycling von WEA 
Aus juristischer Sicht fallen der Rückbau und die Entsorgung der beim Rückbau anfallenden Ab-
fälle in unterschiedliche Regelungsregime. Der Bestand an geltenden Regelungen wird deshalb 
nachfolgend getrennt nach Rückbau und Entsorgung dargestellt. Betrachtet werden ausschließ-
lich öffentlich-rechtliche Regelungen. Außen vor bleiben insbesondere Rückbauverpflichtungen, 
die im Einzelfall aufgrund privatrechtlicher Ansprüche (§§ 1004 i.V.m. 242, 226 BGB) denkbar 
sind, wenn Anlagenbetreiber*in und Grundstückseigentümer*in personenverschieden sind.  

Weiter ist zu berücksichtigen, dass potentiell gesetzlich (bundes- oder landesrechtlich) veran-
kerte Rückbauverpflichtungen insbesondere dann eine besondere Relevanz erlangen, wenn eine 
Rückbauverpflichtung nicht bereits im Genehmigungsbescheid zur Errichtung der WEA festge-
schrieben wurde. Denn derartige Festsetzungen im Genehmigungsbescheid können auf den je-
weiligen Einzelfall bezogene, rechtliche Vorgaben zum Rückbau von WEA enthalten.  

Hierbei ist zu beachten, dass kein einheitliches Genehmigungsverfahren für WEA existiert, son-
dern je nach Nabenhöhe unterschiedliche Genehmigungsverfahren einschlägig sind. Konkret be-
dürfen WEA mit einer Nabenhöhe über 50m, welche den überwiegenden Teil der derzeit beste-
henden oder geplanten Anlagen umfassen, einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG müssen 
bei der Genehmigungserteilung auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften berücksichtigt 
werden, etwa das Baurecht. Inhalt der Genehmigungen können Nebenbestimmungen zum Rück-
bau sein; faktisch sind sie es auch vielfach. Die Behörden sind berechtigt, Nebenbestimmungen 
zur Genehmigung aufzunehmen, wenn dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder wenn es 
der Sicherstellung dient, dass die gesetzlichen Voraussetzungen der Genehmigung erfüllt wer-
den, § 12 BImSchG (lex specialis zu § 36 VwVfG). 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

28 

 

Ähnlich verhält es sich bei WEA unter 50 m Nabenhöhe, die keiner immissionsschutz-rechtli-
chen Genehmigungspflicht unterliegen. Diese sind grundsätzlich2 über eine baurechtliche Ge-
nehmigung nach der jeweils einschlägigen Landesbauordnung zu genehmigen. Rückbauver-
pflichtungen in diesen Genehmigungen sind grundsätzlich denkbar, etwa in der Form einer Ne-
benbestimmung. In den zuvor genannten Genehmigungsfällen gelten die Anforderungen an den 
Rückbau nach § 35 Abs. 5 BauGB, soweit die Anlagen im städtebaurechtlichen Außenbereich er-
richtet werden.  

Die Zuständigkeiten, also die behördliche Befugnis zur fachrechtlichen Genehmigung der Errich-
tung einer WEA, liegt somit bei unterschiedlichen Behörden. Eine ähnliche Zuständigkeitsvertei-
lung auf verschiedene Behörden lässt sich auch für die Überwachung des Rückbaus von WEA 
und die Entsorgung der dabei entstehenden Abfälle feststellen. Ursächlich für die Zuständig-
keitsverteilung im Bereich Rückbau/Recycling ist, dass verschiedene (unter)gesetzliche Rege-
lungen für den Rückbau und für das Recycling zu beachten sind, die jeweils den betroffenen 
Fachbehörden unterschiedliche Zuständigkeiten zuteilen. 

2.1.1 Vorgaben zum Rückbau  

Normative Grundlage einer Rückbauverpflichtung können verschiedene Bundesgesetze sein, na-
mentlich das Bundes-Immissionsschutzgesetz, das Baugesetzbuch oder das Bundesbodenschutz-
gesetz.  

2.1.1.1 Das BImSchG und der Rückbau von WEA  

Das BImSchG legt den zu prüfenden Maßstab für die Zulassung von Anlagen fest, die in besonde-
rem Maße geeignet sind, schädliche Umweltauswirkungen hervorzurufen. Hierzu zählen auch 
WEA ab 50 m Nabenhöhe. Konkrete gesetzliche Vorgaben mit Bezug auf den Rückbau finden 
sich nicht.  

Einen Anknüpfungspunkt für eine Rückbauverpflichtung könnte § 5 Abs. 3 Nr. 3 BImSchG bieten. 
Die hier normierte sog. immissionsschutzrechtliche Nachsorgepflicht verlangt die Wiederher-
stellung des ordnungsgemäßen Zustandes des Anlagengrundstücks nach Betriebseinstellung. 
Der ordnungsgemäße Zustand in diesem Sinne ist erreicht, wenn alle Vorschriften, die auf den 
Stilllegungsvorgang anwendbar sind, eingehalten sind.3 Einstellung des Betriebs meint im Rah-
men des § 5 Abs. 3 BImSchG die vollständige Aufgabe jeglicher Tätigkeit der Anlage unabhängig 
von der Ursache.4 Weil der vollständige Rückbau nicht Bestandteil des Stilllegungsvorgangs ist, 
ist er auch nicht Teil der immissionsschutzrechtlichen Nachsorgepflichten.5 Dem entspricht es 
systematisch, dass Betreiber*innen nur die beabsichtige Stilllegung der Genehmigungsbehörde 
unverzüglich anzeigen müssen, § 15 Abs. 3 S. 1 BImSchG, es aber keine entsprechende gesetzli-
che Anzeigepflicht im BImSchG für den beabsichtigten Rückbau gibt. 

 

2 Ausnahmen gelten – in verschiedenen Bundesländern – für sog. Kleinwindanlagen mit bis zu 10 m Anlagengesamthöhe. Beispielhaft 
sei NRW genannt, dort benötigen Kleinwindanlagen grundsätzlich keiner Genehmigung, es sei denn, sie werden in allgemeinen 
oder besonderen Wohngebieten, sowie Mischgebieten errichtet (z.B. § 62 Abs. 1 Nr. 3 Lit. c) BauO NRW). 

3 BT.-Drs. 14/4599, S. 127. 
4 Dietlein in Landmann/Rohmer Umweltrecht, Stand Dezember 2021, § 5 BImSchG Rn. 214; Jarass, Bundesimmissionsschutzgesetz, 

2020, § 5 Rn. 109. 
5 Schmidt-Kötters in BeckOK Umweltrecht, Stand 01.07.2022, § 5 BImSchG Rn. 181 f.; im Ergebnis wohl auch Jarass, Bundesimmissi-

onsschutzgesetz, 2020, § 5 Rn. 118 sowie Dietlein in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Stand Dezember 2021, § 5 BImSchG Rn. 
230; a.A. UBA Text 117/2019, S. 54 ohne nähere Begründung. 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=5
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BImSchG&p=5&x=3
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Nachsorgepflichten eignen sich in der Regel nicht als Genehmigungsvoraussetzung, da sie zwar 
Pflichten schon während des Betriebs begründen, aber das eigentliche Regelungsziel erst bei 
und nach Stilllegung des Betriebs liegt.6  

Auch für die nicht nach dem BImSchG genehmigungsbedürftigen Anlagen (unter 50 m Naben-
höhe) folgt aus den §§ 22 bis 25 BImSchG keine gesetzliche Rückbauplicht.  

Weiterhin existieren auf Bundesebene Verwaltungsvorschriften, die allgemeine Regelungen in 
Bezug auf die Art und Weise bei Bauarbeiten beinhalten, etwa die TA Lärm oder die AVV Bau-
lärm. Diese gelten – so weit der jeweilige Anwendungsbereich eröffnet ist – dann entsprechend 
auch für den Rückbau von WEA. Eine Rückbaupflicht enthalten sie jedoch ebenfalls nicht. 

2.1.1.2 Das BauGB und der Rückbau von WEA  

Für WEA im bauplanungsrechtlichen Außenbereich gelten die Vorgaben des § 35 Abs. 5 S. 2 
BauGB, die den Rückbau regeln. Die Vorgaben des Bauplanungsrechts gelten für WEA, weil es 
sich um bauliche Anlagen im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB handelt. Dies wiederum betrifft alle 
WEA, unabhängig von ihrer Höhe und unabhängig davon, ob die WEA immissionsschutzrecht-
lich, baurechtlich oder gar nicht genehmigungsbedürftig sind.  

Nach § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB haben Betreiber*innen einer WEA im unbeplanten Außenbereich 
eine Verpflichtungserklärung abzugeben, mit der sie sich – bei dauerhafter Aufgabe, also der 
endgültigen Stilllegung – zum vollständigen Rückbau der WEA verpflichten. Diese Erklärung ver-
pflichtet auch nachfolgende Betreiber*innen, sofern die Anlage übertragen wird. § 35 Abs. 5 S. 2 
BauGB ist dabei als bauplanungsrechtliche Zulässigkeitsvoraussetzung zu qualifizieren, was be-
deutet, dass ohne diese keine Genehmigung erteilt werden darf. Diese Sonderregelung dient dem 
Außenbereichsschutz. Eine solche Rückbauverpflichtung existiert weder für bauliche Anlagen 
im beplanten oder unbeplanten Innenbereich, noch gilt sie für sämtliche privilegierten Nutzun-
gen im Katalog des § 35 Abs. 1 BauGB. Mit ihrer Hilfe soll sichergestellt werden, dass die WEA als 
bauliche Anlage wirklich zurückgebaut wird, wenn ihre privilegierte Nutzung im Außenbereich 
(nämlich die Erzeugung von Windenergie) dauerhaft beendet wird. 

Gemäß § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB stellt die Baugenehmigungsbehörde die Einhaltung der Rückbau-
verpflichtung sicher. Diese Regelung dient dem Zweck, das Risiko zu minimieren, dass die Rück-
baukosten der öffentlichen Hand zur Last fallen, weil Betreiber*innen der WEA – aus welchen 
Gründen auch immer – ihrer Rückbaupflicht nicht nachkommen und insoweit auch nicht in An-
spruch genommen werden können, beispielsweise weil sie insolvent sind.  

Die Wahl des Sicherungsmittels ist bundesrechtlich nicht geregelt. Die Sicherstellung kann nach 
der Formulierung des § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB „durch nach Landesrecht zugelassene Baulast oder 
auf andere Weise“ erfolgen.   

Die Einzelheiten für die Sicherstellung durch Baulast ergeben sich damit aus der jeweiligen Lan-
desbauordnung. Die alternativ (und auch kumulativ7) zulässige Sicherstellung „auf andere 
Weise“ wird im BauGB nicht präzisiert. Nach Sinn und Zweck dieser Regelung kommen alle Mög-
lichkeiten im Rahmen der Bauaufsicht nach Landesrecht in Betracht, durch die der Sicherungs-
zweck erfüllt werden kann. Die Wahl des Sicherungsmittels steht grundsätzlich im Ermessen der 

 

6 Schmidt-Kötters in BeckOK Umweltrecht, Stand 01.10.2019, § 5 BImSchG Rn. 160. 
7 BVerwG, Urt. v. 17.10.2012 – 4 C 5.11. 
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zuständigen Behörde. Insoweit steht ihr ein vielfältiges Repertoire an Sicherungsmitteln zur 
Verfügung, so z.B. die selbstschuldnerische Bankbürgschaft, die Baulast oder Grundpfandrechte.  

In zeitlicher Hinsicht ist allerdings zu beachten, dass die Verpflichtung nur für WEA gilt, die nach 
dem 20.07.2004 errichtet wurden.8 Rückwirkung für zu diesem Zeitpunkt bereits genehmigte 
oder gar errichtete Anlagen entfaltet die Vorschrift nicht. Für ältere Anlagen, die im Außenbe-
reich errichtet wurden, sind lediglich die allgemeinen Regelungen einschlägig.  

Die Verpflichtung bezieht sich auf den Rückbau, wozu die bauliche Anlage selbst, aber ggf. auch 
Nebenanlagen, Leitungen, Wege und Plätze gehören. Rückbau bedeutet dabei die Beseitigung 
der baulichen Anlage, wie es sich auch aus der Regelung in § 179 Abs. 1 BauGB ergibt. Die durch 
diese Anlage bewirkte Bodenversiegelung ist grundsätzlich ebenfalls zu beseitigen. Ob davon 
zwingend auch das vollständige Fundament, d.h. auch die Teile der Bodenversiegelung, die sich 
mehrere Meter im Erdreich befinden, erfasst ist, wird von Gerichten und der Exekutive unter-
schiedlich beurteilt.9 

Richtigerweise erstreckt sich die bauplanungsrechtliche Rückbauverpflichtung, die ihre Recht-
fertigung in dem Schutz des Landschaftsbildes und des Schutzguts Boden findet, nicht auf solche 
Fundamente, deren Belassung im Untergrund die Bodeneigenschaften nicht negativ beein-
flusst.10 

Bei WEA, die im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes liegen, können Festset-
zungen zum Rückbau in den Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2 BauGB mitaufgenommen werden. 

2.1.1.3 Das BBodSchG und der Rückbau von WEA 

Relevante Vorgaben für den Rückbau von WEA können sich weiter aus dem BBodSchG ergeben. 
Zu beachten ist insoweit aber, dass der Gesetzgeber eine Vielzahl von Regelungen, u.a. den Vor-
schriften des BImSchG und den Regelungen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, allge-
mein als vorrangig erklärt hat (§ 3 Abs. 1 BBodSchG). Das Bodenschutzrecht hat daher in diesem 
Bereich nur eine subsidiäre Bedeutung, die dann zum Tragen komm, wenn und soweit die allge-
mein vorrangigen Fachgesetze „Einwirkungen auf den Boden“ nicht erfassen.11 

Sinn und Zweck des BBodSchG ist im Sinne seines § 2 dann der Schutz bzw. die Wiederherstel-
lung der sog. Bodenfunktionen. Das BBodSchG stellt dabei Anforderungen an die Vorsorge und 
im Falle des Vorliegens von Altlasten (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 BBodSchG) oder schädlicher Bodenverän-
derungen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 BBodSchG) an deren Sanierung. Die Sanierungspflicht und die grund-
sätzlich Sanierungspflichtigen werden dabei in den einzelnen Absätzen des § 4 BBodSchG nor-
miert. Sanierungspflichtig sind u.a. Verursacher*innen, Grundstückseigentümer*innen und unter 
bestimmten Voraussetzungen auch frühere Grundstückseigentümer*innen. Betreiber*innen ei-
ner WEA gelten nicht per se als Verpflichtete, sondern nur, wenn sie die Bodenveränderungen 
auch zu vertreten haben. 

§ 10 BBodSchG eröffnet der zuständigen Behörde sodann die Befugnis, zur Erfüllung der Sanie-
rungspflichten die notwendigen Maßnahmen anzuordnen. Der Behörde steht insoweit ein Er-
messen zu. Das Ermessen bezieht sich dabei sowohl auf die Frage, „ob“ Maßnahmen ergriffen 

 

8 BGBl. I, 2004, 1359 ff. 
9 Vgl. LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2020, S. 78 ff.; ohne Begründung bejahend: 

Hess. VGH, Urt. v. 12.01.2005 - 3 ZU 2619/03; offengelassen, aber im Ergebnis bejahend: OVG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 12.05.2011 – 
2 L 239/09. 

10 Rieger, in Schrödter, BauGB Kommentar, 9. Aufl. 2019, § 25 Rn. 243. 
11 Erbguth/Schubert in BeckOK Umweltrecht, Stand 01.07.2022, § 3 BBodSchG Rn. 1. 
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werden („Entschließungsermessen") wie auch auf die Frage, welche Maßnahme ergriffen wird 
(„Auswahlermessen“). 

Mit Blick auf eine potentielle bodenschutzrechtliche Rückbauverpflichtung für WEA ist daher 
ganz wesentlich, ob durch die Errichtung und den Betrieb bzw. später von der stillgelegten WEA 
eine schädliche Bodenveränderung hervorgerufen wird. Nur in dieser Konstellation wäre eine 
Anordnung nach § 10 BBodSchG einschlägig. Ob von einer stillgelegten WEA grundsätzlich 
schädliche Bodenveränderungen ausgehen, kann aufgrund der individuellen Beschaffenheit und 
Umgebungslage einer WEA nicht pauschal beantwortet werden. Insoweit wird dies uneinheitlich 
gehandhabt.12 Es ist deswegen immer eine Einzelfallbewertung geboten.  

Soweit die Sanierungspflicht besteht, schreibt das Bodenschutzrecht derzeit keine konkreten 
Vorgaben zum Rückbau von WEA vor.13 

2.1.2 Vorgaben zur Entsorgung anfallender Abfälle 

Wird eine WEA zurückgebaut, sind die dabei anfallenden Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Die Art der anfallenden Abfälle bestimmt sich anhand der in der WEA verbauten Komponenten 
und Materialien. Größtenteils bestehen WEA (und „Nebeneinrichtungen“) aus Beton und Stahl 
für Fundament und je nach Bauweise auch für den Turm. Im Maschinenhaus, bei Rotor und Steu-
erungseinrichtungen ist die Materialvielfalt höher: Faserverstärkte Kunststoffe14, Kupfer, Alumi-
nium, Betriebsflüssigkeiten, Fette/Öle, Gummi, Bremsflüssigkeiten, Lacke, Füllstoffe, Kupferka-
bel und Imprägnierungsmittel. Sämtliche dieser Stoffe fallen beim Rückbau (getrennt oder zum 
Teil miteinander verbunden/vermischt) als Abfallfraktionen an.  

Hinsichtlich der Quantität des anfallenden Abfalls ist entscheidend, ob eine WEA einer Nachnut-
zung zugeführt wird (etwa durch einen Verkauf) oder ob eine Nachnutzung der kompletten An-
lage nicht erfolgt. Da die Zweitmärkte zunehmend gesättigt sind, wird die Zweitnutzung seit ei-
nigen Jahren seltener.15 Infolgedessen ist davon auszugehen, dass die beim Rückbau anfallende 
und zu entsorgende Menge an Abfall steigen wird und deswegen einer ordnungsgemäßen Ent-
sorgung zugeführt werden muss. 

2.1.2.1 Abfallrechtliche Grundpflicht und Entsorgungsverantwortung 

Zentrales Regelwerk für die Entsorgung von Abfällen, die durch den Rückbau der WEA anfal-
len,16 ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), dessen letzte wesentliche Novelle am 
29.10.2020 in Kraft getreten ist.17 Hiernach trifft Erzeuger*innen und Besitzer*innen von Abfäl-
len die Grundpflicht, Abfälle gemäß der Abfallhierarchie (§ 6 KrWG) vorrangig zu verwerten (§ 7 
Abs. 2 KrWG) oder, sofern eine Verwertung nicht möglich ist, zu beseitigen (§ 15 Abs. 1 KrWG).  

 

12 Zum Meinungsstand etwa LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2020, S. 13 f. 
13 LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2020, S. 14. 
14 Betroffen sind insoweit zu ganz überwiegenden Teilen die Rottorblätter, weshalb dieses Material/Abfallfraktion im Rahmen dieser 

Studien nicht betrachtet wird.  
15 Vgl. nur FAZ 28.05.2018, S. 17 „Alte Windräder entpuppen sich als Umweltrisiko“. 
16 Der unmittelbaren Anwendung des abfallrechtlichen Regimes steht insbesondere die immissionsschutzrechtliche Pflicht zur ord-

nungsgemäßen und schadlosen Verwertung bzw. Beseitigung von Abfall (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG) nicht entgegen. Aus der Kon-
zeption des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG folgt, dass die immissionsschutzrechtliche Pflicht zur Entsorgung von Abfällen nur solche 
Abfälle betrifft, die beim Betrieb der Anlage entstanden sind. Nicht erfasst sind hiervon die Abfälle, die erst durch den Rückbau 
entstehen, vgl. Dietlein in Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Stand Mai 2021, § 5 BImSchG Rn. 228; a.A. Jarass, Bundesimmissions-
schutzgesetz, 2020, § 5 Rn. 111. 

17 BGBl. I 2020, S. 2232. 
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Adressat*innen der abfallrechtlichen Pflichten sind die Erzeuger*innen und Besitzer*innen von 
Abfällen. Beide Begriffe sind im KrWG definiert (§ 3 Abs. 8 und 9 KrWG). Hiernach können so-
wohl natürliche wie auch juristische Personen Erzeuger*in/Besitzer*in sein. In der Sache ist für 
beide Definitionen letztlich wesentlich, ob eine tatsächliche Sachherrschaft über den Abfall be-
steht, also selbst auf den Abfall eingewirkt und Dritte von der Einwirkung ausgeschlossen wer-
den können.  

Mit Blick auf Bau- und Abbruchabfall – also Abfälle, die beim Rückbau von WEA anfallen – ist da-
bei nicht pauschal zu beantworten, ob das durchführende Abbruchunternehmen oder der/die 
den Rückbau beauftragende Betreiber*in und/oder Eigentümer*in Abfallerzeuger*in ist. Nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts18 ist diese Frage anhand einer wertenden 
Betrachtung der Umstände im Einzelfall zu ermitteln. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nur 
unter „besonderen Umständen“ nicht derjenige Abfallerzeuger*in ist, der durch sein Verhalten 
die letzte Ursache für die Abfallentstehung gesetzt hat, sondern eine im Vorfeld der Abfallentste-
hung handelnde Person (etwa die den Abbruch beauftragende Person).19 Hier sind generalisie-
rende Aussagen allerdings wegen der Vielfalt der in Betracht kommenden Konstellationen prob-
lematisch. Generell gilt, dass der Geschäftsherr bzw. Auftraggeber*in dann als Abfallerzeuger*in 
anzusehen ist, wenn er bei wertender Betrachtung derjenige ist, dessen Entscheidungen maß-
geblich für die Verwirklichung der Entledigungstatbestände des Abfallbegriffes sind. Das wird 
häufig für den Bauherrn im Verhältnis zum/zur Bauunternehmer*in, Abbruchunternehmer*in 
oder beauftragten Handwerker*in jedenfalls dann zutreffen, wenn die Abfälle in seiner Sphäre, 
nämlich auf seinem (Bau-)Grundstück entstehen, da der Bauherr in dieser Konstellation zumeist 
die Entstehung des Abfalls aufgrund seiner Weisungsbefugnis beherrscht, zumal wenn er zu-
gleich Besitzer*in der Stoffe oder Gegenstände ist, die er mithilfe eines Dritten zu Abfall werden 
lässt.20 

Anders verhält es sich, wenn die Abfälle im eigenen Organisationsbereich des beauftragten Un-
ternehmens erzeugt werden.21 In diesem Fall kann das mit dem Rückbau der WEA beauftragte 
Unternehmen als Abfallerzeuger*in angesehen werden.22  
Sofern beauftragende Betreiber*innen/Eigentümer*innen der WEA als Abfallerzeuger*innen an-
zusehen ist, wird das den Rückbau durchführende Unternehmen regelmäßig jedenfalls Abfallbe-
sitzer sein. 

Abfallerzeuger*innen und Abfallbesitzer*innen haften nebeneinander für die ordnungsgemäße 
Entsorgung der Abfälle. Mit der Entsorgung dürfen sie zwar Dritte (Entsorgungsunternehmen) 
beauftragen, ihre „Entsorgungsverantwortung“ endet jedoch nicht bereits mit der Übergabe der 
Abfälle an diese Entsorger*innen (§ 22 KrWG), sondern erst, wenn tatsächlich eine Entsorgung 
erfolgt und diese auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist.  

Sofern Abfallerzeuger*innen und/oder Abfallbesitzer*innen Dritte (Entsorgungsunternehmen) 
beauftragen, müssen die beauftragten Dritten zuverlässig sein (§ 22 S. 3 KrWG). Dies setzt vo-
raus, dass mit Blick auf den Auftragsgegenstand und die Eigenschaften/Fähigkeiten der Dritten 
prognostisch mit einer ordnungsgemäßen Auftragserfüllung zu rechnen ist; also insbesondere 

 

18 BVerwG, Urt. V.15.10.2014 – 7 C 1/13 = NVwZ 2015, 153 ff. 
19 BVerwG, Urt. v. 15.10.2014 – 7 C 1/13 = NVwZ 2015, 153, 154. 
20 In diese Richtung OVG Münster, 10.08.2012 - 20 A 222/10, Rn. 45. 
21 Dieckmann, in Jarass/Petersen, Kreislaufwirtschaftsgesetz, § 3 Rn. 163 m.w.N. 
22 Siehe hierzu auch UBA-Text 117/2019, S. 55. 
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keine Umstände vorliegen, die Zweifel an der gesetzeskonformen Erfüllung der Entsorgungs-
pflichten begründen.23 Welche Anforderungen konkret zu erfüllen sind, lässt sich dabei nicht 
abstrakt beantworten. Sofern in die Entsorgung Sammler*innen, Beförder*innen, Händler*innen 
oder Makler*innen von Abfällen als Dritte eingeschaltet sind, müssen diese jedenfalls die erfor-
derliche Anzeige ihrer Tätigkeit bei nicht gefährlichen Abfällen (§ 53 KrWG) bzw. die erforderli-
che Erlaubnis bei gefährlichen Abfällen (§ 54 KrWG) besitzen.  

Auch bei Übergabe des Abfalls an einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb (§ 56 f. KrWG) en-
det die Haftung für die ordnungsgemäße Entsorgung nicht vorzeitig. Denn das entsprechende 
Zertifikat, sofern es den konkreten Abfall und die Tätigkeit erfasst, bietet allein ein gewisses In-
diz für die Zuverlässigkeit.24 Eine Aussagekraft hinsichtlich der tatsächlichen Entsorgung des Ab-
falls besitzt das Zertifikat nicht.  

2.1.2.2 Allgemeine Vorgaben zur Entsorgung von Abfällen 

Nach § 7 Abs. 3 KrWG muss die Verwertung von Abfällen (unabhängig von der Einstufung als ge-
fährlich bzw. nicht gefährlich) ordnungsgemäß und schadlos erfolgen. Ordnungsgemäß bedeutet 
nach dem Wortlaut der Regelung eine Verwertung im Einklang mit den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften; schadlos bedeutet wiederum, dass durch die Verwertung eine Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten ist. Soweit Abfälle zu beseitigen sind, muss die 
Beseitigung so erfolgen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird (§ 15 Abs. 2 
S. 1 KrWG). 

Besondere Anforderungen stellt der geltende Rechtsrahmen an die Entsorgung und Überwa-
chung von gefährlichen Abfällen. Gefährliche Abfälle sind solche, die gemäß § 3 Abs. 1 Abfallver-
zeichnisverordnung (AVV) entsprechend zugeordnet sind. Beim Rückbau von WEA treten ge-
fährliche Abfälle etwa in der Form von Betriebsflüssigkeiten und Schmierstoffen auf. 

Erzeuger*innen gefährlicher Abfälle sind von der zuständigen Behörde beispielsweise in regel-
mäßigen Abständen und im angemessenen Umfang zu überprüfen (§ 47 Abs. 2 KrWG). Soweit es 
sich um gefährliche Abfälle handelt, gilt ferner das Vermischungsverbot (§ 9a KrWG).  

Auch haben die an der Entsorgung von gefährlichen Abfällen Beteiligten sowohl der zuständigen 
Behörde gegenüber als auch untereinander die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen 
(§ 50 Abs. 1 KrWG). Der Nachweis ist dabei in zwei Schritten zu erbringen, die durch die Nach-
weisverordnung (NachweisV) näher ausgestaltet werden. Vor Beginn der Entsorgung ist vorbe-
haltlich etwaig einschlägiger Ausnahmeregelungen über §§ 7und 9 der NachwV eine Erklärung 
zur vorgesehenen Entsorgung, eine Annahmeerklärung des Abfallentsorgers und eine Bestäti-
gung der zuständigen Behörde über die vorgesehene Entsorgung nachzuweisen („Vorabkon-
trolle“). Als zweiter Schritt ist über die durchgeführte Entsorgung eine Erklärung über den Ver-
bleib („Verbleibkontrolle“) zu erbringen. Konkret erfolgt dieser Nachweis über Begleitscheine 
(§ 10 NachweisV) und im Fall der Sammelentsorgung zusätzlich über die Verwendung von Über-
nahmescheinen (§ 12 NachwV). Diese sind durch die an der Entsorgung Beteiligten auszufüllen 
und elektronisch zu signieren.  

Zu beachten ist im Zusammenhang mit den Regelungen zu Nachweisführung, dass diese – soweit 
sie nicht kraft Gesetzes unmittelbar anzuwenden sind – im Einzelfall behördlich angeordnet 
werden können (§ 51 Abs. 1 S. 1 KrWG).  

 

23 Definition nach Dieckmann in Jarass/Petersen, Kreislaufwirtschaftsgesetz § 22 Rn. 17. 
24 Dieckmann in Jarass/Petersen, Kreislaufwirtschaftsgesetz § 22 Rn. 19. 
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2.1.2.3 Getrennthaltung und spezifische Regelungen für einzelne Abfallfraktionen 

Soweit es für die Erfüllung der Grundpflichten erforderlich ist, müssen Abfallerzeuger*innen 
und -besitzer*innen die Abfälle getrennt sammeln (§§ 9 und 9a KrWG sowie spezifische Regel-
werke wie ElektroG, BattG und AltölV). Handelt es sich bei den Abfällen um gewerblichen Sied-
lungsabfall oder bestimmten Bau- und Abbruchabfall, wovon beim Rückbau von WEA auszuge-
hen ist, gelten ferner die Bestimmungen der Gewerbeabfallverordnung (hierzu sogleich).  

Im Einzelnen können insbesondere nachfolgende Regelungen hinsichtlich der Entsorgung der 
beim Rückbau von WEA anfallenden Abfälle relevant sein.  

F-Gase (EU-Verordnung Nr. 517/2014 und Chemikaliengesetz [ChemG]) 

Soweit in WEA gasisolierte Schaltanlagen vorhanden sind, in denen fluorierte Treibhausgase 
eingesetzt werden, ist der Anwendungsbereich der EU-Verordnung Nr. 517/2014 eröffnet.25 
Hiernach haben die Betreiber*innen von u.a. ortsfesten Einrichtungen, die fluorierte Treibhaus-
gase enthalten, die nicht Bestandteil von Schäumen sind, die Rückgewinnung dieser Gase durch 
natürliche Personen sicherzustellen, die hierfür besonders zertifiziert sind26, damit diese Gase 
recycelt, aufgearbeitet oder zerstört werden. 

Durch die jüngste Anpassung des Chemikaliengesetzes (ChemG) werden die Vorgaben aus der 
europäischen F-Gasverordnung auch auf nachfolgende Akteur*innen in der Lieferkette übertra-
gen, die nun ebenfalls die unionsrechtlichen Anforderungen bei der weiteren Abgabe beachten 
müssen, sowie entsprechende Dokumentationspflichten einzuhalten haben. Die neuen Doku-
mentationspflichten erleichtern den Vollzugsbehörden die Überwachung der gesamten Liefer-
kette.  

In diesem Kontext sind weiter die Verpflichtungen der bundesrechtlichen Chemikalien-Klima-
schutzverordnung (ChemKlimaschutzV) zu beachten. Hiernach sind die Hersteller*innen und 
Vertreiber*innen von fluorierten Treibhausgasen verpflichtet, diese nach Gebrauch zurückzu-
nehmen oder die Rücknahme durch einen von ihnen bestimmten Dritten sicherzustellen (§ 4 
Abs. 2 ChemKlimaschutzV). Ebenso haben sie Art und Menge der zurückgenommenen Gase zu 
dokumentieren und die Aufzeichnungen nach ihrer Erstellung mindestens fünf Jahre lang aufzu-
bewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen (§ 4 Abs. 3 ChemKlima-
schutzV).  

Allgemeine Regelungen zur Produktverantwortung 

Die auf unionsrechtlicher Ebene angelegten Regelungen zur erweiterten Herstellerverantwor-
tung sind auf nationaler Ebene umzusetzen. Die auf nationaler Ebene erlassenen Regelungen 
werden dabei vielfach unter dem Begriff der Produktverantwortung zusammengefasst, der in-
haltlich dem auf europäischer Ebene genutzten Begriff der Herstellerverantwortung entspricht. 
Das Ziel der europäischen wie nationalen Regelungen ist es, nicht erst bei der Steuerung von Ab-
fallströmen anzusetzen, sondern der Entstehung von Abfall möglichst schon bei der Herstellung 
von Produkten vorzubeugen.  

 

25 Bereits vor Geltung der EU-Verordnung Nr. 517/2014 bzw. der Vorgängerregelung EG-Verordnung Nr. 842/2006 schlossen Her-
steller, und Betreiber von elektrischen Betriebsmitteln im Jahr 2005 eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Minimierung entspre-
chender Emissionen. Die freiwillige Selbstverpflichtung ist abrufbar unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/480084/7a54deeee5135d82f7df678d8456b1ea/wd-5-079-16-pdf-data.pdf (Seite 7). 

26 Die Zertifizierung des Personals wird durch die EU-Durchführungsverordnung Nr. 2015/2066 konkretisiert. 

 

https://www.bundestag.de/resource/blob/480084/7a54deeee5135d82f7df678d8456b1ea/wd-5-079-16-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/480084/7a54deeee5135d82f7df678d8456b1ea/wd-5-079-16-pdf-data.pdf
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Nationale Regelungen zur Produktverantwortung finden sich einerseits in speziellen Gesetzen27, 
andererseits aber auch in Rechtsverordnungen. Die Grundlagen für die nationalen Rechtsver-
ordnungen sind die Regelungen zur Produktverantwortung in §§ 23 ff. KrWG. Diese wurden zu-
letzt grundlegend überarbeitet.28 Auch in der aktuellen Fassung versteht der Gesetzgeber § 23 
KrWG als eine sog. „latente Grundpflicht“. Die Regelung entfaltet keine unmittelbar materiell-
rechtlichen Pflichten, sondern bedarf hierzu einer Ausgestaltung und Konkretisierung durch an-
dere Vorschriften (Verordnungen oder Gesetze). Die Ermächtigung zum Erlass entsprechender 
Regelungen mittels Rechtsverordnung findet sich in den nachfolgenden Bestimmungen. Bislang 
wurde bezogen auf WEA nicht von der Ermächtigung Gebrauch gemacht. Mithin ergeben sich 
derzeit weder unmittelbar zwingende Vorgaben zur Produktverantwortung für den Rückbau 
und das Recycling von WEA aus den §§ 23 ff. KrWG noch in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung. 

Dies könnte sich indes zukünftig ändern. Die Regelungen der Produktverantwortung gelten nach 
dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers29 für Hersteller*innen jeglicher Produkte, also 
nicht nur für Hersteller*innen von „Verbrauchsprodukten“, sondern auch für Hersteller*innen 
von „Bauprodukten“30,  die zur Errichtung von WEA benötigt werden. Sofern entsprechende Re-
gelungen erlassen werden, ist der Gesetzesbegründung zu entnehmen, dass die Vorgaben an 
diese Produkte den spezifischen Anforderungen des Bausektors Rechnung tragen müssen. Maß-
stab soll hier insbesondere die technische Durchführbarkeit und wirtschaftliche Zumutbarkeit 
sein. Ausweislich der Gesetzesbegründung ist sich der Gesetzgeber bewusst, dass sich produkt-
verantwortungsrechtliche Vorgaben an „kurzlebige Verbraucherprodukte“ nicht ohne Weiteres 
auf „langlebige Bauprodukte“ übertragen lassen werden.31  

Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) 

Eine weitere Ausprägung der europarechtlich vorgegebenen erweiterten Herstellerverantwor-
tung ist das ElektroG. Dieses enthält für Elektro- und Elektronikgeräte, die als Abfall anfallen, 
spezielle Regelungen zur Produktverantwortung. Auch in seiner zum 01.01.2022 in Kraft getre-
tenen novellierten Fassung32 schreibt das Gesetz vor, dass Elektro- und Elektronikgeräte, die als 
Abfall vorliegen und in den Anwendungsbereich des ElektroG fallen, getrennt zu halten (§ 10 
ElektroG) und nach den speziellen Vorgaben des Gesetzes zu verwerten bzw. zu beseitigen sind. 

Mit Blick auf den Rückbau von WEA dürften die Regelungen des ElektroG indes regelmäßig nicht 
einschlägig sein. Denn sog. ortsfeste Großanlagen sind grundsätzlich nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 Elekt-
roG aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen. Dass WEA ortsfeste Großanlagen 
sind, hat der Gesetzgeber ausdrücklich in der Gesetzesbegründung klargestellt. WEA sind dort 
neben etwa Aufzuganlagen gerade als Beispiel für eine ortsfeste Großanlage benannt.33 Vor die-
sem Hintergrund wäre es eine Überdehnung des gesetzlichen Wortlauts, WEA in den Anwen-
dungsbereich des ElektroG einzubeziehen.  

 

27 Hierzu sogleich.  
28 BGBl. I 2020, S. 2232 ff. 
29 BT.-Drs. 19/19373, S. 57. 
30 Kritisch zur Frage, ob bzw. wie Vorgaben der Produktverantwortung auf Bauprodukte angewendet werden können, UBA-Texte 

5/2021, S. 216 f. 
31 BT.-Drs. 19/19373, S. 57. 
32 BGBl. I 2021, S. 1145 ff. 
33 BT.-Drs. 18/4901 S. 82. 
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Soweit ein Gerät jedoch nicht speziell als Teil der Großanlage (WEA) konzipiert und eingebaut 
wurde, ist der gesetzliche Anwendungsbereich eröffnet. Dies ist letztlich eine Einzelfallbewer-
tung. Beispielsweise dürften in WEA verbaute lichttechnische Einrichtungen regelmäßig nicht 
dem Begriff der ortsfesten Großanlage unterfallen, da sie üblicherweise nicht speziell für einen 
Teil der Großanlage konzipiert wurden.34 Ebenfalls erscheint es im Einzelfall möglich, dass etwa 
seriell gefertigte Schaltschränke oder Transformatoren, die in der WEA zum Einsatz kommen, 
nicht als Teil der ortsfesten Großanlage anzusehen sind und damit in den Anwendungsbereich 
des ElektroG fallen. 

Soweit das ElektroG nicht anwendbar ist, bleibt es für diesen Abfallstrom bei den allgemeinen 
Grundpflichten des KrWG. 

Batteriegesetz (BattG)  

Soweit beim Rückbau von WEA Altbatterien anfallen35 und zu entsorgen sind, gelten die Bestim-
mungen des Batteriegesetzes (BattG). Das BattG ist dabei ebenso eine Ausprägung der Produkt-
verantwortung wie das ElektroG.  

Auch nach der zum 01.01.2021 in Kraft getretenen novellierten Fassung sind Produzent*innen,, 
Vertreiber*innen und Importeur*innen verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen und ord-
nungsgemäß zu verwerten bzw. zu beseitigen (§§ 5, 14 BattG). Diese Pflicht gilt für alle Formen 
und Größen von Batterien und damit auch für die in WEA zum Einsatz kommenden Industrieb-
atterien.  

Dabei sind die Endnutzer*innen verpflichtet, Batterien, die Abfall sind, getrennt vom sonstigen 
Abfall an eine der im Gesetz genannten, für den einzelnen Batterietyp vorgesehene Rücknahme-
stelle zurückzugeben (§ 11 BattG). Endnutzer*innen sind bezogen auf die in WEA eingesetzten 
Batterien die Betreiber*innen der Anlage, da diese WEA mit eingebauten Batterien nutzen und 
in der gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern.  

Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) 

Hinsichtlich der beim Rückbau von WEA anfallenden Abfälle ergeben sich auch relevante Vorga-
ben aus der Gewerbeabfallverordnung, da diese gerade auch für Baustellen (Ort an dem eine 
bauliche Anlage errichtet, geändert oder abgebrochen wird; § 1 Abs. 3 Baustellverordnung) 
gilt.36 Nach der GewAbfV haben Erzeuger*innen/Besitzer*innen von bestimmten Bau- und Ab-
bruchabfällen mit Ausnahme der Abfallgruppe 17 05 die Pflicht, bestimmte Fraktionen (u.a. 
Holz37, Glas, Kunststoff, Metall [§ 8 Abs. 1 GewAbfV]) getrennt zu sammeln. 

Ausnahmen gelten, sofern die getrennte Sammlung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich 
nicht zumutbar ist. Die insoweit verbleibenden Abfallgemische hat der/die Erzeuger*in/Besit-
zer*in – abhängig von der konkreten Zusammensetzung – vorrangig einer Vorbehandlungs- oder 
Aufbereitungsanlage zuzuführen. Hinsichtlich der Getrenntsammlung bzw. der ausnahmsweise 

 

34 Beispiel nach Hilf/Schleifenbaum in Giesberts/Hilf, ElektroG (3. Aufl.), § 3 Rn. 86. 
35 Batterien/Akkumulatoren werden derzeit beispielsweise eingesetzt, um im Fall eines Stromausfalls eine Notstromversorgung der 

WEA sicherzustellen. Zukünftig ist es ferner denkbar, dass WEA Batterien/Akkumulatoren nutzen, um Energiespitzen zwischenzu-
speichern. 

36 LAGA M 34 „Vollzugshinweise zur Gewerbeabfallverordnung“, S. 44. 
37 Bezogen auf beim Rückbau anfallendes Holz sind ferner die Bestimmungen der Altholzverordnung zu beachten, die u.a. spezielle 

Anforderungen an die Verwertung (§ 3 AltholzV) und an die Getrennthaltung stellt (§ 10 AlholzV). 
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erforderlichen Zuführung zu einer Vorbehandlungs- oder Aufbereitungsanlage bestehen weitge-
hende Dokumentationspflichten. Die entsprechende Dokumentation ist auf Verlangen der zu-
ständigen Behörde vorzulegen.  

Altölverordnung (AltölV) 

Sachlich knüpft die AltölV an Altöle an, die als Abfall anfallen und die ganz oder teilweise aus Mi-
neralöl, synthetischem oder biogenem Öl bestehen (§ 1a Abs. 1 AltölV). Soweit in den WEA Hyd-
raulikflüssigkeiten eingesetzt werden, sind diese regelmäßig auf Mineralölbasis hergestellt.38 
Abfallrechtlich sind diese Hydraulikflüssigkeiten wie Altöl zu behandeln. 

Altöl ist dabei vorrangig zu verwerten/aufzubereiten (§ 3 Abs. 1 AltölV) und von sonstigen Ab-
fällen getrennt zu halten (§ 4 AltölV), wobei die AltölV an Erzeuger*innen, Besitzer*innen, 
Sammler*innen und Beförder*innen von Altöl gleichermaßen adressiert ist. Entsprechend ist im 
Zusammenhang mit dem Rückbau von WEA dafür Sorge zu tragen, dass die in einer WEA einge-
setzten Hydraulikflüssigkeiten getrennt von den sonstigen beim Rückbau anfallenden Abfällen 
gehalten sowie ordnungsgemäß nach den Vorgaben der AltölV entsorgt werden. 

Mantelverordnung (Ersatzbaustoffverordnung)  

Als Mantelverordnung wird ein Paket mehrerer aufeinander abgestimmter Verordnungen be-
zeichnet, die Regelungen darüber treffen, wie mineralische Abfälle - z.B. Bauschutt - bestmöglich 
zu verwerten sind. Die Mantelverordnung wurde am 16.07.2021 im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht und tritt am 01.08.2023 in Kraft.39 

Im Zentrum dieses Pakets steht die Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Diese enthält erstmalig 
bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Anforderungen an die Herstellung und den Einbau 
mineralischer Ersatzbaustoffe. Vorgegeben werden durch die EBV insbesondere die für minera-
lische Ersatzbaustoffe relevanten Grenzwerte in Bezug auf bestimmte Schadstoffe, die die Her-
steller*innen zu gewährleisten haben. Mineralische Ersatzbaustoffe sind u. a. Recycling-Bau-
stoffe aus Bau- und Abbruchabfällen, wie sie beim Rückbau einer WEA anfallen. Bis zum Inkraft-
treten dieser Regelungen sind die Anforderungen an die Wiederverwendung mineralischer Ab-
fälle in Deutschland nicht bundeseinheitlich geregelt. Angestrebt wird für die „Übergangszeit“ 
weiterhin ein möglichst länderübergreifender einheitlicher Vollzug, was insbesondere durch 
eine Vollzugshilfe der LAGA40 erreicht werden soll. 

Mit in Kraft treten wird die EBV ihre Wirkung beim Rückbau und Recycling von WEA zunächst in 
zweierlei Hinsicht entfalten. Betroffen ist dabei zum einen der Bereich des Recyclings minerali-
scher Abfälle, die beim Rückbau von WEA anfallen. Soll aus diesen Abfällen Recycling-Baustoff 
hergestellt werden, sind die Abfälle entsprechend den Vorgaben der EBV speziellen Anlagen zu-
zuführen und unterliegen dem in der Verordnung beschriebenen Kontrollen. Hierneben ist die 
EBV ab ihrem in Kraft treten unmittelbar relevant, soweit beim (weitverstandenen) Rückbau 
selbst Recycling-Baustoffe eingesetzt werden. Soll etwa an Stelle der zurückgebauten WEA ein 
anderes technisches Bauwerk unter Nutzung von Recycling-Baustoff errichtet werden, darf der 
Bauherr oder der Verwender dies u.a. nur veranlassen, wenn nachteilige Veränderungen der 
Grundwasserbeschaffenheit und schädliche Bodenveränderungen nicht zu besorgen sind (§ 19 
Abs. 1 EBV). 

 

38 Vgl. UBA 117/2019, S. 84. 
39 Offen ist derzeit noch, ob noch vor in Kraft treten der Verordnung Änderungen an dem beschlossenen Verordnungstext vorgenom-

men werden. Entsprechende Bestrebungen gibt es aus verschiedenen Bundesländern. 
40 LAGA M 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralische Reststoffen/Abfällen“. 
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Sobald mittelfristig WEA zurückgebaut werden, die selbst bereits (teilweise) aus Recycling-Bau-
stoffen errichtet wurden, wird § 24 EBV bedeutsam. Die Bestimmung steht im Zusammenhang 
mit der Getrenntsammelpflicht der Gewerbeabfallverordnung (§ 8 Abs. 1 GewAbfV) und ergänzt 
diese. Konkret verlangt § 24 EBV, dass sämtliche beim Rückbau einer WEA anfallenden Abfälle 
aus mineralischen Ersatzbaustoffen getrennt zu sammeln sind. Bezogen auf die im Katalog des § 
8 Abs. 1 GewAbfV genannten Abfallfraktionen ändert sich durch die EBV Art und Umfang der Ge-
trenntsammelpflicht nicht. Hinzu kommt zu dieser Pflicht jedoch die getrennte Sammlung der 
übrigen mineralischen Ersatzbaustoffe.41 

2.1.2.4 Behördliche Überwachungsmöglichkeit der Abfallentsorgung  

Um einen wirksamen Vollzug des Kreislaufwirtschaftsrechts sicherzustellen, ist insbesondere 
eine laufende Überwachung des Entstehens von und des Umgangs mit Abfällen erforderlich. 
Grundlegende Norm ist in diesem Zusammenhang der § 47 KrWG. Festgelegt werden hier Über-
wachungspflichten und Überwachungsmöglichkeiten für die nach dem jeweiligen Landesrecht 
zu bestimmenden zuständigen Behörden.  

Hierbei ist eine allgemeine Überwachung in § 47 Abs. 1 KrWG vorgesehen, die sich grundsätzlich 
auf sämtliche Abfälle erstreckt, unabhängig davon, ob es sich beispielsweise um gefährliche oder 
nicht gefährliche Abfälle handelt. Intensiviert wird die gesetzlich vorgesehene Überwachungs-
möglichkeit, wenn gefährliche Abfälle in Rede stehen. Erforderlich ist dann beispielsweise eine 
Kontrolle durch die zuständige Behörde in regelmäßigen Abständen und im angemessenen Um-
fang (§ 47 Abs. 2 KrWG) und die Anwendung der Regelungen zur Nachweispflicht (NachweisV). 
Die Regelungen zur Nachweisführung sind bei nicht gefährlichen Abfällen zwar nicht kraft Ge-
setzes anwendbar, können aber im Einzelfall durch eine behördliche Anordnung dennoch zur 
Anwendung kommen (§ 51 Abs. 1 S. 1 KrWG). Auf diese Weise lässt sich eine weitergehende 
Überwachung der Entsorgungswege von nicht gefährlichen Abfällen erreichen. 

Außerhalb der allgemeinen Überwachungsmöglichkeiten des KrWG finden sich verschiedene 
weitere Regelungen, die der jeweils zuständigen Behörde eine Überwachung spezieller Berei-
che/Umstände ausdrücklich erlauben. So ist ausdrücklich vorgesehen, dass die nach der Gewer-
beabfallverordnung zwingend vorzusehende Dokumentation durch die zuständige Behörde ge-
prüft werden kann (§ 8 Abs. 3 S. 3 GewAbfV). 

2.2 Länderspezifische Regelungen zum Rückbau und Recycling von WEA 
Nachfolgend werden ergänzend zu dem vorstehend beschriebenen bundesrechtlichen Rahmen 
die in den einzelnen Bundesländern bestehenden Vorgaben zum Rückbau und Recycling von 
WEA dargestellt und systematisiert. Hierbei werden sowohl das formale Landesrecht (Gesetze, 
Verordnungen) wie auch – und hierauf liegt der Schwerpunkt der Untersuchung – die unterhalb 
des formalen Rechts bestehenden relevanten Bestimmungen in Verwaltungsvorschriften (Erlas-
sen) untersucht. 

2.2.1 Regelungen in Gesetzen und Verordnungen  

Die Regelung des § 35 Abs. 5 S. 2 und 3 BauGB dient dazu, die Rückbaupflicht von baulichen An-
lagen im Außenbereich aus städtebaulichen Gründen präventiv zu sichern.42 Neben diesem Ziel 

 

41 BT.-Drs. 19/29636, S. 205. Mit Datum vom 14.06.2022 liegt nun allerdings ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz für eine Verordnung zur Änderung der Ersatzbaustoffverord-
nung vor.  

42 BVerwG, Urt. v. 17.10.2012 - 4 C 5.11 = LKV 2013, 122, 125. 
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bleibt auf Ebene der Bundesländer insbesondere Raum für Regelungen zur baupolizeilichen Ge-
fahrenabwehr. Vorgesehen ist in dem jeweiligen Landesbaurecht der Bundesländer auch die be-
hördliche Befugnis, den Rückbau anzuordnen, wenn und so weit von einer baulichen Anlage Ge-
fahren ausgehen; etwa, weil sie einsturzgefährdet oder baufällig ist, was wiederum nur durch 
ein Gutachten festgestellt werden kann.  

Unterhalb der Schwelle der Gefahrenabwehr ist in den Bundesländern vorgesehen, dass die Bau-
aufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung von Anlagen anordnen kann, wenn 
die Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert wer-
den und der rechtmäßige Zustand auf andere Weise nicht hergestellt werden kann. Die im jewei-
ligen Landesrecht vorgesehenen Regelungen basieren dabei auf der Formulierung des § 80 Mus-
terbauordnung. 

Zwischen der Rückbauanordnung bzw. -pflicht zur Gefahrenabwehr einerseits, und der Rück-
bauanordnung bzw. -pflicht wegen eines Widerspruchs zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
andererseits, sind die in verschiedenen Bundesländern bestehenden Regelungen einzuordnen, 
wonach behördenseitig der Abbruch bzw. die Beseitigung einer baulichen Anlage angeordnet 
werden kann, wenn diese nicht genutzt wird oder verfällt. Vorgesehen ist eine solche Regelung 
in Baden-Württemberg (§ 65 Abs. 2 LBO BW), Brandenburg (§ 80 Abs. 2 LBO Bbg), Bremen (§ 79 
Abs. 2 LBO HB), Niedersachsen (§ 79 Abs. 3 LBO Nds.), NRW (§ 82 Abs. 2 LBO NRW) und Thürin-
gen (§ 79 Abs. 2 LBO TH). Teilweise sind diese Bestimmungen mit dem (deklaratorischen) Zu-
satz versehen, dass ein öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse der Rückbauanord-
nung bzw. -pflicht entgegenstehen kann. Aber auch Sondergenehmigungserfordernisse werden 
auf landesrechtlicher Ebene geregelt. So bedarf es in Sachsen für das Aufstellen eines Krans mit 
mehr als 100 m Gesamthöhe zur Ausführung der Rückbauarbeiten einer luftrechtlichen Zustim-
mung bzw. Genehmigung (§ 14 LuftVG). Nach § 3 DVOSächsBO i. V. m. § 61 Abs. 3 SächsBO be-
darf es einer Anzeige, welche mindestens einen Monat zuvor bei der Bauaufsichtsbehörde einzu-
reichen ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch nochmals die bundesrechtliche Vorschrift des § 179 BauGB 
zu erwähnen. Denn nach dieser Vorschrift kann eine Gemeinde Eigentümer*innen verpflichten, 
den Rückbau seiner/ihrer baulichen Anlage zu dulden, wenn diese nicht mehr den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans entspricht und diesem nicht angepasst werden kann. Zentral für diese 
Pflicht zur Duldung des Rückbaus ist damit der jeweilige Bebauungsplan, welcher als kommu-
nale Satzung Teil des Landesrechts ist. Zu beachten ist insoweit, dass der Rückbau in Eigenregie 
und auf Kosten der Gemeinde zu erfolgen hat.  

2.2.2 Regelungen in Verwaltungsvorschriften (Erlasse) 

Unterhalb der gesetzlichen Ebene liegen in einzelnen Ländern Vorgaben für den Rückbau von 
WEA als Verwaltungsvorschriften vor. Der Regelungsbestand in den Bundesländern lässt sich 
dabei in drei Kategorien einteilen. Zunächst gibt es die Länder, die über keine landesspezifischen 
Regelungen hinsichtlich des Rückbaus von WEA verfügen. Daneben gibt es solche Bundesländer, 
in denen ein sog. Windenergieerlass besteht, der inhaltlich auch den Rückbau (teilweise) um-
fasst. Zu guter Letzt gibt es einige Bundesländer mit einem konkreten Rückbauerlass, der detail-
lierte Vorgaben hinsichtlich des Rückbaus von WEA beinhaltet.  
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Tabelle 1: Übersicht über Erlasse zum Rückbau von WEA 

Darstellung der Bundesländer, in denen untergesetzlich Regelungen zum Rückbau von WEA bestehen. 

Bundesland Erlass Kategorie Jahr  Besonder-
heit 

Baden- 
Württemberg 

„Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft, des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 
des Ministeriums für Verkehr und Infra-
struktur und des Ministeriums für Finan-
zen und Wirtschaft.“ 

Windener-
gieerlass 

2019 - 

Bayern „Gemeinsame Bekanntmachung der Bay-
erischen Staatsministerien des Innern, für 
Bau und Verkehr, für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat, für 
Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie, für Umwelt und Verbrau-
cherschutz, für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten sowie für Gesundheit und 
Pflege“ 

Windener-
gieerlass 

2016 wird der-
zeit aktuali-
siert 

Berlin - - - - 

Brandenburg - - - - 

Bremen - - - - 

Hamburg - - - - 

Hessen „Gemeinsamer Erlass des Hessischen Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Wohnen und des Hessischen 
Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz“ 
in der Fassung des Erlasses „Umsetzung 
der bauplanungsrechtlichen Anforderun-
gen zur Rückbauverpflichtung und Sicher-
heitsleistung nach § 35 Abs. 5 Satz 2 und 
3 BauGB bei der Genehmigung von Wind-
energieanlagen im Außenbereich“ 

Erlass 2016 / 
2019 

- 

Mecklenburg -
Vorpommern 

- - - - 

Niedersachsen „Gem. RdErl. d. MU, d. ML, d. MI, d. MW 
´Planung und Genehmigung von Wind-
energieanlagen an Land in Niedersach-
sen“ 

Windener-
gieerlass 

2021 - 
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Bundesland Erlass Kategorie Jahr  Besonder-
heit 

Nordrhein- 
Westfalen 

„Erlass für die Planung und Genehmigung 
von Windenergieanlagen und Hinweise 
für die Zielsetzung und Anwendung“ 

Windener-
gieerlass 

2018 - 

Rheinland- 
Pfalz 

„Hinweise für die Beurteilung der Zuläs-
sigkeit der Errichtung von Windenergie-
anlagen in Rheinland-Pfalz (Rundschrei-
ben Windenergie)“ 

Windener-
gieerlass 

2013 - 

Saarland - - - - 

Sachsen „Gemeinsame Hinweise des Sächsischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Land-
wirtschaft (SMUL) und des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern (SMI) zur 
Rückbauverpflichtung und Sicherheitsleis-
tung gemäß § 35 Absatz 5 BauGB“ 

Rückbauer-
lass 

2016 - 

Sachsen- 
Anhalt 

„Hinweise zur Umsetzung bauplanungs- 
und bauordnungsrechtlicher Anforderun-
gen zur Rückbauverpflichtung und Sicher-
heitsleistung an Windenergieanlagen 
(WEA)“ 

Rückbauer-
lass 

2004 
 
 

- 

Schleswig- 
Holstein 

„Erlass zum Vollzug der Rückbauverpflich-
tung nach § 35 Absatz 5 S. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) bei Genehmigung und nach 
dauerhafter Aufgabe der zulässigen Nut-
zung von Windkraftanlagen“ 

Rückbauer-
lass 

2020 - 

Thüringen „Erlass zur Planung von Vorranggebieten 
„Windenergie“, die zugleich die Wirkung 
von Eignungsgebieten haben“ 

Windener-
gieerlass 

2016 - 

Soweit in den Bundesländern Verwaltungsvorschriften/Erlasse zum Thema Rückbau/Recycling 
von WEA vorliegen, enthalten diese unterschiedliche Regelungen zu verschiedenen Themen-
komplexen. Systematisch lassen sich diese Regelungen in die nachfolgenden Kategorien „Rück-
bauverpflichtung“, „Sicherheitsleistung“ und „Art und Weise des Rückbaus“ unterteilen. Diese 
Kategorisierung bildet den Rahmen, innerhalb dessen die nachfolgende Darstellung der einzel-
nen Regelungen erfolgt.  
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2.2.2.1 Zur Rückbauverpflichtung  

Regelungen zur Rückbauverpflichtung für WEA liegen in verschiedenen Bundesländern auf un-
tergesetzlicher Ebene vor.  

Abbildung 1: Übersicht Rückbauverpflichtungen 

Darstellung der Bundesländer, in denen untergesetzlich Regelungen zur Rückbauverpflichtung bestehen 

 

Quelle: eigene Darstellung, EY Law 

Hinsichtlich der genauen Ausgestaltung und der Aspekte, die in den jeweiligen Regelwerken the-
matisiert werden, unterscheiden sich diese dabei erheblich. Die nachfolgende Darstellung syste-
matisiert die Regelungen und betont dabei bestehende Gemeinsamkeiten und hebt relevante 
Unterschiede hervor. 

2.2.2.1.1 Definition und Anwendung der gesetzlichen Rückbauverpflichtung 

Einigkeit besteht in den Erlassen zunächst darin, dass gesetzliche Vorgaben zur Rückbauver-
pflichtung nur auf WEA Anwendung finden, die nach dem 20.07.2004 errichtet wurden. Eben-
falls einheitlich legen die Bundesländer die Zulassung von WEA nach § 30 Abs. 1 und 2 BauGB 
(qualifizierter Bebauungsplan und vorhabenbezogener Bebauungsplan) sowie im Innenbereich 
nach § 34 BauGB aus. Die Regelungen über die Rückbauverpflichtung aus § 35 Abs. 5 S. 2 und 3 
BauGB finden hier keine Anwendung. Sachsen-Anhalt empfiehlt in diesen Fällen in einer Neben-
bestimmung zur Baugenehmigung eine Verpflichtung zum Rückbau nach dauerhafter Nutzungs-
aufgabe und eine Absicherung dieser Rückbauverpflichtung entsprechend anzuordnen; wobei 
sich die Frage der Rechtmäßigkeit einer solchen Anordnung stellt.  

Auch wird hinsichtlich der Rückbauverpflichtungen zwischen Alt- oder Bestandsanlagen unter-
schieden. So bestimmt Schleswig-Holstein, dass der Rückbau für Anlagen, die eine Genehmigung 
vor dem 20.07.2004 erhalten haben, nach den Vorschriften des Wasser-, Boden- und Immissi-
onsschutzrechts erfolgen soll, wobei grundsätzlich der vollständige Rückbau anzustreben ist. 
Dies bedeutet sogar im Fall von Pfahlgründungen einen Rückbau bis zu einer Tiefe von 2 m un-
ter Geländeoberfläche. Dennoch wird auch für WEA, die nach dem Stichtag genehmigt wurden, 
eine Besonderheit erwähnt. So soll beim Auftreten von nicht vorhersehbaren Umständen nach 
Beendigung der Nutzungsdauer die Genehmigungsbehörde unter Beteiligung der unteren Bau-
aufsichtsbehörde im Einzelfall über die Rückbauverpflichtung und deren Umfang entscheiden. 
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Dagegen sieht Sachsen-Anhalt in der Aufgabe der privilegierten Nutzung eine Änderung der An-
lage, aufgrund derer die zuständige Behörde die Beseitigung anordnen kann.43 Ähnlich handhabt 
dies auch Hessen. Mit Eintritt der formellen und materiellen Illegalität der Anlage (also nach 
Aufgabe der privilegierten Nutzung) kann die untere Bauaufsichtsbehörde eine Beseitigungsver-
fügung erlassen und diese vollstrecken. 

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der hessische Erlass. Dieser definiert 
die Verpflichtungserklärung des § 35 Abs. 5 S. 2 BauGB sehr ausführlich. Demnach handelt es 
sich bei einer Verpflichtungserklärung um eine einseitige, öffentlich-rechtliche Willenserklä-
rung, die von Antragsteller*innen abzugeben ist. Ist der/die Antragsteller*in nicht Grundstücks-
eigentümer*in, muss die Erfüllbarkeit der Verpflichtung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
gewährleistet sein. Adressatin der Verpflichtungserklärung ist die Genehmigungsbehörde, also 
bei WEA mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m die zuständige immissionsschutzrechtliche 
Behörde. Bei kleineren Anlagen ist die untere Bauaufsichtsbehörde sowie im Annex-Verfahren 
die jeweils fachliche Zulassungsbehörde zuständig. Die Erklärung bedarf der Schriftform und 
soll dem Antrag beigefügt werden. Sie muss spätestens zum Zeitpunkt der Genehmigung vorlie-
gen. 

2.2.2.1.2 Festlegung der Rückbauverpflichtung  

Gegenstand der untergesetzlichen Regelungen ist auch der Aspekt, wie dem/der Anlagenbetrei-
ber*in/Genehmigungsinhaber*in die Rückbauverpflichtungen auferlegt werden soll. Im Folgen-
den wird anhand der Errichtungsorte differenziert: 

Sofern eine Anlage im bauplanungsrechtlichen Außenbereich errichtet werden darf (unter der 
Voraussetzung der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (ggf. i.V.m. § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB), gelten die Regelungen über die gesetzliche Rückbauverpflichtung nach § 35 Abs. 5 S. 2 
und 3 BauGB. Rheinland-Pfalz sieht für die Errichtung als privilegiertes Außenbereichsvorhaben 
eine Nebenbestimmung in Form einer auflösenden Bedingung für den Fall der dauerhaften Ein-
stellung der privilegierten Nutzung vor. In Hessen soll die Verpflichtung lediglich in den jeweili-
gen Zulassungsbescheid aufgenommen sowie begründet werden, wofür der Erlass ein Muster 
enthält. In Schleswig-Holstein sind dagegen neben der eigentlichen Verpflichtungserklärung 
nach § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB auch konkrete Angaben zum Standort und zum Fundament sowie 
zur Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtung gem. § 35 Absatz 5 S. 3 BauGB in die Neben-
bestimmungen mitaufzunehmen. Hinsichtlich der Betriebseinstellung soll Betreiber*innen deut-
lich gemacht werden, wann die Verpflichtung nach § 35 Abs. 5 S. 2 und 3 BauGB entsteht. Dabei 
erfasst Schleswig-Holstein auch den Fall, dass bereits bei der Errichtung(-splanung) der WEA 
deutlich wird, dass der erforderliche Rückbau voraussichtlich nicht ohne Verletzung rechtlich 
geschützter Umweltrechtsgüter möglich ist. Dies führt dazu, dass die Behörde die weitrei-
chendste mögliche Rückbauoption fordern muss, ohne auf einen Vollrückbau zu bestehen. Das 
Saarland verlangt dagegen bereits konkrete Angaben zu den Rückbaukosten bei Antragstellung. 

Wenn WEA im Bereich eines Bebauungsplanes nach § 30 Abs. 1 und 2 BauGB (qualifizierter Be-
bauungsplan und vorhabenbezogener Bebauungsplan) errichtet werden sollen, besteht die Mög-
lichkeit, über die Festsetzungen des Bebauungsplans auch den Rückbau zu regeln. So beschreibt 
es auch der Erlass von Rheinland-Pfalz. Konkret heißt es: „Die Gemeinde kann gemäß § 249 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB die Zulässigkeit neuer WEA davon abhängig ma-
chen, dass eine bestimmte Anzahl von bestehenden Altanlagen zurückgebaut wird.“ Hierzu sei 
klargestellt, dass dies eine andere Konstellation betrifft, nämlich das Repowering. Hier kann man 

 

43 Vgl. hierzu Sächs OVG, Urt. v. 29.06.2012 – A 68/11. 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

44 

 

die Errichtung von Neuanlagen davon abhängig machen, dass Altanlagen abgebaut werden. Das 
erfolgt dann genehmigungsrechtlich in Form einer Bedingung. Eine (durchsetzbare) Rückbau-
verpflichtung ergibt sich daraus nicht. 

Sachsen-Anhalt empfiehlt bei der Zulassung von Anlagen im Bereich eines Bebauungsplans, aber 
auch im Innenbereich nach § 34 BauGB, in einer Nebenbestimmung zur Baugenehmigung eine 
Verpflichtung zum Rückbau nach dauerhafter Nutzungsaufgabe und eine Absicherung dieser 
Rückbauverpflichtung entsprechend anzuordnen. 

Weiterhin verweist Baden-Württemberg auf die Möglichkeit, den Rückbau der WEA, die im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans errichtet werden sollen, durch einen städtebaulichen Ver-
trag nach § 11 BauGB zu sichern. Danach soll vertraglich vereinbart werden, sofern die Rückbau-
verpflichtung städtebaulich gerechtfertigt ist, dass die Anlage nach Nutzungsaufgabe zu beseiti-
gen ist.  

2.2.2.1.3 Umfang der Verpflichtungserklärung 

Unterschiedlich weit legen die Bundesländer auch den Umfang einer solchen Verpflichtungser-
klärung aus.  

Sehr allgemein hält es z.B. Schleswig-Holstein mit der Angabe, dass sich die Verpflichtungserklä-
rung auf alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile (auch Fundamente) sowie die 
zugehörigen Nebenanlagen und etwaige sonstige versiegelte Flächen zu erstrecken hat. Sachsen-
Anhalt geht da etwas weiter und gibt an, dass die Verpflichtungserklärung in der Regel vom Bau-
herrn abzugeben ist, sich auf das zu genehmigende Vorhaben und das betreffende Baugrund-
stück beziehen und sich, sofern es aus mehreren einzelnen baulichen Anlagen besteht, auch auf 
die einzelnen Teile des Gesamtvorhabens erstrecken muss. Für hessische Vorhaben gilt, dass die 
Erklärung die Verpflichtung des Antragstellers beinhaltet, das zugelassene privilegierte Vorha-
ben nach dauerhafter Aufgabe der bis dahin zulässigen Nutzung zurückzubauen und Bodenver-
siegelungen zu beseitigen sind.  

2.2.2.1.4 Rechtliche Sicherstellung der Rückbauverpflichtung 

Da die Verpflichtungserklärung nur den Antragsteller und nicht weitere Dritte bindet, muss si-
chergestellt werden, dass der Rückbau ausnahmslos durchgeführt wird.  

Sachsen-Anhalt legt deswegen fest, dass grundsätzlich der Rückbau durch Baulast sicherzustel-
len ist und die Erklärung auch gegenüber dem Rechtsnachfolger wirkt. Für die Eintragung der 
Baulast ist die Zustimmung der Eigentümer*innen erforderlich. Verweigert der/die Eigentü-
mer*in die Baulast oder ist der/die Betreiber*in Eigentümer*in, kann eine Rückbauauflage in 
den Bescheid aufgenommen werden, die auch gegenüber dem Rechtsnachfolger wirkt. 

2.2.2.1.5 Durchsetzung der Verpflichtung 

Soweit eine (gesetzliche) Rückbauverpflichtung besteht, muss diese von der zuständigen Behör-
de durchgesetzt und überwacht werden. Elementar ist insoweit, dass die jeweils zuständigen Be-
hörden Kenntnis von dem Rückbau/der Entsorgung der WEA erlangen bzw. dass der Informati-
onsfluss zwischen den Beteiligten gewährleistet ist. 

Schleswig-Holstein stellt genaue Anforderungen an die Information nach der Betriebseinstellung 
der WEA. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde, der nach § 15 Abs. 3 BImSchG 
die Betriebseinstellung durch Betreiber*innen anzuzeigen ist, leitet diese an die zuständige Bau-
aufsichtsbehörde weiter und fordert eine Benachrichtigung über den Eingang der Rückbauan-
zeige an.   
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Zur Durchsetzung der Verpflichtung bestimmt Hessen konkret, wenn nach Nutzungsaufgabe der 
Anlage der/die Betreiber*in diese trotz Verpflichtung nicht zurückbaut, dass die untere Bauauf-
sichtsbehörde den Rückbau durch eine bauaufsichtliche Beseitigungsverfügung anordnen und 
diese im Wege einer Ersatzvornahme auch vollstrecken kann. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit 
des Betreibenden kann die untere Bauaufsichtsbehörde für die Begleichung der Kosten der Er-
satzvornahme auf die Sicherheitsleistung zurückgreifen. 

2.2.2.2 Zur Sicherheitsleistung 

Zur Sicherung des Rückbaus, insbesondere wenn der/die Betreiber*in diesen nach Nutzungsauf-
gabe nicht selbst durchführen kann, ist eine Sicherheitsleistung zu erbringen. Die Festsetzungen 
in Bezug auf die Rahmenbedingungen der Sicherheitsleistung erfolgen bei Erteilung der Geneh-
migung zur Errichtung und zum Betrieb, also im Genehmigungsbescheid, meist als Nebenbe-
stimmung und hier als aufschiebende Bedingung.  

Regelungen zum Komplex der Sicherheitsleistung sind dabei in verschiedenen Bundesländern 
auf untergesetzlicher Ebene existent.  

Abbildung 2: Übersicht Sicherheitsleistungen 

Darstellung der Bundesländer, in denen untergesetzlich Regelungen zur Sicherheitsleistung bestehen 

 
Quelle: eigene Darstellung, EY Law 

Regelungsinhalt und -tiefe sind in den jeweiligen Regelwerken der Bundesländer dabei unter-
schiedlich. Die nachfolgende Darstellung systematisiert die Regelungen und betont dabei beste-
hende Gemeinsamkeiten und hebt relevante Unterschiede hervor. 

2.2.2.2.1 Sicherheitsleistung als Nebenbestimmung 

In dem in Brandenburg vom 28.03.2006 bis zum 18.03.2009 gültigen Erlass wurde explizit da-
rauf hingewiesen, dass grundsätzlich die Art, die Höhe und der Zeitpunkt der zu erbringenden 
Sicherheit in der Baugenehmigung durch Nebenbestimmung zu regeln ist. Insbesondere konnte 
die Bauaufsichtsbehörde zulassen, dass die Sicherheit vor dem Baubeginn zu erbringen ist. In 
diesem Fall war die Genehmigung unter der aufschiebenden Bedingung der Sicherheitsleitung 
zu erteilen. Ein Formulierungsbeispiel für die aufschiebende Bedingung wurde ebenfalls be-
nannt.  

In Sachsen-Anhalt unterscheidet die untergesetzliche Regelung hinsichtlich der Festlegung der 
Sicherheitsleistung zwei Fallgruppen. Einerseits ist es möglich, dass die Behörde eine bestehen-
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de Sicherheitsleistung des Bauherrn zu Gunsten Dritter (Grundstückseigentümer*in) als ausrei-
chend anerkennt und annimmt. Im Übrigen ist vorgesehen, die Vorlage eines geeigneten Siche-
rungsmittels als aufschiebende Bedingung in die Genehmigung aufzunehmen, wenn der Bauherr 
die Sicherheitsleistung nicht während des Genehmigungsverfahrens leisten kann. Zusätzlich 
wird auch ein Formulierungsbeispiel für die Nebenbestimmung beschrieben. 

In Schleswig-Holstein sind Angaben zur Sicherheitsleistung als (unselbständige) Nebenbestim-
mung der zu erteilenden Genehmigung beizufügen. Soweit vor Genehmigungserteilung keine Si-
cherheitsleistung erfolgt, ist die Genehmigung mit einer (aufschiebenden) Bedingung zur Sicher-
stellung der Sicherheitsleistung zu versehen. Bei einem Betreiberwechsel muss die Sicherheits-
leistung ggf. neu auferlegt werden. Wird dies nicht erfüllt, kann die Untersagung des Betriebs 
der Anlage durch die Genehmigungsbehörde angedroht und im Anschluss vollzogen werden. Die 
Mitteilungspflicht bei einem Betreiberwechsel soll daher in Form einer Auflage in die Genehmi-
gung aufgenommen werden. Hervorzuheben ist auch, dass Schleswig-Holstein durch eine Auf-
lage regelt, unter welchen Voraussetzungen die Sicherheitsleistung zurückgewährt wird. Ebenso 
wird im Erlass von Sachsen-Anhalt darauf hingewiesen, dass nach Erfüllung des Sicherungs-
zwecks eine etwa verbleibende Sicherheitsleistung zurückzugeben ist.  

2.2.2.2.2 Art der Sicherheitsleistung 

Gesetzlich sind verschiedene Arten von Sicherheitsleistungen vorgesehen. Da ihr Sinn und 
Zweck in der Sicherung des Rückbaus zu sehen ist, kommen verschiedene finanzielle Siche-
rungsmittel in Betracht. § 232 BGB nennt dafür explizit verschiedene Sicherungsmittel, wie etwa 
die Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren. Grundsätzlich entscheidet die zuständige Geneh-
migungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalles, welches der möglichen Sicherungsmittel das geeignetste ist. In den länderspezi-
fischen Erlassen finden sich zur „Lenkung“ des behördlichen Ermessens nachfolgende Regelun-
gen:  

In Baden-Württemberg kommen insbesondere die Baulast und Grundpfandrechte (Grundschuld, 
Hypothek) sowie andere Sicherheitsleistungen im engeren Sinne wie beispielsweise Bankbürg-
schaften, Hinterlegung oder Verpfändung in Betracht. 

Brandenburg betonte in dem zwischenzeitlich außer Kraft getretenen Erlass wie Hessen und 
Sachsen-Anhalt auch weiterhin hinsichtlich des Sicherungsmittels das Erfordernis der Insol-
venzfestigkeit.44 Weiter wird auf die Erfordernisse des unbedingten Zugriffs der Bauaufsichtsbe-
hörde und die Unbefristetheit des Sicherungsmittels abgestellt. 

In Sachsen-Anhalt ist darüber hinaus vorgesehen, dass die Sicherheitsleistung nach den in § 232 
BGB genannten Arten oder durch andere Sicherungsmittel, die zur Erfüllung des Sicherungs-
zwecks geeignet sind, erbracht werden kann. Durch ausdrückliche Nennung hervorgehoben 
werden insoweit die selbstschuldnerische Bank- oder Konzernbürgschaft, die unbedingt und un-
befristet sein muss, die Hinterlegung der Sicherheitsleistung in Geld, die Verpfändung von Ge-
genständen oder Rechten (z.B. Grundschuld), ein Festgeldkonto, dessen Kündigungsfrist nicht 
mehr als sechs Monate beträgt und das durch die Behörde gekündigt werden kann oder der Ab-
schluss von entsprechenden Ausfallversicherungen. Sofern es zu einem Betreiberwechsel 
komme, ist für einen gesicherten Zugriff auf die Sicherheitsleistung Sorge zu tragen; genannt 
wird insoweit die Hinterlegung einer neuen Bürgschaft. 

 

44 Im durchgeführten Bund-Länder-Gespräch zu den Ergebnissen der Behördenbefragung betonten verschiedene Teilnehmer die 
Bedeutung des Erfordernisses der Insolvenzfestigkeit, insbesondere im Zusammenhang mit der Diskussion der Frage, ob ggf. 
„neue Sicherungsmittel“ notwendig seien. 
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In Hessen finden sich weitgehend mit Sachsen-Anhalt vergleichbare Regelungen. Unterschiede 
bestehen insoweit, als vorrangig (in erster Linie) Bürgschaften als Sicherungsmittel in Betracht 
zu ziehen sind. Hierbei sind auch sog. Konzernbürgschaften als Sicherungsmittel anerkannt, 
wenn bestimmte – näher benannte - Voraussetzungen vorliegen. Hierzu zählen insbesondere 
verschiedene Nachweise, die die Bonität des Konzerns bestätigen. Ein jährlicher Bonitäts-nach-
weis ist dagegen regelmäßig nicht vorzulegen. Ein anderes Sicherungsmittel als die Bürgschaft 
darf nur ausnahmsweise in begründeten Fällen gewählt werden. 

In Hessen ist – in Übereinstimmung mit den Regelungen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein – im Erlass weiter vorgesehen, dass selbst wenn eine öffentlich-rechtliche Baulast (zur 
Sicherung des Rückbaus) eingetragen ist, vom Bauherrn eine das Liquiditätsrisiko absichernde 
Sicherheitsleistung (in der Regel durch Bankbürgschaft) zugunsten der Genehmigungsbehörde 
oder der Bauaufsichtsbehörde zu fordern ist. 

In Niedersachsen kann demgegenüber eine Sicherheitsleistung (allein) in Form der Eintragung 
einer Baulast oder beschränkt persönlichen Dienstbarkeit erfolgen, sofern der/die Grundstücks-
eigentümer*in selbst Bauherr ist. Alternativ ist auch eine Sicherheitsleistung in anderer Form 
möglich.  

2.2.2.2.3 Höhe/Berechnung der Sicherheitsleistung 

In Bezug auf die Höhe der zu leistenden Sicherheit besteht weitestgehend Einigkeit, auch wenn 
dies in den Ländererlassen in unterschiedlicher Intensität angesprochen wird. So geben Baden-
Württemberg und Brandenburg lediglich an, dass sich die Höhe, sofern voraussehbar, an den 
vollständigen Rückbaukosten, inklusive der Aufhebung der Bodenversiegelung zu orientieren 
hat.  

In Sachsen liegen konkrete und ausführliche Darlegungen zur Höhe der Sicherheitsleistung vor, 
wobei sich diese Ausführungen mit der Berechnung der Sicherheitsleistung vermischen. Darge-
legt wird zunächst etwa, dass auch die Kosten für die Entsorgung und den Transport einschließ-
lich der Mehrwertsteuer zu sichern sind. Zur Festlegung der Höhe kann die Behörde von Anla-
genbetreiber*innen eine Kostenkalkulation verlangen, die auf Plausibilität zu prüfen ist. In ange-
messenen Abständen ist die Sicherheitsleistung an die allgemeine Preisentwicklung anzupassen, 
was in der Regel dann notwendig ist, wenn sich der Baupreisindex um 15% erhöht hat. Eventu-
elle Einnahmen, etwa durch Recycling der Baustoffe, sind dagegen nicht zu berücksichtigen.  

Sachsen-Anhalt legt fest, dass die Behörde als Anhaltspunkt für die Preisfestsetzung den Wert 
von ca. 30.000 € pro Megawatt installierte elektrische Leistung heranziehen kann, da diese Leis-
tung den heutigen Erkenntnissen entspräche. Sofern die WEA-Hersteller*innen keine anderen 
Angaben nachweisen, kann für WEA weiter von einer regelmäßigen Betriebsdauer von 20 Jah-
ren ausgegangen werden. Für diesen Zeitpunkt sind die Rückbaukosten in Abhängigkeit der all-
gemeinen Preisentwicklung zu berechnen. Hierfür kann ca. 1 % pro Jahr, also hier 20%, zu den 
für heute ermittelten Rückbaukosten hinzugerechnet werden. Damit ergibt sich eine erforderli-
che Sicherheitsleistung von 36.000 € pro Megawatt installierte elektrische Leistung. Spätere 
Verwertungserlöse aus der Anlage stehen der Bauaufsichtsbehörde nicht zu und können in der 
Berechnung der Höhe der Sicherheitsleistung nicht berücksichtigt werden. Bei der Festlegung 
der Höhe berücksichtigt Sachsen-Anhalt auch die bisherigen Leistungen an Dritte. Hat der Bau-
herr der Anlage bereits gegenüber dem/der Grundstückseigentümer*in eine Sicherheitsleistung 
für die Rückbaufinanzierung erbracht und ist diese auch als Sicherheitsleistung in ihrer Art und 
Höhe geeignet, so kann die Bauaufsichtsbehörde diese ggf. als geeignet anerkennen und anneh-
men. 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

48 

 

Niedersachen und Hessen nennen dagegen konkrete Berechnungsformeln für die Sicherungs-
leistungen: 

Nabenhöhe der WEA [m] x 1000 [Euro/m] = Betrag der Sicherheitsleistung [Euro] 

Niedersachsen stellt hierzu weiter klar, dass ein Abweichen von der Formel in begründeten Ein-
zelfällen möglich ist und dass die grundsätzliche Berechnung auch die anfallende Umsatzsteuer 
(so auch in Hessen) enthält. 

Brandenburg dagegen setzte bei der Ermittlung der Rückbaukosten grundsätzlich 10% der Roh-
baukosten an, wobei bei WEA als fiktive Rohbausumme 40% der Herstellungskosten zu berück-
sichtigen sind. Abweichungen von diesem Grundsatz waren im Einzelfall möglich. Hierzu muss-
ten Anlagenbetreiber*innen eine Kostenkalkulation vorlegen, aufgrund derer dann die Sicher-
heitsleistung individuell berechnet wurde. Legte der zum Rückbau Verpflichtete (meist der/die 
Anlagenbetreiber*in) keine Kostenkalkulation vor oder war die Berechnung der voraussichtli-
chen Höhe der Rückbaukosten aus Sicht der Bauaufsichtsbehörde nicht nachvollziehbar, so 
konnte diese die Höhe der Rückbaukosten schätzen und in der Baugenehmigung festsetzen. 

In Nordrhein-Westfalen wird in der Regel eine Sicherheitsleistung in Höhe von mindestes 6,5% 
der Gesamtinvestitionskosten festgesetzt, wobei eine höhere Gesamtsumme aufgrund der Kon-
struktion der WEA denkbar ist. 

2.2.2.2.4 Ausnahmen zur Festsetzung 

Soweit Vorgaben zur Höhe/Berechnung der Sicherleistung bestehen, sind in einzelnen Ländern 
auch Ausnahmen von diesen Vorgaben möglich. 

So kann in Sachsen-Anhalt bei der Festlegung der Sicherheitsleistung berücksichtigt werden, ob 
bzw. das bereits eine Sicherheitsleistung an einen Dritten erbracht wurde und deswegen von ei-
ner erneuten Festsetzung abgesehen werden kann. Aber auch bei besonderen Umständen des 
Einzelfalls kann eine Ausnahme von dem Erfordernis der Sicherheitsleistung gerechtfertigt sein. 

In Hessen soll von der Festsetzung einer Sicherheitsleistung abgesehen werden, wenn das Vor-
haben von einer Eigengesellschaft, einer Gebietskörperschaft oder von einer Gebietskörper-
schaft selbst durchgeführt wird. Bei Anlagen, die von einer juristischen Person des Privatrechts 
mit überwiegender Beteiligung einer oder mehrerer Kommunen betrieben werden, soll die Vor-
lage einer Patronatserklärung der Kommune als Voraussetzung für den Verzicht auf die Sicher-
heits-leistung verlangt werden. Wenn anschließend ein Betreiberwechsel vorgenommen wird 
und die öffentliche Hand keine Beteiligung mehr aufweist, kann die Sicherheitsleistung nachge-
fordert werden. Dies sollte über eine Nebenbestimmung im Bescheid gesichert werden. 

In Brandenburg konnte die Behörde von der Forderung einer Sicherheit absehen, soweit in tat-
sächlicher Hinsicht besondere Umstände vorlagen. Darunter fielen sehr geringe Rückbaukosten, 
sodass keine Zweifel an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des zum Rückbau Verpflichteten 
bestanden (z.B. Vorhaben, bei denen die voraussichtlichen Rückbaukosten 10.000 Euro nicht 
überstiegen) oder wenn der zum Rückbau Verpflichtete ein der Aufsicht des Landes Branden-
burg unterstehender öffentlicher Bauherr war. 

2.2.2.2.5 Begünstigte der Sicherheitsleistung 

Weitgehend Einigkeit – jedenfalls bei den Ländern, die sich in den Erlassen mit dieser Frage be-
fassen – besteht hinsichtlich der Frage, an wen die Sicherheitsleistung zu erbringen ist. 

Sowohl in Hessen, Sachsen-Anhalt als auch in Brandenburg ist die Sicherheitsleistung gegenüber 
der (Unteren) Bauaufsichtsbehörde zu erbringen, unabhängig davon, ob ein bau- oder ein im-
missionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren zu durchlaufen ist. In Hessen wird insoweit 
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explizit erläutert, dass eine Differenzierung nicht angebracht sei, da es sich bei der Sicherheits-
leistung für den Rückbau um eine bauplanungsrechtliche Vorschrift handelt. Die Sicherheitsleis-
tung sei daher immer beim Träger der Unteren Bauaufsichtsbehörde zu hinterlegen. 

In Schleswig-Holstein ist der Erlasslage lediglich zu entnehmen, dass die Sicherheitsleistung an 
die Genehmigungsbehörde zu leisten ist.  

2.2.2.3 Zur Art und Weise des Rückbaus  

Regelungen zur Art und Weise, wie der Rückbau von WEA zu erfolgen hat, existieren in verschie-
denen Bundesländern auf untergesetzlicher Ebene. 

Abbildung 3: Übersicht Art und Weise des Rückbaus 

Darstellung der Bundesländer, in denen Regelungen bestehen, die die Art und Weise des Rückbaus betreffen 

 
Quelle: eigene Darstellung, EY Law 

Regelungsinhalt und -tiefe sind in den jeweiligen Regelwerken der Bundesländer dabei unter-
schiedlich. Die nachfolgende Darstellung systematisiert die Regelungen und betont dabei beste-
hende Gemeinsamkeiten und hebt relevante Unterschiede hervor. 

2.2.2.3.1 Definition des Rückbaus 

Die Rückbauleistung wird in den einzelnen Ländererlassen ähnlich, aber nicht vollständig kon-
gruent definiert. 

In Niedersachsen und Hessen ist Rückbau definiert als die Beseitigung der Anlage bzw. des Vor-
habens, welche(s) der bisherigen Nutzung diente und insoweit die Herstellung des davor beste-
henden Zustandes.  

In Sachsen umfasst die Rückbaudefinition die Beseitigung der Anlage und die Herstellung des 
davor bestehenden Zustands. 

2.2.2.3.2 Vorgaben zum Umfang des Rückbaus 

Verschiedene Ländererlasse treffen Aussagen zum Umfang des Rückbaus von WEA, die letztlich 
ähnlich ausgestaltet sind. 

In Sachsen wird für den Rückbau eines Vorhabens, das auf Grundlage von § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB errichtet wurde, die Beseitigung aller ober- oder unterirdischen Anlagenteile, einschließ-
lich der vollständigen Fundamente sowie die zugehörigen Nebenanlagen, Leitungen, Wege, 
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Plätze und sonstige versiegelte Flächen verlangt. Ebenfalls sind grundsätzlich Bodenlöcher wie-
der zu verfüllen.  

Eine ähnliche Vorgabe existiert für Sachsen-Anhalt. Im dortigen Erlass ist vorgesehen, dass die 
Bodenversiegelungen zu beseitigen sind, wozu grundsätzlich ausdrücklich alle ober- und unter-
irdischen Anlagen und Anlagenteile (auch Fundamente) sowie die für die Anlage erforderliche 
Infrastruktur zählen, die mit der dauerhaften Nutzungsaufgabe der Anlage auch ihren Nutzen 
verlieren.   

In Schleswig-Holstein müssen neben den ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile 
(auch Fundamente) auch Rohrleitungen, Strom- und andere Medienanschlüsse, Zuwegungen 
und - sofern erforderlich - auch Gründungselemente bei Pfahlgründungen beseitigt werden. 

Hessen geht im Besonderen auf die zu beseitigende Bodenversiegelung ein und fordert, dass der 
Versiegelungseffekt, der zum Beispiel das Versickern von Niederschlagswasser beeinträchtigt 
oder behindert, nicht mehr besteht und dass zur Beseitigung nachhaltiger Verdichtungen im Un-
terboden entsprechende Maßnahmen (zum Beispiel Lockerung, geeignete Folgenutzung) umzu-
setzen sind. Ausdrücklich erwähnt wird auch die Möglichkeit, dass ein Rückbau nicht vollständig 
durchzuführen ist. Denkbar ist dies, wenn der vollständige Rückbau unverhältnismäßig ist oder 
öffentliche Belange, insbesondere Belange des Umwelt- und Naturschutzes, erheblich nachteilig 
beeinträchtigt werden könnten. 

Auch in Niedersachsen sind grundsätzlich alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagen-
teile sowie die zugehörigen Nebenanlagen wie Leitungen, Wege und Plätze und sonstige versie-
gelte Flächen zurückzubauen. Weiter wird als Ziel definiert, dass die durch die Anlage bedingte 
Bodenversiegelung so zu beseitigen ist, dass der Versiegelungseffekt, der z.B. das Versickern von 
Niederschlagswasser beeinträchtigt oder behindert, nicht mehr besteht. Ausnahmen von der 
Rückbaupflicht sind möglich, wenn die Anordnung eines vollständigen Rückbaus unverhältnis-
mäßig wäre oder gewichtige öffentliche Belange beeinträchtigen würden. Eine besondere Rege-
lung findet sich weiter für die WEA mit Pfahlgründungen. Diese können im Einzelfall insbeson-
dere aus Bodenschutzgründen beim Rückbau im Boden verbleiben. 

2.3 Erfahrung und Bewertung aus der (behördlichen) Praxis 
Anknüpfend an den vorstehend dargestellten Rechtsrahmen für den Rückbau und das Recycling 
von WEA werden im nachfolgenden Kapitel die Ergebnisse einer durchgeführten Behördenbe-
fragung dargestellt. Befragt wurden im Kern Bau-, Immissionsschutz- und Abfallbehörden. Das 
Ziel der Befragung45 war dabei zweiteilig. Einerseits sollten durch die Befragung (unterstüt-
zende) Informationen zu den Forschungsfragen „Berechnung der Sicherungsleistung“ (vgl. Zif-
fer 3) und „Rückbaurelevante Herstellerinformationen“ (vgl. Ziffer 4) gesammelt werden.46 An-
dererseits sollten behördenseitige Erfahrungen in der praktischen Anwendung des rechtlichen 
Rahmens ermittelt werden. Festgestellt werden sollten dabei insbesondere praktische Probleme 
und ggf. Anregungen für Verbesserungen.   

 

45 Eine ausführlichere Erläuterung des Aufbaus sowie der Durchführung der Befragung findet sich ebenso im Anhang, wie ein Muster 
des verwendeten Fragebogens. 

46 Die insoweit erlangten Informationen sind unmittelbar in die nachfolgende Darstellung zu den jeweiligen Forschungsfragen einge-
flossen. 
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Die durch die Behörden erhaltenen Rückmeldungen werden nachfolgend gebündelt wiedergege-
ben. Der föderalen Struktur des Rechtsrahmens folgend, wurden die behördlichen Angaben bun-
deslandspezifisch ausgewertet. Hinsichtlich der nachfolgenden Darstellung ist zu berücksichti-
gen, dass die erfassten Rückmeldungen jeweils nur die Erfahrungen und Erwartungen der ein-
zelnen Behörde wiedergeben. Verallgemeinerungsfähig sind die Antworten daher nur einge-
schränkt. Gerade in der bundeslandübergreifenden Betrachtung zeigen sich aber für einzelne 
Bereiche wiederkehrende Probleme bzw. ein vergleichbares Vorgehen der Behörden.  

Mit Blick auf die Verallgemeinerung der Rückmeldungen ist weiter zu berücksichtigen, dass die 
Erfahrungen der Behörden mit Rückbauvorhaben aktuell sehr unterschiedlich sind.47 Den Rück-
meldungen ist jedoch zu entnehmen, dass bis zum Jahr 2040 die meisten der derzeit bestehen-
den Anlagen zurückgebaut werden müssen.48 

2.3.1 Anträge auf Verlängerung der Betriebsdauer und Untersagungsverfügungen?  

Ergeben hat die Befragung zunächst, dass in der behördlichen Praxis bislang keine Tendenz er-
kennbar ist, dass ein erforderlicher Rückbau zeitlich hinausgezögert werden soll, indem Anla-
genbetreiber*innen eine Verlängerung der genehmigten Betriebsdauer beantragen, soweit der 
Bescheid eine Laufzeitbegrenzung enthält, oder falls dies, wie meistens nicht der Fall, die Nut-
zungsdauer der Genehmigung dadurch verlängern, dass sie ein Weiterbetriebsgutachten vorle-
gen, dass die Standsicherheit der Anlage auch weiterhin gewährleistet ist. Erfahrungen mit An-
trägen auf Verlängerung der Betriebsdauer wurden überhaupt nur in insgesamt 10 Rückmel-
dungen aus 5 Bundesländern angegeben (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, NRW, 
Rheinland-Pfalz). Die Anzahl der jeweils gestellten Anträge ist dabei grundsätzlich gering.49 

Wiederkehrende Probleme bei Verlängerungsanträgen wurden durch die Behörden kaum be-
nannt. Aus verschiedenen niedersächsischen Antworten ist jedoch zu entnehmen, dass der Zu-
stand von Schraubenverbindungen bzw. deren gutachterliche Bewertung nicht nur im Einzelfall 
problematisch war. Weitere wiederkehrende Probleme wurden durch die Behörden nicht aus-
drücklich benannt. Auch in der Gesamtschau der Antwort sind solche nicht erkennbar. Soweit 
dennoch Probleme bei Verlängerungsanträgen mitgeteilt wurden, handelt es sich um Einzelfälle. 
So wurde in einem Fall etwa ein vermeintliches Gutachten eingereicht, dass durch eine Gesell-
schaft erstellt worden war, die nicht die (formale) Expertise zur Erstellung eines solchen Gut-
achtens hatte.  

Ebenfalls von keiner nennenswerten Relevanz in der behördlichen Praxis sind Untersagungen 
des Anlagenbetriebs aufgrund von fehlenden oder fachlich nicht anerkennungsfähigen Gutach-
ten (z.B. Standsicherheitsnachweis). Zwei Rückmeldungen (einmal NRW, einmal Niedersachsen) 

 

47 Lediglich in 51 der insgesamt vorliegenden 101 vorliegenden Rückmeldungen wird angegeben, dass Erfahrungen mit dem Rück-
bau von WEA bestehen. Dabei geben 24 Rückmeldungen an, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich bislang weniger als 10 WEA zu-
rückgebaut wurden. 20 Rückmeldungen weisen Erfahrungen aus dem Rückbau von 11 bis 50 WEA aus. 7 Rückmeldungen geben 
Erfahrungen aus dem Rückbau von über 50 WEA an. In diese Kategorie fallen allerdings auch – etwa über Ministerien erfolgte – 
gebündelte Mitteilungen für mehrere örtliche Zuständigkeitsbereiche. 

48 Im Fragebogen wurde gefragt, ob die Behörden zum erwarteten Rückbauumfang Angaben machen können. Die Qualität der Ant-
worten war diesbezüglich heterogen und reicht in der Bandbreite von pauschalen Angaben („alle“, „nicht bekannt“) hin zu genauen 
Zahlenangaben. Im Verhältnis zum ebenfalls abgefragten aktuellen Anlagenbestand ist erkennbar, dass die meisten der derzeit 
bestehenden Anlagen im Zeitraum bis 2040 zurückgebaut werden müssen. Konkret lassen sich die Erwartungen zum Rückbauum-
fang in einzelnen Bundesländern anhand der Rückmeldungen beispielhaft wie folgt aufsummieren: Bayern 156 WEA; Branden-
burg: 3090 WEA; Baden-Württemberg ca. 30 WEA (Angabe eines Kreises); Sachsen-Anhalt: 1532 WEA; Niedersachsen 217 WEA; 
NRW: 793 WEA; Rheinland-Pfalz: 1.112 WEA; Thüringen: ca. 290 WEA. 

49 Angegeben wurden jeweils gestellte Anträge im maximal niedrigen zweistelligen Bereich. Eine Ausnahme bildet ein niedersächsi-
scher Landkreis, der über 200 Verlängerungsanträge gemeldet hat. 
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ist zu entnehmen, dass eine solche Untersagung bislang überhaupt ausgesprochen wurde. In 
dem aus Niedersachsen mitgeteilten Fall war ein fehlendes bzw. fehlerhaftes Gutachten für die 
Untersagung ursächlich.  

2.3.2 Ist der Rückbau von WEA (finanziell) sichergestellt?   

Aus den Rückmeldungen ist zu entnehmen, dass der Bereich des Rückbaus behördenseitig über-
wiegend bereits bei Erteilung der Genehmigung zur Errichtung einer WEA berücksichtigt wird. 
Es liegen 75 Antworten vor, wonach Vorgaben zum Rückbau in Form von Nebenbestimmungen 
im Genehmigungsbescheid aufgenommen werden. Die Antworten verteilen sich dabei gleicher-
maßen auf alle Bundesländer. In den Genehmigungsbescheiden wird der Anlagenrückbau vor 
allem durch Festsetzung einer zu leistenden Sicherheitsleistung berücksichtigt.50 Aber auch ab-
fallrechtliche Nebenbestimmungen werden in der behördlichen Praxis in die Genehmigungsbe-
scheide aufgenommen. Vereinzelt erfolgten Hinweise, dass der Rückbau in „alten“ Genehmigun-
gen nicht berücksichtigt wurde. Auch wurde in diesem Zusammenhang in einer Rückmeldung 
auf die Regelung des § 5 Abs. 3 und 4 BImSchG hingewiesen, wonach die Errichtung, der Betrieb 
und die Stilllegung einer Anlage unter ordnungsgemäßer und schadloser Verwertung von Abfäl-
len sowie der Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Anlagengrundstückes 
erfolgen muss.  

Kein Problem ist es in der überwiegenden Wahrnehmung der antwortenden Behörden, dass 
Vorgaben aus dem Genehmigungsbescheid nicht eingehalten werden.  

Darüber hinaus kein virulentes Problem ist es nach den vorliegenden Rückmeldungen in der 
Praxis, dass WEA nach ihrer Stilllegung nicht zeitnah zurückgebaut werden und somit verfallen. 
Bei den eingegangenen 30 Rückmeldungen51 wurde überwiegend (17 Nennungen) angegeben, 
dass das Zeitfenster zwischen Stilllegung und Rückbau maximal sechs Monate beträgt. Ein Zeit-
fenster von bis zu ein Jahr wurde demgegenüber neunmal und ein Zeitfenster, das über ein Jahr 
hinausgeht, wurde lediglich viermal benannt. Einschränkend ist anzumerken, dass ein Vergleich 
der tatsächlichen Zeiträume zwischen Stilllegung und Rückbau zwischen den Bundesländern an-
hand der Rückmeldungen nicht ohne weiteres möglich ist. Die Rückmeldungen aus den Ländern 
sind zu heterogen, um Rückschlüsse auf eine allgemeine Praxis in den Ländern zu erhalten. Wei-
ter ist zu erkennen, dass einzelne Antworten keine tatsächlichen Erfahrungswerte widerspie-
geln, da in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich bislang noch kein Rückbau einer WEA erfolgt 
ist.  

Auch in dem Bereich der (finanziellen) Absicherung des Rückbaus wurden aus der bisherigen 
behördlichen Praxis keine erheblichen Problemfelder mitgeteilt. Dabei ist hinsichtlich der für 
den Rückbau genutzten Sicherungsmittel anhand der Rückmeldungen bundeslandübergreifend 
zunächst eine eindeutige Präferenz zu Konzern-/Bankbürgschaften (68 Nennungen) feststellbar. 
Hinterlegungen, etwa von Bankguthaben mit Sperrvermerk zugunsten der Behörde, werden 
ebenfalls für die finanzielle Absicherung des Rückbaus genutzt, wenn auch nicht in vergleichba-
rem Umfang (15 Nennungen).  

 

50 Im durchgeführten Bund-Länder-Gespräch zu den Ergebnissen der Behördenbefragung wurde hierzu die Einschätzung geäußert, 
dass Regelungen – so sie denn im Genehmigungsbescheid aufgenommen würden – den Rückbau aufgrund des zeitlichen Abstandes 
häufig nur ungenau und unzureichend betrachten. 

51 Angaben aus Baden-Württemberg, Berlin, Saarland, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern liegen zu diesem Bereich 
nicht vor. 
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Die in § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB ausdrücklich als Sicherungsmittel benannte Baulast wurde in ledig-
lich 21 Rückmeldungen benannt.52 Sofern angegeben wurde, dass dieses Sicherungsmittel ge-
nutzt wird, ergibt sich aus den Antworten, dass dies nicht als einziges Sicherungsmittel einge-
setzt wird. Typischerweise wird eine Baulast in Kombination mit einer Bürgschaft genutzt. Er-
läutert wurde der parallele Einsatz von Bürgschaft und Baulast damit, dass die Sicherung über 
eine Baulast bzw. beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch allein nicht ausreicht. 
Dieses Mittel garantiere nicht, dass der/die Grundstückeigentümer*in/Anlagenbetreiber*in 
über die erforderlichen finanziellen Mittel für den Rückbau tatsächlich verfügt.  

Einheitlich sind die Antworten hinsichtlich der Frage ausgefallen, ob bestehende Sicherungsmit-
tel bereits in Anspruch genommen werden mussten. Dies war bei keiner der vorliegenden Rück-
meldungen der Fall. Die an diese Ausgangsfrage anknüpfenden Fragen, ob die Höhe der Sicher-
heitsleistung ausreichend war, ob sich die Sicherheit als insolvenzfest erwiesen hat und ob be-
reits ein Rückbau im Weg der Ersatzvornahme durchgeführt werden musste, blieben konse-
quenterweise überwiegend unbeantwortet. 

Mitgeteilt wurde von 22 Behörden53, dass im Einzelfall auf die Festsetzung eines Sicherungsmit-
tels verzichtet wurde. Als Gründe dafür wurde überwiegend die frühere Gesetzeslage, die bis 
2004 galt und keine Sicherung erforderlich machte, genannt. Ebenso wurde auf Sicherungsmittel 
verzichtet, wenn die WEA innerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplanes errichtet 
wurde. In einem Fall wurde mitgeteilt, dass bei kommunalen Vorhaben auf die Sicherheitsleis-
tung verzichtet wurde.  

Bezogen auf den Stichtag 20.07.2004 (Einführung der Erforderlichkeit der Abgabe einer Rück-
bauverpflichtungserklärung ins BauGB) wird in den Rückmeldungen ausgeführt, dass zu diesem 
Zeitpunkt die behördliche Praxis angepasst wurde. So gibt eine Behörde aus Rheinland-Pfalz an, 
dass erst mit diesem Stichtag überhaupt Sicherheitsleistungen verlangt wurden. In einer Ant-
wort aus Sachsen-Anhalt wird ausgeführt, dass zum Stichtag die Sicherheitsleistung von 
36.000,00 Euro auf 41.000,00 Euro pro MW erhöht wurde. 

2.3.3 Werden rückbaurelevante Informationen ausgetauscht?   

Bezogen auf die Informationserlangung der Behörden von Rückbauvorhaben hat die Befragung 
bundeslandübergreifend ergeben, dass die Behörden unproblematisch vom Rückbau von WEA 
Kenntnis erlangen, wenn dieser im Rahmen eines Repowering-Projektes erfolgt. Erfolgt demge-
genüber nur ein Rückbau einer Bestandsanlage, werden die Behörden nicht in jedem Fall von 
Betreiber*innen vor dem Rückbau informiert. Behörden aus Bayern, Brandenburg, Sachsen-An-
halt, Niedersachsen, NRW, Saarland und Thüringen berichten indes auch über Einzelfälle, in de-
nen man über den Rückbau mehr oder weniger zufällig (aus der Tageszeitung, Information der 
Forstbehörde) erfahren hat.  

2.3.4 Wird die umweltgerechte Entsorgung von WEA behördlich überwacht?   

Hinsichtlich der Überwachung der umweltgerechten Entsorgung von Abfall, der bei Rückbau 
von WEA anfällt, wurde von keiner der befragten Behörden mitgeteilt, dass eine flächende-

 

52 Soweit ersichtlich, kennt lediglich das bayerische Landesbaurecht das Institut einer Baulast nicht. Die Nutzung von Baulasten 
wurde dennoch in zwei Rückmeldungen aus Bayern angegeben. 

53 Die Rückmeldungen entfallen auf Bayern, Brandenburg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, NWR, Rheinland-Pfalz, Thüringen. 
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ckende Überwachung erfolgt. Vielmehr zeichnet sich für sämtliche Bundesländer, für die Rück-
meldungen zu diesem Komplex vorliegen,54 ein Bild, wonach die abfallrechtliche Überwachung 
stichprobenmäßig erfolgt. Einzelne Antworten aus Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und 
NRW betonen dies ausdrücklich. Für die übrigen Bundesländer ergibt sich dies aus einer Ge-
samtschau der vorliegenden Antworten. 

Zur Art der Überwachung wurde überwiegend mitgeteilt, dass diese durch vorzulegende Doku-
mentationen wie Entsorgungsnachweise, Rechnungen oder Wiegescheine erfolgt. Auf eine vor-
zulegende vollständige Abfallbilanz verweist eine Antwort aus Sachsen-Anhalt. Eine lediglich 
stichprobenartige Kontrolle vor Ort wird wiederum nur in einer Antwort aus Baden-Württem-
berg angesprochen.  

Kaum Rückmeldungen gab es zu der Frage, ob bzw. wie ein Informationsaustausch zwischen der 
für die abfallrechtliche Überwachung zuständigen Behörde und den weiteren Behörden erfolgt, 
die bei einem Rückbau eines WEA involviert sind. Einzelne Behörden haben mitgeteilt, dass ein 
Informationsaustausch – etwa durch die Übermittlung von Entsorgungsnachweisen – erfolgt. 
Dem stehen jedoch Antworten anderer Behörden gegenüber, dass gerade kein Informationsaus-
tausch erfolgt. Anhand der vorliegenden Antworten ist nicht erkennbar, dass der Informations-
fluss im Bereich der Entsorgung bundeslandspezifisch oder auch nur regional durch die Behör-
den als Problem angesehen wird.  

Uneinheitlich ausgefallen sind die Antworten zu der Frage, ob weitere Regelungen zu der Über-
wachung der Entsorgung erforderlich sind. Für die überwiegende Anzahl der Bundesländer lie-
gen sowohl Rückmeldungen vor, dass die derzeitigen Regelungen ausreichen, als auch gegentei-
lige Antworten. Rein quantitativ überwiegen bundeslandübergreifend die Antworten, wonach 
keine weiteren Regelungen benötigt werden. Eine Ausnahme bildet hier Brandenburg. Hier ist 
der überwiegenden Zahl der Rückmeldungen der Wunsch nach einer Regelung dazu zu entneh-
men, wie der Rückbau von WEA erfolgen soll, welche Komponenten welcher Abfallschlüssel-
nummer zuzuordnen sind und wie die weitere Behandlung/ Verwertung der Abfälle zu erfolgen 
hat. Eine klare Zuordnung der beim Rückbau anfallenden Abfälle zu einer Abfallschlüsselnum-
mer wird auch ministeriumsseitig aus Hessen angeregt. Ebenso wird eine Empfehlung zum Ver-
zicht auf bestimmte Produkte angeregt (z.B. Verzicht auf Carbon- oder Glasfaserbewehrungen in 
den Betonfundamenten), soweit diese eine möglichst hochwertige Entsorgung erschweren. Qua-
litativ wiegen die Antworten aus Brandenburg und Hessen dabei besonders, da im Zuständig-
keitsbereich der antwortenden Behörden bereits vielfach WEA zurückgebaut wurden und damit 
Erfahrungen in diesem Bereich bestehen. 

2.3.5 Erwartungen an die zukünftigen Rückbaukosten 

Abgefragt wurde auch, ob die Behörden durchschnittliche Investitionskosten je WEA benennen 
können. Hintergrund war insoweit, dass einer der praktizierten Ansätze zur Berechnung der Si-
cherheitsleistung an der Investitionssumme anknüpft. Überwiegend wurde diese Frage nicht be-
antwortet.55 Soweit die Frage beantwortet wurde, lässt sich eine Tendenz in den Antworten zu 
Investitionskosten von durchschnittlich ca. 3 Mio. Euro erkennen.  

Im Einzelnen zeichnet sich folgendes Bild in den Bundesländern. Aus Bayern liegt eine Rückmel-
dung vor, die die Investitionskosten mit ca. 3,1 Mio. Euro angibt. Aus Brandenburg gaben sechs 

 

54 Keine inhaltlichen Rückmeldungen liegen zu diesem Komplex aus Bremen und Schleswig-Holstein vor.  
55 Aus den Bundesländern Berlin, Baden-Württemberg, Hamburg, Saarland, Sachsen und Bremen wurden keine Angaben übermittelt. 
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von neun Behörden die Investitionskosten mit ca. 3,5 Mio. Euro an. Hessen bezifferte die Investi-
tionssumme mit unter 1 Mio. € pro MW der WEA. Mecklenburg-Vorpommern gab die Investiti-
onskosten mit 590.000 Euro je MW der WEA an. In Sachsen-Anhalt bewegen sich die Antworten 
überwiegend im Bereich um die 3,5 Mio. Euro, wobei die einzelnen Rückmeldungen hier weit 
auseinander lagen. Für NRW (zehn Antworten) liegen die Antworten in der Spanne von 2.1 bis 
4.5 Mio. Euro, wobei überwiegend von ca. 3 Mio. Euro ausgegangen wird. Eine Stadt in Nord-
rhein-Westfalen wies in ihrer Antwort darauf hin, dass sie keine Angaben machen könne, da es 
sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse handele. In Rheinland-Pfalz wurden in drei Rück-
meldungen die Investitionskosten mit durchschnittlich 3,5 Mio. Euro bzw. auf 700.000 bis 
800.000 Euro je MW der WEA angegeben. Schleswig-Holstein gab die durchschnittlichen Investi-
tionskosten mit 4,3 Mio. Euro an. Die thüringischen Behörden (fünf Antworten) gaben durch-
schnittliche Investitionskosten zwischen 3,2 Mio. und 3.75 Mio. Euro an. Niedersachsen hat sehr 
wenige und im Ergebnis auseinander liegende Antworten gegeben. So gibt eine Behörde die In-
vestitionskosten mit circa 2,8 Mio. Euro an, während eine andere Behörde Investitionskosten im 
Bereich zwischen 3 bis 5 Mio. Euro angegeben hat. 

2.3.6 Aktuelle Probleme und wünschenswerte Maßnahmen  

Schlussendlich wurden bei den Behörden Wünsche und Probleme allgemeiner Natur abgefragt. 
Insbesondere sollte Gelegenheit und Raum für freitextliche Antworten gegeben werden. 

Die erste Frage nimmt mögliche einheitliche Vorgaben für den Rückbau in den Blick. Die Einfüh-
rung einheitlicher Vorgaben wird unterschiedlich bewertet. Die einzige Rückmeldung aus Ham-
burg ist gegen einheitliche Vorgaben und einer Behörde aus Niedersachsen genügt eine Überar-
beitung des bestehenden Windenergieerlasses. Als gemeinsame Komponente zieht sich der 
Wunsch nach klaren Zuständigkeiten durch die Antworten. Vereinzelt wird der Vorschlag unter-
breitet, dass die Anlagenbetreiber*innen im Genehmigungsverfahren ein Rückbaukonzept vorle-
gen müssen. Teilweise werden Vorgaben durch konkrete Beispiele sogar aktiv gefordert. So will 
Bayern einen einheitlichen Katalog, der die Kalkulation der Rückbaukosten darstellt. Branden-
burg sieht eine Verordnung mit Festlegungen hinsichtlich der Behandlung und Verwertung von 
Abfällen sowie einheitliche Regelungen zum Lebenszyklus von WEA als sinnvoll an. Aus Nord-
rhein-Westfalen kam der Wunsch nach einem einheitlichen Realisierungs- bzw. Anforderungs-
konzept sowie nach Vorgaben für die Ermittlung der Rückbaukosten.56 Die Schaffung allgemein 
anerkannter technischer Regelungen zum ordnungsgemäßen Rückbau und Demontage der Kom-
ponenten für einen möglichst einheitlichen Vollzug im Rahmen der Überwachung des Rückbaus 
sieht Thüringen als geboten an. 

Frage zwei hatte zum Ziel, dass Problemfelder identifiziert und möglichweiser Lösungsansätze 
vorgestellt werden. Es erreichten uns vielfach Antworten, dass einheitliche Vorgaben fehlen 
würden, sowohl in technischer als auch rechtlicher Hinsicht. Allerdings antworteten sieben Bun-
desländer (Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen 
und Schleswig-Holstein) nicht auf die Frage. Neben fachrechtlichen Schwierigkeiten (hier insbe-
sondere das Natur- und Artenschutzrecht) werden auch unterschiedliche Zuständigkeiten und 
die mangelnde Digitalisierung als Probleme benannt. Das Vorliegen beider Problemfelder wurde 
beim Bund-Länder-Gespräch überwiegend durch die teilnehmenden Behörden bestätigt. Dane-

 

56 Im durchgeführten Bund-Länder-Gespräch zu den Ergebnissen der Behördenbefragung wurde durch verschiedene Teilnehmer 
ebenfalls betont, dass kaum valide Daten zu den zu kalkulierenden Rückbaukosten vorlägen; Schätzungen der Hersteller lägen – 
auch bei gleichem Anlagentyp – zum Teil erheblich auseinander. Die Berechnung durch die Behörde erfolge daher oft „laienhaft“. 
Ebenfalls wurde geäußert, dass die Entsorgungskosten als wesentlicher Treiber für die Rückbaukosten anzusehen seien.  
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ben bestehen auch praktische Probleme, u.a. dann, wenn keine Sicherheit geleistet wurde (Alt-
anlage) – aber auch bei mangelnder Flächenverfügbarkeit oder wenn WEA gesprengt oder 
„umgezogen“ wurden. 

Der überwiegende Teil der Bundesländer sieht die bestehenden technischen Regelungen als aus-
reichend an. In Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und teilweise in Bayern, Brandenburg und 
Thüringen werden allerdings Stimmen laut, dass es weiterer Gesetze oder Verordnungen zu ein-
zelnen Fragen des Rückbaus bedarf, gleichzeitig wird vereinzelt auch darauf hingewiesen, dass 
Regelungen zum Rückbau weiterhin flexibles/situationsangepasstes Handeln ermöglichen müs-
sen. 

Die Frage, ob ein stärkerer Austausch zwischen Behörden und Anlagenbetreiber*innen als erfor-
derlich erachtet wird, wird dominierend mit ja beantwortet. Abweichende Meinungen dazu wer-
den nur teilweise begründet. So gibt eine niedersächsische Behörde an, dass es „grundsätzlich 
wichtigere Themen im Bereich der Windenergie und dessen Förderung gibt als den Austausch“. 

Ob ein Rückbaufond als sinnvoll erachtet wird, kann nicht einheitlich beantwortet werden. Die 
Antworten mit ja und nein halten sich die Waage. Als Gründe für eine Ablehnung eines Rück-
baufonds werden die bestehenden Sicherungsmittel und die Verantwortung der Anlagenbetrei-
ber*innen genannt. 

Ebenso uneinheitlich wird die Frage beantwortet, ob ein allgemeines Realisierungskonzept sinn-
voll sein könnte. So folgten sogar aus verschiedenen Bundesländern, von denen mehrere Behör-
den an der Umfrage teilnahmen, unterschiedliche Positionen dazu. Als Hinweis sei erwähnt, dass 
eine brandenburgische Behörde meint, dass ein solches Konzept nur „außerhalb von Genehmi-
gungen möglich sei und nur, wenn es aktuellen EU-Vorgaben und dem technologischen Fort-
schritt angepasst wird.“ 
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3 Berechnungsformeln für Sicherheitsleistungen 
Zur Sicherstellung des Rückbaus von WEA werden als Voraussetzung für die Erteilung der Bau-
genehmigung Sicherheitsleistungen verlangt, die zur Einhaltung der Rückbauverpflichtung nach 
§35 BauGB dienen. 

In diesem Kapitel sollen die Berechnungsansätze und -formeln zur Bestimmung von Sicherheits-
leistungen weiterführend zu Kapitel 2.2.2.2.3 identifiziert und bewertet werden, um im An-
schluss Handlungsempfehlungen zur Sicherstellung einer guten Rückbaupraxis für die Zukunft 
zu erarbeiten. Zur Zielerreichung wurden aktuelle Ansätze für Rückstellungsleistungen sowie 
Investitionen und Rückbaukosten analysiert und bewertet. 

3.1 Aktuelle Praktiken bei der Berechnung von Sicherheitsleistungen in 
Deutschland und Europa  

3.1.1 Vorgehensweise bei der Analyse von Sicherheitsleistungen 

Die Analyse von Ansätzen zur Bestimmung von Rückstellungsleistungen stellt die Grundlage für 
deren anschließende Bewertung und die Ableitung von Handlungsempfehlungen dar. Dabei sol-
len zunächst sowohl Berechnungsformeln zum Ansatz von Rückstellungsleistungen für den 
Rückbau identifiziert und übersichtlich dargestellt werden. 

Für die Identifikation dienen die gewonnenen Informationen aus den ausgewerteten rückbau-
spezifischen Erlassen. So geben diese Erlasse sowie die Ergebnisse der Behördenbefragung ein 
Bild über länderspezifische Berechnungsformeln, bzw. -ansätze. Zudem wurden weitere Ansätze 
durch Literaturanalysen ermittelt. Dazu konnten beispielsweise folgende Quellen herangezogen 
werden: 

► Veröffentlichungen von Ministerien und Behörden (z.B. im Rahmen parlamentarische Anfra-
gen) sowie von politischen Parteien (z.B. Programme, Stellungnahmen) 

► Veröffentlichungen von Hersteller*innen und Betreiber*innen von WEA 

Des Weiteren wurden Vorgehensweisen aus anderen europäischen Staaten analysiert. Ergänzt 
und bestätigt wurden die Ergebnisse durch die Antworten auf die durchgeführte Behördenbefra-
gung. 

3.1.2 Ergebnisse und Übersicht der aktuellen Berechnungsansätze  

Das Ergebnis der Recherche und die Zusammenstellung verschiedener Ansätze zur Bestimmung 
der Sicherheitsleistung ist vielseitig und zeigt eine Diskrepanz zwischen den deutschen Bundes-
ländern, aber auch im europäischen Ausland. 

Insgesamt konnten in neun deutschen Bundesländern konkrete Ansätze identifiziert werden, so-
wie weniger definierte Ansätze in zwei weiteren deutschen Bundesländern. Des Weiteren gibt es 
in vier europäischen Staaten definierte Ansätze zur Bestimmung von Sicherheitsleistungen. Ab-
bildung 4 veranschaulicht dafür die Abdeckung in Deutschland und Europa. Die grün gefüllten 
Flächen stellen dabei Länder mit konkreten Formeln dar, während eine Schraffierung die Länder 
mit weniger konkreten Ansätzen zeigt. Dabei ist im Vergleich mit Abbildung 5 zu erkennen, dass 
die deutschen Bundesländer mit konkreten Berechnungsansätzen deckungsgleich mit den Län-
dern mit der höchsten installierten WEA Leistung sind. Dies spricht für eine bedarfsgerechten 
und pragmatischen Umgang mit einzufordernden Sicherheitsleistungen in den verschiedenen 
Bundesländern.  
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Abbildung 4: Länder und Bundesländer mit definierten Ansätzen für die Bestimmung von Sicher-
heitsleistungen 

Quelle: eigene Darstellung, EY 

Abbildung 5: Installierte Windenergieleistung an Land nach Bundesland 202057 

 
Quelle: eigene Darstellung, EY 

 

57 Bundesverband Windenergie e.V. in Zusammenarbeit mit Fraunhofer ISE: „Windenergie Factsheet 2020 Deutschland“,  
Stand Februar 2021.  
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3.1.3 Kategorisierung der Berechnungsansätze 

Die identifizierten Berechnungsansätze unterscheiden sich fundamental in den für die Berech-
nung heranzuziehenden Eingangsgrößen. Neben betriebswirtschaftlichen Eingangsgrößen ba-
sierend auf den Investitionskosten werden ebenso technische Eingangsgrößen wie Leistung und 
Nabenhöhe für die Berechnung herangezogen. Weiterhin existieren sonstige Berechnungsan-
sätze wie z.B. auf der Grundlage von vorzulegenden tatsächlichen Rückbaukosten oder in Form 
von Pauschalbeträgen. 

Die Berechnungsansätze werden anhand der jeweiligen Eingangsgrößen wie folgt kategorisiert: 

► Investitionskosten 

► Anlagenleistung 

► Nabenhöhe 

► Sonstige Ansätze 

3.1.3.1 Nach Investitionskosten 

Die Berechnungsansätze nach Investitionskosten ziehen entweder die Investitionskosten oder 
ihre Bestandteile für die Berechnung der Sicherheitsleistung heran. Es werden die folgenden 
Eingangsgrößen verwendet: 

► Investitionskosten: Gesamtkosten für die Errichtung der WEA (ohne Grundstück) 

► Herstellkosten: Kosten für die Herstellung des Rohbaus der WEA und der elektrotechnischen 
Komponenten 

► Rohbaukosten: Kosten für die Herstellung des Rohbaus der WEA ohne die elektrotechni-
schen Komponenten 

Die Höhe der Sicherheitsleistung für die Rückbaukosten bestimmt sich dann in der Regel über 
einen festgeschriebenen prozentualen Anteil der jeweiligen Eingangsgröße (in %). 

Tabelle 2 gibt eine Übersicht zu den Berechnungsansätzen, basierend auf den Investitionskosten 
und deren Bestandteilen. 

Tabelle 2: Berechnungsansätze für Sicherheitsleistungen nach Investitionskosten 

(Bundes-)Land Kürzel Berechnungsansatz Quelle Jahr  

Brandenburg BB ► 10 % der Rohbaukosten der WEA  
(mit Rohbaukosten i.H.v. 40 % der Her-
stellkosten der WEA) 

Parlamentari-
sche Anfrage 

2020 

Nordrhein-
Westfalen 

NW ► 6,5 % der Investitionskosten der WEA Erlass 2015 

Rheinland-
Pfalz 

RP ► 5 % der Herstellkosten der WEA Parlamentari-
sche Anfrage 

2016 

Sachsen SN ► 5 % der Investitionskosten der WEA Arbeitshilfe 2016 
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(Bundes-)Land Kürzel Berechnungsansatz Quelle Jahr  

Schleswig- 
Holstein 

SH 1 ► 10 % der Rohbaukosten der WEA  Parlamentari-
sche Anfrage 

2012 

Schleswig- 
Holstein 

SH 2 ► 4 % der Herstellkosten der WEA Parlamentari-
sche Anfrage 

2012 

In Brandenburg wird die Sicherheitsleistung mit zehn Prozent der Rohbaukosten multipliziert, 
wobei die Rohbaukosten vierzig Prozent der Herstellungskosten der WEA entsprechen. Aus ei-
ner parlamentarischen Anfrage im Jahr 2016 ergab sich in Rheinland-Pfalz eine ähnliche Rege-
lung wie in Brandenburg, hier liegt der Faktor aber bei niedrigeren fünf Prozent der Herstellkos-
ten. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Schleswig-Holstein, indem die Sicherheitsleistungen entwe-
der zehn Prozent der Rohbaukosten oder vier Prozent der Herstellkosten entsprechen. Außer-
dem kann die Sicherheitsleistung in Höhe der Abbruchkosten zuzüglich einer 40% Kostensteige-
rung für einen Betriebszeitraum von 20 Jahren festgesetzt werden. Neben den aufgezählten An-
sätzen wurde 2015 in Nordrhein-Westfalen ein Erlass herausgegeben, der die Sicherheitsleis-
tung mit 6,5% der Investitionskosten bestimmt. Hierbei ist zu beachten, dass die in NRW ange-
setzten 6,5% bereits Kosten für Grundstücke enthalten. Zur Vereinfachung und Gewährleistung 
einer einheitlichen Basis werden diese in der weiteren Analyse allerdings vernachlässigt. In 
Sachsen werden gemäß einer Arbeitshilfe aus dem Jahr 2016 die Sicherheitsleistungen mit fünf 
Prozent der Errichtungskosten berechnet. 

3.1.3.2 Nach Leistung 

In den europäischen Nachbarländern Spanien und Frankreich, wie auch in Großbritannien, dem 
Saarland und Sachsen-Anhalt werden die Rückstellungsleistungen mit Hilfe der Leistung der 
WEA berechnet. Tabelle 3 gibt eine Übersicht zu den Berechnungsansätzen, basierend auf der 
Leistung der WEA. 

Tabelle 3: Berechnungsansätze für Sicherheitsleistungen nach Leistung 

(Bundes-)Land Kürzel Berechnungsansatz Quelle Jahr  

Saarland SL ► Pro MW: 40.000 EUR zzgl. 1 % pro Jahr 
über die Nutzungsdauer 

Parlamentari-
sche Anfrage 

2020 

Sachsen- 
Anhalt 

LSA ► Pro MW: 30.000 EUR zzgl. 1 % pro Jahr 
über die Nutzungsdauer 

Arbeitshilfe 2015 

Frankreich FR ► Für WEA ≤ 2 MW: 50.000 EUR 

► Für WEA > 2 MW: 50.000 EUR zzgl. 
10.000 EUR pro MW für die 2 MW 
übersteigende Leistung 

Verordnung 2016 

Spanien SP ► Pro MW: 20.000 EUR Gesetz 2016 

Großbritannien58 GB ► Pro MW: 17.874 EUR - 2012 

 

58 Typischer Wert für Decomissioning Bond (15.000 GBP) als Basis und Umrechnung in EUR mit Wechselkurs zum Stichtag 
21.11.2021 (1,19161). 
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Laut einer parlamentarischen Anfrage aus dem Jahr 2020 wird die Sicherheitsleistung im Saar-
land wie folgt berechnet: 40.000 EUR je MW zuzüglich der Laufzeit der WEA multipliziert mit 
40.000 EUR je MW. Eine ähnliche Berechnungsformel wurde 2015 in Sachsen-Anhalt erlassen. 
Hier beläuft sich die Sicherheitsleistung je MW auf 30.000 EUR. In Frankreich gilt eine Regelung 
für alle Regionen bzw. Gebietskörperschaften, bei der eine Fallunterscheidung für Anlagen klei-
ner gleich bzw. größer als zwei Megawatt durchgeführt wird. Laut einer Veröffentlichung gelten 
im Vereinigten Königreich 15.000 Pfund pro Megawatt als Rückstellungsrichtwerte beim Betrieb 
von WEA. 

3.1.3.3 Nach Nabenhöhe 

In Niedersachsen und Hessen wird die Sicherheitsleistung in Form der Nabenhöhe der WEA ge-
mäß Tabelle 4 bemessen. Da es sich bei diesen Berechnungsansätzen um identische Ansätze mit 
identischen Eingangsgrößen handelt, sind die beiden Ansätze in einem Ansatz zusammengefasst. 

Tabelle 4: Berechnungsansätze für Sicherheitsleistungen nach Nabenhöhe 

(Bundes-)Land Kürzel Berechnungsansatz Quelle Jahr  

Niedersachsen 
und Hessen 

NDS/HS ► Nabenhöhe der WEA (m) multipliziert mit 
Faktor 1.000 

Erlass 2016/ 
2020 

3.1.3.4 Nach sonstigen Ansätzen 

Nachfolgende Tabelle 5 gibt eine Übersicht zu den Berechnungsansätzen, welche auf sonstigen 
Ansätzen basieren. Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein ziehen 
für die Bestimmung der Sicherheitsleistung die tatsächlichen Rückbaukosten heran. Eine Be-
rechnungsformel kommt bei diesen Ansätzen nicht zum Einsatz. Analog veröffentlichen in Ita-
lien die Regionen Preislisten zu aktuellen demontierten Anlagen, welche als Vergleichsmöglich-
keit für WEA-Entwickler dienen und verbindlich sind. Diese Ansätze können für die weitere Be-
wertung nicht herangezogen werden, da keine quantifizierbaren Eingangs- und Ausgangsgrößen 
vorliegen. 

Schweden zieht für die Sicherheitsleistung fixe Pauschalen zwischen 32.300 bis 43.000 EUR 
heran, welche für die Bewertung der Berechnungsformeln gemittelt werden. Dabei sind 15 % 
der gesamten Sicherheitsleitung vor Baubeginn zu zahlen, während die restlichen 85 % in Raten 
vor beziehungsweise während des Betriebes gezahlt werden.  

Tabelle 5: Berechnungsansätze für Sicherheitsleistungen nach Rückbaukosten 

(Bundes-)Land Kürzel Berechnungsansatz Quelle Jahr  

Baden- 
Württemberg 

- ► voraussichtliche Rückbaukosten Erlass 2012 

Bayern - ► „schlüssige Kostenschätzung des Betrei-
bers die Grundlage, teils wird zum Ge-
genrechnen bzw. stattdessen ein pro-
zentualer Wert der Investitionskosten o-
der ein fester Betrag pro Megawatt in-
stallierter elektrischer Leistung veran-
schlagt" 

Parlamentari-
sche Anfrage 

2020 
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(Bundes-)Land Kürzel Berechnungsansatz Quelle Jahr  

Schleswig- 
Holstein 

- ► Abbruchkosten zzgl. 40 % Kostensteige-
rung (für einen Nutzungszeitraum von 
20 Jahren) 

Parlamentari-
sche Anfrage 

2012 

Schweden59 SE 37.650 EUR - - 

Italien - ► „Festgelegt anhand von jährlich von den 
Regionen herausgegebenen und aktuali-
sierten Preislisten, z.B. ca. 436.000 € pro 
Turbine für einen 10-MW-Park mit 
Vestas V100 2 MW-Turbinen" 

- - 

3.2 Tatsächliche Investitions- und Rückbaukosten 

3.2.1 Vorgehensweise bei der Ermittlung der tatsächlichen Investitions- und Rückbau-
kosten 

Die tatsächlichen Investitions- und Rückbaukosten von WEA stellen die Grundlage für die an-
schließende Bewertung der Berechnungsformeln für Sicherheitsleistungen und die Ableitung 
von Handlungsempfehlungen dar. 

Für die Ermittlung der tatsächlichen Investitions- und Rückbaukosten werden die folgenden 
Quellen herangezogen: 

► Ergebnisse der Behördenbefragung: Angaben zu regional beobachteten, anlagenspezifischen 
Investitionen und Rückbaukosten 

► Veröffentlichungen von Hersteller*innen von WEA: Anlagenspezifische Angaben zu Herstell-
kosten, Rohbaukosten, sowie Rückbaukosten und Verwertungserlösen  

Anhand der anlagenspezifischen Datensätze bestätigt sich, dass sich die tatsächlichen Investiti-
ons- und Rückbaukosten stark in Abhängigkeit der jeweils betrachteten WEA unterscheiden. Die 
gemeldeten Investitionskosten schwanken von 500 bis 4.135 TEUR, die Rückbaukosten liegen in 
einem Bereich von 4 TEUR bis 515 TEUR.  

Die Studie UBA 117/2019 begründet die hohe Bandbreite an Kosten mit der großen technologi-
schen Diversität der WEA und unterschiedlicher Rückbaukonzepte. Bedeutende individuelle 
Einflussgrößen der tatsächlichen Rückbaukosten sind demnach beispielsweise die verwendeten 
Komponenten, Nabenhöhe, Turmkonzept, Kranmodell, Art der Demontage, Entsorgungskosten 
sowie die konkrete Anzahl rückzubauenden WEA (z.B. in einem Windpark). 

Die tatsächlichen Investitions- und Rückbaukosten können sich aufgrund zahlreicher Einfluss-
größen im Einzelfall stark unterscheiden und zu einem unspezifischen Analyseergebnis der Be-
rechnungsformeln führen. Um diesen Effekt zu begrenzen, werden für die weitere Analyse aus 
den vorliegenden anlagenspezifischen Datensätzen, Anlagenkategorien gebildet. Die Anlagenka-
tegorien bestimmen sich dabei anhand leicht zugänglicher und eindeutiger anlagentechnischer 

 

59 Vereinfachte Betrachtung des arithmetischen Mittels aus minimal und maximal angesetzten Rückbaukosten (32.300 und 43 000 
EUR). 
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Kenngrößen. Die Analyse und die Bewertung der Berechnungsformeln erfolgt anhand der defi-
nierten Anlagenkategorien, auf die im Folgenden näher eingegangen wird. 

3.2.2 Kategorisierung der Investitions- und Rückbaukosten 

Um die Berechnungsformeln einer einheitlichen und transparenten Bewertung zu unterziehen, 
ist die Kategorisierung der tatsächlichen anlagenspezifischen Investitions- und Rückbaukosten 
erforderlich. Dabei werden sechs verschiedene Anlagenkategorien anhand leicht zugänglicher 
und eindeutiger anlagentechnischer Kenngrößen von WEA gebildet: 

► Nach Leistung (Drei Anlagenkategorien: L1, L2 und L3) 

► Nach Nabenhöhe (Drei Anlagenkategorien: N1, N2 und N3) 

Um die Einteilung der anlagenspezifischen Datensätze in die oben genannten Anlagenkategorien 
vornehmen zu können, werden die Datensätze anhand des Marktstammdatenregisters (MaStR) 
der Bundesnetzagentur anlagenspezifisch plausibilisiert und um die technischen Parameter (z.B. 
Leistung, Nabenhöhe) vervollständigt. 

Die Investitions- und Rückbaukosten jeder Anlagenkategorie ergeben sich als Mittelwert aller 
Investitions- und Rückbaukosten derjenigen WEA, welche in die jeweilige Anlagenkategorie fal-
len. 

Für die transparente Bewertung der verschiedenen Berechnungsformeln sind verschiedene 
Kennzahlen zu jeder Anlagenkategorie zu bestimmen. Daher werden für jede Anlagenkategorie 
die folgenden Kostengrößen ermittelt: 

► Investitionskosten: Gesamtkosten für die Errichtung der WEA (ohne Grundstück) 

► Herstellkosten: Kosten für die Herstellung des Rohbaus der WEA und der elektrotechnischen 
Komponenten 

► Rohbaukosten: Kosten für die Herstellung des Rohbaus der WEA ohne die elektrotechni-
schen Komponenten 

► Rückbaukosten: Kosten für den Rückbau der WEA unter Berücksichtigung der Erlöse für die 
Verwertung von Materialen  

Weiterhin werden für jede Anlagenkategorie die folgenden weiteren Kennzahlen erhoben: 

► Datensatz: Anzahl der WEA im Datensatz 

► Marktabdeckung: Anzahl der in der Anlagenkategorie repräsentierten WEA in Deutschland 

► Leistung: Durchschnittliche Leistung der in der Anlagenkategorie repräsentierten WEA in 
Deutschland 

► Nabenhöhe: Durchschnittliche Nabenhöhe der in der Anlagenkategorie repräsentierten WEA 
in Deutschland 

Nachfolgend werden die resultierenden Anlagenkategorien näher spezifiziert. 
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3.2.2.1 Nach Leistung (Kategorien L1, L2 und L3) 

In der Kategorisierung nach Leistung erfolgt die Einordnung der anlagenspezifischen Investitio-
nen und Rückbaukosten anhand ihrer Bruttoleistung. Die definierten Leistungsbereiche berück-
sichtigen die Anzahl verfügbarer Datensätze. Kleinere Anlagenleistungen unter 0,8 MW werden 
dabei aufgrund einer beschränkt repräsentativen Datenlage und der untergeordneten Relevanz 
für den Neubau nicht berücksichtigt. Die durchschnittliche Anlagenleistungen neugebauter Anla-
gen steigen laut Branchenangaben kontinuierlich und liegen dabei seit dem Jahr 2000 über 1,0 
MW.60 Im Jahr 2021 liegt die durchschnittliche Anlagenleistung bei 4,0 MW.61 

Die drei Anlagenkategorien teilen sich in Abhängigkeit der Bruttoleistung wie folgt auf: 

► L1: Anlagen im Leistungsbereich von 0,8 bis 2,5 MW 

► L2: Anlagen im Leistungsbereich von 2,6 bis 4,0 MW 

► L3: Anlagen im Leistungsbereich von 4,1 bis 7,6 MW 

In der folgenden Abbildung 6 und Abbildung 7 werden je Anlagenkategorie die Mittelwerte der 
Investitionskosten, Herstellkosten und Rohbaukosten sowie die Rückbaukosten mit und ohne 
Verwertungserlöse bestimmt. 

Abbildung 6: L1, L2, L3: Durchschnittliche Investitionskosten, Herstellkosten und Rohbaukosten 
[TEUR] 

 
Quelle: eigene Darstellung, EY  

 

60 BWE/Deutsche WindGuard/VDMA: Stand des Windenergieausbaus an Land in Deutschland, 2021, S. 5. 
61 BWE/Deutsche WindGuard/VDMA: Stand des Windenergieausbaus an Land in Deutschland, 2021, S. 5. 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

65 

 

Abbildung 7: L1, L2, L3: Durchschnittliche Rückbaukosten mit und ohne Verwertungserlöse 
[TEUR]  

 
Quelle: eigene Darstellung, EY  

Die Investitionskosten steigen mit der steigenden Anlagenleistung an. Zu den Rückbaukosten 
mit und ohne Verwertungserlösen ergibt sich der gleiche Zusammenhang. Dabei ist zu beobach-
ten, dass insbesondere in größeren Leistungsklassen nach Anlagenkategorie L3 die Verwer-
tungserlöse stark ansteigen und die Rückbaukosten damit bedeutend mindern. 

Die folgende Tabelle 6 ermittelt je Anlagenkategorie weitere für die Analyse erforderliche Kenn-
größen. 

Tabelle 6: L1, L2, L3: Anzahl Anlagen im Datensatz und in Deutschland, Leistung und Naben-
höhe 

Anlagen- 
kategorie 

Anzahl Anlagen 
im Datensatz 

Anzahl Anlagen 
in Deutschland 

Durchschnitt-
liche Leistung 
[MW] 

Durchschnittliche 
Nabenhöhe [m] 

L1: 0,8 – 2,5 MW 16 17.657 1,83 137,94 

L2: 2,6 – 4,0 MW  13 6.475 3,20 148,17 

L3: 4,1 – 7,6 MW 25 1.628 4,81 149,90 

Dabei fällt insbesondere die hohe Relevanz der Anlagenkategorie L1 im deutschen Markt auf, 
was insbesondere auf die hohe Anzahl an bestehenden Anlagen in dieser Leistungsklasse zu-
rückzuführen ist. Die höheren Leistungsklassen L2 und L3 sind im Bestand vergleichsweise we-
nig vertreten, wenngleich neu zu errichtende WEA, wie bereits beschrieben, diesen Leistungs-
klassen zuzurechnen sind.  
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3.2.2.2 Nach Nabenhöhe (Kategorien N1, N2 und N3) 

In dieser Kategorisierung erfolgt die Einordnung der anlagenspezifischen Investitionen und 
Rückbaukosten anhand ihrer Nabenhöhe. Kleinere Nabenhöhe unter 50,0 m werden dabei auf-
grund einer beschränkt repräsentativen Datenlage und der untergeordneten Relevanz für den 
Neubau nicht berücksichtigt. Nach Branchenangaben lag die durchschnittliche Nabenhöhe neu 
errichteter WEA im Jahr 2012 bei 110 m.62 Im Jahr 2021 liegt diese bei 140 m.63 

Die drei Anlagenkategorien teilen sich in Abhängigkeit der Nabenhöhe wie folgt auf: 

► N1: Anlagen mit Nabenhöhe von 50,0 bis 99,9 m 

► N2: Anlagen mit Nabenhöhe von 100,0 bis 144,9 m 

► N3: Anlagen mit Nabenhöhe von 145,0 bis 170,0 m 

In der folgenden Abbildung 8 und in Abbildung 9 werden je Anlagenkategorie die Investitions-
kosten, Herstellkosten und Rohbaukosten sowie die Rückbaukosten mit und ohne Verwertungs-
erlöse bestimmt.  

Abbildung 8: N1, N2, N3: Durchschnittliche Investitionskosten, Herstellkosten und Rohbaukosten 
[TEUR] 

 
Quelle: eigene Darstellung, EY  

 

62 BWE/Deutsche WindGuard/VDMA: Stand des Windenergieausbaus an Land in Deutschland, 2021, S. 5. 
63 BWE/Deutsche WindGuard/VDMA: Stand des Windenergieausbaus an Land in Deutschland, 2021, S. 5. 
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Abbildung 9: N1, N2, N3: Durchschnittliche Rückbaukosten mit und ohne Verwertungserlöse 
[TEUR] 

 
Quelle: eigene Darstellung, EY  

Die Investitionskosten steigen mit der steigenden Nabenhöhe an. Dies steht im Einklang zu den 
Erkenntnissen der UBA Texte 117/2019. Zu den Rückbaukosten mit und ohne Verwertungserlö-
sen ergibt sich der gleiche Zusammenhang. Auch hier ist zu erkennen, dass die Verwertungser-
löse die Rückbaukosten von Anlagen mit höheren Nabenhöhe (Anlagenklasse N2 und N3) be-
deutend mindern. 

Die folgende Tabelle 7 ermittelt je Anlagenkategorie weitere für die weitere Analyse erforderli-
che Kenngrößen. 

Tabelle 7: N1, N2, N3: Anzahl Anlagen im Datensatz und in Deutschland, Leistung und Naben-
höhe 

Anlagen- 
kategorie 

Anzahl Anlagen 
im Datensatz 

Anzahl Anlagen 
in Deutschland 

Durchschnitt-
liche Leistung 
[MW] 

Durchschnittliche 
Nabenhöhe [m] 

N1: 50,0 bis 99,9 m 8 12.917 1,58 75,20 

N2: 100,0 bis 144,9 m 30 11.758 2,59 121,77 

N3: 145,0 bis 170,0 m 20 2.357 3,77 154,97 

Es fällt auf, dass insbesondere die Anlagenkategorien N1 und N2 mit niedrigeren Nabenhöhen 
auf dem deutschen Markt vertreten sind. WEA mit Nabenhöhen über 145 m sind in Deutschland 
vergleichsweise wenig vertreten. 

3.2.3 Berechnungsformeln für die Bewertung 

Die Ausgangsbasis für die in die Bewertung einzubeziehenden Berechnungsformeln stellen die 
ermittelten Berechnungsansätze aus Kapitel 3.1.2 dar. Nicht in die Bewertung mit einbezogen 
werden können Ansätze, welche weder Berechnungsgrößen noch fixe Werte definieren und da-
mit keinem Vergleich unterzogen werden können. Dies betrifft die Ansätze der Bundesländer 
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Baden-Württemberg, Bayern sowie einen der Ansätze von Schleswig-Holstein, welche auf vo-
raussichtlichen anlagenspezifischen Rückbaukosten beruhen. Weiterhin nicht betrachtet wer-
den kann der Ansatz von Italien, welcher auf jährlichen regionalen Preislisten fußt und daher 
auch ebenso keinem näheren Vergleich unterzogen werden kann. 

3.2.4 Bewertung der Berechnungsformeln 

Übergeordnetes Ziel einer Berechnungsformel ist es, die tatsächlichen Rückbaukosten möglichst 
treffsicher abzubilden und dabei den Aufwand für die Erhebung und Prüfung der Eingangsgrö-
ßen sowie für die Berechnung überschaubar zu halten. 

Im folgenden Kapitel soll die Treffsicherheit der Berechnungsformeln anhand eines einheitli-
chen und transparenten Vergleichs der Berechnungsergebnisse mit den tatsächlichen Rückbau-
kosten untersucht werden. Um fundierte Aussagen zur Treffsicherheit der Berechnungsformeln 
treffen zu können, erfolgt der Vergleich anhand den definierten Anlagenkategorien nach Kapitel 
3.2.2. und verschiedener Kennzahlen: 

► Treffsicherheit je Anlagenkategorie 

► Minimale Treffsicherheit in der Anlagenkategorien nach Leistung und nach Nabenhöhe so-
wie über alle Anlagenkategorien 

► Mittlere Treffsicherheit in der Anlagenkategorien nach Leistung und nach Nabenhöhe sowie 
über alle Anlagenkategorien 

► Gewichtete Treffsicherheit in der Anlagenkategorien nach Leistung und nach Nabenhöhe so-
wie über alle Anlagenkategorien 

Die Treffsicherheit bestimmt sich dabei anhand der absoluten Abweichung des Berechnungser-
gebnisses der Formel mit den tatsächlichen Rückbaukosten. Die Treffsicherheit ist ein Wert zwi-
schen 0 und 100%. Entspricht zum Beispiel das Berechnungsergebnis der Formel den tatsächli-
chen Rückbaukosten, so liegt die Treffsicherheit bei 100 %. 

Eine Berechnungsformel muss dabei über verschiedene technische Konfigurationen von WEA 
hinweg eine möglichst hohe Treffsicherheit gewährleisten. Daher wird neben der Treffsicherheit 
je Anlagenkategorie ebenso die Treffsicherheit über verschiedene Anlagenkategorien hinweg 
betrachtet. Eine bedeutende Kennzahl ist dabei die minimale Treffsicherheit, welche durch die 
Berechnungsformel erreicht wird. Die minimale Treffsicherheit ist damit ein Maß für den maxi-
malen Fehler einer Berechnungsformel. Ebenso relevant ist die mittlere sowie die gewichtete 
Treffsicherheit über verschiedene Anlagenkategorien. Während die mittlere Treffsicherheit die 
errechneten Treffsicherheiten arithmetisch mittelt, berücksichtigt die gewichtete Treffsicherheit 
die unterschiedliche Marktkonzentration der einzelnen Anlagenkategorien in Deutschland. 

Nachfolgend erfolgt die Bewertung der Berechnungsformeln anhand der definierten Anlagenka-
tegorien. 

3.2.4.1 Nach Leistung (Kategorien L1, L2 und L3) 

In der Anwendung der Berechnungsformeln in den Anlagenkategorien nach Leistung stellt sich 
folgender Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den tatsächlichen Rückbaukosten nach Ab-
bildung 10 ein. 
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Abbildung 10: L1, L2, L3: Rückbaukosten und Vergleich mit Berechnungsformeln [TEUR] 

 
Quelle: eigene Darstellung, EY  

In der Anlagenkategorie L1 erzielen die Berechnungsformeln hohe Treffsicherheiten. Mit stei-
gender Leistung in den Anlagenkategorien L2 und L3 wächst die Varianz der Berechnungsergeb-
nisse. Dabei ist zu beobachten, dass die tatsächlichen Rückbaukosten über alle in Anlagenkate-
gorien L1, L2 und L3 unterschätzt werden. 

Die folgende Tabelle 8 stellt die tatsächlichen Rückbaukosten, die Berechnungsergebnisse sowie 
die beschriebenen Kennzahlen zur Treffsicherheit zusammenfassend dar. 

Tabelle 8: L1, L2, L3: Treffsicherheit der Berechnungsformeln 

Formel-Kürzel L1: 0,8 - 
2.5 MW 
[TEUR] 

L2: 2,6 - 
4.0 MW 
[TEUR] 

L3: 4,1 - 
7.6 MW 
[TEUR] 

Mittl. Treff-
sicherheit 
[%] 

Min. Treff-
sicherheit 
[%] 

Gew. mittl. 
Treffsicher-
heit [%] 

Tatsächliche 
Rückbaukosten 158,9 200,6 304,7 100% 100% 100% 

Formeln / Ansätze nach Investitionskosten 

BB / SH 2 66,9 94,7 96,9 40% 32% 43% 

NW 115,0 198,1 238,6 83% 72% 79% 

RP 83,6 118,4 121,1 50% 40% 53% 

SN 88,5 152,4 183,6 64% 56% 61% 

SH 1 105,8 187,6 164,7 71% 54% 73% 
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Formel-Kürzel L1: 0,8 - 
2.5 MW 
[TEUR] 

L2: 2,6 - 
4.0 MW 
[TEUR] 

L3: 4,1 - 
7.6 MW 
[TEUR] 

Mittl. Treff-
sicherheit 
[%] 

Min. Treff-
sicherheit 
[%] 

Gew. mittl. 
Treffsicher-
heit [%] 

Formeln / Ansätze nach Leistung 

SL 87,7 153,6 231,1 69% 55% 62% 

LSA 65,8 115,2 173,3 52% 41% 46% 

FR 50,0 62,0 78,1 29% 26% 31% 

SP 36,5 64,0 96,3 29% 23% 26% 

GB 32,7 57,2 86,0 26% 21% 23% 

Formeln / Ansätze nach Nabenhöhe 

NDS / HE 137,9 148,2 149,9 70% 49% 81% 

Sonstige Formeln / Ansätze 

SE 37,7 37,7 37,7 18% 12% 22% 

Höchste gewichtete Treffsicherheit in den Anlagenkategorien nach Leistung bietet der Berech-
nungsansatz von Nordrhein-Westfalen (NW). Dieser zeichnet sich ebenso durch die höchste mi-
nimale Treffsicherheit aus. 

3.2.4.2 Nach Nabenhöhe (Kategorien N1, N2 und N3) 

In der Anwendung der Berechnungsformeln in den Anlagenkategorien nach Nabenhöhe stellt 
sich folgender Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den tatsächlichen Rückbaukosten nach 
Abbildung 11 ein.  



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

71 

 

Abbildung 11: N1, N2, N3: Rückbaukosten und Vergleich mit Berechnungsformeln 

 
Quelle: eigene Darstellung, EY 

In der Anlagenkategorie N1 erzielen alle Berechnungsformeln vergleichsweise hohe Treffsicher-
heiten. In den anderen Anlagenkategorien mit größerer Nabenhöhe ist die Spreizung der Be-
rechnungsergebnisse im Vergleich jedoch höher und es stellt sich eine deutliche Unterschätzung 
der tatsächlichen Rückbaukosten ein. 

Die folgende Tabelle 9 stellt die tatsächlichen Rückbaukosten, die Berechnungsergebnisse sowie 
die beschriebenen Kennzahlen zur Treffsicherheit zusammenfassend dar. 

Tabelle 9: N1, N2, N3: Treffsicherheit der Berechnungsformeln 

Formel-Kürzel N1: 50,0 – 
99,9 m 
[TEUR] 

N2: 100,0 
– 144,9 m 
[TEUR] 

N3: 145,0 
– 170,0 
MW 
[TEUR] 

Mittl. Treff-
sicherheit 
[%] 

Min. Treff-
sicherheit 
[%] 

Gew. mittl. 
Treffsicher-
heit [%] 

Tatsächliche 
Rückbaukosten 72.1 242.7 322.3 100% 100% 100% 

Formeln / Ansätze nach Investitionskosten 

BB / SH 2 28,4 74,6 105,3 34% 31% 35% 

NW 72,9 167,8 193,4 76% 60% 83% 

RP 35,5 93,3 131,6 43% 38% 44% 

SN 56,1 129,1 148,7 59% 46% 64% 

SH 1 50,5 130,1 189,9 61% 54% 62% 
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Formel-Kürzel N1: 50,0 – 
99,9 m 
[TEUR] 

N2: 100,0 
– 144,9 m 
[TEUR] 

N3: 145,0 
– 170,0 
MW 
[TEUR] 

Mittl. Treff-
sicherheit 
[%] 

Min. Treff-
sicherheit 
[%] 

Gew. mittl. 
Treffsicher-
heit [%] 

Formeln / Ansätze nach Leistung 

SL 75,9 124,5 181,2 67% 51% 72% 

LSA 56,9 93,4 135,9 53% 38% 58% 

FR 45,8 55,9 67,7 36% 21% 42% 

SP 31,6 51,9 75,5 30% 21% 32% 

GB 28,3 46,4 67,5 26% 19% 29% 

Formeln / Ansätze nach Nabenhöhe 

NDS / HE 75,2 121,8 155,0 65% 48% 72% 

Sonstige Formeln / Ansätze 

SE 37,7 37,7 37,7 26% 12% 33% 

Höchste gewichtete Treffsicherheit in den Anlagenkategorien nach Nabenhöhe bietet der Be-
rechnungsansatz von Nordrhein-Westfalen (NW). Dieser zeichnet sich ebenso durch die höchste 
minimale Treffsicherheit aus. 

3.2.4.3 Gesamtbewertung über alle Anlagenkategorien (L1, L2, L3, N1, N2 und N3) 

Für die abschließende Beurteilung der Treffsicherheit der Berechnungsformeln erfolgt deren 
Gesamtbewertung über alle Anlagenkategorien anhand der eingeführten Kennzahlen. Zusätzlich 
ist es in dieser Gesamtbewertung möglich, eine Rangfolge zu bilden. Rang 1 bildet dabei die Be-
rechnungsformel mit der besten Gesamtbewertung ab.  

Tabelle 10: L1, L2, L3, N1, N2, N3: Treffsicherheit der Berechnungsformeln und Rang 

Formel-Kürzel Mittl. Treffsicher-
heit [%] 

Min. Treffsicher-
heit [%] 

Gew. mittl. Treff-
sicherheit [%] 

Rang 

Formeln / Ansätze nach Investitionskosten 

BB / SH 2 37 % 31 % 39 % 8 

NW 80 % 60 % 81 % 1 

RP 47 % 38 % 49 % 7 

SN 62 % 46 % 63 % 5 

SH 1 66 % 54 % 67 % 3 

Formeln / Ansätze nach Leistung 

SL 68 % 51 % 67 % 4 

LSA 53 % 38 % 52 % 6 
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Formel-Kürzel Mittl. Treffsicher-
heit [%] 

Min. Treffsicher-
heit [%] 

Gew. mittl. Treff-
sicherheit [%] 

Rang 

FR 33 % 21 % 37 % 9 

SP 29 % 21 % 29 % 10 

GB 26 % 19 % 26 % 12 

Formeln / Ansätze nach Nabenhöhe 

NDS / HE 67 % 48 % 76 % 2 

Sonstige Formeln / Ansätze 

SE 22 % 12 % 27 % 11 

In der Gesamtbewertung bilden auf den Rängen 1 bis 3 die Berechnungsansätze aus Nordrhein-
Westfalen (NW), Niedersachsen/Hessen (NDS/HE) und Schleswig-Holstein (SH 1) die Rück-
bausilbenkosten mit den vergleichsweise höchsten Treffsicherheiten ab. Die deutlich besten Er-
gebnisse erzielt dabei der Berechnungsansatz aus Nordrhein-Westfalen, welcher auf die Investi-
tionskosten abstellt. 

Berechnungsansätze, welche auf andere Rechengrößen abstellen wie die Leistung, die Naben-
höhe oder fixe Werte, sind im Vergleich weniger treffsicher. Neben einer vergleichsweise gerin-
gen Treffsicherheit zeigen diese ebenso mit einer geringeren minimalen Treffsicherheit höhere 
Fehlerquoten in allen Anlagenkategorien. 

3.3 Handlungsempfehlungen zur Sicherung einer guten Rückbaupraxis 

3.3.1 Grundsätze der Berechnungspraxis 

Die Einforderung von Sicherheitsleistungen stellt die Basis für die Sicherung einer guten Rück-
baupraxis. 

Maßgeblich für die Höhe der Sicherheitsleistung sind dabei die tatsächlichen Rückbaukosten von 
WEA. Die tatsächlichen Rückbaukosten sind dabei ohne etwaige Kostenminderungen durch Ver-
wertungserlöse (z.B. durch Recycling von Materialen) zu betrachten, da diese von der jeweiligen 
Behörde grundsätzlich nicht vereinnahmt werden können.64 

Trotz der technologischen Diversität der WEA in Deutschland konnte gezeigt werden, dass be-
stimmte Berechnungsformeln mit einer geringen Anzahl von Parametern geeignet sind, die 
Höhe der Sicherheitsleistung mit einer hohen Treffsicherheit zu bestimmen. Es zeigt sich in der 
Gesamtbetrachtung der angewendeten Berechnungsformeln jedoch eine grundsätzliche Unter-
schätzung der tatsächlichen Rückbaukosten, insbesondere bei modernen WEA mit höherer Leis-
tung und Nabenhöhe. Zur Sicherung einer guten Rückbaupraxis auch für moderne WEA ist die 
Anpassung der länderspezifischen Berechnungsformeln und die Einforderung höherer Sicher-
heitsleistungen grundsätzlich zu empfehlen. 

 

64 VG Saale, Urt. v. 12.07.2011- 4 A 29/10. 
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Berechnungsformeln für die Sicherheitsleistungen für WEA können und sollen dabei nicht pro-
jektspezifische Kostengutachten des Rückbaus ersetzen; vielmehr stellen diese ein transparen-
tes und einfach anwendbares Kalkulations- und Entscheidungsinstrument für Behörden und 
Entscheidungsträger dar, um Rückbaukosten treffsicher anzunähern und um z.B. vorliegende 
Kostengutachten zu validieren. 

3.3.2 Handlungsempfehlungen zur determinierenden Berechnungsgröße 

Es konnte gezeigt werden, dass die Investitionskosten die beste Annährung der tatsächlichen 
Rückbaukosten darstellen und über alle untersuchten Anlagenkategorien treffsichere Ergeb-
nisse erzielen können. 

Es empfiehlt sich daher ein Abstellen der Berechnungsansätze auf die Investitionskosten, z.B. 
anhand des Berechnungsansatzes aus Nordrhein-Westfalen, welcher eine Rückstellungsleistung 
in Höhe von 6,5% der Investitionskosten vorsieht. Zur Absicherung gegen unplanbare Kostenef-
fekte könnte dieser Wert beispielsweise auch auf 10% angehoben werden.  

3.3.3 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Kostensteigerungen 

Rückbaukosten fallen nach der Nutzung der WEA an und müssen daher die Rückbaukosten zum 
Zeitpunkt des Erreichens der Nutzungsdauer, welche im Regelfall bei 20 Jahren liegt, abdecken 
können. 

Es empfiehlt sich daher, zukünftige Steigerungen der Rückbaukosten in einem Berechnungsan-
satz mit abzubilden. Die Berechnungsansätze aus dem Saarland und Sachsen-Anhalt berücksich-
tigen diesen Aspekt und nehmen eine pauschale jährliche Steigerung der Rückbaukosten in 
Höhe von 1% vor. Dabei sind nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes die Preise für 
Bauleistungen von 2015 bis 2020 um durchschnittlich um 3,4% pro Jahr gestiegen. Die jährli-
chen Schwankungen liegen dabei zwischen 1,8 und 4,9%.65 Für eine zielführende Berechnung 
von Sicherheitsleistungen sollte allerdings beachtet werden, dass zu hoch angesetzte Preisstei-
gerungen einer Investition und somit den gesetzten Anreizen der Bundesregierung entgegen-
wirken könnten. 

Um die Volatilität von Kostensteigerungen im Rückbau abzubilden, wird daher eine Kopplung 
des Berechnungsansatzes an entsprechende Preisindizes des statistischen Bundesamtes emp-
fohlen. Zur weiteren Glättung der Volatilität ist es beispielsweise denkbar, den Mittelwert der 
jährlichen Preissteigerung der letzten fünf Jahre im Berechnungsansatz anzusetzen. 

3.3.4 Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Sicherheitsleistung 

Erweitert soll untersucht werden, wie die zu erbringende Sicherheitsleistung für die Rückbau-
kosten finanziell ausgestaltet werden kann. Auf der Grundlage von § 35 Abs. 5 S. 3 BauGB und §§ 
232 ff. BGB kommen die folgende grundsätzliche Ausgestaltungsmöglichkeiten in Betracht: 

► Selbstschuldnerische Bank- oder Konzernbürgschaft 

► Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Geld oder in Wertpapieren 

 

65 Statistisches Bundesamt, 61261-0001, Preisindizes für die Bauwirtschaft, Bauarbeiten (Hochbau) für gewerbliche Betriebsge-
bäude, Bauleistungen am Bauwerk. 
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► Verpfändung von Gegenständen oder Rechten 

► Ausfallversicherungen  

Eine Baulast oder Grunddienstbarkeit ist gemäß einschlägiger Rechtsprechung hingegen unzu-
reichend.66 

Insbesondere bietet eine Hinterlegung der Sicherheitsleistung in Geld oder Wertpapieren ver-
schiedene Möglichkeiten der näheren Spezifikation. Besonders zu beachten sind: 

► die Insolvenzfestigkeit, 

► der unmittelbare Zugriff durch die jeweilige Behörde, 

► sowie die hohe Sicherheit der Anlagenform. 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte erscheinen insbesondere Festgeldkonten mit mindestens 
halbjährlichen Kündigungsfristen als mögliche geeignete Anlagenform. Weiterhin ist denkbar, 
die Sicherheitsleistung in konservative festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. grüne Anleihen 
(sogenannte „Green Bonds“) zu erbringen. 

Außerdem spielt bei der Ausgestaltung der Sicherheitsleistung auch der Zahlungszeitpunkt eine 
wichtige Rolle und könnte als passives Instrument für Investitionsanreize dienen. So könnte eine 
Streckung bzw. Aufteilung der Zahlung über den Zeitraum der Genehmigung wie beispielsweise 
in Schweden (vgl. Ziffer 3.1.3.4) die Gesamtinvestition des Projektentwicklers mindern und so-
mit dazu führen, dass die Branche insgesamt investitionsfreudiger wird. 

 

66 BVerwG, Urt. v. 17.10.2012 - 4 C 5/11. 
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4 Herstellerinformationen für den Rückbau 
Betreiber*innen einer WEA tragen die Gesamtverantwortung für deren Stilllegung und Rückbau. 
Diese unterteilt sich in Planungs-, Überwachungs- und Entsorgungsverantwortung. Die Betriebs-
führung hat hierbei die Organisationsverantwortung und trifft die finalen Entscheidungen der 
genannten Prozesse. Sofern diese keine ausreichende Fachkunde besitzt, werden spezialisierte 
Unternehmen zur Abstimmung des Vorhabens kontaktiert. Der finanzielle Aufwand liegt ebenso 
bei den Betreiber*innen und wird maßgebend von gewählten Techniken zum Rückbau und die 
freie Wahl des Rückbauunternehmens bestimmt. In diesem Zusammenhang kann die fachliche 
Projektplanung auch an Dritte ausgelagert werden.  

Für bundesrechtliche und länderspezifische Regelungen zu Rückbau und Recycling von onshore 
WEA wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2.1 verwiesen. Konkrete Anforderungen für Bau, 
Errichtung und Betrieb einer WEA werden durch die immissionsrechtliche Genehmigung festge-
legt. Wird eine WEA dauerhaft stillgelegt, so ist je nach Bundesland eine baubehördliche Geneh-
migung zum Rückbau / zur Demontage erforderlich bzw. der zuständigen Baubehörde vor Ort 
anzuzeigen. Auch ist das Vorhaben im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur einzu-
tragen.67 Weitere Anforderungen für den Rückbau können sich im Einzelfall aus der Baugeneh-
migung zur Errichtung der WEA ergeben.68 

Die technische Betreuung erfolgt in der Regel durch beauftragte Abbruch- und Entsorgungsun-
ternehmen sowie die jeweiligen Hersteller*innen. In diesem Zusammenhang sind die Anforde-
rungen an die ausführenden Unternehmen zu klären, beispielsweise welche Zertifizierungen, 
Genehmigungen und (Haftpflicht-)Versicherungen die Unternehmen mindestens vorweisen 
müssen. Als Grundlage für Vereinbarungen sind technische Standards wie die DIN SPEC 4866 
zweckmäßig. Dies betrifft etwa die Vorgaben zur Qualifizierung des Personals, die Eignung der 
einzusetzenden Maschinen und Geräte, die Organisation der Arbeiten und den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz.69 Für die Ausschreibung und Vergabe ist ein Leistungsverzeichnis zu erstellen, 
das den am Rückbau beteiligten Akteur*innen übermittelt wird. Schließlich erfolgt die Konzep-
tion der Demontage. Weitere Ausführungen der einzelnen Prozessschritte des Rückbaus, von 
der Vorbereitung und Planung des Rückbaus bis hin zur Wiederverwendung, dem Recycling o-
der der Beseitigung von Materialien und Komponenten, erfolgen in Kapitel 4.3.  

Um ein maßgeschneidertes Rückbaukonzept zu gewährleisten, sind technische und anlagenspe-
zifische Daten der Hersteller*innen sowie aus den vollständigen Lebenslaufakten maßgeblich. 
Diese Informationen müssen Betreiber*innen und Auftragnehmer*innen zum Rückbau bekannt 
sein, um einen effizienten und ressourcenschonenden Rückbau umzusetzen. Eine mangelnde Da-
tenverfügbarkeit zu Demontageanleitungen und Anlagenspezifika ist mit erhöhten Kosten der 
Informationsbeschaffung verbunden, welche Betreiber*innen zu tragen haben.  

Abhilfe kann ein systematischer Informationsstandard schaffen, der in diesem Kapitel erarbeitet 
wird. Dieser soll sicherstellen, dass Hersteller*innen die für den Rückbau notwendigen Informa-
tionen bereitstellen. Die Informationen sollen anlagen- und standortspezifisch sein und durch 
Lebenslaufakten nach DIN 77005 ergänzt werden. Die Digitalisierung der Informationen bietet 

 

67 UBA 2020, online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-
abfallwirtschaft/windenergieanlagen-rueckbau-recycling-repowering.  

68 BWE 2021, online verfügbar unter https://www.wind-energie.de/themen/anlagentechnik/rueckbau/.  
69 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 11. 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/windenergieanlagen-rueckbau-recycling-repowering
https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfallwirtschaft/windenergieanlagen-rueckbau-recycling-repowering
https://www.wind-energie.de/themen/anlagentechnik/rueckbau/
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weitere Vorteile. Hierfür soll ein Katalog rückbaurelevanter Herstellerinformationen sowie Kon-
zepte zur sinnvollen Dokumentation, Weitergabe und Archivierung dieser Informationen entwi-
ckelt werden. Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, welche Rolle die Behörde üblicher-
weise bei Rückbauprozessen einnimmt sowie welche behördlichen Vorgaben den Rückbaupro-
zess beeinflussen und inwiefern eine stärkere Einbindung zur optimierten Planung und Durch-
führung des Rückbaus führen kann.  

Der Rückbau und die Entsorgung, einschließlich Recycling von Rotorblättern wird aufgrund der 
Komplexität der Materialklasse der glas- und kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffe in einem 
eigenständigen Projekt des Umweltbundesamtes „Entwicklung von Rückbau- und Recyclingstan-
dards für Rotorblätter“ (UBA Texte 92/2022) thematisiert. Rotorblätter sind aus diesem Grund 
kein zentraler Gegenstand des vorliegenden Berichts. Die Problematik der Rotorblattabfälle be-
steht derzeit noch in mangelhaften Recyclingverfahren. 

4.1 Befragungsergebnisse 
Um auf Maßnahmen für einen Informationsstandard für eine gute Rückbaupraxis und ein hoch-
wertiges Recycling schließen zu können, sind bisherige Erkenntnisse auf Basis der Literaturana-
lyse durch Erfahrungswerte aus der Praxis zu ergänzen. Dazu wurden eine Branchenbefragung 
und eine kapitelübergreifende Behördenbefragung durchgeführt. 

Mit der Branchenbefragung soll ein Einblick gewonnen werden, welche Herstellerinformationen 
für den Rückbau und das Recycling von landseitigen WEA aus Sicht der Industrieakteur*innen 
relevant, verfügbar sowie schützenswert sind. Adressat*innen waren in diesem Zusammenhang 
Vertreter*innen aus der Rückbaubranche, der Entsorgungs- und Recyclingbranche sowie Her-
steller*innen. Ziel war ein umfassendes Bild über den Status quo der Rückbaupraxis und rück-
baurelevanter Informationen zu erfassen, um einen Informationsstandard für eine bessere 
Rückbaupraxis zu entwickeln.70 

Die Behördenbefragung dient der Erfassung der theoretischen und praktischen Reichweite der 
Kompetenzen der Immissionsschutzbehörden im Fall von Rückbauten und bei der Entsorgung 
von Abfällen. Die Studie UBA Text 117/2019 empfiehlt Maßnahmen, welche der Entwicklung ei-
nes Konzepts für einen ressourcensichernden Rückbau von WEA dienen, einen hohen ökologi-
schen Standard der Branche sichern und technologieoffene Entwicklungsmöglichkeiten aufzei-
gen. Ein stärkerer Einbezug von Behörden wird hierbei als entscheidend erachtet. Mit diesem 
Hintergrund war das Ziel der Befragung, durch Erkenntnisse zum behördlichen Einfluss auf den 
Rückbauprozess und den Informationsfluss, mögliche Handlungsfelder des stärkeren Einbezugs 
für einen zuverlässigen Informationsstandard zu identifizieren.71  

Im Folgenden werden die Befragungsergebnisse mittels qualitativ inhaltlicher Strukturierung 
ausgewertet. In diese Auswertung eingeflossen sind dabei auch die Expertenmeinungen von 
Fachvertreter*innen aus der Rückbau-, Entsorgungs- und Recyclingbranche sowie Hersteller*in-
nen, welche in einem Branchengespräch im Rahmen des Forschungsvorhabens geäußert wur-
den. 

In der Befragung wurden Vorerfahrung, Informationen und Kriterien für Entscheidungspro-
zesse, Informationsdefizite sowie aktuelle Probleme und Wünsche im Kontext rückbaurelevan-
ter Daten abgefragt. Ziel ist die Ergänzung der Literaturergebnisse und Behördenbefragung um 

 

70 Siehe Anhang B zur Konzeption und Durchführung der Branchenbefragung. 
71 Siehe Anhang A zur Konzeption und Durchführung der Behördenbefragung. 
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Erfahrungen der Industrieakteur*innen aus der Praxis, um relevante Daten für eine gute Praxis 
von Rückbau und Recycling und mögliche Informationsdefizite zu identifizieren, ihre Sensibilität 
zu untersuchen und priorisierte Varianten der Informationsweitergabe abzuleiten.  

Es sei darauf hingewiesen, dass die Befragungsergebnisse der Hersteller*innen einen geringen 
Rücklauf aufweisen. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Hersteller*innen kaum Rückbau-
konzepte besitzen und offenlegen. Eine Verallgemeinerung der folgenden Auswertung ist nicht 
ohne weiteres möglich. Die Befragungsergebnisse sind begrenzt belastbar. Strategische Antwor-
ten und Aussagen auf unzureichender Erfahrungsgrundlage verwässern die Ergebnisse, verdeut-
lichen aber auch den allgemeinen Erfahrungsmangel. 

4.1.1 Vorerfahrungen zum Rückbau von Windenergieanlagen 

Die befragten Abbruch- und Rückbauunternehmen gaben an, in der Summe rund 300 WEA zu-
rückgebaut zu haben. In Hinblick auf die bisherigen Rückbauten macht dies bereits einen großen 
Anteil aus. Dabei haben alle Befragten auch Erfahrungen mit dem Rückbau von WEA, die eine 
Gesamthöhe von mindestens 50 m besitzen, welche somit nach dem Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) genehmigt worden sind. Alle befragten Abbruch- und Rückbauunternehmen 
bauten Stahl- oder Betontürme zurück, während nur 50% der Befragten angaben, auch WEA mit 
Gittermast- oder Hybridtürmen rückgebaut zu haben. Bei der Wahl der Rückbaumethode wurde 
ein mechanischer Rückbau von allen Unternehmen am häufigsten durchgeführt. Das Losespren-
gen von Fundamenten sowie die Faltsprengung bei Havarien wurde gleichermaßen am zweit- 
oder dritthäufigsten durchgeführt. Im Bereich der Tiefbauten wurden von allen Unternehmen 
vorrangig Flachfundamente rückgebaut. Ferner bestanden geteilte Erfahrungen bei Rückbauten 
von Pfahlgründungen. Analog zur Rückbaumethode des Turms gaben alle Befragten an, dass der 
mechanische Rückbau auch zum Rückbau der Fundamente, die am häufigsten durchgeführte 
Rückbaumethode vor der Sprengung ist. 

4.1.2 Herstellerinformationen für den Rückbau 

Befragte sollten die Relevanz von Informationen für die Wahl der Rückbaumethode bewerten. 
Die Ergebnisse werden im Folgenden dargelegt.  

Anhand von Informationen über Betriebsflüssigkeiten innerhalb der zurückzubauenden Anlagen 
lassen sich Vorbereitungen für die sichere Entnahme treffen, so eine Angabe aus der Abbruch- 
und Rückbaubranche. In Einzelfällen seien auch Maschinenhäuser abtransportiert worden, um 
die Demontagearbeiten in Entsorgungsfachbetrieben vornehmen und eine Bodenverunreini-
gung vor Ort ausschließen zu können. Bei havarierten Anlagenteilen müssen je nach Sachlage 
besondere Bodenschutzmaßnahmen getroffen werden. Als ergänzende Aspekte, die bei der 
Wahl von Vorbereitungsmaßnahmen relevant sind, gaben die Befragten unter anderem an, dass 
verschiedene Koordinationsschritte und Abstimmungen notwendig seien, die beispielsweise die 
Wahl des Krans oder die Auswahl geeigneter Hebemittel betreffen, die maßgeblich durch die in 
der Dokumentation und Archivierung der angegebenen Massen der Anlagen bestimmt werden. 
Zum Rückbau der Hochbauten wird die höchste Relevanz der Nabenhöhe, dem Gewicht je Rotor-
blatt, dem Anteil an kohlenstoffverstärktem Kunststoff in den Rotorblättern, dem Gewicht der 
Gondel sowie dem Gewicht des Turms, der Turmbauart, dem Anteil Stahl und Beton sowie der 
Anzahl der Segmente beigemessen. Mit einem arithmetischen Mittel von 1 (1 = relevant, 5 = irre-
levant) werden die Informationen von den Abbruchunternehmen als sehr relevant eingestuft. 
Für die Bestimmung des Rückbauverfahrens des Fundaments werden insbesondere Informatio-
nen über das Gewicht des Fundamentes sowie den Fundamenttyp als relevant bewertet. Hier 
liegt das arithmetische Mittel ebenso bei 1. Der Fundamentzeichnung wird hingegen keine hohe 
Relevanz zugesprochen. Als ergänzenden Aspekt, der für die Bestimmung der Rückbaumethode 
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seitens der Unternehmen als relevant angesehen wird, wird eine Angabe des Volumens des Fun-
daments in Kubikmetern genannt.   

Aus diesen Befragungsergebnissen lassen sich folgende Erkenntnisse schließen. Liegen die für 
einen Rückbau erforderlichen Informationen nicht vor, muss technisch qualifiziertes Personal 
die nötigen Daten ermitteln, recherchieren, gar abschätzen. Hiermit ist ein hoher Zeit- und Kos-
tenaufwand verbunden, womit fehlende Informationen zu einem zentralen Kostentreiber beim 
Rückbau werden. Ein solches Defizit kann über eine geordnete Dokumentation der Herstel-
ler*innen und Betreiber*innen sowie eine entsprechende Kenntnisnahme und Berücksichtigung 
seitens der Rückbauunternehmen vermieden werden. 

Seitens der Entsorgungs- und Recyclingunternehmen gaben die Hälfte der Befragten an, dass sie 
für ihr Tätigkeitsfeld Informationen der Hersteller*innen benötigen. Bei der Beurteilung der Re-
levanz anlagenspezifischer Informationen zur Entsorgung bzw. für das Recycling bestätigen die 
Angaben der Entsorgungs- und Recyclingunternehmen das Stimmungsbild der Abbruch- und 
Rückbauunternehmen. Befragte der Entsorgungs- und Recyclingbranche messen insbesondere 
Informationen über den Rotordurchmesser, mit einer Ausnahme der Nabenhöhe, Angaben über 
das Gewicht der einzelnen Rotorblätter, dem Anteil an kohlenstoffverstärktem Kunststoff im Ro-
torblatt, dem Gewicht des Turmes sowie der Turmbauart eine hohe Relevanz bei. Auch hier wird 
dem Gewicht des Fundaments sowie der Fundamentart eine hohe Relevanz beigemessen, wäh-
rend die Relevanz der Fundamentzeichnung nicht sehr hoch eingestuft wird. Als ergänzende As-
pekte nennen die befragten Unternehmen, dass Informationen über die Menge von Bewehrungs-
stahl sowie dem Gewicht der Fundamentbewehrung relevant für den Rückbau der Tiefbauten 
seien. 

Um mögliche Diskrepanzen der Angaben verschiedener Akteur*innen zu identifizieren, wurden 
auch die Hersteller*innen gefragt, wie sie die Relevanz der Informationen über Hoch- und Tief-
bauten für den Anlagenrückbau einschätzen. Hier lässt sich feststellen, dass insbesondere in Be-
zug auf Materialmix und Anteile von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff in den Rotorblät-
tern unterschiedliche Auffassungen vorherrschen. Während die Hersteller*innen diesen Infor-
mationen keine hohe Relevanz beimessen, werden diese von den anderen Teilnehmergruppen 
als sehr relevant eingestuft. Gleiches gilt für Betriebsstoffe, die von den Hersteller*innen eben-
falls nicht als besonders relevant bewertet werden. Die Einschätzung der Rückbauunternehmen 
steht dem entgegen. Auch die Anteile von Stahl und Beton sowie die Segmentierung wird seitens 
der Hersteller*innen zum Teil nicht als besonders relevant erachtet, während die Informationen 
für die Rückbau- und Entsorgungsunternehmen sehr relevant sind. Die teils unterschiedlichen 
Ansichten von Hersteller*innen und Rückbauunternehmer*innen sprechen für abgestimmte und 
anschließend eindeutige Standards. 

4.1.3 Verfügbarkeit von Herstellerinformationen für der Rückbau 

Positiv anzumerken ist, dass die Informationen, die zuvor als besonders rückbaurelevant einge-
stuft wurden, in der Regel auch zum Zeitpunkt des Rückbaus vorliegen. Es ist jedoch unklar und 
auch mit großen Unterschieden von Fall zu Fall verbunden, wie hoch der Zeit- und Kostenauf-
wand zur Beschaffung der Informationen tatsächlich ist. Optimal ist die Informationsweitergabe 
derzeit offensichtlich noch nicht. Ausnahmen bilden hier außerdem die Informationen über die 
Segmentierung des Turms sowie der Anteil an Stahl- und Beton, die in Einzelfällen nicht in aus-
reichender Detailtiefe vorliegen. Auch gaben befragte Rückbau- und Abbruchunternehmen an, 
dass vor allem die Informationen, die die Zusammensetzung der Rotorblätter sowie die Anteile 
von kohlenstoffverstärktem Kunststoff in den Rotorblättern enthalten, unzureichend seien. 
Ebenso liegen Informationen zu Betriebsstoffen zum Zeitpunkt des Abbruchs in der Regel nicht 
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vor, obwohl diesen insbesondere für Vorbereitungsmaßnahmen des Abbruchs eine hohe Rele-
vanz zugesprochen wird. 

Die Verfügbarkeit der genannten Informationen fällt im Bereich der Entsorgung, wie auch der 
Verwertung, teils anders aus als beim Rückbau. Während insbesondere die Daten, die sich auf 
das Gewicht verschiedener Anlagenkomponenten beziehen, den Abbruch- und Rückbauunter-
nehmen (ausreichend) vorliegen, geben die Entsorgungs- und Recyclingunternehmen beispiels-
weise beim Gewicht der Nabe sowie der Gondel an, dass ihnen diese Informationen nicht im aus-
reichenden Maße vorlägen. Auch bezüglich der Anteile von Stahl und Beton liegen Informatio-
nen nach Angaben der Entsorgungs- und Recyclingunternehmen in 50 % der Fälle nur unzu-
reichend vor, obwohl diesen Informationen von den Befragten eine hohe Relevanz beigemessen 
wird und daraus Maßnahmen für den Arbeits- und Umweltschutz abzuleiten sind.  

Hersteller*innen führen an, dass zum Rückbau und der Entsorgung, einschließlich Recycling, im-
mer ein Demontagekonzept mit rückbaurelevanten Anlagenspezifika bereitgestellt wird. Ant-
worten aus der Rückbau-, Entsorgungs- und Recycling-Branche lassen jedoch darauf schließen, 
dass Demontagekonzepte seitens Hersteller*innen lediglich sporadisch und fallspezifisch ausge-
händigt werden, dies jedoch nicht die Norm darstellt. Bei Abbruch- und Rückbauunternehmen 
läge ein solches Konzept nie oder fast nie vor, während ein solches in der Phase der Entsorgung 
der Komponenten und Materialien in Einzelfällen bekannt sei, wie unterschiedliche Angaben der 
Entsorgungs- und Recycling-Branche vermuten lassen.  

4.1.4 Sensibilität von Herstellerinformationen 

Hersteller*innen wurden befragt, wie sensibel und schützenswert die im Fragebogen aufgeführ-
ten Anlagendaten seien. Aus den Befragungsergebnissen lässt sich schließen, dass Informatio-
nen, die seitens der Abbruch- und Rückbauunternehmen sowie der Entsorgungs- und Recycling-
unternehmen als besonders relevant eingestuft werden, von Hersteller*innen als besonders sen-
sibel bewertet werden. Mit einem arithmetischen Mittel zwischen 1 und 2 (1 = sensibel, 5 = un-
sensibel) wären insbesondere technische Informationen über das Gewicht einzelner Anlagenbe-
standteile, wie zum Beispiel das Gewicht je Rotorblatt, das Gewicht der Nabe, der Gondel sowie 
des Turms sensibel und somit schützenswert. Darüber hinaus werden auch Angaben über die 
Segmentierung des Turmes als sensibel eingestuft. Bei den Tiefbauten der Anlage werden die 
Informationen über das Gewicht des Fundamentes sowie die Fundamentart ebenfalls mit einem 
arithmetischen Mittel von 1,5 bzw. 2 als sensibel gewertet. Fundamentzeichnungen wären hin-
gegen weniger sensibel. 

4.1.5 Wege der Informationsweitergabe 

Die befragten Entsorgungs- und Recyclingunternehmen gaben überwiegend an, dass ein Infor-
mationsstandard grundsätzlich angemessen und erforderlich ist, um ein sachgerechtes Anlagen-
recycling zu ermöglichen. Ein weiterer Befragter behauptet hingegen, dass die Erarbeitung eines 
Informationsstandards für eine gute Praxis bei Entsorgung bzw. Recycling bisher nicht sinnvoll 
sei, da noch eklatante Informationslücken zum Recycling von Anlagen vorlägen und diese zu-
nächst geschlossen werden müssten. Doch auch diese Aussage betont einen Handlungsbedarf, 
der eine erhöhte Transparenz und einen optimierten Informationsfluss anvisiert. Entsorgungs- 
und Recyclingunternehmen sprechen sich in diesem Zuge einstimmig für eine Archivierung der 
Informationen innerhalb der Anlagengenehmigung aus, um dort jederzeit Informationen einse-
hen zu können sowie das Risiko des Verlustes von Informationen durch mögliche Betreiber-
wechsel gering zu halten. 
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Demgegenüber steht ein Einwand von Hersteller*innen, der auf ein beschleunigten Genehmi-
gungsverfahren für eine schnelle Umstrukturierung des Energiesystems auf erneuerbare Ener-
gien abzielt. Genehmigungsverfahren seien grundsätzlich zu verschlanken und ein Informations-
standard im Rahmen der Genehmigung sei deshalb keine geeignete Lösung. Hersteller*innen be-
vorzugen im Zuge dessen eine Dokumentation und Archivierung durch die Hersteller*innen 
selbst, was gemäß eigenen Angaben bereits durchgeführt werde und die relevanten Daten, so-
fern sie keine sensiblen Informationen beinhalten, an Abbruch- und Rückbauunternehmen so-
wie Entsorgungs- und Recyclingunternehmen weitergegeben werden. Hierbei sei von deutschen 
Sonderregelungen abzusehen. Begründet wird die Haltung damit, dass internationale Standards 
angewendet werden sollen, um globale Klimaziele nicht zu gefährden.  

4.1.6 Genehmigung und spezielle Erlaubnisse 

Wie die Ergebnisse der Behördenbefragung zeigen, bestehen in Verbindung mit den jeweiligen 
Bauordnungen der Länder regionale Unterschiede, inwiefern Genehmigungen oder spezielle Er-
laubnisse von Industrieakteur*innen eingefordert werden.72 Laut Angaben ist der Rückbau in 
Niedersachen beispielsweise verfahrensfrei, eine Abbruchgenehmigung ist nicht erforderlich 
(§ 60 BauO Nds), während zum Beispiel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Berlin der Rückbau 
(ein Monat vor Beginn) anzuzeigen ist (§ 60 Abs. 3 BauO LSA; § 3 DVOSächsBO i. V. m. § 61 
Abs. 3 SächsBO) bzw. eine Abrissgenehmigung eingeholt werden muss (§ 61 BauO Bln), sofern 
die WEA eine Höhe von über 10 m, einen Rotordurchmesser von über 3 m oder in einem Wohn-
gebiet steht. Gemäß den Befragungsergebnissen ist der Ausführungsbeginn im Saarland mindes-
tens eine Woche vor der Beseitigung der Anlage der Unteren Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen 
(§ 61 Abs. 4 LBO). 

Obwohl der Arbeitssicherheit und dem Umweltschutz und diesbezüglichen technischen Maß-
nahmen beim Rückbauprozess von den Behörden hohe Relevanz zugesprochen wird, würden 
weitere Überprüfungen der Demontage sowie von Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen laut 
Angaben der Behörden nur stichprobenartig, anlassbezogen oder gar nicht stattfinden. In diesen 
Fällen würden weitere Behörden, wie die Abfallwirtschafts-, Bodenschutz-, Wasserschutz- und 
die Naturschutzbehörde, hinzugezogen werden.  

Fast 90% der Antworten aus der Behördenbefragung zeigen, dass Informationen, die bei den Be-
hörden vorliegen, in erster Linie postalisch oder per E-Mail übermittelt werden. Zum Schutz von 
Daten, die Hersteller*innen hinsichtlich Patentrecht, Marktsituation, Firmengeheimnisse, etc. als 
schützenswert erachten, existieren keine spezifischen Regelungen des Datenschutzes. Es wird 
auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. Dienstanweisungen zum Datenschutz 
hingewiesen.  

 

72 Hintergrund: Einige Bedingungen für den Rückbau sind Bestandteil von Baugenehmigung und Pachtvertrag. Das Landesrecht be-
stimmt, inwiefern die Realisierung festgesetzter Forderungen durch die Baugenehmigungsbehörde sichergestellt werden kann. So 
liegt die Genehmigung und Überwachung im Zuständigkeitsbereich der unteren Immissionsschutzbehörden/Bauaufsichtsbehör-
den. Einheitlich gilt zwar die Anzeigepflicht gemäß § 15 Abs. 3 BImSchG, länderspezifische Bauordnungen führen jedoch zu regio-
nalen Unterschieden. 
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4.1.7 Anforderungen an ein Rückbaukonzept 

Seitens der Unternehmen wurde die Frage nach den für Rückbau und Recycling einschlägigen 
Gesetzen, vor allem mit dem Hinweis auf verschiedene Bundesgesetze oder Verordnungen be-
antwortet.73 Landesspezifische Vorschriften, die spezielle Regelungen zum Rückbau bzw. Abriss 
von WEA beinhalten, werden in der Regel nicht genannt.  

Aus den Befragungsergebnissen der Behördenbefragung lässt sich schließen, dass behördliche 
Vorgaben, die sich spezifisch an den Rückbau von einzelnen Komponenten richten, kaum oder 
gar nicht vorliegen. Dies lässt sich anhand der geringen Rücklaufquote zu Vorgaben der Rück-
baumethode erschließen, zum anderen ist dies konkret am Beispiel der behördlichen Rückbau-
vorgaben für den Turm zu verdeutlichen. 43% der 86 Fragebögen enthalten keine Angaben, 
während 41% eindeutig beantworten, dass es keine behördlichen Rückbauvorgaben für den 
Turm gibt. Zwar seien Nachweise zu den Maßnahmen bei der Betriebseinstellung, die neben 
weiteren Aspekten auch die Wahl der Rückbaumethode beeinflussen, bereits Bestandteil der An-
tragsunterlagen und damit Bestandteil der Genehmigung, dennoch verweisen die restlichen 
16% auf unverbindliche technische Anleitungen, wie die DIN SPEC 4866, welche sich an Betrei-
ber*innen und mit dem Rückbau betraute Ingenieur*innen richtet und eine Handlungsanleitung 
für einen nachhaltigen Rückbau darstellt.74 Weitere Angaben der befragten Behörden beziehen 
sich auf Normen und Vorschriften, die sich vor allem auf arbeitsschutz- und umweltrechtliche 
Anforderungen beziehen. Genannt wurden etwa die Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft) und die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)75, auf die Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Bau-
lärm), der LABO-Leitfaden zum Bodenschutz, die Verordnung über Anlagen zum Umfang mit 
wassergefährdeten Stoffen (AwSV) und die Regelungen des Kreislaufwirtschaftsrechts, wie die 
Abfallverzeichnisverordnung (AVV) und das KrWG.  

Einzelne Windenergieerlasse würden laut Angaben als eine Art „Sammlung“ bestehender 
Rechtsvorschriften dienen, die für die jeweiligen Bundesländer präzisiert und erläutert werden, 
um die Anwendung zu erleichtern. Die Möglichkeiten eines Erlasses sei durch seine Rechtsnatur 
begrenzt. Zutreffend wurde darauf hingewiesen, dass ein Erlass die Anwendung bestehender Ge-
setze präzisiert, jedoch nicht bewirken könne, dass eine Behörde bestehende Gesetze ignoriere. 

4.1.8 Herausforderungen und Wünsche der Behörden 

Schwierigkeiten werden im Rahmen der Überwachung einer guten Rückbaupraxis identifiziert. 
So stimmen die befragten Behörden aus Niedersachen, Brandenburg, Hessen und Mecklenburg-
Vorpommern einheitlich für ein Realisierungskonzept als Handlungsanleitung für den Rückbau 
und Entscheidungsgrundlage zur Überwachung. So könnte Handelnden durch rechtliche Rege-
lungen aus bautechnischer Sicht eine Sicherheit gegeben werden. Auch die Befragungsergeb-
nisse aus Niedersachen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sprechen mehrheitlich dafür, 
dass ein Realisierungskonzept wünschenswert ist und ein solches, wie auch eine technische 
Norm, immer einen verbindlichen Charakter haben sollte, beispielsweise in Form von Verord-

 

73 Die Angaben beziehen sich mehrheitlich auf die in Kapitel 2 aufgegriffenen Bundesgesetze oder Verordnungen, etwa § 35 Abs. 5 
BauGB S. 2 und 3 i. V. m. § 5 Abs. 3 BImSchG (für Ausführungen siehe Kapitel 2). 

74 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 12. 
75 Zu beachten ist hierbei, dass die TA Lärm gerade nicht für Baustellen gilt, also für die (Rück-)Baustelle von WEA nicht anwendbar 

ist (Ziffer 1 für TA Lärm). 
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nungen oder Gesetzen. Nur dann sei ein solches Realisierungskonzept auch verwaltungsrecht-
lich gerichtsfest durchsetzbar. Für rechtsverbindliche Regelungen werden technische Normen 
oder Richtlinien ohnehin regelmäßig zur Klärung von Detailfragen herangezogen.  

Einige Angaben sprechen dafür, dass die Einführung verbindlicher Regelungen den einzelnen 
Landkreisen obliegen sollte. Ein Rückbaukonzept solle bereits lange vor dem Rückbaubeginn im 
Rahmen des Genehmigungsverfahren nach BImSchG verpflichtend vorgelegt werden. Als Be-
standteil der zur erteilenden Genehmigung wird sich eine effektive Überwachungsmöglichkeit 
versprochen. Dementgegen steht der Einwand, dass nur eine bundesweit einheitliche Rechts-
grundlage, welche den aktuellen EU-Vorgaben und den technologischen Fortschritt berücksich-
tigt, sinnvoll sei. Hierfür werden klare und einheitliche Vorgaben seitens der Regierung gefor-
dert, wie der Rückbau vollzogen, gesichert und überwacht werden soll. Um eine standardisierte 
Abwicklung zu gewährleisten, wären einheitliche, verfahrenstechnische Regelungen und ein ein-
heitliches Realisierungs- und Anforderungsprofil erforderlich, beispielsweise in Form einer TA.  

Das Potenzial einheitlicher Regelungen wird vor allem im Rückbau des Fundaments, bei der Ent-
sorgung, insbesondere der Verwertung der Komponenten und dem Bodenschutz verortet. Be-
sonders relevant wären eindeutige und einheitliche Regelungen beim Rückbau von Flachgrün-
dungen und Pfahlgründungen, z.B. in Hinblick unterschiedlicher Rückbautiefen. Außerdem soll 
eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) auch beim Rückbau Pflicht sein, um die Flächeninan-
spruchnahme auf das erforderliche Maß zu reduzieren und vor allem die ursprünglichen Stand-
ortverhältnisse fachgerecht wiederherzustellen. So seien besonders Vorgaben zur Wiederher-
stellung der versiegelten Flächen hilfreich.  

In abfallrechtlicher Hinsicht werden vereinheitliche Vorgaben unterschiedlich bewertet. Auf der 
einen Seite werden aus behördlicher Sicht bestehende Entsorgungsmöglichkeiten bereits ge-
wählt und gesetzlich überwacht. Einzelne Behörden sehen explizit den Bedarf eines Entsor-
gungs- und Verwertungskonzepts und den Bedarf an weiteren einheitlichen Vorgaben, wie die 
Zuordnung der Komponenten nach AVV, die ordnungsgemäße Entsorgung, die Wiederverwen-
dung, Behandlung und Verwertung der Komponenten zu erfolgen hat. So könnte ein Realisie-
rungskonzept laut einer von fünf Rückmeldungen aus Brandenburg, die für ein Realisierungs-
konzept sprechen, neben dem Rückbau, den gesamten Lebenszyklus einer WEA abdecken.  

Dennoch spricht sich etwa ein Viertel der Befragten gegen ein Realisierungskonzept und einheit-
liche Regelungen für den Rückbau aus. Die Unterschiede vor Ort müssten beurteilt werden. Ein 
vereinheitlichtes Realisierungskonzept könnte demnach einer guten Rückbaupraxis entgegen-
stehen, da bundesweit sehr viele Einzelfallentscheidungen getroffen werden müssen. Eine ver-
pflichtende Einhaltung durch eine Verordnung mit einheitlichen Vorgaben wird hierbei als nicht 
sinnvoll erachtet. Bestehende technische Regelungen würden ausreichen, sodass keine weiteren 
Gesetze oder Verordnungen nötig seien, so beispielsweise die Antworten der befragten Behör-
den aus Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Berlin und Bayern einstimmig und aus Thüringen 
sowie Brandenburg mehrheitlich. Es wird darauf hingewiesen, dass es im Bereich Windenergie 
grundsätzlich wichtiger wäre, die Windenergie durch erleichterte Genehmigungsverfahren, Aus-
schreibungen und bauordnungsrechtliche Themen zu fördern, statt Genehmigungen durch wei-
tere Vorgaben und damit zusammenhängende Verfahren zu erweitern. 

Außerdem werden in den behördlichen Rückmeldungen Schwierigkeiten der Profession und Zu-
ständigkeiten der Behörden angesprochen. Die Weiterbildung, z.B. zu § 16b BImSchG 
(Repowering von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien), und die perso-
nelle sowie fachliche Ausstattung zur Führung von Genehmigungsverfahren und zur Anlagen-
überwachung sei unzureichend. Außerdem haben sich die Zuständigkeiten für die Genehmigung 
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von WEA seit dem Aufkommen der Thematik mehrfach verändert. Laut einer Angabe einer Be-
hörde aus Sachsen-Anhalt wurden in den 90er Jahren lediglich Baugenehmigungen erteilt, wäh-
rend die Zuständigkeit hier bis 2010 beim Landesverwaltungsamt und seit 2010 bei dem Land-
kreis liegt. Viele Altanlagen wären deswegen baurechtlich durch eine andere Behörde als die 
jetzt zuständige Behörde genehmigt worden. Genehmigungsverfahren würden immer kompli-
zierter und aufwändiger werden und der Kreis zu beteiligender Behörden würde stets wachsen. 

Dezentral organisierte Zuständigkeiten unterschiedlicher Behörden verlangen aufwendige Wege 
der internen Kommunikation. In Hessen beispielsweise, so eine Angabe aus der Behördenbefra-
gung, sind die Zuständigkeiten für die Genehmigung von WEA über 50 m (Regelfall) und deren 
Rückbau auf die Regierungspräsidien (Genehmigungsbehörden) und die Unteren Bauaufsichten 
(nach Erlasslage zuständig für den Rückbau) verteilt. Diese Unterscheidung der Zuständigkeiten 
erscheine nicht praktikabel. Nach der Erlasslage wäre hier das Regierungspräsidium die verfah-
rensführende Behörde. Die Untere Bauaufsichtsbehörde wäre jedoch wiederum dafür zuständig, 
in welcher Art und Höhe eine Sicherheitsleistung gefordert wird. Die Sicherheitsleistung, die bis 
Baubeginn vorliegen muss, wäre beim Träger der unteren Bauaufsichtsbehörde zu hinterlegen, 
obwohl das gesamte Genehmigungsverfahren bei dem zuständigen Regierungspräsidium durch-
geführt wird.  

Doch nicht nur die unterschiedlichen Zuständigkeiten der Behörden erschweren Genehmigungs- 
und sonstige Überwachungsverfahren. Aufgrund von Firmenkonstruktionen/-geflechte der Be-
treibergesellschaften könne es auch industrieseitig schwierig werden, noch einen Verantwortli-
chen zu finden. Betreiberwechsel erschweren die Bestimmung des/der korrekten Bescheidad-
ressat*in. Dies könnte sich beim Rückbau als juristisch problembehaftet darstellen. Aufgrund 
der Zuständigkeitswechsel seien auch Akten „verloren gegangen“. Falls der/die letzte Betrei-
ber*in in die Insolvenz gehe, bliebe der Rückbau bei den Grundstückseigentümer*innen oder in 
letzter Instanz bei der öffentlichen Hand. Rückmeldungen von Behörden aus Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt weisen darauf hin, dass auch bei den Behörden selbst personelle und fachliche 
Schwierigkeiten entstehen können.  

Mehrheitlich wird ein engerer Austausch zwischen Behörden und Anlagenbetreiber*innen, viel-
mehr ein stärkerer Einbezug aller Fachbereiche, gewünscht. Denn um die Einhaltung möglicher 
verfahrenstechnischer Vorgaben zu prüfen, müssen den zuständigen Behörden nach BImSchG 
die Betreiberinformationen über den Rückbau vorliegen. Hierfür wiederrum sei eine zeitnahe 
Übermittlung der relevanten Daten erforderlich. 

4.1.9 Schlussfolgerungen aus den Befragungsergebnissen 

Aus der Auswertung der Befragungsergebnisse lassen sich Ansatzpunkte zur Konzeption eines 
Informationsstandards für eine verbesserte Rückbaupraxis und hochwertiges Recycling ablei-
ten. 

Für ein maßgeschneidertes Rückbaukonzept, das eine gute Rückbaupraxis verspricht, müssen 
den Auftragnehmer*innen alle Informationen zu Anlagenspezifika vorliegen. Ein systematischer 
Informationsstandard zu Standort und WEA kann somit als Entscheidungshilfe zur Planung des 
Rückbaus der Anlage und der Wiederverwendung, Beseitigung und Verwertung der Komponen-
ten und Materialien dienen. Hersteller*innen und Betreiber*innen sollten alle technischen Infor-
mationen für den Rückbau und Folgeverfahren für Materialien und Komponenten dokumentie-
ren und offenlegen, um gute Rückbaupraxis und hochwertiges Recycling zu ermöglichen. Hier 
stellt es eine Herausforderung dar, dass die Interessen der verschiedenen Akteur*innen ange-
messen abgewogen werden, um einen Weg zu finden, einen Schutz der sensiblen Daten gewähr-
leisten zu können, um einen Eingriff in den Wettbewerb zu verhindern, gleichzeitig sollten die 
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benötigten Daten in einem angemessenen Rahmen bereitgestellt werden, damit der Rückbau 
und das Recycling der WEA effizient, sicher und ressourcenschonend vollzogen werden kann. 

Windenergieprojekte sind vielschichtig und vor allem in der Planung sowie Umsetzung ist eine 
Bandbreite verschiedenster Akteur*innen beteiligt. Rückbaurelevante Informationen entstehen 
nicht nur in der Fertigung von WEA, sondern auch bei der Projektentwicklung, beim Aufbau und 
der Installation und bei der technischen Betriebsführung, wie auch bei Reparaturen, Instandhal-
tung und Wartung. Es entsteht ein komplexes Netzwerk an Akteur*innen, das einzubeziehen ist, 
um einen vollständigen Informationsstandard zu gewährleisten. Die Antwort auf die Frage, wel-
che Akteursgruppe über welche Informationen verfügt, ist anhand der Akteur*innenstruktur 
nicht eindeutig abzuleiten. Die Fluktuation der beteiligten Akteur*innen, besonders der Be-
triebsführung, die innerhalb der Nutzungsdauer von 20 bis 30 Jahren mehrmals wechseln kann, 
verschärft die Problematik. 

Anlagenspezifische Daten sind von Herstellen*innen von Beginn an zu dokumentieren und fort-
laufend durch die technische Betriebsführung zu ergänzen, ohne ursprüngliche Daten zu über-
schreiben. Bei der Dokumentation, Informationsweitergabe sowie Archivierung sind Anforde-
rungen der Diskretion, Vollständigkeit, Richtigkeit und Fälschungssicherheit konsequent zu er-
füllen. So ist zu ermitteln, welche Akteur*innen der rückbaurelevanten Informationen besitzen 
und somit über diese verfügen, wie die Richtigkeit überprüft werden kann, welche Daten schüt-
zenswert sind und aus Wettbewerbsgründen einer Geheimhaltung unterliegen sollten und über 
welches Medium eine Manipulation der archivierten Dokumentationen ausgeschlossen werden 
kann. Hierfür muss eine interdisziplinäre Lösung erarbeitet werden, die in erster Linie für Rück-
bauende sowie Entsorgungs- und Recyclingunternehmen, aber auch für Hersteller*innen und 
Betreiber*innen praktikabel ist. Um den Informationsfluss anzureizen, ist ein Weg der Doku-
mentation und Informationsweitergabe anzustreben, der für möglichst viele Parteien einen 
Mehrwert bringt. Eine gute Praxis bei Rückbau und Recycling zur Ressourcenschonung sollte 
hierbei weiterhin im Vordergrund stehen.  

Auf Basis der Befragungsergebnisse und Analyse einschlägiger wissenschaftlicher Literatur sowie 
technischen Leitfäden lässt sich ableiten, dass ein Katalog rückbaurelevanter Informationen in die-
sem Zusammenhang die in der folgenden Tabelle 11 aufgeführten Angaben beinhalten sollte. 

Tabelle 11: Rückbaurelevante Herstellerinformationen 

Hochbauten 

Rotor 

► Rotordurchmesser und -radius, maximaler Durchmesser ei-
nes Rotorblattes 

► Gewicht und Länge je Rotorblatt
► Lage der Anschlagpunkte und des Schwerpunktes
► Empfehlungen für Einzelblatt- oder Sterndemontage
► Materialzusammensetzung des Rotorblattes

(reines GFK oder GFK/CFK) 
► lokale Verteilung von CFK innerhalb der Rotorblätter

Nabe 
► Nabenhöhe
► Gewicht mit Toleranzen

Gondel 
► Gewicht mit Toleranzen
► Außenmaße, Lage der Anschlagpunkte
► Generatortyp
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► Art verbauter Industriemagnete (z.B. SEE)
► Hinweise zu erforderlicher Entmagnetisierungstechnik
► Hinweise auf Rückgabestellen der Hersteller*innen

Betriebs- 
flüssigkeiten 

► Art und Menge der Betriebsmittel, Schmiermittel,
Getriebeöle

► Menge und Art von Kältemitteln in Schaltschränken
► Hinweise zur Trockenlegung

Turm 

► Gewicht mit Toleranzen
► Turmbauart
► Aufbau
► Beton- und Stahlmassen (Gittermastturm,

Stahlrohrturm, Betonturm, Hybridturm) 
► Segmentierung
► Turmdurchmesser und -radius
► Radien und Anzahl Segmente
► Gewichte und Geometrie jedes Segments
► Lage der Anschlagpunkte

Sonstige 

► Befestigungs- und Fügetechniken der Komponenten (Klebe-
verbindungen, Schraubverbindungen, Spannlitzen)

► Anzahl, Dicke und Länge der Spannlitzen, Lösemechanismus
► Lage der Anschlagpunkte

Tiefbauten Fundament 

► Fundamenttyp (Flach- oder Pfahlfundament,
mit oder ohne Auftriebssicherung) 

► Gewicht mit Toleranzen
► Beton- und Stahlmassen
► Anzahl und Länge Pfeiler
► Tiefe im Boden
► Fundamentzeichnungen

Nebenanlagen 

Schaltschränke 

► Hinweise zur Außerbetriebnahme, Trennung vom Netz
► Hinweise zu Steuerungseinheit/Schaltschränken, Transfor-

matoren
► Reihenfolge der Demontage
► Hinweise auf Rücknahmestellen oder Demontagebetriebe
► Hinweise auf Betriebsflüssigkeiten

Verkabelun-
gen 

► Lage der Kabel und der externen Kabeltrasse, Zeichnungen
(inkl. Kabeltypen, Querschnitte) 

Infrastruktur ► Zeichnung der Kranstellflächen und Zuwegung (inkl. Auf-
bau)
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Der Leitfaden zur Stilllegung von onshore-WEA der WindEurope schlägt bereits ein Datenblatt 
vor, das durch die Betriebsführung und Eigentümer*innen ausgefüllt werden sollte und alle als 
rückbaurelevant identifizierten Daten systematisch abfragt.76 Hierbei sollten jedoch weniger die 
Betreiber*innen und Eigentümer*innen der WEA angesprochen werden, sondern viel eher die 
Hersteller*innen, da diese zum einen die Urheber*innen der relevanten Informationen sind, zum 
anderen stärker in die Verantwortung genommen werden sollten, um die Produkt- bzw. Herstel-
lerverantwortung auszuweiten. In diesem Zuge sollte auch die Haftbarkeit nicht allein bei den 
Rückbauunternehmen und Betreiber*innen liegen, sondern auch bei den Unternehmen, welche 
die WEA konstruiert, gefertigt und aufgebaut haben. 

Mit Blick auf die Herausforderungen und Hindernisse, welche sich aufgrund mangelnder Infor-
mationen ergeben, kann ein Informationsstandard eine Lösung mit hohem Mehrwert und ver-
gleichbar leichter Umsetzung bieten. Liegen diese technischen Informationen und Dokumente 
zur Planung des Rückbaus vor, so sollte zu entscheiden sein, welche Demontageverfahren, Ge-
räte und Maschinen für die rückzubauende Anlage vorzugsweise anwendbar, teilweise anwend-
bar oder nicht anwendbar sind. Bei der finalen Konkretisierung und Entscheidung der Einzelver-
fahren sind Umweltverträglichkeit (Lärm, Staub, Erschütterungen, Schäden am Boden), Arbeits-
sicherheit und ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis in Abhängigkeit von Standortbedin-
gungen zu gewährleisten.77 

Behördliche Vorgaben bzgl. der Offenlegung von Anlageninformationen können einen Informati-
onsstandard unterstützen. Um die Zuständigkeit der Offenlegung relevanter Informationen früh-
zeitig festzusetzen, könnte die Verantwortlichkeit bereits im Rahmen der Genehmigung definiert 
werden. Bei einem Wechsel der Zuständigkeiten wird eine fortlaufende Dokumentation und In-
formationsweitergabe für sinnvoll erachtet. Auch können im behördlichen Innenrecht Regelun-
gen getroffen werden, durch die Informationen, welche benötigt werden, (von und für Behör-
den) beschafft und offengelegt werden. Die zeitnahe Übermittlung von Daten kann über einen 
engeren Austausch der Beteiligten gefördert werden. 

Damit nicht einzelne Behörden sowie das dazugehörige Personal bei der Einzelfallbewertung 
festlegen müssen, ob die gelieferten Informationen ausreichend sind, wird ein standardisiertes 
Formblatt als sinnvoll erachtet, dass dann auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden 
müsste. Hierfür empfiehlt sich ein anerkannter Standard, der sich beispielsweise über die Ergän-
zung der IEC 61400-28-2 der International Electrotechnical Commission (IEC) realisieren ließe. 
In diesem Zuge wäre auch die Gleichheit am Markt gewährleistet. Schließlich sollen die koopera-
tiven Hersteller*innen keine Nachteile erfahren, da sie im Gegensatz zur Konkurrenz Informatio-
nen preisgeben. Zudem sind reine technische Informationen weltweit kompatibel mit allen 
Rechtssystemen, Vorschriften, regionalen Ständen der Demontagetechnik und Verfügbarkeiten. 

Zum Rückbau beauftragte Unternehmen sollten ihr Rückbaukonzept so planen, dass dieses eine 
möglichst gute Rückbaupraxis und hochwertiges Recycling verspricht. Hierfür sollten Best-Prac-
tice-Beispiele als Handlungsanleitung, z.B. auf Basis der DIN SPEC 4866, interdisziplinär erarbei-
tet und mit dem technologischen Fortschritt stets angepasst werden. Erforderliche Einzelfallprü-
fungen der Anlagen und Windparks unter Berücksichtigung von technischen und umgebungs-
spezifischen Bedingungen stehen einer hohen Standardisierungstiefe des technischen Ablaufs 
des Rückbaus entgegen. Um eine gute Rückbaupraxis durch Standards zu sichern und weiterhin 

 

76 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 26 f. 
77 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 30 f. 
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flexibles, zur guten Praxis beitragendes Handeln zu gewährleisten, sollte eine solche Handlungs-
anleitung auch den Umgang mit den Eventualitäten der Standorte und technischen Gegebenhei-
ten abdecken. Eine Standardisierung ist wünschenswert, wo sich Standards schaffen lassen. Dies 
könnte sich beispielsweise auf einen Informationsstandard rückbaurelevanter Daten beziehen, 
standardisierte Entscheidungswege der Wahl von Einzelverfahren bei definierten Anlagen- und 
Standortgegebenheiten und die technische Normung von Einzelverfahren selbst. Es sind also 
mehrere Standards erforderlich, wie technische Prozesse in Abhängigkeit von der Datenlage 
ausgerichtet werden müssen. In diesem Zusammenhang ist zu empfehlen, relevante Regularien 
zu bündeln, auf den Rückbauprozess von onshore-WEA zu spezifizieren und auszuarbeiten. Die 
gemeinsame Voraussetzung zur Anwendbarkeit ist ein belastbarer Informationsstandard. Infor-
mationen müssen zudem einen hohen Individualisierungsgrad aufweisen und anlagen- und 
standortgebundene Spezifika abdecken. 

Die Behörde könnte dann als Kontrollorgan sicherstellen, dass lediglich normkonforme Rück-
bauvorhaben in der Praxis umgesetzt werden. Voraussetzung hierfür wären Anordnungen in der 
Genehmigung zur Errichtung, ein entsprechendes Genehmigungsverfahren für den Rückbau und 
eine Eingriffsermächtigung, die ein Einschreiten der Behörde ermöglicht, wenn die Standards 
des Best Practice nicht eingehalten werden. Aktuell wird der Rückbau angezeigt, wie die Befra-
gungsergebnisse zeigen, aber es werden Abbruchgenehmigungen sowie spezielle Erlaubnisse, 
die fall- und anlagenspezifische Entscheidungen betreffen, nicht immer eingefordert. Inwiefern 
eine gute Rückbaupraxis mit Berücksichtigung technischer Anforderungen der Anlage sicherge-
stellt werden kann, hängt demnach in der Regel von dem Prüfumfang und den Prüfkriterien im 
Rahmen der Genehmigung ab. Sind diese unzureichend oder die Rückbauvorhaben verfahrens-
frei, so kann ein ressourcenschonender Rückbau behördenseitig nicht sichergestellt werden. Die 
Erarbeitung von Standards ist somit alternativlos. 

Müssten Rückbaukonzepte als Bestandteil der Genehmigung von Rückbau- und Abbruchunter-
nehmen verbindlich vorgelegt werden, so sollte über die behördliche Genehmigung und Über-
wachung ein ressourcenschonender Rückbau gewährleistet sein. Voraussetzung ist die Erweite-
rung von behördlichen Anforderungen und Prüfrahmen. Daher empfiehlt sich die Erweiterung 
der Prüfkriterien zu einem einheitlichen Genehmigungsumfang, der Rückbaumethoden, Rück-
bauumfang und technische Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes abdeckt. 
Zur Prüfung und Genehmigung sollten dann technikoffene Anforderungen gestellt werden, die 
unabhängig von Anlagen- und Standortspezifika als Best Practice gelten, z.B. in Form einer 
Checkliste. So wäre beispielsweise der in Kapitel 4.3 beschriebene Ablauf eines nachhaltigen 
Rückbaus gemäß DIN SPEC 4866 eine erste Orientierungsmöglichkeit solcher Anforderungen. 
Werden im eingereichten Rückbaukonzept Abweichungen festgestellt, so sollte diese Abwei-
chung durch Nachweise von den Rückbau- und Abbruchunternehmen begründet werden. Die 
tatsächliche Umsetzung der Maßnahmen, die Bestandteil der Genehmigung sind, wie die Einhal-
tung des Rückbaukonzepts, ist (durch Dritte) zu überprüfen. So könnte die Planung, Durchfüh-
rung und Beendigung des Rückbauvorhabens fester Bestandteil der behördlichen Überwachung 
werden.  

Behördliche Zuständigkeiten von der Genehmigung bis hin zur Überwachung des Rückbaupro-
zesses sind zum einen dezentral, zum anderen je nach Region heterogen organisiert. Zu identifi-
zieren sind drei wesentliche Zuständigkeiten der Behörden, die eng zusammenarbeiten: Immis-
sionsschutz, Bauaufsicht und Abfallwirtschaft. Eine Konzentration der behördlichen Aufgaben 
und Zuständigkeiten an einer Stabstelle wird als sinnvoll erachtet, um eine ganzheitliche Betreu-
ung mit gebündelten Informationen zu gewährleisten. Eine bundesweite Vereinheitlichung wird 
empfohlen.  
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In Hinblick auf die aktuell postalisch und per E-Mail erfolgende Kommunikation lässt sich ein 
Handlungsbedarf für eine einfachere und effizientere Datenübermittlung ableiten. Der Geheim-
haltung von schützenswerten Daten der Branche ist hierfür erforderlich, um einen Eingriff in 
den Wettbewerb zu vermeiden. Als Medium der Informationsweitergabe könnte ein digitales In-
formationssystem mit hinterlegten Datenbanken, das Vollständigkeit, Richtigkeit, also Überprüf-
barkeit und Fälschungssicherheit, sowie Vertraulichkeit gewährleistet, maßgebende Vorteile be-
deuten, um ein angemessenes Aufwand-/Nutzen-Verhältnis für Informationsgeber, -empfänger 
und Behörde zu schaffen. 

4.2 Möglichkeiten der Informationsweitergabe und Archivierung 
Es gilt eine schlanke Lösung für einen zuverlässigen Informationsstandard zu erarbeiten, der auf 
der einen Seite eine gute Praxis bei Rückbau und Recycling ermöglicht und somit einen mög-
lichst hohen Mehrwert für Rückbau- und Recyclingunternehmen sowie Behörden liefert, auf der 
anderen Seite den Mehraufwand für Hersteller*innen und Betreiber*innen geringhält. Weiterhin 
sind nicht nur nachhaltige Lösungen der systematischen Abfrage erforderlicher Informationen 
bei Hersteller*innen und Betreiber*innen zu erarbeiten, sondern auch wie die Informationswei-
tergabe und Archivierung sichergestellt werden können, um Wissen im Hinblick auf eine Le-
bensdauer von 20 bis 30 Jahren zuverlässig zu erhalten. Hierfür sollen vier zentrale Strategien 
beleuchtet werden: 

► Informationen für den Rückbau als Teil der Anlagengenehmigung 

► Informationen für den Rückbau durch den Eintrag in das Markstammdatenregister  

► Informationen für den Rückbau als Teil der Dokumentation der technischen Betriebsführung 

► Informationen für den Rückbau als Teil als Dienstleistungsangebot der Hersteller*innen 

4.2.1 Informationen für den Rückbau als Teil der Anlagengenehmigung 

Wie bereits eingangs dargelegt, unterliegen alle WEA an Land einem Genehmigungsverfahren, 
das entweder auf Grundlage der jeweiligen Bauordnung des Landes oder nach dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz durchgeführt wird (siehe Ziffer 2.1 und Ziffer 4.1.6). Innerhalb der Anla-
gengenehmigung werden bereits jetzt Informationen über die Anlage geführt, welche die Ge-
samthöhe, den Rotordurchmesser und auch den Anlagentyp beinhalten. Ziel wäre demnach die 
Erweiterung dieser Informationsweitergabe, indem auch die restlichen rückbaurelevanten Her-
stellerinformationen innerhalb der Genehmigung dokumentiert und archiviert werden. Dadurch 
wäre es für Abbruch- und Rückbauunternehmen sowie für Entsorgungs- und Recyclingunter-
nehmen zum Zeitpunkt der Stilllegung der Anlage möglich, auf notwendige Informationen zu-
greifen zu können. 

Wird ein ausgefülltes Datenblatt zu Anlagenspezifika bereits bei der Anlagengenehmigung ein-
gefordert und seitens der Behörden sowie der Betreiber*innen archiviert, so kann auch nach 
mehreren Betreiberwechseln zum Zeitpunkt des Rückbaus auf einen zuverlässigen und konsis-
tenten Datensatz für den Rückbau zurückgegriffen werden. Zudem kann im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens Normkonformität, Plausibilität und Vollständigkeit geprüft werden. Um den 
Aufwand von Genehmigungsverfahren gering zu halten, ist ein klarer und allgemein bekannter 
Informationsstandard zweckmäßig.  
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► Informationen für den Rückbau als Teil der Anlagengenehmigung, könnten mit folgenden 
Schritten gestaltet werden: 

► Erarbeitung eines Informationsstandards für den Rückbau durch Hersteller*innen; Festle-
gung von Umfang und Detailtiefe der Informationen, die beispielsweise in Form eines Form-
blatts zum Rückbau zur Verfügung gestellt werden 

► Schaffung einer Gesetzesgrundlage/Verordnung zur verbindlichen Dokumentation und Ein-
reichung der notwenigen Informationen innerhalb der Anlagengenehmigung  

► Einreichung des von Hersteller*innen ausgefüllten Formblatts im Rahmen der Anlagenge-
nehmigung 

► Prüfung der Vollständigkeit und Plausibilität angegebener Daten als Teil des Prüfrahmens 
zur Anlagengenehmigung 

► Schaffung eines Leitfadens (denkbar wäre hier auch eine Integration in die Windenergieer-
lasse der Länder), sodass die zuständigen Behörden über das notwendige Wissen verfügen, 
welche Informationen in welchen Rahmen vorliegen müssen. So kann sichergestellt werden, 
dass die Prüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit durch die Behörden möglichst fehlerfrei 
vollzogen werden kann. Die Schaffung des Leitfadens dient gleichzeitig dazu, dass trotz zu-
sätzlicher Aspekte, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beachtet werden, die Um-
setzung effizient und zeitnah geschehen kann. 

► Archivierung des ausgefüllten Formblatts bei der Behörde, sofern die Anlagengenehmigung 
erfolgt ist 

► Archivierung desselben Formblatts durch die Betreiber*innen  

► Übermittlung des Formblatts durch Behörden an Rückbau- und Abbruchunternehmen, die 
von Betreiber*innen konsultiert wurden 

► Die Digitalisierung der Formblätter als digitale Produktpässe wird als zweckmäßig erachtet.  

Basierend auf den Befragungsergebnissen und weiterer Recherche sind in Tabelle 12 wesentli-
che Vor- und Nachteile zusammenzufassen, die mit Informationen für den Rückbau als Teil der 
Anlagengenehmigung verbunden sein könnten.  

Tabelle 12: Vor- und Nachteile von Informationen für den Rückbau als Teil der Anlagengeneh-
migung 

Vorteile Nachteile 

► Erste Daten über die Anlage sind bereits im 
Genehmigungsverfahren enthalten (Höhe, 
RD, Fundamentart, Anlagen-Typ etc.). 
Diese Angaben können in einem Anhang 
des Genehmigungsverfahrens ergänzt wer-
den und mit der Anlagengenehmigung ar-
chiviert werden. 

► Mangelnde Expertise zur Beurteilung der Da-
ten; geringe Überprüfbarkeit seitens Behör-
den 

► Es muss sichergestellt werden, dass insbe-
sondere die Kommunen und die Genehmi-
gungsbehörden über die notwendigen Res-
sourcen hinsichtlich Personal und Wissen 
verfügen 
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Vorteile Nachteile 

► Behörde als zentrale und kontinuierliche 
Instanz zur Bündelung und Archivierung 
von rückbaurelevanter Herstellerinformati-
onen, auch bei Betreiberwechsel; geringe 
Gefahr von Informationsverlusten 

► Durch die Prüfung der Antragsunterlagen 
durch die zuständige Behörde findet be-
reits eine Prüfung der Daten statt.  

► Erweiterung der Überwachungsmöglichkei-
ten der Behörde während des Rückbaus 
durch Datenzugriff; ggf. Verbindlichkeit ei-
ner guten Praxis bei Rückbau und Recycling 
durch behördliche Genehmigung und 
Nachweispflicht, sofern Rückbaukonzept 
im Rahmen der Genehmigung vorzulegen 
ist 

► Die Überwachung des Abbruchs liegt be-
reits jetzt im Aufgabenbereich der Geneh-
migungsbehörden/Kommunen. Durch die 
Ergänzung des Genehmigungsverfahrens 
werden keine weiteren Marktakteur*innen 
involviert 

► Vermeidung des Eingriffs in den Wettbe-
werb durch Abfluss schützenswerter Daten 
durch behördliche Steuerung der Daten-
übermittlung; sensible Daten können im 
Rahmen öffentlicher Auslegung geschwärzt 
werden, sodass diese nur innerhalb der Be-
hörden und Unternehmen/Personen mit 
berechtigtem Interesse an den Informatio-
nen diese einsehen können 

► Genehmigungsverfahren könnte noch weiter 
in die Länge gezogen werden; Ziel ist es 
grundsätzlich seitens der Planung, dass das 
Genehmigungsverfahren verschlankt wird 
und die zeitnahe Umsetzung der Planung 
der Parks/Anlagen umgesetzt werden kann; 
hoher Aufwand von Genehmigungsverfah-
ren; Genehmigungsverfahren werden um-
fangreicher statt schlanker 

► Bisher liegen Antragsunterlagen oft nicht di-
gitalisiert vor (dies stellt aber ein generelles 
Problem dar) 

► Änderung/Novellierung/Schaffung einer Ge-
setzesgrundlage 

► Unzureichender Einbezug von rückbaurele-
vanten Informationen der technischen Be-
triebsführung, z.B. Reparatur, Ersatzteile 

4.2.2 Informationen für den Rückbau durch den Eintrag in das Marktstammdatenregis-
ter 

Das Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur steht seit dem 31.01.2019 allen 
Marktakteur*innen und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es stellt ein umfassendes behördliches 
Register dar, das Stammdaten des Strom- und Gasmarktes beinhaltet und in diesem Zusammen-
hang von Behörden und Marktakteur*innen des Energiebereichs genutzt wird. Aktuelle Daten 
zur Strom- und Gasversorgung werden Netzbetreiber*innen, der Politik und den Behörden in 
einer Online-Datenbank zur Verfügung gestellt. Ziel ist eine vereinfachte Meldepflicht des Strom- 
und Gasmarktes, eine vereinfachte Kommunikation zwischen den Akteur*innen sowie eine Bün-
delung von Informationen durch eine zentrale Erfassung und dem Abbau von Bürokratie. Effekte 
sind eine erhöhte Qualität und Transparenz von Daten.  
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Das MaStR bündelt Informationen durch eine zentrale Erfassung und vernetzt somit ver-
schiedenste Akteur*innen. Einen Informationsstandard, der zur verbesserten Praxis von Rück-
bau und Recycling beitragen kann, leistet das Register aktuell noch nicht. Denn das MaStR hat 
eine energiewirtschaftliche Funktion, welche beispielsweise die Erzeugungskapazitäten syste-
matisiert. Weniger handelt es sich um eine Datenbank, welche den Materialbestand erfasst. Eine 
Herausforderung stellt hierbei dar, dass das MaStR nicht tief genug gestaffelt ist, um alle rück-
baurelevanten Informationen in ausreichender Detailtiefe zu erfassen. Die in diesem Zuge erfor-
derliche Erweiterung des Registers, um einen gewünschten Informationsstandard zu schaffen, 
impliziert demnach eine große Datenmenge, welche durch Übersichtlichkeit und hohe Kapazität 
aufgefangen werden müsste, insbesondere dann, wenn ein solches Register auch für weitere er-
neuerbare Energien ergänzt würde. Auf der anderen Seite bestünde ein wesentlicher Vorteil der 
Erweiterung in der zentralen Archivierung von Branchendaten, die dann gebündelt an einem Ort 
abgelegt wären. Denkbar wäre auch eine alternative und spezifisch für den Rückbau und die Ent-
sorgung angelegte Online-Plattform, welche ähnlich wie das MaStR aufgebaut ist und ebenso 
eine zugehörige Verordnung als Instrument zur Verbindlichkeit besitzt. Es ließe sich aus Erfah-
rungen der Einführung und Anwendung des Marktstammdatenregisters für eine solche „Materi-
aldatenbank“ lernen. Die allgemeine Verfügbarkeit der teilweise als sensibel erachteten Daten 
ist gleichermaßen Vor- und Nachteil. Vorteilhaft, wenn die Daten für einen Rückbau benötigt 
werden, und nachteilig, wenn sie zum Schutz des Herstellerwissens stark begrenzt sind. 

Allgemeine Bestimmungen, Registrierungen, behördliche Verfahren, die Nutzung des aktuellen 
MaStR, Meldepflichten und sonstige Bestimmungen sind durch die Verordnung über das zent-
rale, elektronische Verzeichnis energiewirtschaftlicher Daten, die Marktstammdatenregisterver-
ordnung (MaStRV), geregelt.  

Gemäß § 3 MaStRV sind Betreiber*innen von Anlagen und organisierten Marktplätzen und Netz-
betreiber*innen sowie Stromlieferant*innen und Transportkund*innen, Bilanzkreisverantwort-
liche, Personen des Energiegroßhandels und Personen, die in Projekten mitwirken, zu registrie-
ren. Der Eintrag in das Register erfolgt über die Marktakteur*innen selbst. Hierfür ist zunächst 
ein Benutzerkonto zu erstellen, bevor Daten der Anlagenbetreiber*innen und Daten der Anlage 
eingetragen werden können. Gemäß § 5 beinhaltet dies die Angabe allgemeiner Daten, wie 
Name, Standort, Technologie und Leistung, weitere Daten zur Genehmigung bei neuen Einheiten 
und zusätzliche Daten je Technologie. Im Falle der Registrierung einer Windenergie-Einheit sind 
beispielsweise WEA-Typ, Rotordurchmesser, Nabenhöhe und Hersteller*in der Anlage anzuge-
ben. Behördenseitig müssen sich gemäß § 4 MaStRV das BMWi, das UBA, das BLE und das Stati-
sche Bundesamt registrieren. Ebenso besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Registrierung. 

Daten zu Einheiten und Anlagen werden gemäß § 15 MaStRV öffentlich zugänglich gemacht, mit 
Ausnahme von Daten von natürlichen Personen, Daten, die aufgrund von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen schutzbedürftig sind, und standortspezifischen Daten von Erzeugungsein-
heiten mit einer Leistung von höchstens 30 kW. Die Verarbeitung und Überprüfung von Daten 
erfolgt gemäß § 9 bis § 13 MaStRV über die Bundesnetzagentur mit Aufforderung durch Netzbe-
treiber*innen. Dies gilt auch für vertrauliche Daten, wie genannt. Sofern Daten nicht mehr für die 
Überwachung oder den Vollzug energierechtlicher Bestimmungen oder zu energiestatistischen 
Zwecken erforderlich sind, löscht die Bundesagentur betreffende Daten. Gemäß § 16 MaStRV 
sollen Behörden die ihnen zugänglichen Daten verwenden, um ihre gesetzlichen Aufgaben ausü-
ben zu können. Für die Behörden, die sich zu registrieren haben, sowie für das Bundeskartell-
amt, das BAFA, Finanzbehörden und Landesregulierungsbehörden eröffnet die Bundesnetzagen-
tur auch Daten, die als vertraulich gelten. Die Übermittlung von Daten zu energiestatistischen 
Zwecken oder zum Vollzug energierechtlicher Bestimmungen an Bundesbehörden können 
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Marktakteur*innen verweigern. Netzbetreiber*innen wird der Zugang vertraulicher Daten ge-
mäß § 17 MaStRV gewährt, wenn diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben bekannt sein 
müssen oder die Einheiten betreffen, die an ihrem Netz angeschlossen sind. 

Ein Informationsstandard, der über Einträge in das MaStR realisiert werden soll, müsste mit den 
folgenden Anpassungen in der Verordnung verbunden werden: 

► Erweiterung der Registrierungspflicht der Marktakteur*innen gemäß § 3 MaStRV um Her-
steller*innen und Rückbau- sowie Entsorgungs- und Recyclingunternehmen  

► Erweiterung der Registrierungspflicht von Anlagen gemäß § 5 MaStRV um rückbaurelevante 
Daten und Auftragnehmer*innen des Rückbaus und der Entsorgung 

► Erweiterung der Verarbeitung von Daten gemäß § 9 MaStRV um Archivierung rückbaurele-
vanter Daten bis Rückbau und Entsorgung vollzogen sind 

► Erweiterung der Ausnahmen des öffentlichen Zugangs von Daten gemäß § 15 MaStRV um 
schützenswerte Herstellerinformationen 

► Erweiterung der Verwendung der Daten durch Behörden gemäß § 16 MaStRV um Genehmi-
gungsbehörden sowie weiteren Behörden, die den Rückbau überwachen 

► Erweiterung der Verwendung der Daten durch andere Marktakteur*innen gemäß 
§ 17 MaStRV um Auftragnehmer*innen des Rückbaus und der Entsorgung, einschließlich Re-
cyclingunternehmen 

Basierend auf den Befragungsergebnissen und weiterer Recherche sind in Tabelle 13 wesentli-
che Vor- und Nachteile zusammenzufassen, die mit einem Informationsstandard durch den Ein-
trag in das MaStR verbunden sein könnten.  

Tabelle 13: Vor- und Nachteile der Informationsbereitstellung durch den Eintrag in das Markt-
stammdatenregister 

Vorteile Nachteile 

► Bündelung von Branchendaten für statis-
tische Zwecke und Möglichkeit der Ablei-
tung von Verbesserungspotenzial 

► Möglichkeiten des stärkeren Einbezugs 
von Behörden; Erweiterung und Erleich-
terung der Überwachungsmöglichkeiten 
der Behörde durch Datenzugriff 

► Vermeidung des Eingriffs in den Wettbe-
werb durch Abfluss schützenswerter Da-
ten durch verbindliche Verordnung 

► Sicherstellung der Archivierung von 
rückbaurelevanten Daten, auch bei Be-
treiberwechsel 

► Möglichkeit der Plausibilitätsprüfung der 
Daten durch Abgleich mit vergleichbaren 
Branchendaten, sofern Zugang vorhan-
den, z.B. Prüfung durch Behörden 

► Hohe Anforderungen an die Cybersicher-
heit; Vertrauen seitens Marktakteur*innen 

► Unübersichtlichkeit und Kapazität der Da-
tenbank aufgrund hoher Datenmengen 

► Hoher Aufwand der fortlaufenden Doku-
mentation für Marktakteur*innen, insbe-
sondere bei Betreiberwechsel 
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Vorteile Nachteile 

► Schneller Zugang der relevanten Daten 
für berechtigte Akteur*innen durch Re-
gistrierung 

4.2.3 Informationen für den Rückbau als Teil der Dokumentation der technischen Be-
triebsführung 

Die technische Betriebsführung schließt mit der Übergabe an der Errichtung und Inbetrieb-
nahme der WEA an und endet mit der Einstellung des Anlagenbetriebs und dem Rückbau der 
WEA. Hierfür ist die Übergabe von genehmigungsrechtlichen Unterlagen und der technischen 
Dokumentation der WEA und Infrastruktur zur Netzeinspeisung und Kommunikation durch Auf-
traggeber*innen erforderlich. Wechselt die zuständige Einheit zur technischen Betriebsführung, 
gehört hierzu auch die vollständige Arbeitsdokumentation der Instandhaltung und Wartung 
während des bisherigen Betriebs der WEA.78 Die technische Betriebsführung agiert dann in den 
Funktionen der Koordination und dem Instandhaltungsmanagement. Dokumentationen und 
Gutachten sind zu bewerten und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Hierfür können wiede-
rum weitere Expert*innen miteinbezogen werden: Maschinenbau, Elektro-Anlagenbau oder 
sonstige Spezialist*innen.79 So laufen alle Informationen zusammen, die für die technische Be-
triebsführung erforderlich sind. Diese werden systematisch gesammelt, dokumentiert, analy-
siert und weitergeleitet.80 Die Leitwarte stellt in diesem Zusammenhang die Kommunikations-
zentrale der fortlaufenden technischen Betriebsführung dar. Neben Stillstandsmeldungen, 
Warnmeldungen, Daten des Leistungsverhaltens und Kommunikationsfehlern zwischen WEA, 
die aus unterschiedlichen SCADA-Systemen der Hersteller*innen ausgelesen werden können, 
werden die vom Leitwartenpersonal eingeleiteten Maßnahmen dokumentiert und gesichert.81  

Im Konkreten sind die Verträge zur Betriebsführung grundsätzlich frei verhandelbar, Teil der 
Leistungsbeschreibung können beispielsweise die Dateneinholung und Fernüberwachung, die 
Organisation und Dokumentation der Instandhaltungsarbeiten, die Kontrolle vor Ort, die Be-
richterstellung für den Kunden und die Beratung hinsichtlich technischer Neuerungen sein. Die 
Verpflichtung der Kund*innen als Auftraggeber*in der technischen Betriebsführung könnte wie-
derum die Bereitstellung geeigneter Software sowie die Übergabe der Projektdokumentation, 
einschließlich Verträgen und Ansprechpartner*innen, sein. In ergänzenden Formulierungen 
sollte der Umfang der übergebenden Dokumentation geklärt sein.82 Für die Leistungsbeschrei-
bung sind Anforderungen von Hersteller*innen sowie der Komponenten, das Wartungspflich-
tenheft der WEA, die Typenprüfung und die aus der Anlagengenehmigung hervorgehenden Vor-
gaben maßstäblich. Die Anforderung an Dokumentation und Transfer ist in diesem Zusammen-
hang gleichzustellen mit der Offenlegung der Rohdaten aus der technischen Betriebsführung.83  

 

78 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 29. 
79 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 50. 
80 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 28. 
81 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 55, 62 f. 
82 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 349 ff. 
83 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 259 f. 
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Anhand von Baudokumentationen und Ausführungsunterlagen sollten die wesentlichen Bauteile 
und hochbelastete Konstruktionsbereiche identifiziert werden, um durchzuführende Untersu-
chungen abzuleiten.84 Was unter bautechnischen Unterlagen zu verstehen ist, definiert beispiels-
weise die Richtlinie für WEA aus Niedersachen. Gemäß der Richtlinie gehören zu den bautechni-
schen Unterlagen die folgenden Angaben.85 

► Modellzeichnung, Angabe der Hersteller*in, die Konfiguration, Betriebsdaten und weitere 
technische Daten der WEA 

► Gesamtübersicht der Anlage und ggf. Lageplan 

► Baubeschreibung von Turm und Gründung und weitere Grundlagen für die Bemessung 

► Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung 

► Konstruktionszeichnungen für Turm und Gründung mit allen notwendigen Informationen 
und technischen Anforderungen 

► Montageanleitung (z.B. Spannanweisung, Herstellanweisung) 

► Gutachtliche Stellungnahmen (Baugrundgutachten, Auflagen zum Bau und dem Betrieb, Si-
cherheitsgutachten, Nachweise der Rotorblätter, Nachweise für die elektronischen Kompo-
nenten, Maschinengutachten, einschließlich Bedienungsanleitung, Inbetriebnahmeprotokoll 
und Wartungspflichtenbuch) 

Je detaillierter die Auswertung ausfallen soll, desto ausführlicher sollte auch die Dokumentation 
stattfinden. Beispielsweise empfiehlt der BWE Dokumentation von Schäden, die eine spätere 
Klassifizierung erlaubt; in Weiterbetrieb der Anlage, notwendige Instandhaltungsmaßnahme, 
Qualifikation der Reparatur, Zeitpunkt der Instandsetzung und Art der Reparatur. Ziel ist hierbei 
eine zuverlässige und lückenlose Lebenslaufakte der WEA. Eine ausreichende Information zu 
Betriebsgrenzen und Instandhaltungsvorhaben könnte maßgebend zur Fehlermeidung in Be-
trieb und Instandhaltung beitragen.86  

Standards zur Dokumentation existieren bereits. Der europäische technische Fachverband für 
die Strom- und Wärmeerzeugung (VGB PowerTech) hat beispielsweise einen bereits über 
zehn Jahre angewendeten Standard für die „Lieferung der Technischen Dokumentation (Techni-
sche Anlagendaten, Dokumente) für Anlagen der Energieversorgung“ erarbeitet. In Zusammen-
arbeit mit Betreiber*innen und Hersteller*innen wird dieser stetig weiterentwickelt, sodass die-
ser auch heute noch den Anforderungen der Windenergie entspricht, um Anlagen wirtschaftlich 
und sicher zu betreiben. Die neuste Version des VGB-Standards ist darauf bedacht, Vollständig-
keit und Aktualität der zu liefernden Dokumentation möglichst sicherzustellen, um Effizienz und 
Kosteneinsparungen bei allen Vertragspartner*innen zu erzielen. Hierfür enthält der Standard 
beispielsweise auch die Zuordnung der Dokumentenarten mit ihren Bezeichnungen zum Doku-
mentarten-Klassenschlüssel (DCC).87 

 

84 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 172. 
85 Richtlinie für Windenergieanlagen - Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung - DIBt / Niedersachsen 

(RiLi-WEA). 
86 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 154. 
87 VGB PowerTech, Lieferung der Technischen Dokumentation (Technische Anlagendaten, Dokumente) für Anlagen der Energiever-

sorgung, 2015. 
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Ein Globales-Service-Protokoll (GSP) gewährleistet ein einheitliches elektronisches Format von 
Daten und Dokumenten rund um die Instandhaltung von erneuerbaren Energieanlagen. So wird 
die Kompatibilität sichergestellt und die Kommunikation zwischen verschiedensten Akteur*in-
nen erleichtert, sofern die IT-Systeme der Beteiligten das GSP-Format unterstützen. Um eine 
gute Grundlage für eine ausführliche Lebenslaufakte zu schaffen, orientiert sich der Protokollin-
halt an bestehenden Richtlinien und Normen (siehe FGW-Richtlinie). Eine benutzerspezifische 
Konfiguration ist möglich.88 Die Reihe DIN 77005 legt grundsätzliche Steuerprinzipien zur Füh-
rung der Lebenslaufakten fest. Im Zentrum stehen hierbei Betriebsdaten. Für einen Informati-
onsstandard rückbaurelevanter Daten müsste eine solche um genau diese Informationen (siehe 
Tabelle 12) erweitert werden. Die Informationen können datenbankbasiert mit einem digitalen 
Endgerät übermittelt werden.89 

Eine einheitliche Kommunikation für sämtliche Parteien, die in Planung, Bau und Betrieb einer 
WEA involviert sind, wird darüber hinaus durch das Reference Designation System for Power 
Plants (RDS-PP Kennzeichnungen) gewährleistet. Die RDS-PP Regeln legen dabei den Ausbau 
der Kennzeichnung und deren Hierarchie fest und sind in internationalen Normen verankert; 
IEC 81346 und ISO-STS 16952. Die Regeln sind länder- und technologieübergreifend definiert. 
Durch eine eindeutige und strukturierte Kennzeichnung von Daten werden Austausch und Ver-
gleichbarkeit unterstützt. Systematische und einheitliche Anlagenkennzeichnungen können das 
Informationsbeschaffungs- und -zuordnungschaos lösen.90 Der Mehrwert besteht in der digita-
len Informationsübertragung, dem eindeutigen Verständnis, der Anwendbarkeit und Möglich-
keit Daten ergänzt rückzumelden.91 

Dennoch kann ein hoher Erfassungs- und Dokumentationsaufwand zu hohen Kosten sowie Ak-
zeptanzproblemen führen, die zu unzureichender Sorgfalt führen. So sind Datensammlungen 
hinsichtlich der möglichen Interessenslage der Urheber*innen zu hinterfragen und mit Blick auf 
die Plausibilität durch unabhängige Institutionen zu überprüfen.92 Der Prüfbescheid der wieder-
kehrenden Prüfung kann sehr umfangreich sein. Dies richtet sich nach dem Anlagenzustand und 
der Anforderung. Unabhängig davon verlangt die Genehmigungsbehörde, die zur wiederkehren-
den Prüfung auffordert, lediglich ein auf zwei Seiten zusammengefasstes Prüfergebnis.93 

Die Betriebsführung erfüllt das Management und die Koordination. Die technische Betriebsfüh-
rung, wie auch die Instandhaltung, erfolgt hierbei nicht zuletzt auch über weitere Auftragneh-
mer*innen. Zunächst werden Daten also dezentral erfasst, bevor diese der Betriebsführung 
übermittelt werden. Bautechnische Unterlagen beinhalten bereits einige rückbaurelevante In-
formationen, die zur guten Praxis von Rückbau und Recycling bekannt sein müssen. In welchem 
Umfang die Kommunikation und Prüfung der Daten stattfindet, ist über individuelle Verträge ge-
regelt. Auch digitale Informationssysteme sind in der Regel benutzerspezifisch konfigurierbar. 
Verschiedene Standards widersprechen dem Prinzip einer Vereinheitlichung.  

Für einen Informationsstandard rückbaurelevanter Informationen im Rahmen der technischen 
Dokumentation der Betriebsführung sollten folgende Voraussetzungen realisiert werden: 

 

88 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 190. 
89 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 233. 
90 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 221 ff. 
91 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 220. 
92 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 134. 
93 BWE, Windenergie Betriebsführung, 2014, S. 210. 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

97 

 

► Erarbeitung eines Vertragsmusters zwischen Auftraggeber*innen und Auftragnehmer*innen 
der technischen Betriebsführung, der die vollumfängliche Dokumentation und Datenüber-
mittlung rückbaurelevanter Informationen betrifft, bspw. über ein Formblatt 

► Bündelung der Dokumentationsstandards zu einem verbindlich anzuwendenden Standard, 
der nicht nur dem effizienten Betrieb, sondern auch einer guten Rückbaupraxis dient; VGB-
Standards, Kennzeichnung (z.B. RDS-PP) und Dokumentformate (z.B. GSP) 

► Prüfung der Dokumente und Daten von unabhängigen Dritten, z.B. Behörden 

► Archivierung der Dokumente und Daten durch Behörden und Datenübermittlung an Auftrag-
nehmer*innen des Rückbaus und der Entsorgung, einschließlich Recyclingunternehmen 

Basierend auf den Befragungsergebnissen und weiterer Recherche sind in Tabelle 14 wesentli-
che Vor- und Nachteile zusammenzufassen, die mit einem Informationsstandard mit Dokumen-
tation der technischen Betriebsführung verbunden sein könnten.  

Tabelle 14: Vor- und Nachteile eines Informationsstandards durch die technische Dokumenta-
tion 

Vorteile Nachteile 

► Möglichkeit zur technischen Optimierung 
zu Effizienz und Kosteneinsparung im 
Betrieb durch ausreichende Kenntnis 
technischer Daten; Langlebigkeit 

► Möglichkeit der Ableitung von Beispielen 
der Best Practice, die in eine technische 
Norm übergeführt werden können 

► Vertraulichkeit durch die Dokumentation 
der Hersteller*innen und Betreiber*in-
nen selbst 

► Fehlendes Verantwortungsgefühl der 
technischen Betriebsführung für eine gute 
Praxis bei Rückbau und Recycling 

► Hoher Zeit- und Kostenaufwand der Doku-
mentation und Bündelung dezentral ver-
teilter Daten; geringes Nutzen-/Kosten-
Verhältnis für Betriebsführung; fehlender 
Anreiz; fehlende Motivation und Akzep-
tanz;  

► Unzureichende Überprüfbarkeit der Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Dokumen-
tation der Daten; fehlende Verbindlichkeit 

► Gefahr von Informationsverlusten durch 
häufige Betreiberwechsel 

► Hoher Aufwand der systemübergreifen-
den Umstellung auf einen Standard; Me-
dium und Dokumentformat zur einheitli-
chen Erfassung und Datenübermittlung  

4.2.4 Informationsstandard als ein Dienstleistungsangebot der Hersteller*innen  

Das aktuelle Portfolio von führenden Hersteller*innen von WEA umfasst, neben dem Angebot 
von Anlagen selbst, ein breites Serviceangebot. Dies beinhaltet beispielsweise Serviceleistungen 
von der Fernüberwachung und Vollwartung mit zur Verfügung gestellten Servicetechniker*in-
nen, Reparatur und Ersatzteile bis hin zu einer bereiten Auswahl von Upgrades zur reibungslo-
sen Betriebsführung (siehe z.B. GE Wind Energy, Vestas und Siemens Gamesa Renewable 
Energy).  
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Serviceverträge sind dabei flexibel gestaltet und richten sich oft nach den Bedürfnissen der je-
weiligen Auftraggeber*innen. Das Active-Output-Management (AOM) Programm legt hierbei 
Vertragsumfänge auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung fest. Bei Vestas kann dies beispielsweise 
Verfügbarkeitsgarantien, einen kontinuierlichen Dialog mit persönlichen Kundenbetreuer*in-
nen, den Zugang zu Kunden- und Serviceportalen, Updates und Upgrades von Softwares, die In-
standsetzung und Wartung der Komponenten und Betriebsmittel oder sonstige Dienstleistun-
gen, wie z.B. Schulungen, beinhalten. Auch ein vielseitiges technisches und sicherheitsrelevantes 
Trainingsportfolio gehört oftmals zum Angebot der Hersteller*innen. GE Wind Energy bietet sol-
che Schulungen beispielsweise direkt am Standort und in der WEA des Kunden an, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Ein erweitertes Dienstleistungsangebot um einen Informationsstandard könnte nicht nur eine 
gute Praxis in Rückbau und Recycling unterstützen, sondern auch nachhaltige Beziehungen zu 
Vertragspartner*innen und die Interaktion stärken sowie eine nachhaltige Entwicklung fördern. 
Diese Aspekte würden, wie auch auf der Homepage von Siemens Gamesa Renewable Energy be-
schrieben, eine grundlegende Bedeutung der Unternehmenskultur von Anlagenhersteller*innen 
einnehmen.  

Die Archivierung und Dokumentation werden laut Angaben von Hersteller*innen bereits durch-
geführt, sodass die Unternehmen des Rückbaus und das Recyclings auf Anfrage Zugriff auf anla-
genspezifische Informationen erhalten, sofern es sich dabei nicht um sensible Daten handele, die 
nicht an die Öffentlichkeit geraten dürfen. Wird die Informationsweitergabe in Form eines 
Dienstleistungsangebots mit einem marktwirtschaftlichen Anreiz verbunden, so könnte ein In-
formationsstandard maßgebend vorangetrieben werden. Ein solches Dienstleistungsangebot 
kann unterschiedlich ausgestaltet werden. Dies obliegt letztendlich den Hersteller*innen selbst. 
Im Folgenden sind zwei Beispiele ausgeführt, die erforderliche Informationen der Hersteller*in-
nen zum Rückbau und Recycling bereitstellen. 

► Dienstleistungsangebot A: Archivierung und Übermittlung gebündelter Daten und Dokumen-
ten über Anlagenspezifika sowie bisherigen Maßnahmen der Instandhaltung und Wartung, 
die für den Rückbau, die Entsorgung, wie auch das Recycling relevant sind  

► Dienstleistungsangebot B: Archivierung der Daten und Schulung des seitens Hersteller*in-
nen empfohlenen Rückbau-, Entsorgungs- und Recyclingmaßnahmen mit vorliegenden Anla-
genspezifika sowie bisherigen Maßnahmen der Instandhaltung und Wartung 

Grundsätzlich wird das folgende Vorgehen für sinnvoll erachtet, sofern die Dokumentation, Ar-
chivierung und Bereitstellung von rückbaurelevanten Informationen durch Hersteller*innen er-
folgt: 

► Schaffung einer Instanz, welche die Informationen nach Richtigkeit und Vollständigkeit 
überprüft 

► Sicherstellung, dass auf die notwendigen Informationen zeitnah zugegriffen werden kann, 
sodass es nicht zu vermeidbaren Verzögerungen kommt 

► Vertragsmuster zu Umfang und Detailtiefe der zu übermittelten Daten und die Geheimhal-
tung schützenswerter Informationen zwischen Hersteller*innen und Auftragnehmer*innen 
zum Rückbau 

Basierend auf den Befragungsergebnissen und weiterer Recherche sind in Tabelle 15 wesentli-
che Vor- und Nachteile zusammenzufassen, die mit einem Informationsstandard als Dienstleis-
tungs-angebot der Hersteller*innen verbunden sein könnten. 
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Tabelle 15: Vor- und Nachteile eines Informationsstandards als Dienstleistungsangebot der 
Hersteller*innen 

Vorteile Nachteile 

► Alle relevanten Informationen werden 
bereits jetzt durch die Industrieak-
teur*innen/Hersteller*innen dokumen-
tiert und archiviert  

► Hersteller*innen haben die volle Kon-
trolle über sensible und anlagenspezifi-
sche Informationen und diese sind ohne 
berechtigtes Interesse zu keinem Zeit-
punkt einsehbar 

► Wirtschaftlicher Anreiz zur Dokumenta-
tion, Archivierung und Datenübermitt-
lung auf Basis vertraglicher Vereinbarun-
gen 

► Anreiz für Hersteller*innen Windenergie-
anlagen rückbau- und recyclinggerecht 
zu konstruieren, herzustellen und tech-
nisch zu betreiben 

► Möglichkeit einer verbesserten Interak-
tion zwischen Hersteller*innen und 
Rückbau- und Abbruchfirmen; Image 

► Im Rahmen des globalen Ziels der Res-
sourcenwende sollte das Informationsan-
gebot, um einen sicheren und ressourcen-
schonenden Rückbau von WEA gewähr-
leisten zu können, nicht kostenpflichtig 
und an eine Dienstleistung geknüpft sein; 
Kostenaufwand für Rückbau- und Ab-
bruchunternehmen; Barriere zur guten 
Praxis in Rückbau und Recycling 

► Durch die Anfrage seitens der Abbruch-
/Recyclingunternehmen kann es weiter zu 
Verzögerungen im Ablauf kommen, da die 
Daten zunächst beschaffen werden müs-
sen; Zeitaufwand für Rückbau- und Ab-
bruchunternehmen 

► Gefahr der Übermittlung von Daten, die im 
Zuge des Images von Hersteller*innen für 
eine vermeintlich gute Praxis von Rückbau 
und Recycling verfälscht wurden 

► Gefahr der mangelnden Übermittlung 
schützenswerter Daten, die zur Auslegung 
einer guten Praxis bei Rückbau und Recyc-
ling erforderlich sind 

► Fehlende Instanz, die die Richtigkeit und 
Vollständigkeit prüft; mangelnde Möglich-
keit zur Überprüfung der Daten; Flexibili-
tät der Vertragsgestaltung 

► Mangelnder Einbezug der Behörde, der 
Genehmigungsverfahren einer guten Pra-
xis in Rückbau und Recycling erschwert 

► Ggf. falsche Handlungsanleitung von Her-
steller*innen, die nicht auf den Rückbau 
und das Recycling spezialisiert sind  

► Setzt Kenntnis der Hersteller*innen über 
fortlaufende Entwicklungen der Anlage, 
bspw. in Reparatur und Instandhaltung, 
voraus 
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4.3 Der Ablauf eines nachhaltigen Rückbaus  
Anzuwendende Rückbauverfahren müssen den bestehenden Rechtsrahmen einhalten (vgl. Ziffer 
2.1.), was nach einer aktuellen Guideline der WindEurope in erster Linie die Einhaltung folgen-
der Kriterien bedeutet: Umweltverträglichkeit, Vermeidung von Schäden am Boden, Sicherheits-
aspekte, minimale Umweltbelastungen (Lärm, Staub, Erschütterung) und ein angemessenes Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis. Abhängig von dem gewählten Rückbauverfahren wird der konkrete Ab-
lauf des Rückbaus mit einzelnen Demontageschritten geplant.94 

Die DIN SPEC 4866 gibt eine erste Anleitung für nachhaltige Prozesse des Rückbaus, der Demon-
tage, des Recyclings und der Verwertung von WEA und wurde mit verschiedenen Akteur*innen 
der Industrie erarbeitet. Grundsätzlich ist der technische Ablauf in fünf Phasen zu gliedern; Vor-
bereitung, einschließlich Planung, Erstellung eines Lastenheftes sowie Schadstoffgutachten (1), 
Rückbau von Hochbauten (2), Rückbau von Tiefbauten (3), Rückbau von Nebenanlagen (4), 
Rückbau der Baustelle und Renaturierung (5) und Wiederverwendung, Recycling und Beseiti-
gung (6). 

4.3.1 Vorbereitungsmaßnahmen 

4.3.1.1 Planung eines Rückbauvorhabens und Erstellung eines Lastenhefts  

Für die Ausschreibung und Vergabe ist ein Leistungsverzeichnis zu erstellen und den am Rück-
bau beteiligten Akteur*innen zu übermitteln. Dieses sollte relevante Angaben aus folgenden Do-
kumenten enthalten:95 

► Dokumentation der WEA, z.B. externe technische Dokumentation: Demontageanleitungen, 
Konstruktionszeichnungen, Fundamentzeichnungen, Statik, Typenprüfung, Schadstoffgut-
achten 

► Bodengutachten, Baugenehmigung, WEA-Historie (insb. ausgetauschte Komponenten) 

► Informationen und Pläne zur Infrastruktur 

► Ablage- und Arbeitsfläche für die Komponenten (örtliche Beschreibung und Lageplan) 

► Vorhalt von Stellflächen für Material- und Personalcontainer (örtlichen Beschreibung, Lage-
plan in Berücksichtigung gültiger Richtlinien und Vorschriften) 

Vor Beginn der Arbeit ist der Demontageprozess zu konzeptionieren, der Einsatz der Geräte so-
wie der damit verbundene Ablauf des Rückbaus von Hoch- und Tiefbauten der onshore-Wind-
energieanlage zu planen. In diesem Zusammenhang ist ein Rückbau- und Entsorgungskonzept 
zu erarbeiten, das auf die Hersteller- und Betreiberangaben und die örtlichen Gegebenheiten ab-
gestimmt ist. Darunter muss das Konzept enthalten:96 

► Arbeitsprozesse vor Ort unter Angabe des Geräte- und Personaleinsatzes  

► Potenzielle Emissionen und Vermeidungsmaßnahmen  

 

94 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 30 f. 
95 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 12. 
96 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 12. 
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► Verzeichnis der Stoffe und Bauteile zur Wiederverwendung, Verwertung und Entsorgung  

► Art der Dokumentation  

Betreiber*innen haben zu bestimmen, welche Bauteile der WEA als Ersatzteile genutzt und wie-
derverwendet werden sollen.97 Für die Festlegung von Rückbauumfang, Rückbaumethode sowie 
technischen Maßnahmen zum Arbeits- und Umweltschutz sind auf der einen Seite technikoffene 
Vorgaben und Norm, auf der anderen Seite Standortbedingungen und Anlagenspezifika der je-
weiligen WEA ausschlaggebend.  

Für einen nachhaltigen Rückbau unter Berücksichtigung individueller Randbedingungen der An-
lage und Standortbedingungen empfiehlt der UBA Text 117/2019 eine Standardisierung, für 
welche die Klärung der folgenden Aspekte erforderlich ist:98  

► Rückbauumfang, wie Rückbau von Fundamenten und Nebenanlagen, z.B. Kabelsysteme, 
Stellflächen und Zuwegungen 

► Zuverlässigkeit und Einfluss von Rückbaumethoden, z.B. Kran oder Sprengung 

► Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsaspekte, z.B. Ausbildungsnachweise oder Prüfplaket-
ten 

► Technische Maßnahmen bei der Verarbeitung und Zerlegung von Komponenten vor Ort, z.B. 
Einhausung 

► Technische Daten und Dokumenten, z.B. Mengen, Massen, Materialzusammensetzung, Zeich-
nungen 

► Regelungen zu Rückbau, Aufbereitung, Umgang und weiterer Verwendung von Recyclingma-
terialien, z.B. Definition der Recyclingtiefe 

Zur Personalqualifikationen wird in der DIN SPEC 4866 unter anderem empfohlen, Schulungen 
und Qualifikationen zu den folgenden Themengebieten vorweisen zu können:  

► Gefahrstoffe  

► Anschlagen von Lasten 

► Hydraulik- und Elektroschrauber  

► Ladungssicherung 

► Führung von Teleskopstaplern  

► Hubarbeitsbühnen  

► Höhenarbeit  

► Elektronische Unterweisung (EUP) 

 

97 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 17. 
98 UBA Text 117/2019, S. 152 f. 
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Vor allem bei Höhenarbeiten spielen die Wetterbedingungen eine entscheidende Rolle. Wind, 
Kälte, Regen und Schnee sind hierbei kritische und unsichere Faktoren und können einen effi-
zienten Rückbauprozess behindern, selbst wenn das Personal hierfür die Qualifikationsnach-
weise erbringen könnte. Ebenso stellt dies ein Kostenfaktor dar. Wenn die Arbeiten wetterbe-
dingt unterbrochen werden müssen, entstehen dennoch laufende Kosten. Werden die Arbeiten 
trotz kritischer Wetterbedingungen durchgeführt, steigt das Risiko für das Personal. So muss bei 
der Planung und Durchführung des Rückbauprozesses unbedingt auch die Wetterbedingung be-
rücksichtigt werden.  

Anhand all dieser Aspekte sind technische Anforderungen des Rückbaus zu spezifizieren und 
Entscheidungen zu treffen, die den Prozess des Rückbaus sowie nachgelagerte Prozesse der Ab-
fall- und Verwertungswirtschaft maßgebend beeinflussen. Dies erfordert nicht nur ausführliche 
Anlageninspektionen, als explizite Bedingung für einen nachhaltigen Rückbau müssen techni-
sche Daten und Dokumente, wie beispielsweise auch aus der Guideline der WindEurope hervor-
geht, vorliegen, um diese zu einem Lastenheft für den Rückbau zu bündeln und die technischen 
Abläufe zu planen und dimensionieren. In einer Begehung mit Anlageninspektion und der Be-
schaffung relevanter technischer Daten und Dokumente sind die in Tabelle 11 aufgeführten An-
lagenspezifika zu ermitteln, um den Rückbauprozess auszulegen. 

Wie Ergebnisse der Literaturrecherche und Befragungen zeigen, besteht hierbei eine nicht zu 
vernachlässigende Diskrepanz zwischen der erforderlichen Transparenz und der tatsächlichen 
Verfügbarkeit von Demontagekonzepten und anlagenspezifischen Informationen der Herstel-
ler*innen. Dies führt nicht nur zu einem erhöhen Aufwand der Informationsbeschaffung, son-
dern erhöht in diesem Zuge auch die Kosten und enorme Risiken, welche die Betreiber*innen zu 
tragen haben. Eine gute Praxis von Rückbau und Recycling der WEA, in Berücksichtigung von 
Standortbedingungen und Anlagenspezifika, ist als Resultat mit einem erhöhten Preis verbun-
den, der als Hemmnis für eine gute Praxis und der damit verbundenen Ressourcenschonung ver-
standen werden kann. 

4.3.1.2 Erstellung eines Schadstoffgutachtens 

Die standortbezogene Risikobewertung wird von dem Rückbauunternehmen vor Beginn der 
Rückbauarbeiten erstellt und muss auf der Baustelle stets verfügbar sein. Sie muss bei wesentli-
chen Änderungen des geplanten Arbeitsablaufs oder bei nachträglich festgestellten Gefährdun-
gen nachträglich festgestellt werden.  

Die Unfallversicherungsträger geben entsprechende Richtlinien für die Ermittlung von Gefähr-
dungen mit den zu wählenden Schutzmaßnehmen des Personals. Spätestens vor Beginn des Ab-
baus oder der Stilllegung muss eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden, um festzu-
stellen, welche Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, um die Freisetzung von Schadstoffen zu 
vermeiden sind und welche Anforderungen an die Entsorgung zu erfüllen sind.  

Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist Bestandteil der Demontage- oder Abbauanleitung 
und ist eine wichtige Grundlage für die zu Beginn der Demontagemaßnahme durchzuführende 
Unterweisung.99 

 

99 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 23. 
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4.3.1.3 Rückbaugenehmigung und Rückbauanzeige vor den regionalen Behörden sowie dem 
Marktstammdatenregister 

Für die Erfassung des Rückbaus von WEA fehlt derzeit eine systematische Rückbaustatistik. Die 
Rückbauanzeige ist langfristig allerdings wichtig und notwendig. Die Grundlage für eine solche 
Statistik könnten die Austragungen aus dem MaStR sein. Das wäre technisch einfach integrier-
bar, indem unter „Betriebsstatus“ die Optionen „in Rückbau“ oder „endgültig rückgebaut“ hinzu-
gefügt werden. Diese Eintragungsverpflichtung zur Rückbauanzeige müsste durch den Gesetzge-
ber formuliert werden. 

4.3.1.4 Absicherung und Einrichtung der Baustelle  

Im ersten Schritt erfolgt die Einrichtung von Sanitär- und Bürocontainern des Personals, die Er-
richtung von Zufahrtswegen und sonstigen Verkehrsflächen. Verkehrsrechtliche Anordnungen 
und arbeits- und umweltschutzrechtliche Vorgaben sind in diesem Zusammenhang zu befolgen. 
Darunter fällt die Beschilderung, Absperrung von Wegen sowie das Aufstellen von Bauzäunen. 
Zur Einrichtung werden außerdem geplante Geräte und Maschinen, wie die Krantechnik, ange-
liefert und mit Berücksichtigung der erforderlichen Kurvenradien positioniert.100 Wind- und 
Wetterbedingungen sind bei der Wahl des Zeitpunktes dieser Arbeiten, insbesondere bei Höhen-
arbeiten, zu berücksichtigen, um die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. 

Für Baustraßen, Boden- und Baumaterial, für Maschinen, zur Demontage und Zerkleinerung 
sind in Anspruch zunehmende Flächen gewissenhaft zu wählen, um einen nachhaltigen Rückbau 
zu gewährleisten. Bei der Aufstellung von hohen Lasten, wie schweren Geräten oder (zum späte-
ren Zeitpunkt mit Anlagenteilen gefüllten) Abfallbehältern, insbesondere aber des Haupt- und 
Hilfskrans muss eine ausreichende Festigkeit des Untergrundes beachtet werden. So ist zu prü-
fen, welche Flächen aus Umweltschutzgründen zur Inanspruchnahme ungeeignet sind und wel-
che Flächen lediglich in Verbindung mit Bodenschutzmaßnahmen genutzt werden sollten. In 
diesem Zusammenhang empfiehlt sich vor allem die Nutzung von vorbelasteten Böden, die be-
reits verdichtet und versiegelt sind, beispielsweise asphaltierte oder gepflasterte Flächen. Erosi-
onsempfindliche Böden sind ausschließlich mit Vermeidungsmaßnahmen der ökologischen Be-
lastung in Anspruch zu nehmen, während von der Inanspruchnahme verdichtungsempfindlicher 
Böden (vor allem vernässte, organische und sulfatsaure Böden) abzusehen ist.101 Das Ziel der 
Maßnahmen liegt in der Sicherheit von Mensch und Umwelt zu jedem Zeitpunkt der Rückbautä-
tigkeiten.  

4.3.1.5 Stilllegung, Trennung vom Netz und Entfernung von Verkabelungen  

Bei der Trennung vom Netz ist die Spannungsfreiheit durch Prüfungen und Dokumentationen, 
beispielsweise in Form eines Freischaltprotokoll, sicherzustellen.102 Dies umfasst vor allem die 
Trennung von Kabelverbindungen, wie beispielsweise Leistungs- und Steuerkabel, aber auch 
weitere Kabelsysteme, wie die Verkabelung von Turmeinbauten. Ist das Turmkabel an einem 
Stück in der Anlage integriert und eine Zweitnutzung zu ermöglichen, so ist die Entfernung die-
ser Verkabelung vergleichbar aufwendig, da die Kabel nicht beschädigt werden dürfen. Bei Ka-
beln, die in Abschnitte unterteilt sind, besteht die Möglichkeit einer Auftrennung.103 Bevor WEA 

 

100 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 13. 
101 LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2021, S. 41 ff. 
102 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 13. 
103 UBA Text 117/2019, S. 62. 
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rückgebaut werden können, ist sicherzustellen, dass Strom- und Informationsverkabelungen 
sukzessiv vom Stromnetz getrennt wurden. Ebenso sind Energiespeicher, wie Batterien sowie 
Druckbehälter, abzuschalten.104 Das durchführende Personal muss hierbei Sachkunde und Quali-
fizierungen vorweisen können. Die Unternehmer*innen haben nach Unfallverhütungsvorschrift 
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel „dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft den 
elektrotechnischen Regeln entsprechend errichtet, geändert und instandgehalten werden“ (§ 3 
(1) DGUV Vorschrift 3). Weitere Vorhaben finden sich in den Technischen Regeln für Betriebssi-
cherheit (TRBS) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). 

4.3.1.6 Entfernung Betriebsflüssigkeiten und sonstiger Gefahrenstoff 

Nach geltendem Recht (Kapitel 2.1.2) müssen Betriebsstoffe, wie Schmier-, Kühl- oder Bindemit-
tel, sowohl bei offenen als auch geschlossenen Systemen so schnell wie möglich entleert werden, 
um Kontaminationen mit anderen Betriebsflüssigkeiten sowie von Komponenten oder Umwelt 
beim anschließenden Rückbau der WEA auszuschließen. Besonders gilt dies jedoch für offene 
Systeme, beispielsweise Schwingungsdämpfer oder Auffangwangen, die ebendann schon vor 
dem Rückbau entleert werden sollten. Geschlossene Systeme, wie Getriebe- und Hydraulikein-
heiten, können in Abgleich mit behördlichen Vorgaben auch nach der Demontage abgelassen 
werden.105  

4.3.1.7 Vorbereitung und Einsatz von Krantechnik 

Ist die nötige und für die vorgesehenen Prozesse geeignete Technik positioniert, sind alle Kom-
ponenten mit dem Rückbauprozess iterativ und sukzessiv mit geeigneten Hebemitteln anzu-
schlagen und erforderliche Führungsseile anzubringen. Die ausreichende Lastaufnahme der ein-
gesetzten Technik ist sorgfältig zu prüfen.106 Welche Kranktechnik für den Rückbau zum Einsatz 
kommt, ist von anlagentypischen Daten der Nabenhöhe und der erforderlichen Lastkapazität, 
beispielsweise dem zulässigen Gewicht in Hakenhöhe, abhängig. Auch der Zustand und die Maße 
der Zuwegungen und Kranstellflächen sind zu berücksichtigen.107 

4.3.1.8 Lösen von Verbindungselementen 

Um den späteren Rückbauprozess zu beschleunigen, können einige Drehdurchführungen entwe-
der bereits in der Vorbereitungsphase oder sukzessive dem Rückbaufortschritt entsprechend, 
dennoch geordnet gelöst werden. Diese sind mittels Drehmomentschlüssel zunächst einzeln zu 
lockern und anschließend wieder anzuziehen, sodass dennoch ausreichende Stabilität gewähr-
leistet ist. Ziel hierbei ist eine minimale Standzeit des Krans durch Reduzierung der Wartezeit 
während der späteren Demontage.108 

4.3.1.9 Trennung von Spannlitzen 

Mittels Spannlitzen bzw. Spannseilen werden die Segmente bestimmter Betontürme verspannt. 
So ist nach dem Stand der Technik mindestens eine Spannlitze im Guss des Fundaments der 

 

104 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 32. 
105 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 13. 
106 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 13. 
107 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 13. 
108 UBA Text 117/2019, S. 62. 
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WEA befestigt. Diese können innerhalb der Schalung des Turms oder außerhalb der Turmwan-
dung verspannt sein. Die Spannlitzen durchlaufen das Fundament und sind unterhalb des An-
gusses in einem Raum bzw. Keller mittels Spannlitzenkopf vorgespannt.109 

Für die Lösung der Spannlitzen sind fallspezifische Daten der Konstruktion von hoher Relevanz, 
um Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Wenn diese nicht berücksichtigt werden und die 
Spannlitzen unsachgemäß gelöst werden, ist mit einer Instabilität der Segmente des Turms zu 
rechnen. Die Zugspannung kann so hoch sein, dass wenn eine Litze unkontrolliert gelöst wird, 
die gesamte Konstruktion instabil wird. Im Zuge der hohen Lasten wäre hiermit nicht nur ein 
hohes technisches Risiko verbunden, sondern auch eine Gefährdung von Mensch und Umwelt. 
Daher muss von den Hersteller*innen beschrieben werden, wie diese Litzen und Konstruktionen 
gelöst werden können. Nicht selten werden die Spannmechanismen jedoch patentiert110 so dass 
die Patentschrift die nötigen Informationen bereitstellen könnte. Auch der aktuelle Stand der 
Forschung, der aus der wissenschaftlichen Literatur hervorgeht, erlaubt keine Ableitung konkre-
ter Handlungsempfehlungen für eine gute Praxis bezüglich verschiedener Konstruktionen der 
Tragstruktur und Spannlitzen. Dennoch können die DIN-Normen zu Tragstrukturen für WEA 
und Plattformen als erste Orientierung dienen.111 

4.3.2 Rückbau von Hochbauten der Windenergieanlage 

4.3.2.1 Demontage von Rotorblättern und Nabe 

Nabe und Gondel mit Antriebsstrang werden üblicherweise mittels Krans demontiert.112 Voraus-
setzung ist, dass die Anlage so ausgerichtet ist, dass das Manövrieren des Kranauslegers gewähr-
leistet ist und der Hauptkran auf dem Kranmontageplatz aufgestellt werden kann.113 Die Nabe 
wird in der Regel als Teil des Rotorsterns demontiert, der erst mit der Platzierung auf dem Bo-
den in seine Einzelteile (Rotorblätter und Nabe) zerlegt wird. Hierfür muss der Kran über einen 
Mechanismus verfügen, mit welchem der Stern gekippt und auf dem Boden platziert werden 
kann. Die Nabe wird direkt mittels Schwertransport und geeignetem Transportgestell von einem 
Transportlogistikdienstleister oder sonstigen Unterauftragnehmer zum vereinbarten Bestim-
mungsort des Käufers der WEA bzw. zum Entsorgungsfachbetrieb gebracht.114 

Das Recycling von Rotorblättern wurde in einer umfangreichen Studie des Umweltbundesamtes 
(UBA TEXTE 92/2022) erörtert. Dabei wurde in baustellenseitigen Rückbautätigkeiten in Betrei-
berverantwortung, Demontage in spezialisierten Demontagewerken und Verwertung der sepa-
rierten Materialien unterschieden. Während baustellenseitige Arbeiten klar in Betreiberverant-
wortung liegen, ist die werksseitige Demontage eine Grauzone, die technisch notwendig ist, für 
die es aber noch keine Qualitätsstandards und systematisierte Konzepte gibt.  

4.3.2.2 Demontage des Maschinenhauses 

Zum Rückbau der Gondel, inklusive Antriebsstrang, kann in Ausnahmefällen einer eingeschränk-
ten Zugänglichkeit auf alternative Rückbaumethoden zurückgegriffen werden. Je nach Größe der 

 

109 Koordes; Pollmann; Größ, Windenergieanlage und Windenergieanlagen-Fundament (Patent DE102013211750A1), 2014. 
110 Siehe z.B. Koordes; Pollmann; Größ, Windenergieanlage und Windenergieanlagen-Fundament (Patent DE102013211750A1), 

2014. 
111 DIN 18088-1:2019-01; DIN 18088-2:2019-01; DIN 18088-2:2019-01; DIN 18088-3; DIN 18088-4; DIN 18088-5:2017-12. 
112 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 13; UBA Text 117/2019, S. 23, 30. 
113 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 31 f. 
114 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 31 f. 
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Anlage sowie erwünschter Weiternutzung der Gesamtanlage oder Einzelteile werden genannte 
Komponenten jeweils im Ganzen befördert oder zuvor zerlegt. Wird die Gondel zuvor zerlegt, 
werden Generator und Getriebe separat entnommen und abtransportiert. Ist ein Permanent-
magnet vorhanden, wie vor allem bei Synchrongeneratoren der getriebelosen Anlagen der Fall, 
ist dieser zu entmagnetisieren und eine Abschirmung vor der Beförderung erforderlich. Bei neu-
eren und größeren Anlagen wird der Abtransport im Ganzen immer schwieriger, weswegen die 
Zerlegung auf dem Boden in Zukunft vermutlich fester Bestandteil des Rückbaus sein wird. Auf-
grund von Beschichtungen der Komponenten sind in diesem Zusammenhang Bodenschutzmaß-
nahmen erforderlich. Sind Gondel und Maschinenhaus rückgebaut, werden diese in ein Entsor-
gungs- bzw. Aufbereitungswerk transportiert. 

4.3.2.3 Demontage des Turms 

Der Rückbau des Turms setzt voraus, dass Rotorblätter, Nabe sowie Gondel bereits demontiert 
wurden. Relevante Kabelverbindungen müssen getrennt sein, um die Einbauten des Turms, wie 
Fahrstühle oder Elektrotechnik, Schienensysteme, Podeste und Steigleitern, unter Einsatz der 
Krantechnik auszubauen. Je nach Turmbauart kann diese Demontage vor oder erst nach der 
fortschreitender Turmsegmentdemontage erfolgen. 

Ist dies geschehen, werden nach aktuellem Stand der Technik verschiedene Verfahren angewen-
det, um den Turm rückzubauen. In aller Regel erfolgt eine sukzessive Demontage, bei welcher 
die Turmart entscheidend ist. Stahl und Stahlgittertürme werden fast ausschließlich durch Lö-
sen der einzelnen Stab- und Ringelemente zurückgebaut. Stahlbetontürme bestehen ebenfalls 
aus verbundenen Betonelementen.115 Beim mechanischen Rückbau handelt es sich um die bo-
denschonendste Variante der Turmdemontage. Hierbei erfolgt eine schrittweise Demontage der 
Turmsegmente (Ringsegmente), die mittels Krans auf dafür vorgesehene Flächen heruntergeho-
ben und temporär gelagert werden. Voraussetzung ist, dass die Segmente freiliegend und ab-
spannbar sind. Sofern die Segmente noch keine transportfähige Größe aufweist und keine Wei-
ternutzung angedacht ist, werden diese vor der Verladung in Container und für den Transport 
zerkleinert.  

Wird ein Gittermastturm rückgebaut, werden die Verbindungselemente gelöst, sodass einzelne 
Abschnitte (bestehend aus einer bestimmten Anzahl von Gitterstäben) mithilfe des Hauptkrans 
demontiert, auf dem Boden gelagert und dort weiter demontiert werden können. Die Gitterstäbe 
werden vor Ort in Containern gesammelt und schließlich zu den Entsorgungsunternehmen be-
fördert.  

Betonsegmente des Turms sind Fertigteile, die einerseits verschraubt, aber zusätzlich mit 
Spannlitzen befestigt werden. Auch hier sind die Segmente zu lösen und herunterzuheben. Im 
Mantel der Betonfertigteile sind im Querschnitt etwa sechs bis acht Löcher, die über mehrere 
Turmsegmente ragen bis in den Keller der Anlage. Im Keller und dem oberen Teil der Anlage 
werden sie dann über unterschiedliche Mechanismen, welche in der Regel einem Patent unter-
liegen, verspannt (vgl. Ziffer 4.3.1). Da Beton und Stahl hierbei nicht durch etwa ein Brechen ge-
trennt werden müssen, ist die Konstruktion recyclingfähig. Das Zerteilen des Turms in Segmente 
ist nur bei einer freiliegenden, nicht vergossenen Abspannung möglich. Nach der Trennung der 

 

115 LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2021, S. 19. 
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Betonsegmente von der Stahlkonstruktion, dem Anheben, Schwenken und Ablassen auf die da-
für vorgesehenen Flächen werden die Segmente schnell von der Baustelle befördert und einem 
Betonrecycling zugeführt.  

Ein irreversibler Abbruch erfolgt in Ausnahmefällen, beispielsweise einer Havarie oder wenn die 
Demontage aufgrund von Teilzerstörungen nicht mehr sicher ist, Fallrichtungssprengung oder 
Sprengfaltung, Abrissbirne oder Abbruchschere und weitere Großgeräten und Sägetechniken.116 
Der Beton kann dann zwar verwertet werden, eine Weiterverwendung des Turms als Ganzes ist 
zumeist jedoch ausgeschlossen.117 Werden statt dem mechanischen Rückbau ebendiese alterna-
tiven Abbruchmethoden angewendet, so sind insbesondere bei diesen die umliegenden Flächen 
vor Einträgen von Bruchstücken und Staubemissionen zu schützen. Mittels Einhausungen, Wan-
nen, Matten, Platten oder Geotextilien, die auf dem Boden ausgebreitet werden, sind Stäube und 
Beschichtungen aufzufangen. Eine Sprengung ist dabei gegenwärtig nur mit Berechnungen und 
Nachweisen hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf benachbarte Anlagen und Einrichtungen 
zulässig. Grundsätzlich soll diese Rückbaumethode jedoch weiterhin Bestandteil der gängigen 
Praxis bleiben, wie auch aus UBA Text 117/2019 hervorgeht.118 Für die Rückbaumethoden der 
Fallrichtungssprengung sind darüber hinaus ein Fallbett sowie temporäre Demontageflächen 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Lasten und Bodenpressung zu errichten.119 Diese 
Rückbaumethode sollte hingegen nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen.120  

4.3.2.4 Demontage von Elektrogeräten 

Generatoren, Trafostationen, Schaltanlagen und weitere Steuerschränke finden sich oft in der 
untersten Turmebene im Fuß der Anlage. Analog zum Ausbau und der Demontage der Elektro-
geräte des Maschinenhauses sind diese zu separieren und zu einem Fachbetrieb zur weiteren 
Zerlegung, Beseitigung bzw. Aufbereitung in einen Fachbetrieb zu befördern.  

4.3.3 Rückbau von Tiefbauten der Windenergieanlage 

Beim Rückbau des Fundaments ist zwischen standardmäßigen Flachfundamenten und Pfahlfun-
damenten zu unterscheiden, welche, wie beispielsweise der Erlass aus Schleswig-Holstein zeigt, 
in der Regel nur in sandigen Böden der Küstenstandorte eingesetzt werden. Je nachdem wie die 
Vorgabe zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands ausgelegt wird, ist das Fundament 
vollständig oder nur bis zu einer bestimmten Tiefe rückzubauen (vgl. hierzu 2.1.1.3). Für eine 
uneingeschränkte Nachnutzung der Bodenfläche sollte das Fundament einschließlich Sauber-
keitsschichten entfernt werden. So ist im Falle des Flachfundaments der vollständige Rückbau 
anzustreben. Maßgeblich ist dabei, dass es langfristig zur keinem Flächenverbrauch oder Quali-
tätsverlust von Flächen durch Windenergienutzung kommt. Unabhängig vom Rückbauumfang 
sind schadstoffhaltige Beschichtungen zu Beginn fachgemäß zu entfernen.  

Anschließend kann das Fundament, analog zum Turmrückbau, über die Optionen des mechani-
schen Rückbaus und der Sprengung rückgebaut werden. Ein freiliegendes Fundament kann 
durch einen Hydraulikmeißel in Einzelteile zerlegt werden. Lockerungssprengungen finden be-
sonders bei Fundamenttiefen von mehr als 2 m Anwendung, solange ausbleibende Schäden von 

 

116 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 15. 
117 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 33. 
118 UBA Text 117/2019, S. 30. 
119 LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2021, S. 34 f.; UBA Text 117/2019, S. 153. 
120 UBA Text 117/2019, S. 30. 
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benachbarten Anlagen, Häusern oder gar Versorgungsleitungen bei der zuständigen Behörde be-
wiesen sind. Im Falle der Sprengung sind Bohrungen in das Fundament erforderlich, um dieses 
mit der Sprengladung zu versehen. Das Fundament ist mit Matten abzusichern. Nach der Spren-
gung sind Beton und Bewehrungsstahl in der Regel separiert und können mithilfe eines Baggers 
aus der Baugruppe entfernt werden. Noch nicht getrennte Komponenten werden separiert und 
gesonderten Entsorgungswegen zugeführt. Ist inmitten des Fundaments ein direktes Stahlver-
bindungsstück zum Turm vorhanden, kann dieses vorsichtig ausgehoben werden und in einem 
neu zu errichtetem Fundament am zweiten Standort verbaut werden, sofern der Zustand fehler-
frei ist.121 

4.3.4 Rückbau von Nebenanlagen  

Andere Komponenten der Infrastruktur und Nebenanlagen, wie externe Transformatoren, Über-
gabestationen, (interne und externe) Kabeltrassen, Netzanschluss, übrige Schaltanlagen und 
Trafostationen, aber auch Kranstellflächen und Zuwegungen, können parallel zu anderen Vor-
gängen oder am Ende des Demontageprozesses rückgebaut werden. Nach UBA Text 117/2019 
sollte von dem Rückbau der Nebenanlagen abgesehen werden, sofern sie einer anderen Nut-
zungsart, z.B. dem Repowering, keinen dauerhaften Vorteil bringen können. Dies richtet sich zu-
meist an die Gegebenheiten vor Ort.122 Weiterhin ist zur Entscheidung für oder gegen den Rück-
bau von externen Kabeltrasse nach vorliegenden Randbedingungen unter ökologischen, ökono-
mischen und auch rechtlichen Gesichtspunkten abzuwägen. Grundsätzlich wird der vollständige 
Rückbau empfohlen. Erdkabelsysteme sind dabei möglichst minimalinvasiv zu entfernen.123 

4.3.5 Rückbau der Baustelle und Renaturierung 

Auch die Baustelle mit Kranstellflächen, Wegen, Baustelleneinrichtungs- und Logistikflächen so-
wie weitere Infrastruktur ist rückzubauen. Baugruben sind zu schließen und der Boden, der von 
der WEA genutzt wurde bzw. von Rückbaumaßnahmen betroffen war, zu renaturieren. Um in 
Anspruch genommene Flächen wieder in einen bewirtschaftbaren Ausgangszustand zu bringen, 
also die Bodenfunktionen wiederherzustellen, ist die (Wieder-)Herstellung einer durchwurzel-
baren Bodenschicht nötig, die über fünf Schritte erfolgen sollte; Bodenlockerung, Bodenauftrag, 
Zwischenbewirtschaftung, Folgebewirtschaftung und Maßnahmen bei Funktionseinschränkun-
gen. Zur Bodenlockerung können übliche landwirtschaftliche Maschinen, wie ein Pflug oder 
Grubber, eingesetzt werden, sofern der Boden lediglich bis zu einer Tiefe von etwa 30 cm ver-
dichtet ist. Bei einer Verdichtung von über 30 cm sind bereits spezielle Maschinen erforderlich, 
beispielsweise Abbruchlockerer, Stechhublockerer oder Tiefengrubber. Ohne den Boden über-
mäßig zu verdichten, wird im nächsten Schritt geeignetes Bodenmaterial mithilfe von Ketten-
bagger im Streifenverfahren eingebaut, zuerst den Unterboden und darauffolgend den Oberbo-
den. Ist der Boden durchwurzelbar und wasserdurchlässig so kann zunächst eine dreijährige 
Zwischenbewirtschaftung mit tief wurzelnden Pflanzen stattfinden, bevor eine langfristige bo-
denschonende Bewirtschaftung des Bodens erfolgt. Ist die Bodenfunktion eingeschränkt, so kön-
nen weitere Maßnahmen, wie eine Entwässerung, Düngung oder Entsteinung, erfolgen.124 Der 

 

121 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 33 f.; DIN SPEC 4866:2020-08, 
S. 15. 

122 WindEurope Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, Teil c, S. 31. 
123 UBA Text 117/2019, S. 153. 
124 LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2021, S. 38 f. 
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Rückbau von Baugrundverbesserungsmaßnahmen, z.B. Rüttelstopfsäulen, wird in der Regel als 
nicht notwendig erachtet.125  

Um die Renaturierung am Ende des Rückbauprozesses vor Ort geringumfänglich zu halten, kön-
nen zuvor neben bereits genannten Maßnahmen der Einhausung und Abdeckung weitere Prinzi-
pien beachtet werden; Arbeitsflächen sollten möglichst klein sein, Fahrzeuge und Aufschüttun-
gen sollen nicht in angrenzende Gebiete eindringen, große Haufwerke sind sorgfältig zu planen, 
wenn möglich, zu vermeiden, die Zeitplanung sollte mit Berücksichtigung von Wetterbedingun-
gen und der Tages- und Jahreszeit abgestimmt werden, das Eindringen von Staubfahnen in die 
Vegetation sollte mittels Unterdrückungsmaßnahmen umgangen werden.126 

4.3.6 Wiederverwendung, Recycling und Beseitigung der Komponenten/Materialien 

Hinsichtlich der geltenden abfallrechtlichen Regelungen wird auf die Ausführungen in Kapitel 2 
verwiesen. Im Folgenden seien im Kontext einer nachhaltigen Praxis von Rückbau und Recycling 
von onshore-WEA einige Aspekte hervorgehoben.  

Wie auch der Rückbau der Nebenanlagen kann auch der Abtransport und die Einlagerung der 
Komponenten und Materialien parallel oder am Ende des Rückbauprozesses vor Ort erfolgen. 
Der Verbleib von Materialmassen ist über Verbleibsnachweise zu dokumentieren (Materialien 
zur Wiederverwendung, Abfall zur Verwertung und Abfall zur Beseitigung). Die Einlagerung von 
Bauteilen oder die Verwendung durch Dritte ist zu dokumentieren und bei Betreiber*innen 
nachzuweisen. Ist keine Wiederverwendung vorgesehen, sind die Bestandteile und Materialien 
der WEA bei technischer und wirtschaftlicher Möglichkeit physisch zu trennen, um diese mög-
lichst sortenrein der Verwertung zuzuführen. Zur Trennung und Dokumentation von Abfällen, 
die beseitigt oder verwertet werden sollen, müssen Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung 
(GewAbfV) und Abfallverzeichnisverordnung (AVV) angewendet werden.127 So sind die Abfälle 
mit Abfallschlüsselnummern entsprechend der folgenden Tabelle 16 zu dokumentieren. 

Tabelle 16: Abfallfraktionen beim Rückbau von Windenergieanlagen nach AVV  

Bestandteil Abfallbezeichnung Abfallschlüsselnummer 

Turm 
Eisen und Stahl 17 04 05 

Beton 17 01 01 

Maschinenhaus 
und Bestand-
teile 

Eisen und Stahl 17 04 05 

Kunststoffe/Kunststoff-Verbundstoffe 17 02 03 

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 17 09 04 

Gefährliche  
Flüssigkeiten 

Nichtchlorierte Hydrauliköle auf  
Mineralölbasis 13 01 10*  

Chlorierte Maschinen-, Getriebe- und  
Schmieröle auf Mineralölbasis 13 02 04* 

 

125 UBA Text 117/2019, S. 153. 
126 WindEurope, Decommissioning of Onshore Wind Turbines, Industry Guidance Document, 2020, S. 48. 
127 DIN SPEC 4866:2020-08, S. 16 f. 

*Als gefährlicher Abfall eingestufte Abfallfraktion. 
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Bestandteil Abfallbezeichnung Abfallschlüsselnummer 

Nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und 
Schmieröle auf Mineralölbasis 13 02 05* 

Andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 13 02 08* 

Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern 13 08 01 

Nichtchlorierte Isolier- und  
Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis 13 03 07* 

Synthetische Isolier- und  
Wärmeübertragungsöle 13 03 08* 

Sonstige Isolier- und Wärmeübertragungsöle 13 03 10* 

Generator/ 
Transformato-
ren 

Gebrauchte Geräte  16 02 14 

Gefährliche Bestandteile enthaltende  
gebrauchte Geräte 16 02 13* 

Batterien/ 
Akkumulatoren 

Bleibatterien 16 06 01* 

Ni-Cd-Batterien 16 06 02* 

Quecksilber enthaltende Batterien 16 06 03* 

Alkalibatterien 16 06 04 

Andere Batterien und Akkumulatoren 16 06 05 

Getriebe 
Eisen und Stahl Eisen und Stahl 

Gemischte Metalle 17 04 07 

Spinner/Nabe 

Eisen und Stahl 17 04 05 

Kunststoffe/Kunststoff-Verbundstoffe 17 02 03 

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 17 09 04 

Kabel im Turm Kabel 17 04 11 

Schaltanlagen, 
Transformator, 
andere  
elektronische 
Bestandteile 

Gebrauchte Geräte  16 02 14 

Gefährliche Bestandteile enthaltende  
gebrauchte Geräte 16 02 13* 

Fundament 

Beton 17 01 01 

Eisen und Stahl 17 04 05 

Eisenmetalle 19 12 02 

Wege/ 
Kranstellflächen 

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und  
Keramik 17 01 07 

Quelle: DIN SPEC 4866:2020-08, S. 18.  
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Wie der als Teil der Mantelverordnung beschlossenen Ersatzbaustoffverordnung (EBV), welche 
am 01.08.2023 in Kraft tritt, zu entnehmen ist, werden die Dokumentationspflicht insbesondere 
bei Ersatzbaustoffen kurzfristig ausgeweitert werden. So wird nach § 3 EBV angestrebt, dass Be-
treiber*innen einer Aufbereitungsanlage eine Annahmekontrolle durchzuführen haben, welche 
Name und Anschrift der Sammlung und Beförderung, die Masse und den Herkunftsbereich, den 
Abfallschlüssel, die Bezeichnung der Baumaßnahme und die Zusammensetzung sowie weitere 
Eigenschaften des Materials, wie Konsistenz und Farbe, beinhalten muss. Übersteigen die Mess-
werte die konkret definierten Material- oder Überwachungswerte dürfen die Materialien nicht 
mit anderen vermischt werden. Ebenso sollen Betreiber*innen von Aufbereitungsanlagen dann 
eine Güteüberwachung durchführen, die sich aus einem Eignungsnachweis, einer werkseigenen 
Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung zusammensetzt. Die zugehörigen Doku-
mentationen seien dann fünf Jahre aufzubewahren.  

Nicht nur die gegenwärtigen und zukünftigen Dokumentationspflichten zeigen, dass neben dem 
Rückbau eben auch eine weitergehende Demontage komplexer Komponenten erforderlich ist. 
Auch fordern dies anvisierte geschlossene Materialkreisläufe, mit denen effiziente Recyclingpro-
zesse mit einer hohen Güte von Rezyklaten als Produkte des Recyclings verbunden ist. Die Ge-
trennthaltung in der Beseitigung nimmt hierfür einen hohen Stellenwert ein. 

Exkurs – Recyclingfähigkeit von Windenergieanlagen: 

Materielle Recyclingfähigkeit 

Für die Rückgewinnung von Metallen bestehen grundsätzlich ausreichend wirtschaftliche Anreize. 
Recyclingprozesse besitzen dabei einen Effizienzgrad von bis zu 90 %.128 Gutes Beispiel hierfür ist 
der niedriglegierte Stahl, der nicht nur recyclingfähig ist, sondern aufgrund vergleichbar geringer 
Anforderungen an die Werkstoffeigenschaft auch leicht zu substituieren ist.129 Die Substitution 
kann durch alternative Werkstoffe erfolgen, wie z.B. Beton, aber auch durch gleichzusammenge-
setzte Rezyklate.130 Ebenso besitzt der in Turm und Fundament eingesetzte Beton hohe Recycling-
fähigkeit. Wenn Turm und Fundament also fachgerecht rückgebaut werden, kann für WEA eine 
Recyclingquote von 81% erreicht werden.131 Mit einem Materialverlust von 5 bis 10% sind etwa 
75% der zur Herstellung eingesetzten Materialmasse als Rezyklate wiederzugewinnen und für den 
Einsatz in WEA geeignet.  

Größere Herausforderungen liegen in dem Recycling von Seltenen Erden, von Legierungen hoher 
Elementvielfalt (z.B. hochlegierter Stahl) sowie von einigen Technologiemetallen. Bestehende 
Rückgewinnungsprozesse genannter Materialien sind oftmals ineffizient, mit Downcycling- und 
Dissipationseffekten verbunden und/oder nicht wirtschaftlich anwendbar.132 Ursachen hierfür sind 
beispielsweise die stets wachsende Materialvielfalt, die weder transparent noch technisch trenn-
bar ist, oder zu geringe Massenströme, um wirtschaftlich zu verwerten, wie es bei den Seltenen 
Erden der Fall ist. Ein Mehrverbrauch ist besonders bei Seltene Erden kritisch, da Materialverluste 

 

128 Tazi et al. 2019, in Resources, Conservation and Recycling, S. 203; Martínez et al. 2018, in Renewable and Sustainable Energy Re-
views, S. 261. 

129 Wuppertal Institut, KRESSE - Kritische mineralische Ressourcen und Stoffströme bei der Transformation des deutschen Energie-
versorgungssystems, 2014, S. 74. 

130 UBA Text 117/2019, S. 184. 
131 Eyerer et al., Polymer Engineering 3, 2020, S. 101. 
132 Reuter et al., Limits of the circular economy: Fairphone modular design pushing the limits, 2018. 
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im Rohstoffabbau und der Aufbereitung bis zu 75% betragen können und eine starke Importab-
hängigkeit von teils geopolitisch instabilen Ländern besteht.133 Im Fall von Windenergieanlagen 
könnte sich dieses Missverhältnis von Nutzen und Aufwand des Recyclings allerdings verbessen, 
indem beispielsweise große Permanentmagneten mit Industriemagneten gebündelt einer Verwer-
tung zugeführt werden. Die Separation aus WEA könnte um einiges effizienter sein als aus dem 
großen und heterogenen Abfallstrom von Altfahrzeugen oder Elektroaltgeräten.  

Die Recyclingfähigkeit von hochlegierten Stählen ist ebenfalls etwas geringer. Im Zuge des gerin-
gen Recycling- und Substitutionspotenzials von hochlegierten Stählen ist jedoch auch eine gering-
umfängliche Verwertung sowie eine mangelnde Wiedereinführung des Rezyklats kritisch, da die 
Produktion von Stahl teuer und energieintensiv ist. Abfälle von Faserverbundwerkstoffen, bei-
spielsweise Rotorblättern aber auch Gehäusen von Rotor und Maschinenhaus, müssen derzeit 
noch als gering eingestuft werden. Es besteht hoher Forschungs- und Entwicklungsbedarf, wobei 
erste Studien durchaus schon Wege geschlossener Materialkreisläufe aufzeigen.134 

Verfahrensbedingte Recyclingfähigkeit 

Recyclingfähigkeit wird allerdings nicht nur durch das Material als solches bestimmt, sondern auch 
durch die Verfügbarkeit von Recyclingverfahren. Gibt es beispielsweise kein Recyclingwerk für Ro-
torblattabfälle, so sind Rotorblattabfälle nicht recyclingfähig. Der Grad der Recyclingfähigkeit 
könnte durch die Errichtung von Recyclingwerken sprunghaft erhöht werden und das ohne kon-
struktive Veränderungen. Die verfahrensbedingte Recyclingfähigkeit ist hoch, wenn es nicht nur 
Verfahren gibt, sondern auch das Ende der Abfalleigenschaft definiert und ein Markt für Sekundär-
rohstoffe geschaffen wurde. 

4.4 Handlungsempfehlung  
Einheitliche Leitlinien für eine gute Praxis von Rückbau und Recycling von onshore-WEA existie-
ren nicht, zumindest nicht solche, die individuelle Standort- und Anlagenbedingungen berück-
sichtigen. Ziel müsste daher sein, diese zu entwickeln, ohne fallspezifische Anforderungen des 
Rückbaus und der Verwertung der Komponenten und Materialien zu überschreiben. Nach dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz sind Betreiber*innen verpflichtet, sich um die Entsorgung zu küm-
mern (verantwortlich bleiben Abfallerzeuger*innen). Die stoffliche Verwertung ist neben dem 
Rückbau also auch Betreibersache. Rückbau und Entsorgung dürfen hierbei nicht getrennt be-
trachtet werden. WEA sind einer Erstbehandlung zuzuführen, welche zum Teil bereits am Rück-
bauort beginnt, indem Anlagenteile transportfähig gemacht werden. Nicht zu vergessen ist, dass 
hohe Qualitätsstandards im Recycling für möglichst geschlossene Materialkreisläufe eine sorten-
reine Sortierung und Sammlung voraussetzen. Im Rückbau ist die Demontage komplexer Kom-
ponenten notwendig. Um zu beantworten, welche Einzelverfahren bei welchen technischen Ge-
gebenheiten zu präferieren sind und wie diese als gute Praxis durchzuführen sind, ist weiterhin 
zu erarbeiten und in eine Norm überzuführen. Hierfür muss auch mitgedacht werden, welche 
Rückbaupraxis sinnvoll ist, um effiziente und hochwertige Recyclingprozesse zu ermöglichen. 
Dies erfordert wiederum vollumfängliche Aufbereitungsstandards für die WEA, einschließlich 
Komponenten und verbauten Materialien.  

 

133 Cristóbal et al 2020, in Resources, Conservation and Recycling, S. 6. 
134 Etwa UBA-Text 92/2022. 
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Hierfür ist nicht nur eine Demontageanleitung von Hersteller*innen erforderlich, sondern auch 
vollständige Transparenz demontagerelevanter Informationen. Die Kenntnis über die Best Prac-
tice ist auf der einen Seite die Voraussetzung für die technische Durchführung dieser, auf der an-
deren Seite die Bedingung zur behördlichen Überwachbarkeit zur Einhaltung. Hierfür muss der 
Informationsfluss stärker in den Fokus rücken und als fester Bestandteil der Herstellerverant-
wortung in die Planungsphase des Rückbaus und die Genehmigungs- wie auch Überwachungs-
phase der Behörde implementiert werden. Eine einheitliche Leitlinie für Europa wird klar emp-
fohlen. Um Zuständigkeiten zu bündeln und zu vereinheitlichen und europäische Standards zu 
gewährleisten, wird von bundes- oder gar landesrechtlichen Alleingängen, beispielsweise in 
Form von länderspezifischen Erlassen, in diesem Zuge abgeraten.  

In einem Branchengespräch mit Fachvertreter*innen konnten in den obigen Tabellen aufge-
führte Vor- und Nachteile bestätigt und grundsätzliche Herausforderungen identifiziert werden. 
So sei ein Problem, dass Betreiber*innen selbst nicht immer über die rückbaurelevanten Daten 
ihrer Anlagen Bescheid wissen. So müssten Hersteller*innen verpflichtet werden, die Angaben 
für den Rückbau der Anlage zu machen. Genehmigungen sollten nur dann erteilt werden, wenn 
alle Informationen zur Verfügung stehen. Ähnliches gilt für die fortlaufende Änderung von Da-
ten, beispielsweise durch den Ersatz von Bauteilen oder Reparatur, welche die Hersteller*innen 
nicht kennen, sofern die technische Betriebsführung nicht durch diese vollzogen wird. In diesem 
Zuge würden ursprüngliche Dokumentationen und beinhaltete Daten oft am Ende der Nutzungs-
dauer einer Anlage nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. So müssten Produktpässe lau-
fend überarbeitet werden, was mit einem erheblichen Aufwand einhergeht (siehe z.B. Erweite-
rung der Lebenslaufakte um rückbaurelevante Informationen). Ein weiteres Informationsdefizit 
herrsche außerdem bei zugekauften Bauteilen, welche die Hersteller*innen nicht haben. 

Für einen Informationsstandard verspricht die Nutzung digitaler Technologien. Dies kann die 
materielle Zusammensetzung der Komponenten, die Herkunft und Eigenschaft, den Standort 
und Zustand sowie Herkunft, aber auch den jeweiligen Herstellprozess sowie Bedingungen für 
Wartung, Demontage und Recycling miteinschließen. Digitale Technologien erleichtern hierbei 
die datengesteuerte Entscheidungsfindung über Rückbau und Recycling und ermöglichen in die-
sem Zusammenhang die Optimierung zur guten Praxis.135 Digitale Technologien können unvoll-
kommene Informationen ergänzen und verarbeiten, senken Transferkosten und unterstützen 
Transparenz zur Entscheidungsfindung.136 In Tabelle 17 werden Beispiele digitaler Technolo-
gien aufgelistet, welche für genannte Problemstellungen Lösungen bieten könnten.  

 

135 Barteková und Börkey, OECD Environment Working Papers No. 192, 2022, S.16. 
136 Barteková und Börkey, OECD Environment Working Papers No. 192, 2022, S. 20-27. 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

114 

 

Tabelle 17: Beispiele für digitale Technologien datengesteuerter Entscheidungsunterstützung 

Fehlende Information Digitale Technologie Beispiele 

► Fehlende Informationen über 
Herstellung 

► Anleitungen für Reparatur und 
Demontage 

► Bedingungen für das Recycling 
► Unzureichende Informationen 

über die Materialzusammen-
setzung von Komponenten, 
Herkunft und Qualität von Ma-
terialien 

► fehlende Daten über Samm-
lung, Sortierung und Homoge-
nisierung von Abfällen  

► Blockchain,  
► Online Plattfor-

men,  
► Big Data,  
► Cloud Computing,  
► IoT 

► Der Cradle-to-Cradle-Pass (o-
der digitale Pass) hilft bei der 
Identifizierung verschiedener 
Materialarten und -qualitäten 
während des Demontagepro-
zess und ermöglicht so eine 
bessere Rückgewinnung und 
Wiederverwendung von Mate-
rialien  

► Unzureichende Informationen 
über die Zusammensetzung der 
Abfallströme  

► fehlende Demontageanweisun-
gen 

► KI und Robotik,  
► Sensoren 

► KI-gestützte Technologie mit 
maschinellem Sehen zur Ana-
lyse und Sortierung von Mate-
rialströmen. Roboter, die Teile 
erkennen, damit sie wiederauf-
bereitet werden können, und 
wertvolle Materialien zurück-
gewinnen. Roboter-Recycling-
System zur Rückgewinnung 
von Rohstoffen aus Bau- und 
Abbruchabfällen (z.B. ZenRo-
botics Recycle von Suez und 
ZenRobotics). 

Quelle: Barteková und Börkey, OECD Environment Working Papers No. 192, 2022, S.28 ff.   
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5 Empfehlungen an die überwachenden Behörden 
Das Forschungsvorhaben hat gezeigt, dass einzelne Probleme, die als Arbeitshypothese herange-
zogen wurden, in der Praxis beim Rückbau und Recycling bislang keine relevante Rolle spielen. 
Zu nennen sind hier insbesondere in der Höhe unzureichende Sicherheitsleistungen im Fall ei-
ner Insolvenz von Anlagenbetreiber*innen, oder Verlängerungsanträge, die gestellt werden, um 
den Rückbau zu verzögern. Die antwortenden Behörden mussten bislang weder von den Siche-
rungsmitteln Gebrauch machen noch wurden nach ihrer Kenntnis Verlängerungsanträge ge-
stellt, um einen anstehenden Rückbau zu verzögern. Inwieweit sich dies in der Zukunft ändert, 
bleibt abzuwarten. 

Auf der anderen Seite ist in diesem Forschungsprojekt aber augenscheinlich geworden, dass 
Problemfelder bestehen, die einer guten Praxis beim Rückbau und Recycling von WEA derzeit 
im Wege stehen. Zu nennen sind hier etwa Zuständigkeiten mehrerer Behörden für den einheit-
lichen Lebenssachverhalt Rückbau und Recycling von WEA sowie die unterschiedliche Herange-
hensweise der Behörden bei der Berechnung der Sicherheitsleistung für den Rückbau der WEA. 
Ebenfalls ließ sich feststellen, dass im Rückbauzeitpunkt bislang letztlich wohl die relevanten 
Herstellerinformationen vorlagen, diese sich aber nicht an bestehenden Informationsstandards 
orientieren.  

Für die erkannten Problemfelder sollen nachfolgend – soweit möglich – Lösungsansätze aufge-
zeigt bzw. bereits in den vorstehenden Ausführungen dieses Textes benannte Wege eingeordnet 
und bewertet werden, die bei der Etablierung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
WEA helfen können. Hierzu werden verschiedene Ansätze verfolgt: Soweit es sich anbietet, wer-
den auf Grundlage bestehender Regelungen Vorschläge und Empfehlungen ausgesprochen und 
einvernehmliche Vereinbarungen zwischen den Akteur*innen (z.B. Selbstverpflichtungen) ange-
regt. Soweit erforderlich bzw. notwendig, werden rechtliche/gesetzgeberische Anpassungen 
empfohlen, um Vorgaben für eine gute Praxis von Rückbau und Recycling von WEA verbindlich 
vorzugeben.  

Die Darstellung erfolgt anhand der jeweils identifizierten Problemfelder. Untersucht und ganz-
heitlich bewertet werden dabei insbesondere die fachspezifischen Handlungsempfehlungen aus 
dem vorstehenden Text. Konkret werden Aufwand, Wirkung und Umsetzungsmöglichkeiten von 
Anpassungen/Änderungen untersucht und zueinander ins Verhältnis gesetzt. 

5.1 Klare Zuweisung der behördlichen Zuständigkeiten  
Anhand der Behördenbefragung, des Bund-Länder-Gesprächs, aber auch durch die systemati-
sche Auswertung gesetzlicher wie untergesetzlicher Regelungen (u.a. Windenergieerlasse der 
Länder) wurde in diesem Forschungsvorhaben deutlich, dass die bezogen auf den Rückbau und 
das Recycling bestehenden, verschiedenen behördlichen Zuständigkeiten nicht unproblematisch 
sind. Die Zuständigkeitsvielfalt wurde in der Behördenbefragung – neben fachrechtlichen 
Schwierigkeiten – ausdrücklich als ein Problem benannt (vgl. Ziffer 2.3.6). Aus der Behördenbe-
fragung wurde weiter ersichtlich, dass die aktuelle Verteilung der Zuständigkeit auch dazu füh-
ren kann, dass im Einzelfall zwar Betreiber*innen den Rückbau gegenüber einer Behörde anzei-
gen, eine andere Behörde, die beim Rückbau/Recycling der WEA ebenfalls Überwachungsaufga-
ben zu erfüllen hat, dennoch nur eher zufällig (Tageszeitung, persönliche Wahrnehmung des 
Sachbearbeiters) von Rückbaumaßnahmen bzw. dem bereits erfolgten Rückbau erfährt. Eine be-
hördliche Überwachung von Rückbau und Recycling von WEA wird dadurch erschwert bis un-
möglich.  
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In einzelnen Antworten der Behördenbefragung wurde daher angeregt, die behördlichen Zu-
ständigkeiten zu überdenken, um den reibungslosen Rückbau durch bessere Kontrollen zu ge-
währleisten. Zwar lassen die Ergebnisse der Behördenbefragung nicht erkennen, dass behörden-
seitig derzeit Verstöße gegen Bestimmungen des Rückbaus und der Verwertung von WEA im re-
levanten Umfang vermutet werden. Dennoch wird die Notwendigkeit gesehen, dass Rückbau 
und Recycling (zukünftig) besser behördlich kontrolliert werden müssen. Sichergestellt werden 
soll insbesondere, dass der Rückbau tatsächlich und vollständig erfolgt und der anfallende Abfall 
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend ordnungsgemäß entsorgt wird.  

Einer funktionierenden (stichprobenartigen) Kontrolle der Normen zum Rückbau und Recycling 
von WEA bedarf es, da die Erfahrung zeigt, dass ein fehlender behördlicher Vollzug (Kontrolle) 
von Regelungen vielfach sukzessive dazu führt, dass die Bestimmungen in der Praxis nicht be-
achtet werden. 

5.1.1 Bündelung der Überwachungszuständigkeiten bei der Immissionsschutzbehörde 
(Empfehlung) 

Denkbar erscheint es, zur Verbesserung der behördlichen Überwachung die Zuständigkeiten zur 
Überwachung zu konzentrieren. Soll eine Bündelung der Überwachungszuständigkeiten für 
Rückbau und Recycling von WEA erfolgen, so ist zu bedenken, dass grundsätzlich diejenige Be-
hörde für einzelne Aufgaben/Bereiche zuständig ist, die über die entsprechende Sachkompetenz 
zur Ausübung der Zuständigkeit verfügt. Wird eine Überwachungszuständigkeit im Interesse ei-
ner Zuständigkeitsbündelung auf eine andere Behörde übertragen, führt dies letztlich dazu, dass 
Sachkompetenz und sachliche Zuständigkeit auseinanderfallen (können). Der Gesetzgeber ord-
net eine solche Zuständigkeitsbündelung dennoch vereinzelt an. Ziel einer solchen Bündelung ist 
dabei die Vermeidung von Vollzugsdefiziten und ganz grundsätzlich die Schaffung eines effekti-
ven Vollzuges.137 

Um eine im Interesse des effektiven Vollzugs der für den Rückbau und das Recycling von WEA 
einschlägigen Normen wünschenswerten Bündelung der Zuständigkeiten umsetzen zu können, 
bedarf es der Klärung, welche Behörde für den Rückbau von WEA, insbesondere dessen Überwa-
chung, zuständig sein soll. 

Unter Beachtung der verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkte der in Betracht kommenden Be-
hörden sowie deren fachlicher Ausrichtung und Ausstattung dürfte für die Rückbauüberwa-
chung besonders die nach dem BImSchG für die konzentrierte immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung der Errichtung und den Betrieb der WEA zuständige Behörde geeignet sein. Hierfür 
spricht zunächst, dass die Immissionsschutzbehörde es aus dem Genehmigungsverfahren kennt 
und erfahren darin ist, mit den weiteren Behörden zu korrespondieren und sich abzustimmen. 
Ebenso liegen die Genehmigungsunterlagen samt Bauabnahmen bereits der BImSchG-Behörde 
vor, sodass die Informationen über die jeweilige Anlagenbeschaffenheit bekannt sind. 

Da die gesetzlichen Vorgaben zur Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen nach § 52 
BImSchG die immissionsschutzrechtliche Behörde bereits ermächtigen, die Anlage als solche zu 
überprüfen/überwachen, stellt sich die Überwachung des Rückbaus der Anlage als ein „nächster 
Schritt“ dar. So könnte direkt in § 52 Abs. 1 Satz 3 BImSchG ein Zusatz zum bisherigen Satz 3 ein-

 

137 Ein Beispiel hierfür ist § 17 Abs. 7 BNatschG, der eine Zuständigkeitsverlagerung von der Naturschutzbehörde hin zur Genehmi-
gungsbehörde mit dem Ziel vorsieht, dass die Genehmigungsbehörde überwacht, ob die in der Zulassung vorgesehenen Maßnah-
men auch tatsächlich durchgeführt werden (vgl. hierzu BT.-Drs. 16/12274, S. 59 f.). 
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geführt werden, mit dem diese Zuständigkeitserweiterung im Gesetz angelegt wird. Die Anpas-
sung im Gesetz und an der behördlichen Organisationsstruktur wäre wenig invasiv. Sollte der 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehörde für die Prüfung der relevanten Vorschrif-
ten für Rückbau und Recycling von WEA im Einzelfall die erforderliche Sach- und Fachkenntnis 
fehlen, spricht dies jedenfalls nicht grundsätzlich gegen die Bündelung. Dieser Umstand ließe 
sich dadurch weitgehend entproblematisieren, dass die jeweiligen Fachbehörden, die über die 
Sachkompetenz verfügen, in diesen Einzelfällen im Rahmen der Amtshilfe unterstützen. Flan-
kiert werden müsste diese Neuerung durch eine Regelung, die sicherstellt, dass die Behörde, in 
der sich die Überwachungszuständigkeiten bündeln, auch rechtzeitig (durch die Anlagenbetrei-
ber*innen) über den konkreten Rückbau und das Recycling einer WEA informiert wird. Ande-
renfalls ist zu befürchten, dass trotz einer Zuständigkeitsbündelung ein effektiver Vollzug fak-
tisch leerlaufen würde. 

Alternativ lässt sich erwägen, ob ein neuer Paragraph, beispielsweise systematisch passend nach 
§ 18 BImSchG eingeführt werden kann. Die neue Regelung könnte als § 18a BImSchG „Rückbau 
von immissionsschutzrechtlichen Anlagen“ ins Gesetz aufgenommen werden. Inhaltlich könnte 
überlegt werden, in die neue Regelung neben der Zuständigkeit der Genehmigungsbehörden für 
die Überwachung des Rückbaus beispielsweise auch eine Rückbaubescheinigung zu verankern. 
Diese Bescheinigung könnte die Genehmigungsbehörde nach ordnungsgemäßer Beendigung des 
Rückbaus (ggf. einschließlich einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung) ausstellen. Welche 
Rechtsfolgen bzw. Konsequenzen an das Vorliegen einer solchen Bescheinigung geknüpft wer-
den bzw. rechtlich geknüpft werden dürfen, wäre noch gesondert zu untersuchen. Als Idee kann 
etwa genannt werden, die Rückzahlung/Freigabe der Sicherheitsleistung vom Vorliegen einer 
solchen Bescheinigung abhängig zu machen. Weiter ist zu erwägen, ob eine solche behördliche 
Entscheidung über den Rückbau von WEA etwa auch mit einer Konzentrationswirkung ver-
gleichbar zu § 13 BImSchG ausgestattet werden kann. Dadurch würde gesetzgeberisch jedenfalls 
verdeutlicht, dass die Immissionsschutzbehörde die weiteren Stellen (Bodenschutz, Abfall etc.) 
fachlich weiter beteiligen muss, gegenüber den am Rückbau beteiligten Unternehmen aber die 
alleinige Ansprechpartnerin ist.  

5.1.2 Errichtung einer Stabsstelle in den Ländern (Alternative) 

Sofern die empfohlene Anpassung im BImSchG nicht angestrebt wird oder aus welchen Gründen 
auch immer nicht umsetzbar sein sollte, wäre es auch auf Länderebene denkbar – etwa gestützt 
auf die jeweilige Organisationsgewalt – eine Bündelung der Zuständigkeit umzusetzen. Hier 
wäre etwa die Errichtung einer Stabs- oder Koordinierungsstelle denkbar138, die aus fachtechni-
scher Sicht unter Ziffer 4.1.9 dieses Textes empfohlen wird. In der Sache geht es bei solchen 
Stabs- oder Koordinierungsstellen darum, wie bei der Bündelung der Zuständigkeiten über eine 
Änderung des BImSchG, die behördliche Zuständigkeitsvielfalt für den Rückbau und das Recyc-
ling von WEA zugunsten einer zentralen Stelle aufzulösen. Konkret soll eine Konzentration der 
behördlichen Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich des Anlagenrückbaus eingeführt wer-
den, um eine ganzheitliche Betreuung mit gebündelten Informationen zu gewährleisten. 

Wie eine solche Stabs- oder Koordinierungsstelle in den Ländern zu implementieren ist, lässt 
sich nicht pauschal beantworten. Einerseits ist der organisatorische Aufbau der Länder hetero-
gen. Andererseits bestehen in den Ländern auch unterschiedliche Regelwerke, die die Grundlage 
für den organisatorischen Aufbau bilden. Rechtstechnisch umsetzbar erscheint die Vorgabe zur 

 

138 Bisherige Bemühungen, eine solche Stelle einzurichten, sind jedoch aufgrund unterschiedlicher politischer Ausrichtungen der 
Bundesländer gescheitert. 
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Errichtung einer solchen Stabs- oder Koordinierungsstelle sowohl durch eine Vorgabe in den je-
weiligen Organisationsgesetzen der Länder oder den Zuständigkeitsverordnungen.  

Zu beachten ist, dass eine neu geschaffene Stabs- oder Koordinierungsstelle nur dann sinnvoll ist 
und ihre Aufgaben ausfüllen kann, wenn sie durch die zuständigen Länderbehörden mit Perso-
nal- und Sachressourcen ausgestattet wird.  

5.1.3 Verbindliche Regelungen zum Informationsfluss zwischen den Behörden (Min-
destumsetzungsbedarf) 

Wird die Zuständigkeit für den Rückbau von WEA nicht gebündelt, dann lässt sich als Hand-
lungsbedarf aus diesem Forschungsvorhaben jedenfalls ableiten, dass die Kommunikation zwi-
schen den am Rückbau und Recycling von WEA beteiligten Behörden verbessert werden sollte. 
Nur wenn sämtliche Behörden, deren Zuständigkeit betroffen sind, von dem Rückbau einer WEA 
wissen, können diese auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Dies ist derzeit nicht immer 
der Fall.  

Um den Informationsfluss zu verbessern, bedarf es keiner Anpassungen im Gesetz. In erster Li-
nie geht es darum, die Behördenmitarbeiter für das Zuständigkeitsgeflecht beim Rückbau von 
WEA zu sensibilisieren. Hieran anknüpfend gilt es Strukturen/Verfahren zu etablieren, wie die 
Informationen am effektivsten fließen können. Niedergelegt werden könnten die entsprechen-
den Vorgaben etwa in einer Verwaltungsvorschrift.  

5.2 Einheitliche Definition von „Rückbau“ als Handlungshilfe 
Die befragten Behördenvertreter*innen gaben in der Behördenbefragung an, dass es Probleme 
bereitet, wie beim Rückbau von WEA durch die Behörden vorgegangen werden soll. Zurückfüh-
ren lässt sich dieses Problemempfinden unter anderen darauf, dass der Umfang des Rückbaus 
einer WEA gesetzlich nicht klar geregelt ist. Dies führt in der Praxis dazu, dass beispielsweise 
uneinheitlich beurteilt wird, inwieweit Fundamente zurückgebaut werden müssen. Ebenso be-
steht Unklarheit darüber, ob auch die zu einer baulichen Anlage stets dazugehörigen Wege und 
Straßen ebenfalls zurückgebaut werden müssen, oder ob und unter welchen Umständen die Inf-
rastruktur der WEA bestehen bleiben kann. Aufgelöst werden könnte dieses Problemfeld durch 
eine verbindliche (gesetzliche) Definition des Begriffs „Rückbau“.  

Die Einführung einer einheitlichen Definition durch den Gesetz-/Verordnungsgeber ist ange-
sichts des Ergebnisses der Behördenbefragung grundsätzlich zu empfehlen. Einschränkend ist 
indes anzumerken, dass während der durchgeführten Behördenbefragung der Leitfaden „Anfor-
derungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen“139 durch die LABO ver-
öffentlicht wurde. Ziel dieses Leitfadens ist es, fachliche Empfehlungen aufzustellen, um bundes-
weit einheitliche Anforderungen an einen quantitativ und qualitativ bodenschonenden Rückbau 
von WEA zu etablieren. Adressat dieses Leitfadens sind dabei insbesondere die Behörden, in de-
ren Zuständigkeiten der Rückbau und das Recycling von WEA fällt. Der Leitfaden enthält für die 
wesentlichen in der Praxis des Rückbaus von WEA auftretenden Fragen einen fachlich fundier-
ten Standpunkt.  

 

139 LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2020.  
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Mit Blick auf den Leitfaden der LABO sollte daher zunächst geschaut werden, ob sich dieser in 
der Praxis bewährt und sich die praktischen Fragestellungen der Behörden mit diesem lösen las-
sen. Erst wenn sich kurz- oder mittelfristig herausstellen sollte, dass dies nicht der Fall ist, sollte 
der Weg über eine zwingende (gesetzliche) Begriffsdefinition gegangen werden.  

5.2.1 Anforderungen an die Definition 

Sollte sich zeigen, dass der Leitfaden der LABO die bestehenden Probleme zum Umfang des 
Rückbaus von WEA nicht ausreichend löst, erscheint es sinnvoll, für eine dann gebotene (gesetz-
liche) Begriffsdefinition auf die bestehenden Formulierungen in einigen Windenergieerlassen 
der Länder aufzubauen. Als gemeinsamer Kern des dortigen Begriffsverständnisses lässt sich 
folgende Definition festhalten:  

„Rückbau ist die Beseitigung der Anlage bzw. des Vorhabens, welche(s) der 
bisherigen Nutzung diente und insoweit die Herstellung des davor beste-
henden Zustandes.“ 

Zwar hat insbesondere die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens durchgeführte Behördenbe-
fragung deutlich gemacht, dass die o.g. Definition nicht vollumfänglich ist. Als Grundlage lässt 
sich dieses Begriffsverständnis aber heranziehen. Gesetzgeberisch könnte – sofern für erforder-
lich gehalten – ergänzt werden, dass Fundamente und Nebenanlagen auch von der Rückbau-
pflicht erfasst werden sollen. 

5.2.2 Gesetzliche Verankerung in § 249 BauGB  

Sofern eine einheitliche Definition notwendig werden sollte (hierzu vorstehend), ist es zu emp-
fehlen, diese in ein Regelwerk des Bundes aufzunehmen.140  

Die denkbare Alternative, dass jedes Bundesland eine eigene Definition erlässt und etwa in sei-
nem eigenen Windenergieerlass aufnimmt, erscheint wenig sinnvoll. Mit Blick auf die ge-
wünschte Vereinheitlichung würde diese Alternative zu zeitlichen und womöglich auch sachli-
chen Verzögerungen führen. Denn es steht den Ländern natürlich frei, eigene Formulierungen zu 
wählen und diese dann festzusetzen. Eine Verankerung der Begriffsdefinition im Landesrecht 
hätte im schlechtesten Falle zur Folge, dass 16 verschiedene Definitionen existieren. Dies ist 
nicht im Sinne der in der Behördenbefragung geforderten Einheitlichkeit. 

Fraglich ist somit, in welches Regelwerk des Bundes sich sinnvollerweise eine Definition des Be-
griffs „Rückbau“ aufnehmen ließe. Weder das Bundesnaturschutzgesetz, das Bundesboden-
schutzgesetz noch das Bundes-Immissionsschutzgesetz bieten den sachlich korrekten Rahmen 
für eine Rückbaudefinition. Somit kommt hier nur eine Anpassung im BauGB in Betracht. Das 
BauGB zählt zum Bauplanungsrecht, für dessen Erlass bzw. Anpassung die Gesetzgebungskom-
petenz beim Bund liegt (Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG)  

Konkret drängt sich eine Anpassung des § 249 BauGB – „Sonderregelungen zur Windenergie“ 
auf. Zwar verweist dieser Paragraph in seinem zweiten Absatz auf die nach § 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 
BauGB aufgestellten Bebauungspläne, die Gebiete für WEA festsetzen und auf die Möglichkeit, 
weitere Festsetzungen zu treffen. Dem Plangeber wird aber konkret auch die Möglichkeit einge-
räumt, WEA erst zulässig werden zu lassen, wenn andere WEA im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes innerhalb einer angemessenen Frist „zurückgebaut“ werden. Da der Gesetzgeber 

 

140 Aufgrund der allgemein gewählten Formulierung der Rückbaudefinition wäre auch eine Verankerung in § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB 
grundsätzlich denkbar, sodass die Rückbaudefinition für alle dort geregelten privilegierten Vorhaben gelten könnte und nicht nur 
einen Sondertatbestand für WEA schafft. 
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hier den Begriff „zurückgebaut“ im Zusammenhang mit WEA selbst nutzt, erscheint diese Stelle 
passend für eine Legaldefinition. Beispielsweise könnte somit die Definition als Satz 4 in den 
§ 249 Abs. 2 BauGB eingefügt werden.  

Aufgrund des geringen Änderungsaufwandes durch den Bundesgesetzgeber an einem Paragra-
phen im Baugesetzbuch und der nur eingeschränkten Folgen für die Länder, erscheint diese Vor-
gehensweise vorzugswürdig. 

5.3 Muster für Nebenbestimmungen zum Rückbau  
Um den Rückbauumfang für alle am Verfahren Beteiligten von vornherein deutlich zu machen 
und zu adressieren, bietet sich – insbesondere für zukünftig noch zu erteilende Genehmigungen 
zur Errichtung und dem Betrieb von WEA – die Verwendung von entsprechenden Nebenbestim-
munen an.  

Einen Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht (Genehmigung auf Errichtung und Betrieb 
einer WEA), darf allerdings nur mit einer Nebenbestimmung versehen werden, wenn dies durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist, oder wenn so sichergestellt werden soll, dass die gesetzlichen 
Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden. Im Falle einer Nebenbestimmung in Be-
zug auf den Rückbau kommt die zweite Variante – Sicherstellung, dass gesetzliche Vorausset-
zungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden – in Betracht. In diesem Zusammenhang bestehen 
wiederum verschiedene Möglichkeiten, die es bei der konkreten Formulierung der Nebenbe-
stimmung zu beachten und zu unterscheiden gilt. Nach § 36 Abs. 2 VwVfG unterscheidet das Ge-
setz erstens zwischen einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt (sog. Befristung); 
zweitens einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung oder ei-
ner Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses abhängt (sog. Bedin-
gung); drittens einem Widerrufsvorbehalt, der viertens mit einer Bestimmung, durch die dem 
Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unterlassen vorgeschrieben wird (sog. Auflage) kombiniert 
wird; und fünftens einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung 
einer Auflage. Grundsätzlich gilt nach § 36 Abs. 3 VwVfG, dass eine Nebenbestimmung dem 
Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlaufen darf. 

Im Rahmen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung kann diese gemäß § 12 Abs. 1 
BImSchG (lex specialis vor § 36 VwVfG) mit Nebenbestimmungen in Form von Bedingungen o-
der Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die Erfüllung der in § 6 genann-
ten Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen. 

Dies vorangestellt, werden im Folgenden Vorschläge für die Formulierung von Nebenbestim-
mungen unterbreitet. Die Vorschläge knüpfen dabei an den in den verschiedenen Erlassen der 
Länder vorzufindenden Formulierungen an und betreffen einerseits den Umfang der Rückbau-
pflicht und andererseits deren (finanzielle) Absicherung durch eine Sicherheitsleistung. Ziel ist 
es, durch die Verwendung von Vorlagen Einheitlichkeit in der Behördenpraxis zu schaffen.  

Empfohlen wird dabei, die Nebenbestimmungen als Auflagen auszugestalten. Die Alternative der 
aufschiebenden Bedingung erscheint insbesondere mit Blick auf den durch die Bundesregierung 
geplanten Ausbau der Windenergie und der notwenigen Beschleunigung von Genehmigungsver-
fahren, als problematisch. Des Weiteren ließe sich eine Bedingung, die erst zum Genehmigungs-
ende – nämlich beim Rückbau – relevant wird, nicht bei Genehmigungserteilung durchsetzen. 
Die Nichteinhaltung einer Bedingung hat zur Folge, dass die Genehmigung nicht wirksam wird. 
Diese Konstellation passt somit nicht zum verfolgten Zweck der Sicherung des Rückbaus. 
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Die Rückbauverpflichtung ließe sich in den Genehmigungsbescheid zur Errichtung und zum Be-
trieb der WEA etwa durch folgende Nebenbestimmung aufnehmen: 

„Nach Betriebseinstellung oder dauerhafter Nutzungsaufgabe ist die bauli-
che Anlage (konkrete Bezeichnung der WEA, Anlagenteile, Nebenanlagen, 
Leitungen, Wege und Plätze), die auf dem Grundstück […] Gemarkung […], 
Flur […], Flurstück […] errichtet ist, innerhalb von sechs Monaten nach Be-
triebseinstellung oder dauerhafter Aufgabe ihrer Nutzung oder einer ge-
mäß § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB bauplanungsrechtlich zulässigen An-
schlussnutzung vollständig zurückzubauen und Bodenversiegelungen zu 
beseitigen.“  

Eine Musterbestimmung zur Beseitigung der Fundamente kann derzeit nicht verfasst werden, da 
– wie unter Ziffer 2.1.1.2 festgestellt und unter Ziffer 5.2.1 ergänzt – es derzeit an einer gesetzli-
chen Regelung fehlt, ob Fundamente vollständig zurückgebaut werden müssen. Nach Beseiti-
gung dieser Unklarheiten durch den Gesetzgeber, sollten auch hier Formulierungsvorschläge o-
der Musterbestimmung formuliert werden. 

Die finanzielle Absicherung der Rückbaupflicht ließe sich in den Genehmigungsbescheid zur Er-
richtung und zum Betrieb der WEA etwa durch folgende Nebenbestimmung aufnehmen: 

„Zur finanziellen Absicherung des Rückbaus der beantragten baulichen An-
lage (konkrete Bezeichnung der WEA, Anlagenteile, Nebenanlagen, Leitun-
gen, Wege und Plätze), die auf dem Grundstück […] Gemarkung […], Flur 
[…], Flurstück […] errichtet wird, und der Beseitigung der Bodenversiege-
lung ist spätestens mit der Baubeginnsanzeige eine Sicherheitsleistung zu-
gunsten [Genehmigungsbehörde] in Form einer [Art der gewählten Sicher-
heitsleistung] in Höhe von […] Euro zu erbringen.“ 

Weitere Textbausteine für rückbauspezifische Auflagen in der Genehmigung zur Errichtung und 
den Betrieb einer WEA enthält auch der Leitfaden „Anforderungen des Bodenschutzes an den 
Rückbau von Windenergieanlagen“141 der LABO. 

5.4 Einheitliche Berechnungsgrundlage für die Sicherheitsleistung 
In diesem Forschungsvorhaben wurden die Ansätze der Länder zur Berechnung der Sicherheits-
leistung für den Rückbau von WEA untersucht. Als Ergebnis dieser Untersuchung wird die Ein-
führung eines transparenten und einfach anwendbaren Kalkulations- und Entscheidungsinstru-
ment für Behörden in Bezug auf die Sicherheitsleistung empfohlen (vgl. Ziffer 3.3). Hierbei soll 
auf die Investitionskosten der WEA abgestellt und diese an entsprechende Preisindizes des sta-
tistischen Bundesamtes gekoppelt werden. Konkret wurde in der vergleichenden und bewerten-
den Prüfung herausgearbeitet, dass die bestehende Formel zur Berechnung der Sicherheitsleis-
tung aus dem Windenergieerlass von Nordrhein-Westfalen vom 08.05.2018 (mit Stand vom 
29.10.2021) aus mehreren Gründen als vorzugswürdig gilt. Demnach sollte die Sicherheitsleis-
tung zukünftig allgemein wie folgt berechnet werden: 

Gesamtinvestitionskosten [Euro] x 6,5% = Betrag der Sicherheitsleistung [Euro] 

 

141 LABO, Anforderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen, 2020, S. 60 ff.  
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Gesamtinvestitionskosten meint die Summe der Erstehungs-, Errichtungs- und Beschaffungskos-
ten der WEA.142 Als Preisindizes, an die die Summe gekoppelt werden kann, bietet sich die für die 
Bauwirtschaft, Bauarbeiten (Hochbau) für gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am Bau-
werk an (vgl. Ziffer 3.3.3). Lediglich in besonders gelagerten Einzelfällen sollte – im Einklang mit 
der Regelung im Windenergieerlass aus Nordrhein-Westfalen – die Höhe der Sicherheitsleistung 
abweichend festgelegt werden.  

Das Forschungsvorhaben hat zwar ergeben, dass sich die Höhe der festgelegten Sicherheitsleis-
tung bislang in der Praxis noch nicht bewähren musste, dennoch sehen sowohl die befragten Be-
hörden als auch die weiteren Akteur*innen der Branche die Gefahr, dass die Sicherheitsleitun-
gen zukünftig nicht ausreichen werden. Hintergrund für diese Annahme sind befürchtete stei-
gende Entsorgungskosten und die Inflation. Vor diesem Hintergrund hat das Forschungsvorha-
ben einen grundsätzlichen Konsens dahin aufgezeigt, dass die Sicherheitsleistung möglichst 
exakt berechnet werden sollte.  

Dies wäre sicherlich dadurch zu erreichen, wenn die in diesem Forschungsvorhaben validierte 
Berechnungsgrundlage gesetzlich und/oder untergesetzlich verankert würde. Denkbar und na-
heliegend wäre etwa die Anpassung des § 35 Abs. 5 BauGB. Konkret könnte in diese Regelung 
nach dem Satz „Die Baugenehmigungsbehörde soll durch nach Landesrecht vorgesehene Baulast 
oder in anderer Weise die Einhaltung der Verpflichtung nach Satz 2 sowie nach Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe g sicherstellen“ ein weiterer Satz zur Berechnung der Sicherheitsleistung 
aufgenommen werden. Dieser könnte beispielsweise wie folgt lauten: 

„Wenn nichts Gegenteiliges nachgewiesen wird, kann von einer Sicherheits-
leistung in Höhe von 6,5 Prozent der Gesamtinvestitionskosten ausgegan-
gen werden.“ 

Die Anpassung des Baugesetzbuches erscheint in diesem Zusammenhang jedoch als maximal in-
vasiv und in der Sache wohl auch nicht erforderlich. Insbesondere im Bund-Länder-Gespräch ha-
ben die teilnehmenden Behördenvertreter*innen aufgrund der vorgestellten (Zwischen-)Ergeb-
nisse dieses Forschungsvorhabens die Bereitschaft erkennen lassen, die Berechnung der Sicher-
heitsleistung zukünftig entsprechend der präsentierten Forschungsergebnisse durchführen zu 
wollen. Soweit in den Ländern etwa die jeweilige Erlasslage zukünftig die Berechnung der Si-
cherheitsleistung auf Grundlage der vorliegenden Forschung vorgibt, wäre eine Anpassung von 
gesetzlichen Regelungen entbehrlich. Förderlich könnte es hierfür sein, wenn durch das Bundes-
umweltministerium oder auch das Umweltbundesamt, als zuständig Fachbehörde, eine entspre-
chende Empfehlung ausgesprochen wird. Ebenfalls denkbar ist, dass durch die Bund-/Länderar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) eine Empfehlung, etwa in Form eines Vollzugshin-
weises, ausgesprochen wird.  

Empfohlen wird somit, die vorzugswürdige Berechnung der Sicherheitsleistung anhand der Ge-
samtinvestitionskosten – ggf. flankiert durch Empfehlungen vom Bundesumweltministerium 
und/oder Umweltbundesamt – auf Landesebene durch entsprechende Erlasse verbindlich vor-
zugeben. Genutzt werden könnten die Erlasse auch, um beispielsweise die Ausnahmen genauer 
zu beschreiben, bei denen die Sicherheitsleistung abweichend berechnet werden soll. Erfolgen 
sollte dies sinnvollerweise durch die Nennung von nicht abschließenden Regelbeispielen. Hier 
sei nur als ein Beispiel die Pfahlgründungen genannt, die sowohl in der Errichtung als auch im 
Rückbau deutlich höhere Kosten verursachen als Standardfundamente.  

 

142 Zur Bestimmung der Gesamtinvestitionskosten kann dabei etwa die DIN 276 als Anhaltspunkt herangezogen werden. Diese Her-
angehensweise wurde im Bund-Länder-Gespräch von einem Behördenvertreter vorgestellt und wird als sinnvoll erachtet.  
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Der Untersuchung in einem weiteren Vorhaben vorbehalten bleibt die Frage, ob eine Sicher-
heitsleistung rechtssicher in der Form festgelegt werden kann, dass Rückbaukosten alle drei o-
der vier Jahre aktualisiert und die Sicherheitsleistung dann entsprechend angepasst werden 
muss („Fortschreibungspflicht der Sicherheitsleistung“). Dieser Gedanke wurde im Bund-Län-
der-Gespräch unter Hinweis auf die inflationsbedingte Kostensteigerung und Branchengespräch 
unter Hinweis auf den offshore-Bereich aufgeworfen, in dem solche Regelungen praktiziert wer-
den. Tatsächlich sollen auch für onshore-WEA vereinzelt Genehmigungen erlassen worden sein, 
die eine solche Regelung zur Fortschreibung der Sicherheitsleistung enthalten, wie ein anderer 
Teilnehmer des Branchengesprächs mitteilte.  

Nicht nur aber insbesondere dann, wenn eine „Fortschreibungspflicht der Sicherheitsleistung" 
rechtmäßiger Weise festgelegt werden kann, stellt sich die Frage, ob prognostizierte Erlöse aus 
der Verwertung von werthaltigen Abfallfraktionen aus dem Rückbau der WEA bei der Ermitt-
lung der Höhe der Sicherheitsleistung reduzierend zu berücksichtigen sind. Bei der Beurteilung 
dieser Frage lassen sich ggf. Parallelen zu der Diskussion ziehen, die hinsichtlich der für Ab-
fallentsorgungsanlagen zu stellenden Sicherheitsleistung geführt wird. Ungeachtet der rechtli-
chen Beurteilung ist in tatsächlicher Hinsicht zu beachten, dass Erlösmöglichkeiten für die Be-
hörde, die in Verwertung einer Sicherheitsleistung den Rückbau und das Recycling einer WEA 
übernimmt, regelmäßig schlechter sein dürften als die, die Betreiber*innen der WEA unter Nut-
zung seiner Geschäftskontakte hat.  

5.5 Herstellerinformationen und Rückbaukonzept 
Eine gute Rückbaupraxis einschließlich eines hochwertigen Recyclings der beim Rückbau anfal-
lenden Abfälle ist – wie dieses Forschungsvorhaben gezeigt hat – nur möglich, wenn die (techni-
schen) Informationen für den Rückbau und die Folgeverfahren (insbesondere die Vorbereitung 
zum Recycling und das Recycling selbst) für die in der WEA eingesetzten Materialien und Kom-
ponenten den Akteur*innen bekannt sind. Anhand der Ergebnisse der durchgeführten Bran-
chenbefragung, einer Analyse einschlägiger wissenschaftlicher Literatur sowie technischer Leit-
fäden wurde in diesem Text ein Katalog der rückbaurelevanten Informationen erstellt (vgl. Ziffer 
4.1.9), die in digitaler Form zur Verfügung stehen sollten.  

Die als besonders rückbaurelevant eingestuften Informationen liegen – so das Ergebnis der 
Branchenbefragung – in der Regel auch zum Zeitpunkt des Rückbaus vor. Von einem optimalen 
Zustand ist in diesem Kontext dennoch nicht zu sprechen. Denn es ist zum einem unklar, mit 
welchem Zeit- und Kostenaufwand die Informationen tatsächlich beschafft wurden; ob insoweit 
also bereits sog. Best Practices entstanden sind. Zum anderen lässt sich aus den Ergebnissen der 
Branchenbefragung nicht eindeutig ableiten, welche Akteursgruppe über welche Informationen 
verfügt.  

Ein standardisiertes (digitales) Formblatt sowie eine ebenfalls digitale lückenlose Lebenslauf-
akte, über das die Informationen für den Rückbau erfasst werden, ist daher wünschenswert. Die-
ses würde für WEA die Möglichkeit bzw. die Grundlage einer weitgehenden Standardisierung 
der im Zusammenhang mit Rückbau und Recycling erforderlichen Schritte schaffen. Auch wäre 
es für die Behörden leichter, Informationen zu plausibilisieren und auf Vollständigkeit zu bewer-
ten. Hierbei sind insbesondere die Aspekte Rückbaumethodik, Rückbauumfang und technische 
Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes in den Blick zu nehmen. Eine Orien-
tierung kann hier der in diesem Forschungsvorhaben beschriebene Ablauf eines nachhaltigen 
Rückbaus gemäß DIN SPEC 4866 bieten. Ebenfalls ist zu empfehlen, dass relevante Regularien 
gebündelt werden, welche den Rückbauprozess von onshore-WEA spezifizieren und ausarbei-
ten. 
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Auch wenn eine weitgehende Standardisierung wünschenswert wäre, muss beachtet werden, 
dass mit einem solchen Prozess auch die Gefahr einhergeht, dass „falsche“ Standards gesetzt 
werden. Abweichungen sollten daher im Einzelfall – etwa zum Schutz der Umwelt – möglich 
bleiben. Werden Abweichungen vom Standard festgestellt, so sollten diese Abweichungen durch 
Nachweise von den Rückbau- und Abbruchunternehmen (gegenüber einer kontrollierenden Be-
hörde) begründet werden (müssen).  

Ziel der (möglichst) standardisiert zu erfassenden rückbaurelevanten Herstellerinformationen 
soll es sein, eine digitale „lückenlose Lebenslaufakte nach DIN 77005 “ (oft auch als digitaler Pro-
duktpass benannt) zu erhalten, die den mit dem Rückbau/dem Recycling der WEA betrauten Un-
ternehmen sämtliche Informationen zur Verfügung stellt, die für einen nachhaltigen Rückbau 
erforderlich sind. Das Forschungsprojekt hat diesbezüglich allerdings auch deutlich gemacht, 
dass zwischen den beteiligten Akteur*innen widerstreitende Interessen bestehen, die einer 
Standardisierung bzw. bereits der Erstellung eines Standards für Herstellerinformationen In 
Form der „lückenlosen Lebenslaufakte“ entgegenstehen. So lassen die Ergebnisse der Branchen-
befragung erkennen, dass Informationen, die seitens der Abbruch- und Rückbauunternehmen 
sowie der Entsorgungs- und Recyclingunternehmen als besonders relevant eingestuft werden, 
von Hersteller*innen als besonders sensibel bewertet (Ziffer 4.1.4) werden.  

Dennoch ist für die anzustrebende „lückenlose Lebenslaufakte“ zu empfehlen, möglichst eine 
einvernehmliche Lösung über die Branchenverbände anzustreben; etwa in der Form einer 
Selbstverpflichtung gegenüber dem Staat. Nach Abstimmung mit dem (Branchen-)Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) zum Thema Selbstverpflichtung gibt es po-
sitive Signale. So wollen sich bestimmte Hersteller*innen von WEA an einem umweltfreundli-
chen Rückbau von WEA dadurch beteiligen, dass sie für jede WEA einen Stilllegungsplan erstel-
len, der sich wiederum auf die beste verfügbare Technologie/Praxis erstreckt. Diese Vorgehens-
weise soll für alle Projekte, die einer Genehmigung mit Öffentlichkeitsbeteiligung bedürfen, gel-
ten. Gleichzeitig wurde betont, dass die Mitglieder des VDMA ihren Kunden zum derzeitigen 
Zeitpunkt bereits Demontageanleitungen zur Verfügung stellen, die den Recyclingunternehmen 
Spezifikationen für die Produktentsorgung geben. Eine Ausweitung dieser Kompromissbereit-
schaft könnte dem hiesigen Problem Abhilfe schaffen. Dabei ist aber stehts der Dialog mit dem 
Branchenverbänden zu suchen. Denn eine Vielzahl an (gerichtlichen) Auseinandersetzungen 
zwischen Unternehmen darüber, ob einzelne Informationen offenzulegen oder als Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnis geschützt sind, lassen befürchten, dass eine konsensuale Einigung schwer 
zu erzielen sein wird. In diesem Fall wäre eine gesetzliche/untergesetzliche Regelung zu erwä-
gen. Letztgenannte Alternative dürfte aber nicht unproblematisch sein. Insbesondere die Frage, 
ob für bestimmte Informationen abstrakt in einer Norm ausgeschlossen werden kann/darf, dass 
es sich bei dieser Information für ein konkretes Unternehmen um ein Betriebs- und Geschäftsge-
heimnis handelt, erscheint bedenklich. Ob hier etwa die gesetzgeberische Technik der Verwen-
dung von Regelbeispielen oder widerlegbaren Vermutungen weiterhilft, wäre ggf. in einem wei-
teren Vorhaben zu untersuchen. Die insoweit nur skizzierten Fragen/Probleme verdeutlichen 
aber die Vorteile einer vorrangig anzustrebenden einvernehmlichen Einigung. 
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5.6 Etablierung eines Informationsstandards 
Zur Etablierung eines Informationsstandards wurden im Rahmen dieses Textes vier zentrale 
Strategien mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen beschrieben. Im Einzelnen sind dies: 

► Informationsstandard als Teil der Anlagengenehmigung (Ziffer 4.2.1) 

► Informationsstandard durch den Eintrag in das Markstammdatenregister (Ziffer 4.2.2) 

► Informationsstandard mit Dokumentation der technischen Betriebsführung (Ziffer 4.2.3) 

► Informationsstandard als Dienstleistungsangebot der Hersteller*innen (Ziffer 4.2.4). 

Festzuhalten ist: Keine dieser Strategien weist ausschließlich Vorteile auf. Sämtliche Strategien 
bieten Vor- und Nachteile. Ob die Vor- oder die Nachteile überwiegen, ist dabei nicht eindeutig. 
Vielmehr hängt die Beurteilung dieser Frage davon ab, wie der jeweilige administrative Auf-
wand, die damit verbundenen Kosten und der tatsächlich zu erzielende Mehrwert bewertet und 
zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. 

Ausgehend von dem Ziel, durch die Etablierung eines Informationsstandard die für einen Rück-
bau erforderlichen Informationen möglichst vollumfänglich im Rückbauzeitpunkt den Abbruch- 
und Recyclingunternehmen zur Verfügung stellen zu können, lassen sich jedoch Präferenzen er-
kennen. Vorzugswürdig sind dabei die Strategien, die das Führen einer lückenlosen Lebenslauf-
akte nach DIN 77005:2018-09 der WEA ermöglichen.  

Informationen für den Rückbau als Voraussetzung für Anlagengenehmigungen sind daher ten-
denziell ungeeignet. Diese Strategie zeichnet sich gerade durch den unzureichenden Einbezug 
von rückbaurelevanten Informationen der technischen Betriebsführung (Reparaturen, Ersatz-
teile etc.) aus (vgl. Ziffer 4.1.2). Mit identischer Erwägung lässt sich auch der Informationsstan-
dard mittels „Dienstleistungsangebot der Hersteller*innen“ als tendenziell weniger geeignet ein-
ordnen. Denn Hersteller*innen einer WEA wiederum verfügen nicht über die Informationen, die 
sich erst aus der fortlaufenden Entwicklung der WEA (Reparaturen, Instandhaltung) ergeben 
(vgl. Ziffer 4.2.4). In beiden Alternativen müssen die rückbaurelevanten Informationen, die in 
der Betriebsphase der WEA entstehen durch Anlagenbetreiber*innen erst zur Verfügung gestellt 
werden.  

Vorzugswürdig sind demnach die Wege Informationen gemäß Standard ins Markstammdatenre-
gister einzutragen (Ziffer 4.2.1), und durch Dokumentation der technischen Betriebsführung ge-
mäß DIN 77005:2018-09 zu schaffen (Ziffer 4.2.4). Welche dieser Strategien wiederum vorzugs-
würdig ist, ist uneindeutig. Einerseits zeichnen sich beide Strategien durch einen hohen fortlau-
fenden Aufwand aus, der stets weiter zu erbringen ist; bieten auf der anderen Seite jedoch auch 
vielversprechende Vorteile (vgl. hierzu Ziffern 4.2.1 und 4.2.4). Hier hat insbesondere das Bran-
chengespräch gezeigt, dass dem Eintrag rückbaurelevanter Herstellerinformationen ins Markt-
stammdatenregister erhebliche Bedenken entgegengebracht wurden. Dieses sei schon zu einem 
anderen Zweck konzipiert; auch bestehen Bedenken, dass durch die Steigerung der Datenmenge 
im Marktstammdatenregister die Übersichtlichkeit und Kapazität der Datenbank leiden werde. 

Erfolgreich wird sich ein Informationsstandard letztlich nur etablieren lassen, wenn dieser die 
Akzeptanz der beteiligten Stakeholder genießt. Mit Blick auf die Akzeptanz in der Branche ist 
nicht unproblematisch, dass sich die Entsorgungs- und Recyclingunternehmen in der Branchen-
befragung einstimmig für eine Archivierung der Informationen innerhalb der Anlagengenehmi-
gung ausgesprochen haben. Die Hersteller*innen wiederum bevorzugen eine Dokumentation 
und Archivierung durch die Anlagenhersteller*innen selbst. 
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Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen, ist ein Informationsstandard mittels Do-
kumentation der technischen Betriebsführung tendenziell am vorzugswürdigsten. Hierbei ist al-
lerdings zu beachten, dass eine von der technischen Betriebsführung zu führende „Lebenslauf-
akte einer WEA“ nur dann lückenlos sein kann, wenn der Grundbestand der Daten (Material, 
Komponenten, Demontageanleitungen etc.) durch Hersteller*innen zur Verfügung gestellt wird. 
Soweit Hersteller*innen der WEA über einzelne Informationen selbst nicht verfügen, etwa weil 
Komponenten zugekauft werden, sind Hersteller*innen ihrerseits auf die zur Verfügungstellung 
von Daten angewiesen. Der insoweit erforderliche Informationsfluss sollte idealerweise auf 
Grundlage einer Selbstverpflichtung der Branche erfolgen.143 Diese gilt es möglichst kurzfristig 
anzustreben und zu etablieren. Sofern diese nicht erreicht werden kann, könnte eine entspre-
chende Verpflichtung gesetzlich festgeschrieben werden. Der Anknüpfungspunkt hierfür könnte 
in den Regelungen der erweiterten Herstellerverantwortung (§§ 23 ff. KrWG) liegen. Hinsicht-
lich der Rechtmäßigkeit und/oder die Ausgestaltung einer solchen Pflicht besteht allerdings 
noch weiterer Forschungsbedarf. 

 

143 Bei Selbstverpflichtungen ist zu berücksichtigen, dass diese nur die Unternehmen bindet, die der Verpflichtung beigetreten sind. 
Weitere (ausländische) Unternehmen werden von der Selbstverpflichtung nicht erfasst und unterfallen damit nicht deren Regeln. 
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6 Herstellerverantwortung 
Das 1996 nach einer zweijährigen Gewöhnungsfrist in Kraft getretene erste Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz144 enthielt etwas grundsätzlich Neues: Statt mit Methoden am end-of-
the-pipe die Umwelt schützen zu wollen, soll es nun auch um Maßnahmen an einer der Quellen 
der Abfallentstehung gehen, um Produkte und ihre Produktion. Abfälle sollen, ggf. nach entspre-
chender Vorbehandlung, als sekundäre Rohstoffe Verwendung finden und primäre Rohstoffe da-
mit zum Teil ersetzen. Die Abfallwirtschaft soll damit zu einem wichtigen Instrument einer inte-
grierten Ressourcenwirtschaft erweitert werden. 

Ein solch neues Denken und Handeln war auch dringend notwendig, denn die Abfallmengen wa-
ren wegen steigendem Wohlstand, höherem Konsum und stärkerer Industrialisierung stark an-
gewachsen. Gleichzeitig wurden die Abfälle wegen neuer Produkte, deren Inhaltsstoffen und 
Herstellungsverfahren immer komplexer und damit schwieriger zu behandeln. Der Begriff einer 
Produktverantwortung im Sinne des neuen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (von 1996) 
bedeutete also insbesondere die Einführung einer erweiterten Herstellerverantwortung, um 
eine bessere Kreislaufführung von Ressourcen zu ermöglichen.  

Da der Staat im marktwirtschaftlichen System aus guten Gründen nicht die Beschaffenheit von 
Produkten vorgeben kann (Ausnahmen können hinsichtlich der Vermeidung oder Verringerung 
sehr gefährlicher oder umweltschädlicher Stoffe gelten), mussten andere Wege gefunden wer-
den, um Hersteller*innen im Inland und Importeur*innen von Produkten ausländischer Herstel-
ler*innen zur Übernahme einer solchen erweiterten Herstellerverantwortung zu veranlassen. 
Dabei sind die Regeln des EU-Binnenmarktes zu berücksichtigen, sowie die inzwischen weltweit 
verknüpften Produkt- und Rohstoffketten. 

Um das Instrument der Produktverantwortung bezogen auf WEA kritisch zu durchleuchten, 
werden die bisher damit geregelten Bereiche bewertet, damit Vor- und Nachteile für andere An-
wendungsbereiche deutlich werden. Wenn ein Regelungsbedarf beim Rückbau von WEA be-
steht, sollte hinsichtlich der Anwendbarkeit einer Produktverantwortung eine möglichst 
schlanke Regelung im Vordergrund stehen, um den politisch angestrebten verstärkten Ausbau 
der Nutzung von erneuerbaren Energien sinnvoll zu fördern und nicht unnötig zu behindern. 

6.1 Der gesetzliche Rahmen für die Produktverantwortung 
Ein Paradigmenwechsel, weg von der Beseitigungsorientierung hin zur Vermeidung und zur 
Verwertung von Abfällen, erfolgte im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz von 1994.145 Es 
wurde ein neuer Abschnitt zum Thema Produktverantwortung eingefügt, der seitdem nur unwe-
sentlich geändert wurde. Hinsichtlich einer Anwendbarkeit des Instruments Produktverantwor-
tung auf WEA und Energie-Speichersysteme, ist zunächst das derzeit geltende Abfallrecht146 da-
raufhin zu prüfen. 

Hierbei ist zu beachten, dass das Gesetz hinsichtlich der Abfallentsorgung bereits wichtige Rege-
lungen enthält, die, insbesondere auch von Abfallbesitzer*innen (z.B. den Betreiber*innen einer 

 

144 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen vom 27.09.1994 
(BGBl. l S. 2705). 

145 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen vom 27.09.1994 
(BGBl. l S. 2705). 

146 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 
24.02.2012 (BGBl. l S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436). 
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WEA für die bei Wartung, Reparatur, Rückbau anfallenden Abfälle), zu beachten sind. Von Be-
deutung in diesem Zusammenhang sind: 

§ 6 Die Abfallhierarchie mit der Rangreihenfolge: 

 ► Vermeidung 
► Vorbereitung zur Wiederverwendung 
► Recycling 
► Sonstige Verwertung 
► Beseitigung 

§ 7 Grundpflichten 

 ► Abfallvermeidung nach § 13 und Verordnungen nach §§ 24, 25 
► Verwertungspflicht (entfällt, wenn Beseitigung den Schutz von Mensch und Um-

welt besser gewährleistet) 
► Verwertung muss ordnungsgemäß und schadlos sein 
► Pflicht zur Verwertung, wenn technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar 

§ 8 Rangfolge und Hochwertigkeit der Verwertung 

§ 9 Getrennthaltung von Abfällen zur Verwertung 

§ 9a Vermischungsverbot bei gefährlichen Abfällen 

§ 10 Verordnungsermächtigung der Bundesregierung für bestimmte Maßnahmen zur 
Kreislaufwirtschaft 

§ 50 Nachweispflichten für gefährliche Abfälle 

§ 58 Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation bei nach § 4 BImSchG genehmigungsbe-
dürftigen Anlagen 

Um über diese (nicht abschließend) genannten wichtigen Vorschriften hinaus Maßnahmen zur 
Produktverantwortung im Sinne einer erweiterten Herstellerverantwortung zu erreichen, ent-
hält das derzeit geltende Kreislaufwirtschaftsgesetz die §§ 23-27. Diese beinhalten allgemeine 
Anforderungen an Hersteller*innen und Vertreiber*innen (§ 23), Verordnungsermächtigungen 
an die Bundesregierung zur Umsetzung der Produktverantwortung (§§ 24,25) und schließlich 
Vorgaben für freiwillige Maßnahmen der Marktbeteiligten (§§ 26, 26a, 27).  

Alle Forderungen des § 23 KrWG bedeuten eine latente Grundpflicht der Produktverantwortung. 
Sie soll die Betroffenen zu Selbstverpflichtungen ermuntern; zwingend werden alle derartigen 
Maßnahmen erst durch entsprechende Rechtsverordnungen der Bundesregierung (§§ 24-
25 KrWG). 

§ 23 Abs. 1 KrWG legt fest, dass (offenbar) jeder, der Erzeugnisse entwickelt, herstellt, be- oder 
verarbeitet oder vertreibt nun zur Erfüllung der Ziele der Kreislaufwirtschaft die Produktverant-
wortung trägt. Dies gilt also schon mal generell für alle Hersteller*innen von Produkten, aber 
auch für den Handel. Produkt könnte in diesem Sinn auch eine WEA sein. Umgesetzt und einge-
fordert kann diese Verantwortung allerdings nur nach Maßgabe von Verordnungen der Bundes-
regierung (siehe weiter unten: Verordnungsvorbehalt in § 23 Abs. 4 KrWG). Produktverantwor-
tung in diesem Sinn bedeutet, dass Erzeugnisse möglichst so zu gestalten sind, dass bei ihrer 
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Herstellung und ihrem Gebrauch das Entstehen von Abfällen vermindert wird (das zielt mög-
lichst auf die Vermeidung von Produktionsabfällen und von Betriebsabfällen), und, dass die nach 
dem Gebrauch der Produkte entstehenden Abfälle umweltverträglich verwertet oder beseitigt 
werden (das zielt auf die umweltverträgliche Entsorgung der Produkte am Ende ihrer Lebens-
dauer). 

§ 23 Abs. 2 KrWG enthält eine erläuternde und konkretisierende Aufzählung von Anwendungsge-
bieten für die Produktverantwortung, die insbesondere in Frage kommen können. Diese mögli-
chen oder auch notwendigen Maßnahmen orientieren sich stark an Produkten, die bisher durch 
Rechtsverordnungen der Bundesregierung oder durch Bundesgesetze geregelt wurden. Soweit 
derartige Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft auf WEA überhaupt anwendbar 
erscheinen, sind zu nennen: 

► Die Entwicklung, die Herstellung und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die ressour-
ceneffizient, mehrfach verwendbar, technisch langlebig, reparierbar und nach Gebrauch zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung (siehe Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft) geeignet sind. 

► Der vorrangige Einsatz von Rezyklaten bei der Herstellung. 

► Der sparsame Einsatz kritischer (z.B. seltener) Rohstoffe und deren Kennzeichnung, um si-
cherzustellen, dass die kritischen Rohstoffe aus den Erzeugnissen oder aus den daraus spä-
ter entstehenden Abfällen zurückgewonnen werden können. 

► Die Stärkung der Wiederverwendung von Erzeugnissen, insbesondere durch eine Zweitver-
wendung und durch Reparatur. 

► Die Senkung des Gehalts an gefährlichen Stoffen sowie die Kennzeichnung/Dokumentation 
schadstoffhaltiger Erzeugnisse. 

► Die Rücknahme der Erzeugnisse und der nach Gebrauch der Erzeugnisse entstandenen Ab-
fälle durch Übernahme der finanziellen oder der finanziellen und organisatorischen Verant-
wortung für deren Bewirtschaftung. 

► Die Obhutspflicht hinsichtlich der vertriebenen Erzeugnisse, insbesondere auch im Zusam-
menhang mit deren Rücknahme, so dass deren Gebrauchstauglichkeit erhalten bleibt. 

§ 23 Abs. 3 KrWG: Bei der Wahrnehmung der Produktverantwortung nach den vorgenannten Ab-
sätzen 1 und 2 sind zu berücksichtigen: 

► das Gebot der Verhältnismäßigkeit der Anforderungen an die Verwertung von Abfällen ge-
mäß § 7 Abs. 4 KrWG (Pflicht zur Verwertung, insbesondere, soweit dies technisch möglich 
und wirtschaftlich zumutbar ist und ein Markt für gewonnene Stoffe oder Energie vorhanden 
ist oder geschaffen werden kann), 

► die sich aus anderen Rechtsvorschriften ergebenden Regelungen zur Produktverantwortung 
und zum Schutz von Mensch und Umwelt, 

► die Festlegungen des Rechts der Europäischen Union über den freien Warenverkehr. 

§ 23 Abs. 4 KrWG: Erst durch Rechtsverordnungen der Bundesregierung auf Grund der nachfol-
gend erläuterten §§ 24, 25 KrWG wird bestimmt, welche Verpflichteten die Produktverantwor-
tung nach den Absätzen 1 und 2 wahrzunehmen haben und für welche Erzeugnisse und in wel-
cher Art und Weise die Produktverantwortung wahrzunehmen ist. 
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§ 24 KrWG enthält nun eine Aufzählung, welche Verbote, Beschränkungen und Kennzeichnungen 
im Rahmen einer Produktverantwortung die Hersteller*innen durch Rechtsverordnung(en) der 
Bundesregierung auferlegt werden können. 

Da seinerzeit die Produktverantwortung vor dem Hintergrund einer kaum mehr zu bewältigen-
den Flut von überwiegend kurzlebigen Verbrauchgütern (vor allem Verpackungen) entwickelt 
wurde, werden nachfolgend nur solche dieser konkreten Ermächtigungen angeführt, die bei ei-
ner Anwendung auf WEA relevant sein könnten: 

► Bestimmte Erzeugnisse dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie ressourceneffi-
zient, langlebig, reparierbar sowie die Abfallbewirtschaftung spürbar entlastend sind. 

► Bestimmte Erzeugnisse dürfen nur in einer Beschaffenheit in Verkehr gebracht werden, die 
eine umweltverträgliche Verwertung oder Beseitigung der anfallenden Abfälle gewährleis-
tet. 

► Bestimmte Erzeugnisse dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie mehrfach ver-
wendbar sind oder die Verwertung erleichtern. 

► Bestimmte Erzeugnisse dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn bei der Entsorgung 
der nach ihrem Gebrauch entstehenden Abfälle die Freisetzung von Schadstoffen nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand verhindert werden kann und die umweltver-
trägliche Entsorgung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. 

► Bestimmte Erzeugnisse (Bestandteile einer Anlage?) sind so zu kennzeichnen, dass im An-
schluss an die Rücknahme die Erfüllung der Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft nach 
§ 7 Abs. 2 und 3, § 8 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1 und 3 (hier: ordnungsgemäße und schadlose Ver-
wertung vor Beseitigung; hochwertige Verwertung, Getrennthaltung, Vermischungsverbot) 
gesichert und gefördert werden. 

► Bestimmte Erzeugnisse (Bestandteile?) wegen enthaltener kritischer Rohstoffe, sonstiger 
Materialien oder des Schadstoffgehalts der nach Gebrauch entstehenden Abfälle nur mit ei-
ner Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden dürfen, die auf Notwendigkeit der Rückgabe 
an Hersteller*innen, Vertreiber*innen oder bestimmte Dritte hinweist. 

► Bestimmte Erzeugnisse wegen der daraus entstehenden Abfälle zu kennzeichnen sind im 
Hinblick auf  

► Abfallvermeidung und Wiederverwendbarkeit 

► Vermeidung der Vermüllung der Umwelt 

► Einsatz von sekundären Rohstoffen sowie Recyclingfähigkeit 

► Umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung 

► Rückgabemöglichkeit bei verordneter Rückgabe- und Rücknahmepflicht. 

Beim Vertrieb bestimmter Erzeugnisse, auch im Zusammenhang mit Rücknahme und Rückgabe 
ist dafür zu sorgen, dass die Gebrauchstauglichkeit der Erzeugnisse erhalten bleibt und diese 
nicht zu Abfall werden. 
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§ 25 KrWG enthält eine umfangreiche Aufzählung möglicher Anforderungen an die Rücknahme- 
und Rückgabepflichten, an die Entsorgung der nach Gebrauch entstehenden Abfälle, sowie Kos-
tenregelungen, die im Rahmen der Produktverantwortung die Hersteller*innen betroffener Er-
zeugnisse per Rechtverordnung der Bundesregierung auferlegt werden können. 

Im Hinblick auf WEA dürften davon (§ 25 Abs. 1 KrWG) folgende in Frage kommen können: 

► Bestimmte Erzeugnisse dürfen nur bei Sicherstellung ihrer umweltverträglichen Entsorgung 
in Verkehr gebracht werden. 

► Bestimmte Erzeugnisse sind zurückzunehmen und die Rückgabe und umweltverträgliche 
Entsorgung sicherzustellen, insbesondere durch Schaffung oder Beteiligung an entsprechen-
den Systemen, oder durch die Gewährung wirtschaftlicher Anreize. 

► Bestimmte Erzeugnisse von Hersteller*innen aus einem anderen Land dürfen nur in Verkehr 
gebracht werden, wenn ein Bevollmächtigter bestellt ist, der für die mit der Produktverant-
wortung verbundenen Pflichten verantwortlich ist. 

► Die Hersteller*innen bestimmter Erzeugnisse unterstützen Systeme zur Förderung der Wie-
derverwendung und Reparatur. 

► Die Hersteller*innen haben einen Nachweis zu führen über 

► die in Verkehr gebrachten Erzeugnisse, deren Eigenschaften und Mengen 

► die Rücknahme von Abfällen und die Beteiligung an Rücknahmesystemen, sowie 

► Art, Menge und Bewirtschaftung der zurückgenommenen Erzeugnisse oder der nach Ge-
brauch daraus entstehenden Abfälle. 

Dazu sind Belege beizubringen, einzubehalten, aufzubewahren oder auf Verlangen vorzuzeigen. 

Für angemessene Transparenz von unter die Obhutspflicht fallende Erzeugnisse einen Bericht 
erstellen, der die Verwendung der Erzeugnisse, insbesondere deren Art, Menge, Verbleib und 
Entsorgung sowie die Maßnahmen zur Umsetzung der Obhutspflicht zum Inhalt hat; auch kann 
bestimmt werden, ob und in welcher Weise der Bericht durch Dritte zu überprüfen, der zustän-
digen Behörde vorzulegen oder in geeigneter Weise zu veröffentlichen ist. 

§ 25 Abs. 2 KrWG: Durch Rechtsverordnungen nach vorstehendem Absatz 1 kann weiter be-
stimmt werden (hier wieder ausgewählt im Hinblick auf eine mögliche Anwendung bei WEA): 

► wer die Kosten für die Sammlung, Rücknahme, Verwertung und Beseitigung, die Kennzeich-
nung, sowie die Datenerhebung und -übermittlung zu tragen hat, 

► wie die Kosten festgelegt werden, 

► dass derjenige, der die Kosten zu tragen hat, nachweisen muss, dass er über die notwendigen 
finanziellen und organisatorischen Mittel verfügt, um den Verpflichtungen im Rahmen der 
Produktverantwortung nachzukommen, 

► dass derjenige, der die Kosten zu tragen hat, eine geeignete Eigenkontrolle einzurichten und 
durchzuführen hat zur Prüfung und Bewertung seiner Finanzen und der Qualität seiner Da-
ten für die Nachweisführung, 

► dass derjenige, der die Kosten zu tragen hat, seine Eigenprüfung extern überprüfen lassen 
muss, 
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► dass die Besitzer*innen von Abfällen diese den nach Abs. 1 verpflichteten Hersteller*innen 
oder den von diesen eingerichteten Systemen überlassen muss, 

► auf welche Art und Weise die Abfälle überlassen werden, einschließlich der Maßnahmen 
zum Bereitstellen, Sammeln und Befördern, 

► welche Anforderungen an die Verwertung eingehalten werden müssen, insbesondere durch 
Festlegen abfallwirtschaftlicher Ziele, 

► dass Daten über die Einhaltung der abfallwirtschaftlichen Ziele sowie weitere Daten über die 
Organisation und Struktur der Rücknahmesysteme zu erheben und zu veröffentlichen sind. 

§ 26 KrWG: Freiwillige Rücknahme zur Wahrnehmung der Produktverantwortung 

Eine Besonderheit bietet dieser Paragraph in seinem Absatz 1: Das Bundesministerium für Um-
welt, also nicht wie sonst üblich die gesamte Bundesregierung, wird ermächtigt, durch eine 
Rechtsverordnung – ohne Beteiligung des Bundesrates – Ziele für die freiwillige Rücknahme von 
Erzeugnissen und den daraus entstandenen Abfällen festzulegen, die innerhalb einer angemes-
senen Frist zu erreichen sind.  

§ 26 Abs. 2 KrWG: Hersteller*innen und Vertreiber*innen, die Erzeugnisse und die daraus entste-
henden Abfälle in eigenen Anlagen oder solche beauftragten Dritten freiwillig zurücknehmen, 
haben dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Rücknahme anzuzeigen. 

§ 26 Abs. 3 KrWG: Die zuständige Behörde soll auf Antrag der Hersteller*innen feststellen, dass 
diese Rücknahme in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG erfolgt, wenn 

► die zurückgenommenen Abfälle von Erzeugnissen stammen, die die Hersteller*innen selbst 
hergestellt oder vertrieben haben, 

► durch die Rücknahme die Ziele der Produktverantwortung umgesetzt werden, 

► die umweltverträgliche Verwertung oder Beseitigung der Abfälle gewährleistet bleibt, und 

► durch die Rücknahme die Kreislaufwirtschaft gefördert wird. 

Eine Förderung der Kreislaufwirtschaft ist anzunehmen, wenn die Rücknahme und Entsorgung 
mindestens so hochwertig erfolgt, wie sonst im Entsorgungsgebiet durch ÖRE oder Dritte prakti-
ziert wird. 

Anzumerken ist, dass eine Zielvorgabe des Bundesumweltministeriums natürlich nur sinnvoll 
ist, wenn die betroffenen Marktbeteiligten eine gewisse Bereitschaft zeigen, derartigen Zielen 
auch tatsächlich freiwillig folgen zu wollen. Dies auszuloten bzw. die Betroffenen vorab über ge-
plante Rechtsetzungsverfahren anzuhören, ist bei allen Verfahren nach den §§ 24, 25 und 
26 KrWG vorgeschrieben (siehe auch § 68 KrWG: Anhörung beteiligter Kreise). 

Wichtig für den zeitlichen und inhaltlichen Verlauf zur Erstellung einer möglichen Rechtsverord-
nung ist § 67 KrWG, der vorschreibt, dass u.a. Verordnungsentwürfe zu den §§ 24 und 25 KrWG 
vor Zuleitung an den Bundesrat dem Deutschen Bundestag zuzuleiten sind, der solche Rechts-
verordnungen vor Zuleitung an den Bundesrat ändern oder auch gänzlich ablehnen kann. 
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6.2 Erfahrungen mit der bisherigen Anwendung der Produktverantwortung 
Rechtliche Regelungen zur Umsetzung der Produktverantwortung wurden bisher in Deutsch-
land für fünf Produktbereiche erlassen: 

► Altöl 

► Batterien 

► Elektrogeräte  

► Verpackungen  

► Altfahrzeuge 

In allen Fällen geht es um große Mengen an Produkten und eine z.T. sehr große Warenvielfalt. 
Der Gesetzgeber hat in § 23 KrWG keinerlei Einschränkungen gemacht, in welchen Bereichen die 
Produktverantwortung greift und in welchen nicht. Ziele waren, die Kommunen von der Ein-
sammlung solcher verbrauchernahen Abfälle möglichst zu entlasten und die Verbraucher*innen 
zur getrennten Rückgabe zu motivieren. Die Kosten der Entsorgung der zu Abfall werdenden 
Produkte sollen nun vollständig oder teilweise die Hersteller*innen, Vertreiber*innen, Impor-
teur*innen übernehmen, und – sie sollen für ihre zu Abfall gewordenen Produkte statt der Besei-
tigung anspruchsvolle Recyclingziele erreichen und dies nachweisen. Zum Teil geht es auch um 
die Vermeidung und Verringerung gefährlicher Substanzen in den Neu-Produkten. Für Samm-
lung, Transport, Sortierung, Behandlung, Verwertung und ggf. Beseitigung der Altprodukte 
mussten neue Technologien entwickelt werden. Besonders kompliziert erwiesen sich Finanzie-
rungregelungen, einschließlich von Nachweis- und Kontrollmechanismen. 

Erst in jüngster Zeit geht die Gesetzgebung auch an Regelungen über die wichtige Frage heran, 
wie und wo die entstehenden Sekundärrohstoffe am besten verbleiben sollen – nämlich als Sub-
stitute zur Einsparung primärer Rohstoffe. Erst dadurch wird das Ganze zu einer integralen Res-
sourcenpolitik. 

Sämtliche Regelungen erforderten im Vorfeld komplizierte Abstimmungen mit den zahlreichen 
Marktbeteiligten und im politischen Sektor, da es nicht nur um umweltpolitische Ziele geht. Viel-
mehr erforderte es Eingriffe in das wirtschaftliche und organisatorische Handeln vieler betroffe-
nen Hersteller*innen, Vertreiber*innen, privater und öffentlicher Entsorger*innen, Verwer-
ter*innen und Rohstofffirmen sowie von Importeur*innen. All dies musste im Einklang mit den 
Regeln des europäischen Binnenmarktes erfolgen. 

In der Folge wurden getroffene Vorschriften wiederholt geändert, um sie an die praktischen (po-
sitiven und negativen) Erfahrungen anzupassen. Auch reichten oftmals die ohnehin umfangrei-
chen Ermächtigungen für Rechtsverordnungen nicht aus, so dass die Regelungen auf die Ebene 
von Bundesgesetzen angehoben werden mussten.  

In allen bisher geregelten Produktbereichen wurden inzwischen europäische Vorgaben der EU 
beschlossen; z.T. waren diese sogar die Voraussetzung für notwendige Vorschriften in Deutsch-
land - oder sie erforderten eine nachträgliche EU-konforme Anpassung. 

Für eine eventuelle erweiterte Herstellerverantwortung bei WEA und insbesondere für deren 
Rückbau oder Repowering sind die bisherigen Produktregelungen nur teilweise zielführend. Im 
Folgenden wird auf eventuell geeignete Vorgaben in den existierenden Gesetzen/Verordnungen 
kurz hingewiesen, die möglicherweise konzeptionell auf den Windenergiesektor übertragbar o-
der in Einzelfragen relevant sein könnten. 
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6.2.1 Altöl 

Die vergleichsweise schlanke Altölverordnung147 bezieht sich auf Öle, die als Abfall anfallen und 
die ganz oder teilweise aus Mineralöl, synthetischem oder biogenem Öl bestehen. Sie gilt für die 
stoffliche und die energetische Verwertung sowie die Beseitigung von Altöl (§§ 1, 1a). Solche Öle 
(z.B. Getriebe-, Hydraulik-, Trafo-Öle) fallen auch bei WEA bei Wartung oder Rückbau an. Die 
Verordnung ist also insoweit anzuwenden. Insbesondere der Umgang mit Altölen ist bei einem 
Rückbau von WEA im Außenbereich besonders problematisch. 

Sie zielt ansonsten stark auf die Hersteller*innen und Vertreiber*innen von Frischölen sowie auf 
die Entsorger*innen von Altölen. Durch die Aufbereitung (Entfernung der Schadstoffe, Oxidati-
onsprodukte und Additive) können/sollen Basis-Öle erzeugt werden, die zur Herstellung der 
verschiedenen nach Sortengruppen eingeteilten Erzeugnisse entstehen. Altöl kann bei unsachge-
mäßer Anwendung in erheblichem Umfang zu Gewässerverunreinigungen führen. Die Vorschrif-
ten konzentrieren sich deshalb stark auf Getrennthaltung und die Vermeidung von Vermischun-
gen (§ 4). Dies dürfte für im Außenbereich betriebenen WEA von Bedeutung sein. 

6.2.2 Batterien 

Das Batteriegesetz148 als Umsetzung der EU-Batterie-Richtlinie149 betrifft alle Batteriearten ein-
schließlich von Akkumulatoren und gilt auch für Batterien, die in andere Geräte eingebaut sind. 
Die üblichen Ausnahmen für Batterien für Geräte, die der Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland dienen, für militärische Zwecke sowie für den Einsatz im Weltraum gelten auch 
hier (§ 1). Das Gesetz ist auch auf Batterien anzuwenden, die etwa in WEA oder zugehörigen 
Energiespeichern Anwendung finden. Vermutlich werden dies vorrangig Industriebatterien und 
Gerätebatterien sein. Fahrzeugbatterien, die weitere noch verbleibende Batterieart gemäß den 
Vorgaben der EU-Batterie-Richtlinie und des Batteriegesetzes sind Batterien, die ausschließlich 
für den Anlasser, die Beleuchtung oder für die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind. Als mög-
liche Anwendung in WEA können Batterien dieser Art ausgeschlossen werden. 

Wesentliches Ziel des Gesetzes ist, die zunehmende sehr große Zahl an Batterien, die in einer 
Vielfalt von batteriebetriebenen Geräten Verwendung finden und häufig beim privaten Endver-
braucher*innen als Abfall (Altbatterien) anfallen, separat zu erfassen und einer Aufarbeitung zur 
Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe zuzuführen. Möglichst verhindert werden soll, dass ge-
brauchte Batterien in irregulären Abfallströmen landen, oder gar in der Umwelt weggeworfen 
werden und zu Schadensfällen sowie Umweltgefahren führen.  

  

 

147 Altölverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2002 BGBl. l S.1368), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 05.10.2020 (BGBl. L S. 2091). 

148 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren 
vom 25.06.2009 (BGBl. l S. 1582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. l S. 2280). 

149 Richtlinie 2006/667EG vom 06.09.2006 über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren (ABl. L 
266, S. 1). 
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Wesentliche Teile des Gesetzes sind: 

► Begriffsbestimmungen (§ 2) 

[…] 

(2) „Batterien“ sind aus einer oder mehreren nicht wiederaufladbaren Primärzellen oder aus 
wiederaufladbaren Sekundärzellen bestehende Quellen elektrischer Energie, die durch un-
mittelbare Umwandlung chemischer Energie gewonnen wird. 

[…] 

(5) „Industriebatterien“ sind Batterien, die ausschließlich für industrielle, gewerbliche oder 
landwirtschaftliche Zwecke, für Elektrofahrzeuge jeder Art oder zum Vortrieb von Hybrid-
fahrzeugen bestimmt sind. Fahrzeugbatterien sind keine Industriebatterien. Auf Batterien, 
die keine Fahrzeug-, Industrie- oder Gerätebatterien sind, sind die Vorschriften dieses Geset-
zes über Industriebatterien anzuwenden.  

(6) „Gerätebatterien“ sind Batterien, die gekapselt sind und in der Hand gehalten werden 
können. Fahrzeug- und Industriebatterien sind keine Gerätebatterien. 

► Verbot von Batterien mit Schwermetallgehalten jenseits bestimmter Grenzwerte (§ 3) 

► Rücknahmebestimmungen für Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien (§ 8) 

(1) Die Hersteller*innen von Fahrzeug- und Industriebatterien oder deren Bevollmächtigte 
stellen die Erfüllung ihrer Pflichten aus § 5 dadurch sicher, dass sie  

1. den Vertreiber*innen für die von diesen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 zurückgenommenen 
Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien und  

2. den Behandlungseinrichtungen nach § 12 Absatz 1 und 2 für die dort anfallenden Fahr-
zeug- und Industrie-Altbatterien  

eine zumutbare und kostenfreie Möglichkeit der Rückgabe anbieten und die zurückgenom-
menen Altbatterien nach § 14 verwerten. Die Hersteller*innen von Fahrzeug- und Indust-
riebatterien oder deren Bevollmächtigte sind verpflichtet, die finanziellen und organisatori-
schen Mittel vorzuhalten, um der Pflicht nach Satz 1 nachzukommen. Eine Verpflichtung der 
Vertreiber*innen oder der Behandlungseinrichtungen zur Überlassung dieser Altbatterien 
an die Hersteller*innen oder an deren Bevollmächtigte besteht nicht. 

(2) Für Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien können die jeweils betroffenen Hersteller*in-
nen oder deren Bevollmächtigte, Vertreiber*innen, Behandlungseinrichtungen nach § 12 Ab-
satz 1 und 2 und Endnutzer*innen von Absatz 1 Satz 1 abweichende Vereinbarungen treffen. 

(3) Soweit Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien durch Vertreiber*innen, Behandlungsein-
richtungen nach § 12 Absatz 1 und 2, öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder gewerbli-
che Altbatterieentsorger nach § 14 verwertet werden, gilt die Verpflichtung der Herstel-
ler*innen oder von deren Bevollmächtigten aus § 5 als erfüllt. 

► Kennzeichnungspflicht von Batterien (§ 17) 

► Registrierungspflicht der Hersteller*innen  

► Hersteller*innen ohne Niederlassung in Deutschland können einen Bevollmächtigten beauf-
tragen, der ihre Pflichten als Hersteller*innen wahrzunehmen hat (§ 26) 
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► Rücknahme von Altbatterien  

► Hersteller*innen müssen die von Vertreiber*innen, Kommunen oder freiwilligen Rücknah-
mestellen (Behörden, Hochschulen, Unternehmen, etc.) gesammelten sowie die bei der Be-
handlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und Altfahrzeugen angefallenen Altbatte-
rien unentgeltlich zurücknehmen und stofflich verwerten (§ 5); Hersteller*innen von Gerä-
tebatterien müssen für Geräte-Altbatterien ein genehmigungspflichtiges Rücknahmesystem 
einrichten oder über Dritte einrichten lassen. Zusammenschlüsse von mehreren Herstel-
ler*innen für ein gemeinsam betriebenes System sind zulässig (§ 7); die Kostenkalkulation 
soll ökologische Anreize für den/die Hersteller*innen schaffen (!) (§ 7a). Hersteller*innen 
von Fahrzeug- und Industriebatterien müssen den Vertreiber*innen sowie Behandlungsein-
richtungen von Elektro- und Elektronikaltgeräten und Behandlungseinrichtungen von Alt-
fahrzeugen eine zumutbare und kostenlose Rückgabemöglichkeit für gesammelte und ange-
fallene Altbatterien anbieten; eine Überlassungspflicht besteht nicht. Abweichende Verein-
barungen sind möglich (§ 8) 

► Die Vertreiber*innen müssen Altbatterien, die ihrem Verkaufssortiment entsprechen, kos-
tenlos von Endnutzer*innen zurücknehmen und Geräte-Altbatterien einem Rücknahmesys-
tem für Geräte-Altbatterien überlassen; für Fahrzeug- und Industrie-Altbatterien können die 
Vertreiber*innen auch andere Entsorger*innen beauftragen. Die Rücknahmepflicht der Ver-
treiber*innen ist auf die Art der Altbatterie, der er/sie selbst im Sortiment führt oder geführt 
hat, und auf die Menge, derer sich Endnutzer*innen üblicherweise entledigen, beschränkt 
(§ 9) 

► Die Besitzer*innen von Altbatterien haben diese getrennt zu halten und über die genannten 
Einrichtungen zu entsorgen (§ 11) 

► Altbatterien müssen möglichst stofflich verwertet werden. Dabei sind hohe Sammel- und 
ehrgeizig vorgegebene Recyclingeffizienzen zu erreichen (§§ 14, 16), deren Berechnungsme-
thoden für die Recyclingeffizienz von der EU vorgegeben sind 

► Die Erfolgskontrolle von den Gerätebatteriehersteller*innen erfolgt durch jährliche Meldun-
gen der Rücknahmesysteme von Geräte-Altbatterien an die zuständige Behörde. Die Meldun-
gen müssen von einem unabhängigen Sachverständigen geprüft sein (§ 15); zuständige Be-
hörde ist das Umweltbundesamt mit einer Reihe von Aufgaben (§§ 19-22)  

► Die Zuständige Behörde ist ermächtigt, die von den Hersteller*innen von Elektrogeräten ein-
gerichtete Gemeinsame Stelle zusätzlich mit der Wahrnehmung von Aufgaben zu beleihen, 
welche ansonsten zum Aufgabenbereich der zuständigen Behörde nach dem Batteriegesetz 
gehören (insbesondere Registrierung der Hersteller*innen und Verfahren zur Genehmigung 
von Rücknahmesystemen). Insofern kann eine Bündelung ansonsten vergleichbarer Aufga-
ben in einer zentralen Stelle erfolgen, die Beliehene untersteht der Rechts- und Fachaufsicht 
der zuständigen Behörde (§§ 23-25). Das Umweltbundesamt hat von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht und die stiftung elektro-altgeräte register mit den entsprechenden Aufga-
ben betraut. 

► Zur Information der Nutzer*innen von Batterien haben die Vertreiber*innen, Hersteller*in-
nen und die Rücknahmesysteme von Geräte-Altbatterien umfängliche Informationspflichten 
(§ 18)  

► Die Beseitigung von Fahrzeug- und Industriebatterien durch Verbrennung (!) ist ausdrück-
lich verboten. 
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Ein für alle Regelungen zur Produktverantwortung gemeinsames Problem liegt in der föderalen 
Vollzugsverantwortung für bundeseinheitliche Umweltgesetze oder -verordnungen. Herstel-
ler*innen und Vertreiber*innen von Produkten üben ihre wirtschaftlichen Aktivitäten meist in 
mehreren oder in allen Bundesländern aus. Ihre Überwachung und die Kontrolle des Vollzugs 
müssten somit in mehreren/allen Bundesländern gleichzeitig bzw. parallel erfolgen. Auch nach 
Novellierung des Batteriegesetzes (zum 01.01.2021) liegt der Vollzug gemäß § 28 Abs. 2 BattG 
weiterhin bei den Bundesländern. In der davor geltenden Fassung des Gesetzes wurde ein Batte-
riegesetz-Melderegister beim Umweltbundesamt geführt. In diesem Register mussten alle Her-
steller*innen ihre Marktteilnahme mit Batterien anzeigen. Mit der Novellierung ist anstelle einer 
Anzeigepflicht eine Registrierung in Kraft getreten. Das Register wird durch die Stiftung ear ge-
führt wird.  

Die EU-Kommission hat eine europäische Verordnung für Batterien und Altbatterien vorgeschla-
gen. Diese würde grundsätzlich unmittelbar in allen Mitgliedsländern gelten, ohne dass es einer 
Umsetzung wie bei europäischen Richtlinien bedürfte. Geregelt werden soll damit der gesamte 
Lebensweg von Batterien, von der Entwicklung über die Produktion, den Vertrieb und Gebrauch, 
die mögliche Vorbereitung zur Wiederverwendung und die Entsorgung der Altbatterien mit 
Rückführung der enthaltenen Wertstoffe in den Wirtschaftskreislauf. Falls diese EU-Verordnung 
beschlossen wird, würde sie die bisherige Batterie-Richtlinie der EU von 2006 ablösen. Das gel-
tende Batteriegesetz würde ggf. bestehen bleiben, sofern die Verordnung den Mitgliedstaaten 
einen Umsetzungsspielraum ermöglicht. In diesem Fall wäre das Batteriegesetz entsprechend 
anzupassen. 

6.2.3 Elektroaltgeräte  

Das aktuell geltende Elektro- und Elektronikgerätegesetz 150 gilt hierzulande seit dem 
01.01.2022. Da der überwiegende Anteil der Elektro- und Elektronikaltgeräten bei den privaten 
Haushalten anfällt, zielen viele der gesetzlich geregelten Vorschriften auf diesen Teil der Ab-
fallentsorgung. Andere Teile betreffen aber auch die Entsorgung von Altgeräten aus dem ge-
werblichen Bereich. Das Gesetz differenziert in drei verschiedene Batteriearten: Fahrzeug-, In-
dustrie- und Gerätebatterien. 

Wesentliche Bestimmungen des Gesetzes betreffen im Sinne der Produktverantwortung die Her-
steller*innen, Produzent*innen, Importeur*innen und Vertreiber*innen von Geräten. Die 
enorme Vielfalt und Heterogenität der betroffenen Geräte wurde in sechs Produktkategorien 
eingeteilt, die ebenfalls in der EU-Richtlinie vorgegeben sind: 

► Wärmeüberträger (wie z.B. Kühlgeräte, Klimaanlagen), 

► Bildschirme, Monitore, 

► Lampen, 

► Großgeräte, 

► Kleingeräte, 

► Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte. 

 

150 Elektro- und Elektronikgerätegesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Art. 23 des Gesetzes vom 
10.08.2021 (BGBl. I S. 3436) 
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Stoffverbote oder Beschränkungen für gefährliche Substanzen in Geräten gelten für alle Herstel-
ler*innen und wurden wörtlich aus der EU-Richtlinie übernommen. Die übergeordneten Ziele 
der EU-Abfallhierarchie (Vermeidung, Wiederverwendung) sind zwar im Gesetz angesprochen, 
lassen sich aber nur schwer im Rahmen einer Marktwirtschaft in bindende Maßnahmen gießen. 
Stattdessen sollen die Hersteller*innen im Wettbewerb untereinander nach solchen Zielen stre-
ben.  

Eine WEA als Ganzes kann nicht als Elektrogerät (auch nicht als Großgerät) im Sinne des Elekt-
rogesetzes behandelt werden. Das Elektrogesetz ist allerdings einschlägig für die Elektro- und 
Elektronikgeräte, die in WEA oder Energiespeicheranlagen verwendet werden. Darunter fallen 
Geräte, die im Elektrogesetz sehr weit definiert sind (siehe Anwendungsbereich). 

Die hierfür wichtigen Vorschriften sind: 

§ 1 Abfallwirtschaftliche Ziele 

§ 2 Anwendungsbereich: wichtig sind die Gerätekategorien in Abs. 1 sowie in Anlage 1 und 
die Ausnahmen vom Geltungsbereich in Abs. 2, Ziffer 2, 3 und 6 

§ 3 Begriffsbestimmungen: nur Elektrogeräte zum Betrieb mit maximal 1.000V AC oder 
1500 V DC; auch Geräte, die der Erzeugung, Übertragung und Messung von elektrischen 
Strömen und elektromagnetischen Feldern dienen, aber Ausnahme für Großanlagen 
entsprechend § 3, Nr. 17. Wichtig sind für einen Rückbau auch die Begriffsdefinitionen 
in § 3, nämlich Erfassung von Altgeräten, Behandlung, Erstbehandlung, Entfernen von 
(z.B. Schadstoffen, Wertstoffen). 

Die für eine Kreislaufwirtschaft wichtigen (und teilweise neuen) Pflichten beim Inverkehrbrin-
gen von Geräten (§§ 4–9) betreffen die Hersteller*innen: Produktkonzeption, Gemeinsame 
Stelle der Hersteller*innen, Registrierung der Hersteller*innen, Finanzierungsgarantie für 
Rücknahme und Entsorgung, Rücknahmekonzept, Bevollmächtigte, Kennzeichnung der Geräte 
nach Hersteller*innen. 

§ 10 fordert die getrennte Erfassung von Altgeräten durch die Besitzer*innen. 

Wichtig ist die Pflicht der Hersteller*innen zur Rücknahme von Altgeräten von anderen als pri-
vaten Nutzer*innen (§§ 19, Abs. 1: Hersteller*innen sind verpflichtet, für Altgeräte anderer 
Nutzer*innen als privater Haushalte eine zumutbare Möglichkeit zur Rückgabe zu schaffen. 
Eine Verpflichtung der Endnutzer*innen zur Überlassung der Altgeräte an die Hersteller*innen 
besteht nicht). Ausgenommen für sog. „Historische Geräte“ (die früher, vor bestimmten Zeit-
punkten, in Verkehr gebracht wurden) tragen die Hersteller*innen die Kosten für die Rück-
nahme/Entsorgung (§ 19 Abs. 3). 

Die Abfallbesitzer*innen haben darauf zu achten, dass ihre Altgeräte einer Erstbehandlung zu-
geführt werden. Vor der Erstbehandlung ist zu prüfen, ob das Alt-Gerät oder einzelne Bauteile 
einer Vorbereitung zur Wiederverwendung zugeführt werden können, für die Erstbehandlung 
sind zertifizierte Erst-Behandler*innen auszuwählen. Für die anschließende Verwertung sind 
je nach Gerätekategorie bestimmte Verwertungsquoten gefordert (§§ 20–24). 

Im Gesetz sind umfängliche Anzeige-, Mitteilungs- und Informationspflichten geregelt, die je-
doch nicht die Betreiber*innen einer WEA betreffen (§§ 25–30). Ebenso wenig dürften die 
nachfolgend angesprochenen §§ 31-42 für die Betreiber*innen von WEA Bedeutung erlangen; 
sie sind gleichwohl für das Funktionieren der erweiterten Herstellerverantwortung wichtig.  
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Das in § 31 geschaffene Instrument einer „Gemeinsamen Stelle“ der Hersteller*innen über-
nimmt wichtige Vollzugsaufgaben zur Entlastung der zuständigen Behörden und kann auch als 
wichtige Informationsstelle der Abfallerzeuger*innen nützlich sein (z.B. über zugelassene Erst-
Behandler*innen von Altgeräten). Die Gemeinsame Stelle berechnet nach den Marktzahlen (in 
Verkehr gebrachte Geräte nach Gewicht) aller Hersteller*innen die von diesem bei einem ÖRE 
jeweils abzuholenden eingesammelten Altgeräte. Man ging davon aus, dass mit dieser Methode 
eine gerechte Aufteilung der Kosten für die Abholung, den Transport und die Entsorgung der 
Altgeräte erreicht werden könnte (§ 31 Abs. 5 bis 7). Die Gemeinsame Stelle hat darüber hinaus 
umfangreiche Marktdaten zu erheben und den Behörden zur Verfügung zu stellen. Für ihre Tä-
tigkeit gelten detaillierte Kostenregelungen sowie organisatorische Bedingungen (§§ 32-35). 
Als Zuständige Behörde mit entsprechend hoheitlichen Aufgaben und Rechten wurde das Um-
weltbundesamt bestimmt (§§ 36-39). 

Die neuere europäische Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten151 wurde in Deutschland separat umge-
setzt. Die geltende Fassung ist die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung vom 
19.04.2013, die zuletzt durch G vom 10.08.2021 geändert wurde.152 Für einen deutlich gegen-
über dem Elektrogesetz erweiterten Anwendungsbereich auf eine Vielfalt von Geräten (§1) ist 
das Inverkehrbringen von Elektro- und Elektronikgeräten einschließlich Kabeln und Ersatztei-
len verboten, wenn u. a. bestimmte Höchstkonzentrationen je homogenem Werkstoff von be-
stimmten Schwermetallen und von bestimmten halogenierten Chemikalien überschritten sind. 
Diese Verpflichtungen sind für die Hersteller*innen und Vertreiber*innen von Geräten und Er-
satzteilen bindend und sollen auch das Einschleusen von Schadstoffen in sekundäre Recycling-
kreisläufe verhindern. Die Betreiber*innen von WEA müssen bei Ersatzteilen und Reparaturen 
auf die geltenden Verbote achten. 

Relativ neu ist die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Behandlungsverordnung vom 
21.06.2021153, die am 01.01.2022 in Kraft getreten ist. Sie regelt die Anforderungen an die Be-
handlung von Altgeräten, die innerhalb einer der sechs unterschiedlichen Sammelkategorien er-
fasst wurden. Sie gilt für die Tätigkeiten in einer Erstbehandlungsanlage nach Übergabe von Alt-
geräten an diese. Die Abfallerzeuger*innen bzw. Besitzer*innen (z.B. beim Rückbau einer WEA) 
ist von diesen Regelungen nicht unmittelbar betroffen, es sei denn, er übernimmt die Erstbe-
handlung seiner Abfälle selbst oder beauftragt einen Dritten, der dafür geeignet sein muss. 

6.2.4 Verpackungen  

Das rechtliche Instrument wurde wiederholt geändert bis zur aktuellen Fassung, dem Verpa-
ckungsgesetz von 2021.154 

Dieses lehnt sich in seiner Struktur und seinen Regelungen teilweise an das Elektrogesetz an. Zu-
sätzlich sind Pflichtpfandregelungen enthalten und Quoten für die zu erreichende stoffliche Ver-
wertung von Verpackungsabfällen. 

 

151 Richtlinie 2011/65/EU vom 08. 06.2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elekt-
ronikgeräten (ABl. L 174 vom 01.07.2011, S. 88). 

152 Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff- Verordnung vom 19.04.2013, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.08.2021 (BGBl. l S. 
3436). 

153 Verordnung über Anforderungen an die Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte vom 21.06.2021 (BGBl. I S. 1841). 
154 Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen vom 05.07.2017 (BGBl. l 

S. 2234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2021. 
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Für die Betreiber*innen von WEA enthält das Gesetz keine speziellen Regelungen. Für Trans-
portverpackungen, die z.B. beim Rückbau von WEA eine Rolle spielen, kann die Rücknahme 
durch die Hersteller*innen oder Händler*innen, individuell geregelt werden. Es wird deshalb 
hier nicht näher auf das Thema Verpackungen und seine herstellerspezifischen Regelungen ein-
gegangen. Das Thema Verpackung ist dennoch wichtig zu erwähnen, da es das in der Öffentlich-
keit am intensivsten diskutierte Thema ist. 

6.2.5 Altautos 

Kraftfahrzeuge haben mit WEA zwar wenig gemeinsam. Die Regelungen zur Produktverantwor-
tung in der Altfahrzeug-Verordnung155 können jedoch einige Aspekte enthalten, die auch bei 
WEA interessant sein können. Zudem werden erstmals auch Anforderungen an Neuprodukte im 
Sinne der Kreislaufwirtschaft formuliert. 

Autos sind Produkte, die eine ähnlich lange Lebenddauer erreichen können wie WEA. Ob und 
wann sie jeweils zu Abfall werden, ist in der Regel eine individuelle ökonomische Entscheidung 
des/der (Letzt)-Besitzer*in. Die Zahl der Hersteller*innen ist jeweils überschaubar und das Pro-
dukt ist jeweils konkreten Hersteller*innen zuordenbar. Problematisch ist bei Autos die Unter-
scheidung von einem Gebrauchtfahrzeug; so gelangen zahlreiche Altautos, als Gebrauchtfahr-
zeuge deklariert, in den Export und werden nicht im Inland in der Verantwortung der Herstel-
ler*innen verwertet oder beseitigt. Etwas Ähnliches kann auch mit wertvollen Komponenten ei-
ner WEA geschehen.  

Aus der überschaubaren Menge an Vorschriften in der Altauto-Verordnung können einige für 
eine allfällige Regelung bei WEA durchaus wichtige Orientierung bieten: 

Die Hersteller*innen oder deren Bevollmächtigte bei ausländischen Produzent*innen (siehe 
§ 10a) von Fahrzeugen sind verpflichtet, alle Altfahrzeuge ihrer Marke vom Letzthalter zurück-
zunehmen. Hierfür gilt eine bestimmte Rückgabe/Rücknahme-Logistik: Von Letztbesitzer*innen 
zu einer anerkannten Rücknahmestelle oder zu einem anerkannten Demontagebetrieb, der von 
Hersteller*innen bestimmt worden ist. Die Rücknahme müssen die Hersteller*innen unentgelt-
lich leisten (§ 3). Die Hersteller*innen müssen, einzeln oder gemeinsam, selbst oder durch Be-
auftragung Dritter, flächendeckend solche Rücknahmemöglichkeiten anbieten. Für in bestimm-
tem Umfang vorbehandelte oder veränderte Altfahrzeuge gelten bestimmte Ausnahmen (§ 3 
Abs. 3-4). Die Hersteller*innen haben die Letzthalter*innen über die eingerichteten Rücknahme-
stellen zu informieren (§ 3 Abs. 5). Hersteller*innen von Bauteilen haben sicherzustellen, dass 
Altteile aus der Reparatur von Fahrzeugen zurückgenommen werden. Einzelheiten dazu und 
Kostentragung können die Beteiligten vereinbaren (§ 3 Abs. 6). Bei mehrstufigen Herstellungs-
prozessen (z.B. Wohnmobile etc.) können die Entsorgungskosten auf die jeweiligen Teileherstel-
ler*innen aufgeteilt werden (§ 3 Abs. 7). Wer sich eines Altfahrzeuges als Abfall entledigen 
möchte (= Abfallerzeuger*in), hat sich der geschilderten Rücknahmelogistik zu bedienen. Dies 
gilt für alle Stufen der Rücknahmelogistik (§ 4 Überlassungspflichten). 

Die Wirtschaftsbeteiligten stellen sicher, dass bestimmte vorgegebene Quoten für die Wieder-
verwendung und die Verwertung, bezogen auf das Fahrzeuggewicht, nach bestimmten Fristen 
erreicht werden; Ergebnisse sind zu dokumentieren (§ 5). Für die einzelnen Stufen der Entsor-
gungslogistik (anerkannte Annahmestellen, Rücknahmestellen, Demontagebetriebe, Shredder-
Anlagen und Sonstige) sind sehr detaillierte Vorgaben über das dort zu Erfolgende im Anhang 

 

155 Verordnung über die Überlassung, Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Altfahrzeugen vom 21.06.2002 (BGBl. l S. 
2214) geändert durch Zweite Verordnung zur Fortentwicklung der abfallrechtlichen Überwachung vom 02.12.016. 
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zur Verordnung aufgelistet. Die Einhaltung der Vorgaben ist durch einen Sachverständigen (§ 6) 
zu bestätigen und der zuständigen Behörde vorzulegen (§ 7 Mitteilungspflichten). 

Speziell an die Hersteller*innen richten sich die Anforderungen an die Abfallvermeidung bei der 
Konzeption und Herstellung neuer Fahrzeuge sowie die verstärkte Verwendung von Recycling-
material. Zusätzlich sind Verbote für die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in den von 
der Verordnung betroffenen Fahrzeugen vorgegeben (§ 8). 

Die Hersteller*innen sind verpflichtet, Kennzeichnungsnormen für Bauteile und Werkstoffe nach 
Festlegungen der EU-Kommission gemäß Richtlinie 2000/53/EG zu verwenden (soll Wiederver-
wendung und Verwertung erleichtern). Für neu in Verkehr kommende Fahrzeuge müssen die 
Hersteller*innen Informationen bereitstellen, die für die Betriebe der Entsorgungslogistik-Kette 
zur Einhaltung ihrer Entsorgungspflichten wichtig sind (z.B. an welcher Stelle / in welchen Bau-
teilen befinden sich gefährlich Stoffe) (§ 9). Außerdem veröffentlichen die Hersteller*innen im 
Zusammenwirken mit den Wirtschaftsbeteiligten Informationen über die (offenbar bei ihren 
Fahrzeugmodellen) erreichten Fortschritte zur umweltverträglichen Entsorgung, was die Kau-
fentscheidung der künftigen Fahrzeugkäufer beeinflussen soll (§ 10). 

Der bereits erwähnte umfangreiche Anhang der Verordnung enthält sehr detaillierte Anforde-
rungen an die Betriebe der Entsorgungskette, und wie Altfahrzeuge in der Entsorgungskette zu 
behandeln sind. Dies betrifft insbesondere die erforderliche Trockenlegung der Fahrzeuge vor 
der weiteren mechanischen Behandlung. Die Abtrennung von Flüssigkeiten ist zur Vermeidung 
von Gewässerverschmutzungen von Bedeutung und auch Voraussetzung für die Wiederverwen-
dung und Verwertung von Bauteilen. Derartige Anforderungen dürften auch für den Rückbau 
von im Außenbereich gelegenen WEA wichtig sein. 

6.2.6 Anwendbarkeit der bisherigen Produktregelungen auf Windenergieanlagen 

Beim Rückbau von WEA sind die Betreiber*innen der Anlagen als Abfallerzeuger*innen in der 
Pflicht, sämtliche Anforderungen des KrWG zu erfüllen.  

Von den bisher erlassenen Produktregelungen können die Produktbereiche Altöl, Elektrogeräte 
und Batterien zusätzlich einschlägig sein. Die Betreiber*innen einer WEA werden wohl in der 
Regel nicht „Hersteller“ oder „Vertreiber“ solcher Produkte sein, sondern beim Bau der Anlage 
oder bei Wartung/Reparatur von Hersteller*innen bzw. Vertreiber*innen (Lieferant*innen) Ge-
brauch gemacht haben. Ob diese im Einzelfall „Hersteller“ im Sinne der Produktregelungen sind 
und dadurch die Sammlung und Verwertung ihrer Produkte am Lebensdauerende eigens finan-
zieren müssen, kann nicht allgemein beantwortet werden. Zur Klärung bedarf es einer Einzelfall-
betrachtung, die frühzeitig durgeführt werden sollte, da die gesetzlichen Vorgaben für Herstel-
ler*innen dieser Produktbereiche, wie oben aufgezeigt, über die Rücknahme- und Verwertungs-
pflichten hinausgehen und oft schon beim Inverkehrbringen der Produkte greifen. 

Die Hersteller*innen und Vertreiber*innen (Lieferant*innen) von z.B. Hydraulikölen, Elektro- 
und Elektronikgeräten oder Batterien sind zwar grundsätzlich zur Rücknahme der Abfallpro-
dukte verpflichtet. Die gewerblichen WEA-Anlagenbetreiber*innen sind jedoch nicht verpflich-
tet, sich dieser Hersteller*innen bei der Entsorgung zu bedienen, sondern können sich am Markt 
ein für ihn vorteilhaftes Angebot auswählen. Dies kann auch den Verkauf von noch gebrauchs-
tauglichen Geräten auf dem Gebrauchtwarenmarkt umfassen, vergleichbar dem Handel z.B. mit 
Altfahrzeugen einschließlich des Exports, wobei die Unterscheidung zwischen einem Gebraucht-
gerät (Wirtschaftsgut) und Altgerät (Abfall) schwierig ist und Vorsicht vor illegalen Angeboten 
angeraten ist. Im Zweifelsfall können die Abfallerzeuger*innen für Rechtsverstöße haftbar ge-
macht werden. 
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Beispiel: Rücknahme und Recycling von Industrie-Altbatterien 

Zentrales Element zur Absicherung der Rücknahme und des Recyclings von Industriebatterien 
am Lebensdauerende ist die Registrierungspflicht der Hersteller*innen von Industriebatterien 
gemäß § 4 des Batteriegesetzes. So müssen sich diese Hersteller*innen, bevor sie Batterien in 
Verkehr bringen, mit der Marke und der jeweiligen Batterieart von der stiftung ear registrieren 
lassen (https://www.stiftung-ear.de). Bestandteil der Registrierung ist eine Erklärung über die 
erfolgte Einrichtung einer den Anforderungen nach § 8 BattG entsprechenden Rückgabemöglich-
keit und die Zugriffsmöglichkeiten der Rückgabeberechtigten (Vertreiber*innen und Behandler).  

Im Ergebnis können Endnutzer*innen (bspw. Betreiber*innen einer WEA) anfallende Industrie-
Altbatterien bei Vertreiber*innen von Industriebatterien kostenfrei zurückgeben. Vertreiber*in-
nen nutzen hingegen die kostenfreie Rückgabemöglichkeit an die Hersteller*innen der Batterien. 
Für Vertreiber*innen kommt es daher darauf an, dass die Hersteller*innen ihrer Batterien von 
der stiftung ear registriert wurden. Dies sollten sie sich nachweisen lassen oder im öffentlichen 
Register der stiftung ear selbst einsehen (https://www.stiftung-ear.de). Der Nachweis ist eine 
Art Vorsorge, Altbatterien kostenfrei am Ende der Lebensdauer zurückgeben zu können. 

Besondere Beachtung ist auch bei der Entsorgung von ausgesonderten Elektrogeräten geboten, 
soweit diese dem Elektrogesetz zugehören, denn deren Entsorgungsweg muss den weiter oben 
beschriebenen Kriterien genügen (siehe insbesondere § 10 ElektroG). 

Da der Rückbau von WEA genehmigungstechnisch mit der zuständigen Behörde geklärt sein 
muss, wird diese ggf. auf eine zuverlässige und sichere Entsorgung von Abfällen hinwirken. 
Gleichwohl verbleibt ein Graubereich, da die Überwachung der im Außenbereich gelegenen 
WEA für die Behörde zu Vollzugsproblemen führen kann. 

6.3 Entwicklungspotenzial von Speichersystemen 
Durch den steigenden Ausbau der erneuerbaren Energien bedarf es einer zunehmenden Flexibi-
lität im Stromsystem, mit den schwankenden Einspeisungen umzugehen und diese zeitlich und 
räumlich auszugleichen.156 Die Integration fluktuierender Stromerzeugungsanlagen wie Wind- 
oder Solaranlagen stellen eine große technische Herausforderung der Energiewende dar. Wich-
tig werden vor allem Flexibilitätsoptionen wie der Stromnetzausbau, Lastenmanagement und 
Energiespeichersysteme. Allerdings sind der Bedarf und die technischen Aufgaben von Energie-
speichern nach wie vor ungeklärt.157 Die Informationen über die Verfügbarkeit von Zukunfts-
technologien sind begrenzt, da bestehende Studien von sehr unterschiedlichen Zukunftsannah-
men ausgehen.158 Der Speicherbedarf des künftigen Energiesystems hängt stark davon ab, wel-
che Ausbauziele der erneuerbaren Energien erreicht werden sollen, ob die Umsetzung der Pläne 
des Netzausbaus stattfinden und durch welche anderen Flexibilitätsoptionen die erneuerbaren 
Energien integriert werden können.159 Diese Optionen umfassen im Bereich der Stromerzeugung 
die Flexibilisierung des thermischen Kraftwerksparks, der Anlagen erneuerbarer Energien und 
der Kraft-Wärme-Kopplung über Wärmespeicher, die Nutzung von Flexibilität im europäischen 
Erzeugungssystem, die Bereitstellung von Systemdienstleistungen durch Anlagen erneuerbarer 

 

156 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 
für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 12. 

157 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 
für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 25.  

158 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 4.  
159 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 223.  

https://www.stiftung-ear.de/
https://www.stiftung-ear.de/
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Energien oder alternativen Technologien und die Abregelung von Anlagen erneuerbarer Ener-
gien und Ausgleich durch thermische Kraftwerke. Im Bereich Transport stellen der Netzausbau 
im Übertragungs- und Verteilnetz zur Beseitigung von Netzengpässen, der Netzumbau und der 
europäische Ausgleich durch das Übertragungsnetz in Europa wichtige Optionen dar. Im Bereich 
Verbrauch sind die Flexibilisierung der Lasten durch Lastenmanagement vor allem in der In-
dustrie und neue sektorenübergreifende Energiespeicher auf der Basis von Strom wie Power-to-
X und die Nutzung von Flexibilität im europäischen Erzeugungssystem wichtige Maßnahmen. 
Die existierenden Flexibilitätsoptionen können in Kombination die gleiche Funktion wie Ener-
giespeicher übernehmen.160 Folglich können erneuerbare Energien auch ohne Speicherausbau in 
das Stromsystem integriert werden, da durch andere Flexibilitätsoptionen der Speicherbedarf 
stark reduziert werden kann. Die Speicherung stellt meistens die teuerste Option dar und ren-
tiert sich deswegen erst bei einem sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien im Strommarkt. 
Der Speicherbedarf wird in der Erzeugung insbesondere durch eine hohe Geschwindigkeit des 
Ausbaus erneuerbarer Energien, einen hohen Anteil an fluktuierenden erneuerbaren Energien, 
hohe Prognosefehler bei erneuerbaren Energien und durch unflexible, thermische, konventio-
nelle Kraftwerke gesteigert. In der Verteilung führen die Verzögerung im Netzausbau und im 
Netzumbau und keine Erweiterung der Kuppelstellen in das europäische Ausland zu einem ge-
steigerten Stromspeicherbedarf. Im Verbrauch sorgen eine starre Stromnachfrage und kein Las-
tenmanagement in Leistungsmärkten zu einer Bedarfssteigerung.161 

Deutlich wird, dass ein allgemeiner Bedarf an Flexibilität in allen netzgebundenen Anwendun-
gen besteht.162 Aus der Einspeisung erneuerbarer Energien folgt allerdings nicht direkt ein wei-
terer Speicherbedarf. Dieser muss nach technisch und ökonomisch vorteilhaften Flexibilitätsop-
tionen abgewogen werden.163 Es wird davon ausgegangen, dass der Bedarf an Flexibilität im 
Stromsystem durch den steigenden Anteil an erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren 
kostengünstiger durch andere Flexibilitätsoptionen als durch Stromspeicher gedeckt werden 
kann.164 Erst mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien in Deutschland und in Europa, 
steigt der Bedarf an Stromspeichern deutlich.165 Speicher führen dann zu einer Einsparung in 
den Erzeugungskosten und zu einer Substitution konventioneller Kraftwerksleistung, da mehr 
erneuerbare Energien in das System integriert werden können.166 Sie könnten darüber hinaus 
thermische Kraftwerke langfristig ersetzen.167 Energiespeicher stellen eine der flexibelsten Anla-

 

160 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 
für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 39 f. 

161 Stadler et al., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, 2014, S. 50. 
162 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 146. 
163 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 12.  
164 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 3. 
165 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 22. 
166 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 16. 
167 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 19.  
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gen auf dem Markt dar, solange sie wirtschaftlich betrieben werden können. Der Markt wird ins-
besondere durch die technische Machbarkeit, die Wirtschaftlichkeit und die nationalen rechtli-
chen Rahmenbedingungen beeinflusst.168  

6.3.1 Übersicht relevanter Speichersysteme  

Zukünftig stellt das Lastenmanagement eine wichtige Flexibilisierungsoption dar. Lastenma-
nagement bezeichnet die Anpassung der Nachfrage an die Stromerzeugung, indem gezielt in das 
Nutzverhalten von Endenergienachfragern eingegriffen wird.169 Dabei handelt es sich nicht um 
eine direkte Speichertechnologie, sie kann allerdings gewisse Speicherfunktionen erfüllen. Zu 
passenden Zeitpunkten werden Lasten ab- oder zugeschaltet, so dass eine zeitliche Verschie-
bung der Stromnachfrage erzielt werden kann.170 Lastenmanagementsysteme haben vor dem 
Hintergrund der abfallwirtschaftlichen Produktverantwortung keine bedeutsame Relevanz, wes-
wegen sie im Folgenden nicht weiter betrachtet werden.  

Neben dem Lastenmanagement stellen Stromspeicher eine wichtige Flexibilisierungsoption dar. 
In Stromspeichern wird elektrische Energie aufgenommen und elektrostatisch oder elektromag-
netisch abgespeichert oder es findet eine reversible Umwandlung von Elektroenergie in andere 
physikalische Energieformen statt.171 Stromspeicher lassen sich in Kurzzeit- und in Langzeitspei-
cher einteilen. Kurzzeitspeicher speichern Energie von wenigen Sekunden bis hin zu ganzen Ta-
gen. Die meisten Kurzzeitspeicher sind allerdings als Stunden- und Tagesspeicher ausgelegt. Sie 
zeichnen sich meist durch eine hohe Zykluszahl und Zykluswirkungsgrade aus. Deswegen wer-
den sie insbesondere zum Ausgleich von kurzfristigen Schwankungen im Stromnetz eingesetzt. 
Langzeitspeicher speichern Energie im Gegensatz dazu über viele Tage und Wochen oder bis zu 
Monaten und Jahren. Meist weisen sie sehr hohe Speicherkapazitäten mit geringen Speicherver-
lusten auf und haben geringe Zykluszahl und Zykluswirkungsgrade. Somit eignen sie sich beson-
ders für den Ausgleich von saisonalen Schwankungen wie langanhaltende Windflauten oder län-
gere dunkle Perioden.172 Darüber hinaus lässt sich bei Stromspeichersystemen eine Unterschei-
dung zwischen mechanisch, elektrochemisch elektrisch und chemisch machen.173 Derzeit gibt es 
die in der folgenden Tabelle 18 aufgeführten Speichersysteme.  

Tabelle 18: Übersicht Speichersysteme 

mechanisch elektrochemisch elektrisch chemisch 

► Pumpspeicherkraft-
werk 

► Druckluftspeicher-
kraftwerk 

► Schwungrad 

► Batterie 
► Bleisäure 
► Lithium-Ionen 
► Lithium-Schwefel 
► Lithium-Luft 

► Doppelschichtkon-
densator 

► Supraleitende 
Spulen 

► Elektrolyse 
► Power-to-X 

 

168 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 146.  
169 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 356. 
170 Stadler et al., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, 2014, S. 609.  
171 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 12. 
172 Stadler et al., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, 2014, S. 41 f. 
173 Stadler et al., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, 2014, S. 31 f. 
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mechanisch elektrochemisch elektrisch chemisch 

► Natrium-Schwefel 
► Natrium-Nickelchlo-

rid 
► Metall-Luft 
► Redox-Flow-Batterie 
► Vanadium 
► Zink/Brom 
► Eisen/Chrom 
► Wasserstoff/Brom 

 
Quelle: Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, 
S. 354; Stadler et al., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, 2014, S. 31. 
 

Pumpspeicherkraftwerke stellen mechanische Kurz- und Langzeitspeicher dar. Sie speichern po-
tenzielle Energie, indem Wasser in einem höheren Reservoir aufbewahrt wird. In Zeiten hohen 
Strombedarfs wird das gespeicherte Wasser durch Rohre zu tiefergelegenen Turbinen geleitet, 
die mit einem Generator verbunden sind.174 Durch das Herabströmen durch Turbinen wird die 
potenzielle Energie wieder in Strom zurückgewandelt und kann in das Stromnetz eingespeist 
werden.175 Bei geringem Strombedarf oder bei hoher Verfügbarkeit von Strom wird der Strom 
genutzt um das Wasser vom unteren Reservoir erneut bergauf zu pumpen und vorübergehend 
zu speichern.176 Pumpspeicherkraftwerke speichern momentan die größte Menge an Energie in 
der Welt.177 Das ist darauf zurückzuführen, dass sie kostengünstig zu realisieren sind und mit 
über 80 % einen hohen Wirkungsgrad und geringe Betriebskosten haben.178 Sie zeichnen sich 
durch eine hohe technologische Reife, eine lange Lebensdauer und eine schnelle Reaktionsfähig-
keit aus. Somit können sie unter anderem für Spannungs- und Frequenzhaltungen oder für die 
Zeitverschiebung elektrischer Energie eingesetzt werden.179 Vor dem Hintergrund einer ausrei-
chend vorhandenen Höhendifferenz zwischen den Reservoiren wird das Potenzial für große 
Teile Deutschlands eingeschränkt.180 Deswegen kann die installierte Leistung zukünftig nur in 
geringem Maße erweitert werden.181 Es gibt allerdings Konzepte, die zum Beispiel die Nutzung 
stillgelegter Bergbauschächte einbeziehen.182  

 

174 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 3. 
175 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 355. 
176 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 93.  
177 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 3. 
178 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 355. 
179 Bernardon et al. 2018, Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 3. 
180 Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, Studie Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit, 2013, 

S. 48. 
181 Kanngießer, Techno-ökonomische Bewertung von Anwendungen für Stromspeicher, 2014, S. 2. 
182 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH 2014, S. 73.  
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Druckluftspeicherkraftwerke sind mechanische Kurzzeitspeicher, in denen in unterirdischen Ka-
vernen Luft komprimiert und gespeichert wird.183 Wenn Strombedarf besteht, dann wird die 
komprimierte Luft einer Brennkammer zugeführt. Zusammen mit zugeführtem Erdgas erhitzt 
die Druckluft, expandiert in der Turbine und treibt die Welle zum Generator.184 Druckluftspei-
cher können in verschiedene Arten eingeteilt werden. Es gibt adiabate Druckluftspeicher, die un-
ter Einsatz eines elektrisch betriebenen Kompressors die Umgebungsluft verdichten. Dabei ent-
steht Wärme, die abgegeben werden muss, bevor die Luft in den Speicher geleitet werden kann. 
Im weiteren Verlauf des Prozesses findet die Kompressionswärme somit keine Anwendung. Da-
mit elektrische Energie zurückgewonnen werden kann, wird die verdichtete Luft entspannt, 
wodurch diese einen Generator antreibt. Mit Hilfe der Zufeuerung von Erdgas wird die Druckluft 
vor dem Eintritt in die Expandiereinheit wieder erwärmt.185 Bei den adiabaten Druckluftspei-
cherkraftwerken findet so gut wie kein Wärmeaustausch mit der Umgebung statt. Die Kompres-
sionswärme wird folglich nicht an die Umgebung abgegeben, sondern in einem Wärmespeicher 
zwischengespeichert. Diese Wärme wird verwendet, wenn elektrische Energie zurückgewonnen 
werden soll, wodurch keine Zufeuerung von Erdgas mehr notwendig ist.186 In einem isothermen 
Druckluftspeicher kommt als zusätzlicher Wärmespeicher Öl zum Einsatz. Indem Öl über einen 
längeren Zeitraum in den Speicherbehälter gepumpt wird, kann Luft gleichmäßig komprimiert 
werden. Da Flüssigkeiten höhere Dichten haben, ist ein zusätzlicher Wärmespeicher nicht erfor-
derlich.187 Druckluftspeicher können große Energiemengen speichern.188 Sie zeichnen sich dar-
über hinaus durch eine besonders hohe Flexibilität und durch die Bereitstellung von Minutenre-
serven aus, da bereits nach zehn Minuten die gesamte Leistung zur Verfügung gestellt werden 
kann.189 Die Wirkungsgrade der Anlagen unterscheiden sich deutlich und liegen zwischen 50-
70%.190 Standorte beschränken sich auf Grund des großen Speichervolumens auf Regionen mit 
besonderen geologischen Formationen mit unterirdischen Kavernen.191 Für alle Arten von 
Druckluftspeichern ist das Ziel, den Wirkungsgrad zu erhöhen und die spezifischen Investitionen 
zu senken.192 In Zukunft liegt der Entwicklungsschwerpunkt vor allem auf den adiabaten Druck-
luftspeichern.193 Der Technologie wird ein großes zukünftiges Potenzial zugesprochen.194 Sie 
weisen relativ niedrige Investitionskosten auf, geringe An- und Abfahrtszeiten, hohe Wirkungs-
grade und hohe Speichervolumina.195  

 

183 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 355.  
184 Crotogino, Einsatz von Druckluftspeicher-Gasturbinen-Kraftwerken beim Ausgleich fluktuierender Windenergie-Produktion mit 

aktuellem Strombedarf, 2003, S. 4.  
185 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 215.  
186 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 216.  
187 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 217.  
188 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 5.  
189 Crotogino, Einsatz von Druckluftspeicher-Gasturbinen-Kraftwerken beim Ausgleich fluktuierender Windenergie-Produktion mit 

aktuellem Strombedarf, 2003, S. 4.  
190 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 5. 
191 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 355. 
192 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 223. 
193 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 358.  
194 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH 2014, S. 75.  
195 Deutsche Energie-Agentur GmbH, dena-Netzstudie II. Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im 

Zeitraum 2015 – 2020 mit Ausblick 2025, 2010, S. 442.  
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Schwungräder sind mechanische Kurzzeitspeicher. Sie nutzen die kinetische Energie sich dre-
hender Massen durch Änderung der Winkelgeschwindigkeit. Durch einen Elektromotor wird das 
Schwungrad in Bewegung gesetzt, wodurch gespeicherte Energie in die elektrische Maschine zu-
rückgespeist wird.196 Schwungräder haben geringe Energiedichten und sehr kurze Zugriffszeiten 
innerhalb von Sekunden, weswegen sie sich als Kurzzeitspeicher gut eignen.197 Sie sind emissi-
onsfrei und haben geringe Betriebs- und Wartungskosten. Auf Grund von Reibungswiderständen 
erfolgt die Selbstentladung allerdings relativ schnell und sie haben hohe Investitionskosten.198 
Demgegenüber steht eine sehr hohe Betriebserfahrung.199 Schwungräder werden in mobilen An-
wendungen eingesetzt und speichern beispielsweise Bremsenergie und geben diese daraufhin in 
Form von Elektrizität wieder frei. Technisch ausgereift sind kleinere Anwendungen, wobei bei 
größeren Anwendungen technischen Entwicklungen zu erwarten sind. Es besteht die Möglich-
keit, dass Schwungräder zu modularisierten Anlagengrößen zu mehreren MW zusammengefasst 
werden. Der Wirkungsgrad liegt oftmals bei über 90%. Für eine großtechnische Anwendung 
sind die Speichergrößen momentan noch zu gering.200  

Batterien sind elektrochemische Kurz- oder Langzeitspeicher. Eine Unterscheidung ist grund-
sätzlich in Batteriesysteme mit internen Speichern wie beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien 
oder in Systeme mit externen Speichern wie Redox-Flow-Batterien möglich. Es kommt eine 
große Zahl an Batterietypen zur Anwendung, die sich anhand verschiedener Parameter wie 
Nennspannung, Energiedichte, Betriebstemperatur, Zykluszahl oder Selbstentladung differen-
zieren lassen. Batteriespeicher werden in verschiedenen Größen und in portablen, mobilen oder 
stationären Anwendungen eingesetzt. Vor allem im portablen oder mobilen Einsatz gibt es kaum 
gleichwertige Alternativen.201 Batterien speichern elektrische Energie mit sehr geringen Verlus-
ten. Allerdings speichern sie keine großen Energiemengen, weswegen sie vor allem für den kurz-
zeitigen Energieausgleich genutzt werden.202  

Bleisäurebatterien setzten sich aus zwei Elektroden zusammen. Diese sind in eine wässrige 
Schwefelsäurelösung getaucht und sind durch eine Membran getrennt. Dabei handelt es sich bei 
der positiven Elektrode um Bleioxid und bei der negativen Elektrode um metallisches Blei in ei-
ner schwammigen Struktur.203 Beide Elektroden werden bei der Entladung in Bleisulfat umge-
wandelt, bei der Aufladung wird dieser Prozess wieder umgekehrt.204 Es gibt zwei verschiedene 
Typen von Bleisäurebatterien. Zum einen überflutete Batterien, bei der die Elektroden mit flüs-
sigen Elektrolyten in Schwefelsäure eingetaucht sind und zum anderen verschlossene Batterien, 
bei denen der Schwefelsäureelektrolyt in einem Gel oder Separator eingeschlossen ist, damit bei 

 

196 Dietlmeier, Elektrochemische Speicher. Superkondensatoren, Batterien, Elektrolyse-Wasserstoff, Rechtliche Rahmenbedingungen, 
2018, S. 10. 

197 Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, Studie Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit, 2013, S. 
37. 

198 Dietlmeier, Elektrochemische Speicher. Superkondensatoren, Batterien, Elektrolyse-Wasserstoff, Rechtliche Rahmenbedingungen, 
2018, S. 10. 

199 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 5.  
200 Deutsche Energie-Agentur GmbH, dena-Netzstudie II. Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im 

Zeitraum 2015 – 2020 mit Ausblick 2025, 2010, S. 445.  
201 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 157 f. 
202 Dietlmeier, Elektrochemische Speicher. Superkondensatoren, Batterien, Elektrolyse-Wasserstoff, Rechtliche Rahmenbedingungen, 

2018, S. 19.  
203 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 4. 
204 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 104. 

 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

148 

 

einer Überladung entstehender Sauerstoff gespeichert werden kann.205 Bleisäurebatterien besit-
zen eine spezifische Energie von 30 Wh/kg, wobei die spezifische Leistung zwischen 10 und 100 
W/kg liegt. Die Lebensdauer liegt zwischen 300 und 1200 Zyklen und bei bis zu 15 Jahren.206 
Bleisäurebatterien sind wegen der hohen Produktions- und Betriebserfahrung und wegen der 
guten ökonomischen Voraussetzungen am weitesten verbreitet.207 Sie haben eine Betriebserfah-
rung von über 100 Jahren und werden seitdem vielfach in mobilen und stationären Systemen 
eingesetzt. In stationären Anwendungen kommen sie beispielsweise für die Netzunterstützung 
für kleine Inselnetzte oder zur Frequenzhaltung zum Einsatz. In mobilen Anwendungen sind sie 
als Starter- oder Traktionsbatterien vertreten.208 Bleisäurebatterien sind preiswert, leistungs-
stark, zuverlässig und haben einen hohen Wirkungsgrad von ca. 80 % und eine geringe Selbst-
entladung. Bleisäurebatterien haben allerdings eine geringe Energiedichte und eine einge-
schränkte Lebenszyklusdauer.209 Nachteilig sind darüber hinaus die geringe Schnellladefähigkeit 
und die Sensibilität gegenüber hohen und tiefen Temperaturen.210 Es wird außerdem ein Wär-
memanagement benötigt, da die Batterien niedrige und hohe Temperaturen haben, wodurch die 
Leistung beeinträchtigt wird.211 In Zukunft wird der Einsatz dieses Systems durch eine aufwän-
dige Wartung und eine geringe Lebensdauer limitiert.212 Es bestehen allerdings Innovationsar-
beiten zur Verbesserung der Technologie, damit die Lebensdauer und Haltbarkeit verbessert 
werden kann.213 Die Batterien können darüber hinaus eine wichtige Brückenfunktion bei statio-
nären Batterieanwendungen erfüllen bis neue Batteriekonzepte der nächsten Generation noch 
nicht ausgereift sind.214 Vielversprechend ist darüber hinaus die Hybridisierung von Bleisäure-
batterien mit anderen Hochleistungsbatterien.215  

Lithium-Ionen-Batterien bestehen allgemein aus einer positiven und einer negativen Elektrode 
zwischen denen Lithium-Ionen ausgetauscht werden. Wenn die Batterie geladen wird, dann be-
wegen sich Lithium-Ionen von der Kathode durch einen Elektrolyten zu der Anode, wo sie in 
eine Graphitstruktur interkaliert werden. Wenn die Batterie entladen wird, dann geht der Ionen-
transport in die andere Richtung. Es lösen sich Lithium-Ionen aus der Anode und gehen durch 
den Elektrolyten Richtung Kathode. Indem an der Anode Elektronen freigesetzt werden, die 
über einen externen Stromkreis zur Kathode gelangen, wird elektronischer Strom erzeugt.216 Li-
thium-Ionen-Batterien sind nicht an ein genau definiertes elektrochemisches Paar gebunden. Je-
des Material, das Lithium-Ionen reversibel aufnehmen kann, kann als Basis fungieren, da ihre 
Funktionsweise auf dem reversiblen Austausch von Lithium-Ionen zwischen einer positiven und 

 

205 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 105.  
206 Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, Studie Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit, 2013, 

S. 41 f. 
207 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 355.  
208 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 168 f. 
209 Dietlmeier et al., Elektrochemische Speicher. Superkondensatoren, Batterien, Elektrolyse-Wasserstoff, Rechtliche Rahmenbedin-

gungen, 2018, 19 f. 
210 Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, Studie Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit., 2013, 
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211 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 4.  
212 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 355.  
213 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 105.  
214 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 169.  
215 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 175. 
216 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 160.  
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negativen Elektrode beruht. Die verschiedenen Kombinationen von negativen und positiven 
Elektrodenmaterialen machen sich in unterschiedlichen Zellspannungen, Leistungsmerkmalen 
und Sicherheitsmerkmalen bemerkbar.217 Die derzeit wichtigsten und häufigsten Systeme sind 
Lithium-Kobaltdioxid, Lithium-Nickeldioxid, Lithium-Mangan-Spinell, NMC, NCA, LFP und LTO. 
Lithium-Ionen-Batterien zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte im Vergleich zu anderen 
Batterietechnologien aus, da Lithium ein elektrochemisch sehr aktives Material ist.218 Sie haben 
darüber hinaus eine Hochgeschwindigkeits-Entladekapazität und -leistung, eine relativ lange Le-
bensdauer und eine geringe Selbstentladungsrate.219 Ihr Wirkungsgrad liegt bei über 90%.220 
Nachteilig sind allerdings die nach wie vor hohen Kosten, das Überhitzungsrisiko, die noch nicht 
ausgereifte Technologie und die hochentzündlichen Elektrolyten.221 Außerdem ist die Alterung 
der Lithium-Ionen-Zellen zu bedenken. Ihre Kapazität und Leistungsdichte nimmt mit zuneh-
mendem Alter ab, ihre Lebensdauer ist sehr anfällig und kann sich durch zu hohe oder zu nied-
rige Ladezustände stark verkürzen.222 Lithium-Ionen-Batterien werden sich zukünftig voraus-
sichtlich in dezentralen, netzfernen Einzelanwendungen wie Traktionsspeicher für Elektrofahr-
zeuge etablieren.223 Lithium-Ionen-Batterien können in Hybridfahrzeugen und in reinen Batte-
riefahrzeugen eingesetzt werden. Ein neues Anwendungsfeld sind stationäre Großbatterien. 
Diese werden beispielsweise zur Bereitstellung von Regelleistung und Sicherstellung der Span-
nungsqualität oder zur verbesserten Einspeisung von fluktuierenden Quellen erneuerbarer 
Energien eingesetzt.224  

Lithium-Schwefel-Batterien können elektrische Energie reversibel speichern. Dabei dienen Li-
thium-Ionen und Elektronen als Ladungsträger, die zwischen den Elektroden wandern. Im Un-
terschied zu Lithium-Ionen-Batterien liegt das Lithium in metallischer Form vor. Theoretisch ist 
die Energiedichte der Lithium-Schwefel-Batterie von bis zu 2500 Wh/kg hoch, nach heutiger 
Technik können jedoch nur 0,5 bis 0,7 Lithium-Ionen pro Atom des Elektrodenmaterials gebun-
den werden. Deswegen kann nur von Energiedichte von bis zu 5000 Wh/kg ausgegangen wer-
den. Lithium-Schwefel-Batterien zeichnen sich dadurch aus, dass preisgünstige, verfügbare, un-
kritische und nicht umwelt- und gesundheitsschädliche Ressourcen verwendet werden. Die Sys-
teme haben allerdings eine hohe Selbstentladungsrate von 4–10% pro Monat.225 Damit Lithium-
Schwefel-Batterien in der Industrie zur Anwendung kommen können, findet eine weitere Mate-
rialforschung und eine Untersuchung preisgünstiger und skalierbarer Herstellungsprozesse 
statt.226  

Lithium-Luft-Batterien sind ein luftatmendes System, bei dem von außen ein Oxidationsmittel 
zugeführt wird. Demnach findet an der Kathode mit dem Sauerstoff aus der Luft eine Reduktion 
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der Lithium-Ionen und der Elektronen aus der Anodenreaktion zu Lithiumperoxid statt. Im Vor-
dergrund stehen vor allem Konzepte mit gekapselten Lithium-Metall-Anoden und Kohlenstoff-
Luft-Kathoden und Konzepte mit offenen flüssigen, nicht-wässrigen Elektrolyten. Lithium-Luft-
Batterien können sehr kompakt gebaut werden und es können kostengünstige Materialressour-
cen genutzt werden. Außerdem sind die Umweltwirkungen der verwendeten Materialien gering. 
Die Systeme werden allerdings nur geringe Leistungsdichten aufweisen. Deswegen wird es er-
forderlich sein, dass die Batteriesysteme teilweise mit Hochleistungsbatterien hybridisiert wer-
den. Sie sind außerdem sehr sensibel bezüglich hoher Temperaturen und hoher Luftfeuchte. 
Deswegen muss ein Kontakt des metallischen Lithiums mit der Luftfeuchte vermieden wer-
den.227 Die Sicherheit der Lithium-Schwefel-Batterie wird deswegen als kritisch eingestuft.228 
Die Forschung an dem Batterietypen befindet sich derzeit noch in der Grundlagenforschung.229 
Geforscht wird vor allem am sicheren Betrieb der Systeme und an neuen Kathodenmaterialien 
und Elektrolyten, die eine höhere Zyklusstabilität möglich machen.230 Zukünftig wird der Einsatz 
vor allem in portablen Anwendungen liegen und wenn eine Hybridisierung mit Hochleistungs-
batterien gelingt, dann ist langfristig der Einsatz in Fahrzeugen denkbar.231  

Natrium-Schwefel-Batterien sind Hochtemperaturbatterien. Sie bestehen aus einer Anode aus 
geschmolzenem Schwefel und aus einer Kathode aus geschmolzenem Natrium. Diese sind durch 
eine feste Aluminiumoxidkeramik getrennt, die als Elektrolyt fungiert. Intern laufen die Reaktio-
nen bei über 300ºC ab, weswegen eine externe Heizung notwendig ist, damit die Reaktion statt-
finden kann.232 Natrium-Schwefel-Batterien haben mit über 80 % einen vergleichsweise hohen 
Wirkungsgrad und eine hohe technische Reife.233 Auf Grund der hohen Energiedichte, der gerin-
gen Selbstentladung, der schnellen Reaktionszeit, der langen Lebensdauer, der Hitzetoleranz 
und der erlaubten langen Entladezeit eignen sie sich als Stabilisator von erneuerbaren Ener-
gien.234 Darüber hinaus müssen sie nicht regelmäßig gewartet werden.235 Nachteil ist allerdings 
das aufwändige Wärmemanagement, da eine gute Isolierung und ein zusätzliches Heizsystem für 
den Standby-Betrieb benötigt wird. Für den Betrieb des Heizsystems wird die Energie aus der 
Batterie entnommen. Das führt bei längeren Stillstandzeiten zu erheblichen Verlusten.236 Des 
Weiteren ist das flüssige Natrium hochreaktiv und muss sicher gekapselt werden. Bei einem De-
fekt ist die starke exotherme Reaktion zwischen flüssigem Natrium und Schwefel als problema-
tisch anzusehen.237 Erforscht werden derzeit Natrium-Schwefel-Batterien, die auch bei niedrigen 
Temperaturen funktionieren. Die Batterien werden vor allem im stationären Bereich wie bei der 
Bereitstellung von Reserve- und Regelleistung oder beim Lastmanagement eingesetzt. Auf 
Grund der Sicherheitsgründe sind sie für den mobilen Bereich ungeeignet.238  

 

227 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 164 f. 
228 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 176. 
229 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 171. 
230 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 165.  
231 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 171.  
232 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 4.  
233 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 355.  
234 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 4. 
235 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 110.  
236 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 178.  
237 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 167.  
238 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 172.  
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Darüber hinaus gibt es die Natrium-Nickelchlorid-Batterie, die auch als ZEBRA-Batterie bekannt 
ist.239 Sie besteht aus einer flüssigen Natriumelektrode und einer festen Nickelchloridelektrode. 
Sie wurde als Hochtemperatursystem im Kilowattbereich für Antriebszwecke realisiert.240 Die 
Natrium-Nickelchlorid-Batterie hat mit 90% einen hohen Wirkungsgrad.241 Außerdem werden 
gut verfügbare und kostengünstige Rohstoffe verwendet, die zu 100% recyclingfähig sind. Aller-
dings sind die Leistungsdaten mit wenig Zyklen und thermischer Selbstentladung nachteilig. 
Darüber hinaus fallen die Zellen bei Kurzschlüssen aus und beim Abkühlen treten problemati-
sche Spannungen auf.242 Das System hat im stationären großtechnischen Bereich bislang fast 
keine Bedeutung. Die Batterien wurden in Elektrofahrzeugen eingesetzt, wobei ein Einsatz auf 
Grund der hohen Stillstandverluste nur sinnvoll ist, wenn es sich um ein Fahrzeug mit einer ho-
hen Nutzungsrate und einer geringen Stillstandzeit handelt.243  

Metall-Luft-Batterien sind eine Zwischenstufe zwischen der klassischen Batterie und der Brenn-
stoffzelle, da eine kontinuierliche Zuführung von Sauerstoff stattfindet. Potenzial bietet vor al-
lem die Zink-Luft-Batterie. Dabei muss das Metall durch die Energieumwandlungseinheit der 
Batterie mit Hilfe einer Schmelze oder Suspension geführt werden. Leistungseinheit und Ener-
giespeichertank sind wie bei der Redox-Flow-Batterie räumlich voneinander getrennt.244 Metall-
Luft-Batterien sind kompakt und preiswert. Auf Grund der Trennung zwischen Energie und Leis-
tung haben sie ähnliche Vorteile wie die Redox-Flow-Batterie. Weitere Vorteile sind, dass Ge-
wicht und Volumen gespart werden kann, indem eine Komponente Luftsauerstoff ist. Deswegen 
haben sie eine hohe Energiedichte. Die Zink-Luft-Batterie ist seit vielen Jahren als nicht wieder 
aufladbare Knopfzelle etabliert. In Entwicklung befindet sich ein aufladbarer Energiespeicher in 
größerem Maßstab. Abzuwarten bleibt die technologische Entwicklung der Zink-Luft-Batterie.245  

Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Batteriesysteme für die zukünftig allerdings keine 
vielversprechende Entwicklung erwartet wird. Nickel-Cadmiumbatterien weisen beispielsweise 
eine hohe Selbstentladung auf, haben Leistungseinbußen bei tiefen Temperaturen und reagieren 
sehr empfindlich bei Überladung. Außerdem enthalten sie das giftige Schwermetall Cadmium. 
Da die Zykluszahlen keinen ökonomischen Betrieb ermöglichen, ist der Einsatz in stationären 
Anlagen nicht bekannt.246 Derzeit werden sie lediglich noch in mobilen und portablen Bereichen 
wie Powertools eingesetzt, allerdings werden sie nach und nach durch Lithium-Ionen-Batterien 
ersetzt.247  

 

239 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 172.  
240 Dietlmeier, Elektrochemische Speicher. Superkondensatoren, Batterien, Elektrolyse-Wasserstoff, Rechtliche Rahmenbedingungen, 

2018, S. 20.  
241 Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, Studie Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit, 2013, 
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242 Dietlmeier Elektrochemische Speicher. Superkondensatoren, Batterien, Elektrolyse-Wasserstoff, Rechtliche Rahmenbedingungen, 

2018, S. 20.  
243 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 173.  
244 Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, Studie Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit, 2013, 
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S. 42.  
247 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 158.  
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Bei Redox-Flow-Batterien sind der Leistungsteil und die Kapazität getrennt. Dabei besteht das 
Leistungsteil aus jeweils zwei Elektroden und einer Membran, die in einem Stack zusammenge-
schaltet sind. In externen Tanks erfolgt dann die Speicherung der Elektrolyte, wodurch die Leis-
tung und die Arbeit individuell an die Anwendung angepasst werden können.248 Es kommen ver-
schiedene Redox-Paare zum Einsatz. Die wichtigsten sind Vanadium/Vanadium, Zink/Brom, Ei-
sen/Chrom und Wasserstoff/Brom.249 Die Vanadium-Redox-Batterie ist dabei die vielverspre-
chendste und ausgereifteste Technologie. Bei dieser Technologie bestehen der positive und der 
negative Elektrolyt aus Vanadium. Deswegen kreuzt der Zerfall der Elektrolytkapazität die akti-
ven Ionen und ermöglicht ihre Rückgewinnung. Ein großer Vorteil von Redox-Flow-Batterien ist 
die externe Speicherung von Elektrolyten, die Energie je nach Besonderheit an die individuelle 
Anwendung anpassen kann. Die Leistung kann über die gesamte Lebensdauer eingehalten wer-
den, da es keine morphologischen Veränderungen gibt. Sie haben einen hohen Umwandlungs-
wirkungsgrad und eine hohe Lebensdauer, Zykluszahl und Haltbarkeit.250 Darüber hinaus kann 
die Speicherkapazität günstig erhöht werden, ohne dass die Leistungseinheit kostenintensiv ver-
größert werden muss. Deswegen können sie für längere Speicherdauern bis zu einem Tag ge-
nutzt werden.251 Außerdem ist die Anfahrtszeit einer Anlage sehr kurz, sie kann innerhalb von 
wenigen Millisekunden hochgefahren werden. Wirkungsgrade liegen bei ca. 80%.252 Die Speiche-
rung ist nicht standortspezifisch und ist auf Grund dessen weit verbreitet und wird in vielen An-
wendungen eingesetzt.253 Bei Redox-Flow-Batterien auf Basis von Vanadium ist der Vorteil, dass 
bei einem unerwünschten Transportvorgang durch die Membran keine Verunreinigung der 
Elektrolyte stattfinden kann.254 Die Folge ist lediglich eine ungewollte reversible Entladung.255 
Der Vorteil von Vanadium-Brom-Batterien ist eine höhere Energie- und Leistungsdichte als bei 
dem Vanadium-System. Dieses befindet sich derzeit allerdings noch in Entwicklung.256 Nachteilig 
bei Redox-Flow-Batterien ist allerdings, dass sie für einige Materialien mit hohen Kosten ver-
bunden sind. Das kann zu hohen Wartungskosten führen. Außerdem werden zusätzlich Senso-
ren und Pump- und Druckflusssteuerungsmechanismen benötigt.257 Darüber hinaus können bei 
der Verwendung unterschiedlicher Elektrolytlösungen Verunreinigungen, während der Trans-
portprozesse durch die Membran entstehen, was zu einer Reduzierung der Lebensdauer führen 
kann.258 Des Weiteren hat dieses Speichersystem eine vergleichsweise geringe Energie- und 
Leistungsdichte, da die Löslichkeit der verwendeten Redox-Paare in den Elektrolyten begrenzt 

 

248 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 256. 
249 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 167. 
250 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 4. 
251 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH KRESSE - Kritische mineralische Ressourcen und Stoffströme bei der 

Transformation des deutschen Energieversorgungssystems, 2014, S. 97.  
252 Deutsche Energie-Agentur GmbH, dena-Netzstudie II. Integration erneuerbarer Energien in die deutsche Stromversorgung im 

Zeitraum 2015 – 2020 mit Ausblick 2025, 2010, S. 446.  
253 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 3. 
254 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 256.  
255 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 173.  
256 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH 2014, S. 97.  
257 Bernadon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives, 2018, S. 4.  
258 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 174. 
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ist. Vanadium-Systeme belaufen sich auf ca. 6–10 Wh/kg.259 Redox-Flow-Batterien werden we-
gen der geringen Energie- und Leistungsdichte vor allem im stationären Bereich eingesetzt.260 
Zukünftig können Redox-Flow-Batterien genutzt werden, um an mittelgroßen fluktuierenden 
Einspeisern für eine gleichmäßige und sichere Einspeisung zu sorgen oder um bei großen Ver-
brauchern als Lastausgleich zu fungieren.261 Geforscht wird vor allem an der Erhörung der Ener-
giedichte mit Hilfe von Lösungsmittel, damit die Löslichkeit der aktiven Redox-Paare erhöht 
werden kann.262 

Bei Doppelschichtkondensatoren handelt es sich um elektrische Kurzzeitspeicher. Reine elektri-
sche Energie kann nur elektrostatisch über Kondensatoren gespeichert werden.263 Bei den Dop-
pelschichtkondensatoren befindet sich zwischen den Elektroden ein ionenleitfähiger Elektrolyt. 
Auf Grund der Wechselwirkung zwischen Elektronen im Elektronenleiter und Ionen im Elektro-
lyt wird an der Grenzfläche innerhalb des Elektrolyten eine Raumladungszone ausgebildet und 
an der Oberfläche des Elektronenleiters eine Elektronenladung aufgebaut. Dabei handelt es sich 
bei den mit Ladungsträgern gefüllten Schichten um die elektrochemische Doppelschicht. Dop-
pelschichtkondensatoren zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, eine hohe Zyklusstabi-
lität und eine Schnelllade- und Tiefentladefähigkeit aus.264 Die Zykluslebensdauer ist höher als 
bei allen anderen Speichertechnologien.265 Allerdings haben die Doppelschichtkondensatoren 
eine geringe Energiedichte.266 Sie haben darüber hinaus sehr hohe Investitionskosten.267 
Dadurch nehmen sie einen untergeordneten Stellenwert unter den Speichertechnologien ein.268 
Zum Einsatz kommen sie bei Anwendungen, bei denen Strom über kurze Zeiträume gespeichert 
und innerhalb kürzester Zeit wieder abgegeben werden soll.269 Oft haben sie auch eine ergän-
zende Funktion zu Batterien oder Brennstoffzellen, damit Leistungsspitzen abgefangen werden 
können. Bei fluktuierenden Lasten können sie den Ausgleich von Leistungsschwankungen unter-
stützen oder kurzfristig Ausfälle überbrücken. Es wird erforscht, wie die Energiedichte des Sys-
tems gesteigert werden kann. Ein Ansatz sind dabei verbesserte Elektrolyte, der Einsatz von Na-
nostrukturen und die Kombination mit einer batterieähnlichen Elektrode.270  

 

259 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 179. 
260 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 174. 
261 Doetsch et al., Speicherung elektrischer Energie – Technologien zur Netzintegration erneuerbarer Energien, 2009, S. 359.  
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Supraleitende Spulen sind elektrische Kurzzeitspeicher. Sie speichern Energie im Magnetfeld ei-
ner stromdurchflossenen Spule.271 Diese wird mit flüssigem Helium oder flüssigem Stickstoff ge-
kühlt. Ein konstantes Magnetfeld wird durch den Magnetspulenspeicher erzeugt, der mit Gleich-
strom geladen wird.272 Damit der Strom keine Verluste verursacht und sich der Speicher nicht 
entlädt, besteht die Spule aus supraleitendem Material. Die Spule muss auf eine Temperatur un-
terhalb der Sprungtemperatur gekühlt werden. Dabei gibt es Niedertemperatur-Supraleiter bei 
denen die Temperatur unter 4 K liegen muss und Hochtemperatur-Supraleiter, bei denen die 
Temperatur bis zu 77 K betragen kann. Supraleitende Spulen haben eine sehr hohe Leistung von 
1 bis 10 kW/kg, jedoch eine geringe Energiedichte. Darüber hinaus sind sie sehr kostenintensiv. 
Sie kommen in Nischenanwendungen wie beispielsweise zur Flickerkompensation oder zur Si-
cherung der Netz- und Spannungsqualität zum Einsatz.273  

Bei der Elektrolyse handelt es sich um eine chemische Langzeitspeicherung. In Wasserstoffspei-
cherkraftwerken wird dem Stromnetz elektrische Energie entnommen und der Elektrolyse zuge-
führt. Wasser wird mit Hilfe von elektrischer Energie in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. An-
schließend wird der produzierte Wasserstoff verdichtet und gespeichert. Nun ist es möglich, 
dass er später bedarfsgerecht rückverstromt werden kann. Es können drei Verfahrensarten un-
terschieden werden, die sich besonders in der Art des Ladungsaustauschs unterscheiden. Die al-
kalische Elektrolyse ist am weitesten verbreitet und entwickelt. Dabei dient Kalilauge als Elekt-
rolyt mit einer Konzentration von 20–40%, das in zwei getrennte Tanks gefüllt wird. Dieses 
sorgt für einen Ladungsausgleich zwischen den beiden Elektroden. Indem eine äußere Spannung 
angelegt wird, kann in der Anode Sauerstoff und in der Kathode Wasserstoff produziert werden. 
Bei der Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse erfolgt der Ladungsaustausch durch H+-Pro-
tonen. Getrennt sind Anode und Kathode durch eine Protonenaustauschmembran. Die Elektro-
den bestehen oftmals aus kohlegeträgerten Edelmetallen. Indem eine äußere Spannung angelegt 
wird, kann Wasser- und Sauerstoff erzeugt werden. Bei der Hochtemperatur-Elektrolyse sind 
Kathode und Anode durch eine Membran getrennt, die für O2-Ionen durchlässig ist. Wenn Span-
nung angelegt wird, wandern die O2-Ionen von der Kathode zur Anode. Dadurch kann Sauerstoff 
entstehen. Die Reaktion läuft bei Temperaturen zwischen 800 und 1000°C ab, wodurch Wasser 
endotherm zersetzt werden kann. Der elektrische Energiebedarf kann um bis zu 25% gesenkt 
werden.274 Die Elektrolyse ist vor allem sinnvoll, wenn der Wasserstoff durch Wind- und Solar-
strom gewonnen wird. Elektrolyseure können schnellen Lastschwankungen folgen, außerdem 
kann überschüssige Wind- und Solarenergie dadurch saisonal und langfristig gespeichert wer-
den und beispielsweise durch Verbrennung wieder genutzt werden.275  

Der durch Elektrolyse erzeugte Wasserstoff ist vielfältig nutzbar. Er kann in Tanks gespeichert 
oder transportiert werden und beispielsweise ins Erdgasnetz eingespeist und in Brennstoffzel-
len genutzt werden, um Wärme und Strom zur Verfügung zu stellen. Er kann darüber hinaus als 
Kraftstoff oder in der chemischen Industrie genutzt werden. In Gasturbinen kann er auch direkt 
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verstromt werden.276 Für die Speicherung des Wasserstoffs kommen je nach Anwendung und 
Größenklasse des Wasserstoffspeicherkraftwerks verschiedene Speicherarten in Frage. Für 
großtechnische Speicherkraftwerke ist eine Speicherung in unterirdischen Salzkavernen vorteil-
haft.277 Sie sind technischen dicht, der Wasserstoff wird nicht durch das Steinsalz verunreinigt, 
da dieses inert gegenüber Gasen ist, biochemische Reaktionen zwischen Gas und Sole spielen auf 
Grund der geringen Kontaktfläche kaum eine Rolle und sie eignen sich gut für hohe Ein- und 
Auslagerungsraten.278 Insbesondere in Norddeutschland liegen dafür hohe Ausbaupotenziale 
vor. In Verbindung mit Wind- und Solarparks kommen meist kleinere und dezentrale Speicher 
zum Einsatz. Dafür eignen sich vor allem Druckgasbehälter aus Stahl. Denkbar ist für die mobile 
Anwendung auch eine Speicherung in drucklosem, verflüssigtem Zustand oder durch Einlage-
rung in Metallen, da hier höhere Anforderungen an die Energiedichte vorliegen. Nachteil an der 
Hochtemperatur-Elektrolyse ist die geringe Lebensdauer der Zellen. Sie erreichen nur Lebens-
dauern von bis zu 3500 Stunden. Das ist auf die hohe thermische Belastung und die mechani-
schen Spannungen auf Grund der Temperaturschwankungen zurückzuführen.279 Vorteil an der 
Hochtemperatur-Elektrolyse ist, dass der Elektrizitätsbedarf für die Wasserspaltung mit steigen-
der Temperatur abnimmt. Dieser kann dadurch um bis zu 25 % gesenkt werden. Hochtempera-
tur-Elektrolyse bieten sich beispielsweise bei Kraftwerksprozessen an, wenn Wärme auf einem 
hohem Temperaturniveau zur Verfügung steht.280 Bei der Protonen-Austausch-Membran-Elekt-
rolyse ist von Nachteil, dass die Membran eine geringe Langzeitbeständigkeit und eine einzelne 
Zelle einen kleinen Leistungsbereich aufweist.281 Die Hochtemperatur-Elektrolyse verbraucht 
vergleichsweise wenig Strom. Die Membranelektrolyseure sind kostenintensiv, da sie mit Edel-
metallen arbeiten. Am weitesten verbreitet und am günstigsten ist die alkalische Wasserelektro-
lyse. Sie eignet sich auch für große Anlagen.282 Erstmals sollen auch offshore-Gebiete für die 
Wasserstofferzeugung vergeben werden. Dafür wird durch die Bundesregierung der erste offs-
hore-Windpark ohne Netzanschluss ausgeschrieben, auf dem Wasserstoff produziert werden 
soll und der per Schiff oder Pipeline an Land transportiert wird. Dadurch ist es möglich, dass auf 
See jährlich bis zu 44,2 TWh grüner Wasserstoff produziert werden kann. Die offshore Erzeu-
gung kann somit einen wesentlichen Beitrag zur deutschen Wasserstoffversorgung leisten.283 

Bei Power-to-X handelt es sich um eine chemische Langzeitspeicherung oder um eine Form des 
Lastenmanagements. Es ist eine vielfältige Technologie, um Energie zu speichern. Vor allem eig-
net sie sich dazu im Verkehrs- und Chemiesektor eine Dekarbonisierung zu erreichen, indem 
Märkte für Stromkraftstoffe und stromgenerierte Grundstoffe entstehen.284 Erneuerbare Ener-
gien können beispielsweise in gasförmiger Form (Power-to-Gas) oder flüssiger Form (Power-to-
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Liquid) gespeichert werden und stehen als Energieträger für Strom, Wärme, Chemie und Strom-
kraftstoffe zur Verfügung.285 Als Power-to-Gas wird die Speicherung von Strom in gasförmigen 
Energieträgern bezeichnet, die sich über einen langen Zeitraum und in großen Mengen spei-
chern lassen. Der Energieträger kann aus Wasserstoff oder Methan bestehen. Vorzugsweise han-
delt es sich dabei um Wasserstoff, der durch Elektrolyse aus Wasser und Strom aus erneuerba-
ren Energien gewonnen wurde.286 Dabei kann zwischen Power-to-Gas Strom, Power-to-Gas Mo-
bilität oder Power-to-Gas Wärme unterschieden werden. Im Stromsektor übernimmt Power-to-
Gas Strom die Funktion als Langzeitstromspeicher und Power-to-Gas Mobilität sowie Power-to-
Gas Wärme übernehmen eine Form des Lastenmanagements.287 Die Power-to-X Märkte führen 
durch die Energiespeicher außerhalb des Stromsektors zu einem steigenden Strombedarf und 
tragen zu einer höheren Flexibilität im Stromerzeugungssystem bei. Demnach können sie neben 
ihrem ursprünglichen Nutzen zusätzliche Dienstleitungen am Strommarkt bieten. Batteriespei-
cher und Power-to-X sollten im Takt von Wind und Sonne zum Einsatz kommen, damit ein mög-
lichst hoher Anteil erneuerbarer Energien integriert werden kann. Die Entwicklung der Power-
to-X Märkte ist nur schwer abzuschätzen, da für die Entwicklung Faktoren wie Ressourcenver-
fügbarkeit, Rohstoffpreise und politische Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Voraussicht-
lich werden sich Batteriespeicher und Power-to-X zunächst im Verkehrssektor entwickeln. Al-
lerdings kann sich die Entwicklung auch auf den Stromsektor auswirken, da diese zur Beschleu-
nigung in der technologischen Reife und Verfügbarkeit der Technologien beitragen können. Es 
könnten kostengünstigere Energiespeicher im Lastenmanagement oder Erzeugungsausgleich 
resultieren.288 Festzuhalten ist, dass es sich bei Power-to-X um ein kapitalintensives System han-
delt. Deswegen ist für einen wirtschaftlichen Betrieb eine hohe Auslastung entscheidend.289 
Power-to-Gas hat als Stromspeicher hohe Wirkungsgradverluste von bis zu 70%, deswegen 
kann es den Energietransport über Stromnetze nicht wirtschaftlich ersetzen, sondern lediglich 
ergänzen.290 Power-to-Gas ist für die Bereitstellung gesicherter Leistung geeignet, jedoch kann 
die kontinuierliche Verfügbarkeit wegen der begrenzten Speicherkapazitäten nicht gewährleis-
tet werden.291 Das Gas kann nach der Speicherung flexibel über Gas- oder Blockheizkraftwerke 
rückverstromt werden.292 

Deutlich wird, dass Pumpspeicherkraftwerke, Druckluftspeicher und Elektrolysetechnologien 
wie Power-to-Gas schon jetzt für die Bereitstellung von gesicherter Leistung geeignet sind.293 Es 
handelt sich bei diesen Technologien meist um große, zentral errichtete Langzeitspeicher in 
Form von eigenständigen Anlagen. WEA sind allerdings überwiegend dezentral errichtet und es 

 

285 Stadler et al., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, 2014, S. 295.  
286 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 229.  
287 Stadler et al., Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Integration, 2014, S. 32. 
288 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 21 f.  
289 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 236.  
290 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 44.  
291 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 100.  
292 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 34.  
293 Agora Energiewende, Stromspeicher in der Energiewende. Untersuchung zum Bedarf an neuen Stromspeichern in Deutschland 

für den Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz, 2014, S. 100.  
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bedarf einer kurzfristigen Speicherung, um Fluktuationen auszugleichen. Für die großen Batte-
riespeichersysteme eignen sich vor allem Lithium-Ionen-Batterie oder Natrium-Schwefel-Batte-
rien.294 Damit die Möglichkeit einer Herstellerverantwortung für die Speichersysteme gegeben 
ist, müssen die Speichertechnologien darüber hinaus in einer Verbindung zu den WEA stehen, 
damit sichergestellt werden kann, dass der Strom aus den WEA gespeichert wird. Die Herstel-
ler*innen von WEA liefern die Kurzzeitspeicher häufig mit. Deswegen wird im weiteren Verlauf 
die Eingrenzung auf Kurzzeitspeicher vorgenommen, bei denen die genannten Eigenschaften ge-
geben sind. 

6.3.2 Abfallwirtschaftliche Herausforderungen im Bereich Windenergie 

Für die unterschiedlichen Batteriesysteme ist kein einheitlichen Recyclingverfahren verfügbar, 
da dieses nicht das Recycling der verschiedenen Stoffe in hoher Endqualität sicherstellen 
könnte. Deswegen müssen die Batterien vor den Behandlungsschritten in ihre Batteriesysteme 
sortiert werden.295  

Bleisäurebatterien haben eine bewährte Wiederverwertung und eine hohe Rückgewinnungs-
quote.296 Es existiert ein weltweit etabliertes Recyclingsystem.297 Moderne Recyclingverfahren 
sorgen für eine Wiederverwertung von mehr als 95% der Bestandteile. Außerdem werden 55% 
der Weltproduktion von raffiniertem Blei aus recyceltem Blei hergestellt.298 Problematisch ist 
das Recycling von Bleisäurebatterien aber vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern wie 
Ghana, da es dort teils zu extremen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen führt. Die großen 
Mengen an End-of-Life Gütern sind auf Importe aus den Industrieländern und auf den schnell 
wachsenden einheimischen Konsum zurückzuführen.299 Wegen des hohen intrinsischen Materi-
alwerts von Bleisäurebatterien werden sie in Ghana gesammelt und an Zwischenhändler gege-
ben, die diese an Verwertungsbetriebe übermitteln. Sammler und Zwischenhändler sind meist 
Teil des informellen Schrottsektors. Die Batterien werden vom informellen Sektor nicht selbst 
recycelt, sondern an Firmen verkauft, die diese meist ins Ausland exportieren. Exportiert wer-
den die Batterien im trockenen Zustand, die Batteriesäure ist bereits abgegossen, da dadurch 
das Transportgewicht reduziert werden kann. Das Säuremanagement ist problematisch, da bei-
spielsweise Zwischenhändler ermutigt werden, die Batterien bereits zu entleeren. Das geschieht 
meist in unkontrollierter Form am Straßenrand. Batterien, die noch nicht entleert sind, werden 
auf dem Hof der Recyclingfirma manuell mit Äxten oder Macheten gebrochen und entleert. 
Durch diese unvorsichtigen Vorgänge kommt es zu schweren Unfällen. Es mangelt darüber hin-
aus an Arbeits- und Schutzkleidung.300  

 

294 Goldmann et al., Recyclingtechnik, 2016, S. 484.  
295 Goldmann et al., Recyclingtechnik, 2016, S. 486. 
296 Bernardon et al., Technology Roadmap Storage: Energy Storage Perspectives., 2018, S. 4. 
297 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 159.  
298 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 105.  
299 Buchert et al., Recycling global – Best-of-two-Worlds Projekt und Recycling von Blei-Säure-Batterien in Afrika. In: Recycling und 

Rohstoffe, 2015, 123. 
300 Buchert et al., Recycling global – Best-of-two-Worlds Projekt und Recycling von Blei-Säure-Batterien in Afrika. In: Recycling und 

Rohstoffe, 2015, 129 f. 
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Lithium-Ionen-Batterien sind aus Sicht der Ressourcenverfügbarkeit unkritisch.301 Die Recycling-
verfahren sind gut entwickelt, werden ständig verbessert und ermöglichen eine hohe Rückge-
winnung der Hauptkomponenten.302 Wegen der hohen Energiedichte stellen Lithium-Ionen-Bat-
terien allerdings sicherheitstechnische Herausforderungen dar, die sich je nach Lebenszyklus 
unterscheiden. Vordergründig sind hier Gefahren durch mechanische oder thermische Beschädi-
gungen.303 Darüber hinaus geschieht die Gewinnung von Lithium aus Lithiumchlorid, das ge-
sundheitsschädlich ist und das als Begleitstoff reizendes Magnesiumchlorid hat. Von der Produk-
tion von Lithium gehen daher relevante Gefahren aus.304 Die Machbarkeit von stationären Batte-
riespeicher aus Second-Life-Batterien wurden in Pilotprojekten nachgewiesen. Sie bieten großes 
Potenzial an Anwendungsbereichen. Es ist allerdings nicht geklärt, ob ein Hochskalieren ohne 
Förderung umgesetzt werden kann, da die logistische Beschaffung und die Prüfung geeigneter 
und kompatibler Batterien herausfordernd sind. Im Zuge der Recyclingvorbehandlung stellt die 
Erkennung und Sortierung der Lithium-Ionen-Batterien in die Subtypen ein Problem dar, da 
diese nicht ausreichend gekennzeichnet sind. Der Standard zur einheitlichen Kennzeichnung 
nimmt nur eine Unterscheidung in die grundlegenden Batterietypen wie Bleisäure- oder Li-
thium-Ionen-Batterien vor, allerdings fallen unter Lithium-Ionen-Batterien weitere unterschied-
liche Typen wie Lithium-Eisenphosphat oder Lithium-Cobaltoxid, deren Aktivmaterial sich 
grundlegend voneinander unterscheidet. Im Zuge der Demontage werden einfach erreichbare 
und gut recycelbare Bauteile entfernt, damit daraus Wertstoffe wie Stahl, Kupfer, Kunststoffe o-
der Edelmetalle zurückgewonnen werden können. Herausfordernd sind in diesem Schritt ein ho-
her Personal- und Zeitaufwand. Die Recyclingquote für Lithium-Ionen-Batterien liegt derzeit bei 
50%. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diese Zielvorgabe auf 65 oder 70% erhöht wird 
und weitere Zielvorgaben für einzelne Elemente ergänzt werden. Lithium-Ionen-Batterien wei-
sen jedoch Merkmale von Future Waste auf, insbesondere da sie noch nicht für lange Zeit Teil 
des anthropogenen Bestands sind, weswegen Recyclingpfade noch nicht vollständig etabliert o-
der ausgereift sind und sich viele Anlagen erst im Versuchsmaßstab befinden. Lithium-Eisen-
Phosphat-Batterien sind besonders herausfordernd, da die Phosphatverbindungen den Prozess-
ablauf stören und noch keine eigenen Recyclinglösungen für diese Batterietypen bestehen. Auch 
Lithium kann nur schwer zurückgewonnen werden, da es in pyrometallurgischen Prozessen in 
die Schlacke geht. Deswegen sind diese Fälle derzeit Gegenstand der Forschung.305  

Bei Lithium-Schwefel-Batterien wird die Sicherheit des Batterietyps als kritisch angesehen, da 
das metallische Lithium nicht in Kontakt mit der Feuchte der Luft kommen darf. Aufgrund des-
sen wird an einem sicheren Einschluss des Lithium-Metalls gearbeitet. Darüber hinaus liegen die 
Schmelzpunkte der Elektrodenmaterialen eng beieinander und der Kontakt der Werkstoffe im 

 

301 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH, KRESSE - Kritische mineralische Ressourcen und Stoffströme bei der 
Transformation des deutschen Energieversorgungssystems, 2014, S. 29. 

302 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 107.  
303 Nigl et al., Lithium-Ionen-Batterien – Kreislaufwirtschaftliche Herausforderungen am Ende des Lebenszyklus und im Recycling, 

2021, S. 145. 
304 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH, KRESSE - Kritische mineralische Ressourcen und Stoffströme bei der 

Transformation des deutschen Energieversorgungssystems, 2014, S. 238 f. 
305 Nigl et al., Lithium-Ionen-Batterien – Kreislaufwirtschaftliche Herausforderungen am Ende des Lebenszyklus und im Recycling, 

2021, S. 146 f. 
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geschmolzenen Zustand muss vermieden werden. Lithium-Schwefel-Batterien sind aus sicher-
heitstechnischer Sicht folglich als kritisch anzusehen.306 Dem muss zukünftig konstruktiv oder 
chemisch entgegengewirkt werden. 

Lithium-Luft-Batterien können sehr kompakt gebaut werden und können kostengünstige Materi-
alressourcen genutzt werden. Außerdem sind die Umweltwirkungen der verwendeten Materia-
lien gering. Die Systeme werden allerdings nur geringe Leistungsdichten aufweisen. Deswegen 
wird es erforderlich sein, dass die Batteriesysteme teilweise mit Hochleistungsbatterien hybridi-
siert werden. Lithium-Luft-Batterien sind sehr sensibel bezüglich hoher Temperaturen und ho-
her Luftfeuchte. Deswegen muss ein Kontakt des metallischen Lithiums mit der Luftfeuchte ver-
mieden werden.307 Die Sicherheit der Lithium-Schwefel-Batterie wird deswegen als kritisch ein-
gestuft.308  

Natrium-Schwefel-Batterien haben wegen der eingesetzten Materialien wie Edelstahl, Nickel, Ei-
sen, Salz und Keramik eine hohe und effektive Wiederverwertbarkeit. Sie sind außerdem eine 
sichere Technologie, die keine toxischen Komponenten oder Umgebungsemissionen aufweist.309  

Das Recycling von Zink-Luft-Batterien konzentriert sich vor allem auf die Verwertung des Zinks. 
Dieses verdampft bei relativ niedrigen Temperaturen, weswegen eine metallurgische Verfah-
renstechnik verwendet werden kann.310 Zink ist nicht toxisch, kostengünstig und außerdem las-
sen sich höhere Stromdichten realisieren.311  

Für das System auf Basis von Vanadium bei Redox-Flow-Batterien ist die Rohstoffversorgung als 
kritisch anzusehen. Bei Vanadium handelt es sich um ein wichtiges Legierungselement und es 
existieren nur drei relevante Förderländer, weswegen eine große Nutzungskonkurrenz be-
steht.312 Zusätzlich ist Vanadium zwar kein gefährlicher Stoff, in der Redox-Flow-Batterie wird 
er allerdings als Oxid eingesetzt. Dieses ist giftig, reproduktionstoxisch, keimzellenmutagen und 
stark wassergefährdend. Deswegen können die Redox-Flow-Batterien auf Basis von Vanadium 
als umwelt- und gesundheitsgefährdend eingestuft werden.313 Aus Abfallperspektive ist von ih-
rer Verwendung deswegen abzuraten. 

Zu Schwungrädern, Doppelschichtkondensatoren und supraleitenden Spulen sind keine abfall-
wirtschaftlichen Herausforderungen bekannt.  

6.4 Umsetzungsmöglichkeiten einer erweiterten Herstellerverantwortung 
Die etwa 30.000 landgestützten WEA in Deutschland werden in den kommenden Jahren sukzes-
sive das Ende ihrer genehmigungstechnischen (Betriebsdauer in der Regel 20 Jahre) oder wirt-
schaftlichen Lebensdauer (teilweise früher) erreichen. Sie müssen dann zurückgebaut oder 
durch neuere Anlagen höherer Leistung ersetzt werden. Außerdem erlangen Speichersysteme in 

 

306 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 176.  
307 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 165.  
308 Wietschel et al., Energietechnologien der Zukunft. Erzeugung, Speicherung, Effizienz und Netze, 2015, S. 176.  
309 Doetsch et al., Electric Energy Storage - IEA ECES26 Future Energy Storage Demand, 2015, S. 110.  
310 Goldmann et al., Recyclingtechnik, 2015, S. 488.  
311 Energie-Forschungszentrum Niedersachsen, Studie Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit., 2013, 

S 45 f. 
312 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH, KRESSE - Kritische mineralische Ressourcen und Stoffströme bei der 

Transformation des deutschen Energieversorgungssystems, 2014, S. 29.  
313 Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH, KRESSE - Kritische mineralische Ressourcen und Stoffströme bei der 

Transformation des deutschen Energieversorgungssystems, 2014, S. 239.  
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Verbindung mit WEA eine zunehmende Bedeutung für das Stromsystem. Beim Rückbau der 
WEA und der Stromspeicher muss dafür gesorgt werden, dass die anfallenden Aggregate, Stoffe 
und Materialien einer sinnvollen Vorbereitung zur Wiederverwendung, einer Aufarbeitung zu 
Sekundärrohstoffen (=Recycling), oder einer umweltfreundlichen Entsorgung als Abfall oder ggf. 
als gefährlicher Abfall zugeführt werden.  

Die hierbei erforderlichen Arbeiten sind anlagenspezifisch; sie hängen von der Bauart der jewei-
ligen Anlage, ihrer Größe und dem Demontage- und Verwertungskonzept ab. Letzteres erfordert 
möglichst genaue Kenntnisse über die Anlage, ihren Aufbau, die verwendeten Materialien, Ag-
gregate, genutzte gefährliche Stoffe und sehr viele weitere Details. Die Anlagen haben in den 
letzten Jahrzehnten eine rasche Innovation hinter sich, so dass sich viele stark voneinander un-
terscheiden. Vermutlich setzt sich dieser Trend auch künftig fort. Auch die Kurzzeitspeicher un-
terscheiden sich in ihren Materialzusammensetzungen stark voneinander.  

Genaue Kenntnisse haben üblicherweise Planer*innen und Errichter*innen einer Anlage; diese 
sind meist nicht detaillierter dokumentiert und unterliegen meist dem Schutz von Betriebsge-
heimnissen. Die letzten Betreiber*innen der Anlage verfügen in der Regel nicht über derartiges 
Detailwissen und können es sich auch nicht nachträglich beschaffen, entweder weil die Er-
bauer*innen der Anlage nicht mehr existieren, oder nicht bereit sind, ihre Betriebsgeheimnisse 
offen zu legen.  

Selbst sehr lukrative Betriebe versuchen am Ende einer Investition, möglichst Folgekosten zu 
sparen; das heißt, bei der Entsorgung billigere Möglichkeiten zu erwägen oder in Kauf zu neh-
men. Im Abfallbereich gibt es dafür oftmals Erfüllungsgehilfen. In Einzelfällen ist sogar denkbar, 
dass die Betreiber*innen einer WEA durch Insolvenz versucht, sich aus seiner Verantwortung 
für den Rückbau seiner Anlage zu stehlen.314 Die Aufgabe würde dann den Eigentümer*innen 
des Grundstücks bzw. der Gemeinde und damit der Allgemeinheit zufallen, die über keinerlei 
Anlagenkenntnisse verfügen. Es ist zu besorgen, dass beim Rückbau von WEA erforderliche und 
mögliche hochwertige Verwertungsverfahren mangels genauerer Daten, aber auch aus Gründen 
der Kostenminimierung gemieden und stattdessen „Billiglösungen“ versucht werden. 

Der Rückbau findet bei den im Außenbereich gelegenen Anlagen in meist räumlicher Begren-
zung und im Freien statt. Da gleichwohl eine Getrennthaltung der unterschiedlichen Abfallfrakti-
onen erforderlich ist, ist eine ausgefeilte Logistik notwendig. Eine komplexe Zerlegung – wie 
etwa bei Elektrogeräten in speziellen Aufbereitungsanlagen üblich – ist auf der begrenzten Flä-
che einer WEA schwierig zu bewerkstelligen. 

Für Genehmigung und Aufsicht beim Rückbau von WEA sind meistens lokale Behörden zustän-
dig, die häufig hinsichtlich Umfangs und Ausbildung ihres Personals nicht auf die sie zukommen-
den sporadisch auftretenden Aufgaben geschult und vorbereitet sind. Vor allem die behördliche 
Kontrolle bei den Arbeiten im Außenbereich sind anspruchsvoll und personalintensiv. Dies führt 
zu unterschiedlicher Verwaltungspraxis und in der kritischen Öffentlichkeit zu einem Vertrau-
ensverlust in den Schutz der Umwelt bei WEA generell und deren Stilllegung. 

Gegner*innen von WEA finden neue Argumente gegen neue Anlagen, von denen in naher Zu-
kunft sehr viele und näher an der Wohnbebauung gebaut werden sollen. Angesichts vieler Neu-
bauvorhaben verschärfen sich bestehende Rückbauprobleme zeitversetzt in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten. 

 

314 Ausweislich der durchgeführte Behördenbefragung ist es hierzu im Bereich der befragten Behörden bislang allerdings noch nicht 
gekommen. Aktuell handelt es sich daher um eine noch theoretische Problematik. 
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6.4.1 Leistungen einer Produktverantwortung 

Eine teilweise Lösung geschildeter Probleme könnte durch das Instrument einer Erweiterten 
Hersteller–Verantwortung (Produktverantwortung) gefunden werden: die Hersteller*innen 
müssen hierbei bereits bei der Planung und beim Bau von Neuanlagen die Aspekte der später 
notwendigen Stilllegung oder Ertüchtigung ihres Produktes übernehmen. 

Dies beinhaltet die Erstellung von Plänen und die Dokumentation 

► welche Materialien und Komponenten wo verbaut werden  

► welche externen Zulieferer*innen dafür ausgewählt wurden (die ggf. selbst einer bestehen-
den Herstellerverantwortung unterliegen) 

► inwieweit auf die Vermeidung problematischer Stoffe/Teile (gefährlich oder knappe Res-
sourcen) geachtet wurde 

► wie die Anlage, ihre Komponenten und Materialien später abgebaut, zerlegt und entsorgt 
werden sollten 

► mit welchen Kosten beim späteren Rückbau und der Entsorgung zu rechnen ist 

► als massivstes Element kommt eine rechtlich mögliche Kostenübernahme für den späteren 
Rückbau durch die Hersteller*innen in Frage 

► alternativ möglich wäre eine anteilige Kostenbeteiligung der Hersteller*innen an der Entsor-
gung (vergleichbar der Regelung im Elektro- und Elektronikgerätegesetz) 

► mündelsichere Gewährleistung einer solchen Kostenübernahme (Internalisierung der exter-
nen Kosten in den Verkaufspreis der Anlage)  

► alternativ: möglich auch Beteiligung mehrerer Hersteller*innen für ihre jeweiligen Anlagen 
an zu gründenden Rückbaugesellschaften (vergleichbar dem Modell der Deponie-Manage-
ment Gesellschaft für die Nachsorge bei stillgelegten Deponien unter Verwendung der Rück-
stellungen der früheren Deponiebetreiber*innen) 

► eine weitere mögliche Alternative wäre ein Versicherungsmodell, bei dem die Hersteller*in-
nen einen Grundbetrag einzahlen, die Betreiber*innen der WEA jährliche Beiträge leisten 
und im Rückbau-Fall die Versicherung die anfallenden Gesamtkosten übernimmt 

► für den späteren letzten Betreiber*innen einer Anlage, auch für den Fall, dass die Kommune 
eine Ersatzvornahme veranlassen muss, wäre damit das Wie des Rückbaus und die damit 
verbundenen Kosten grundsätzlich geklärt 

► die Käufer*innen einer Neuanlage können die Qualität des Produkts und die Gesamtkosten 
einschließlich späterer Stilllegung verschiedener Anbieter*innen vergleichen und unkalku-
lierbare Kosten am Ende der Lebenszeit seines Produkts vermeiden  

► statt, dass die Behörden die Höhe einer Rückstellung durch die Betreiber*innen (derzeit 
mühsam und mit regional unterschiedlichen Ergebnissen) kalkulieren und festlegen, ist dies 
eine Aufgabe der Hersteller*innen, die diese Kosten durch vorausschauend kluges Design 
auch minimieren können; die Behörden überprüfen lediglich die Plausibilität und Sicherheit 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

162 

 

6.4.2 Nachteile einer Produktregelung 

Eine gesetzliche Regelung zur Produktverantwortung bei WEA bedeutet eine zusätzliche Belas-
tung der Hersteller*innen, die ohnehin Probleme haben, die geplanten zahlreichen neuen Anla-
gen zu realisieren. 

Zu prüfen wäre, ob eine Kostenübernahme der Hersteller*innen für den späteren Rückbau zwin-
gend erforderlich ist, oder ob es dazu Alternativen gibt. Eventuell würde zunächst die Verpflich-
tung ausreichen, beim Neubau die oben geschilderten genauen Pläne zu erstellen, im Genehmi-
gungsverfahren vorzulegen und den späteren Betreiber*innen in geeigneter Form (Schützen der 
Betriebsgeheimnisse) zur Verfügung zu stellen. Allein dies würde schon zu einer Vereinheitli-
chung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren führen (bundeseinheitliche Regelung 
durch eine Rechtsverordnung des Bundes). Weitere mögliche Inhalte einer Rechtsverordnung 
des Bundes sind im vorangehend beschriebenen Kapitel über die §§ 23-25 KrWG ausführlich mit 
Anwendbarkeit auf WEA dargestellt. 

Vorteilhaft wäre, wenn es gelingt, die Branche der Hersteller*innen zu einer Art Selbstverpflich-
tung im Sinne der Produktverantwortung zu veranlassen. Dazu mag es förderlich sein, wenn die 
Bundesregierung die Arbeit an einer Produktverantwortungsregelung aufnimmt, die ohnehin 
einen größeren Zeitrahmen erfordert. Gleichwohl kann die Botschaft, dass eine staatliche Rege-
lung geplant ist, die Bereitschaft der Firmen befördern, sich über eine freiwillige und eigenver-
antwortliche Regelung zu einigen und damit die Verordnung zu erübrigen. Derartige Selbstver-
pflichtungen der gesamten Windbranche oder einzelner fortschrittlicher Hersteller*innen – die 
auch die später notwendige Stilllegung veralteter Anlagen in ihrem Portefeuille haben, vermag 
diesen zu Wettbewerbsvorteilen im Markt und zu besserer Akzeptanz bei den Bürger*innen ver-
helfen. 

Weniger Erfolg verspricht eine Zielfestlegung durch das Bundesumweltministerium entspre-
chend § 26 KrWG, (siehe weiter oben) da diese nur glaubwürdig und erfolgversprechend wäre, 
wenn die gesamte Branche bereit wäre, derartigen Ziele auch zu folgen. Dann aber erscheint ein 
Branchenabkommen flexibler und schneller realisierbar. 

Zu empfehlen ist eine schlanke, aber bundeseinheitliche Regelung des Anlagenrückbaus, mög-
lichst durch eine freiwillige Lösung durch die Betroffenen selbst; gefördert wird eine solche Lö-
sung durch das Sichtbarmachen einer Zwangsregelung, die meistens üppiger ausfällt als der frei-
willige Weg. 

Verordnung oder Branchenvereinbarung würden jeweils nur für Neuanlagen gelten, die zukünf-
tig errichtet werden. Das wäre zwar wünschenswert, um angesichts erhoffter vieler landgestütz-
ter WEA Probleme mit deren späterer Stilllegung zu vermeiden. Die geschilderten Probleme bei 
den derzeit existierenden rund 30.000 bestehenden Anlagen werden damit aber nicht behoben. 
Eine rückwirkende Regelung für frühere Hersteller*innen auf dem Weg einer Produktverant-
wortung dürfte rechtlich nicht möglich sein. 

Eine gute Lösung für Altanlagen ist aber dringend, denn ansonsten können Umweltprobleme 
entstehen, das Image der Windenergie wird nachhaltig gestört (z.B. wenn Windenergieruinen in 
der Landschaft stehen bleiben oder es gar zu Unfällen bei deren Kollaps kommt), und wenn da-
mit das Idealbild der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ausgerechnet beim Vorzeigemodell er-
neuerbarer Energie durch WEA beschädigt wird. 
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6.4.3 Verbesserungen für Altanlagen 

Bei Einführung der Produktverantwortung können die Hersteller*innen nicht dazu gezwungen 
werden, sich rückwirkend bei bestehenden Anlagen um deren Rückbau zu kümmern. Auch kön-
nen diese Hersteller*innen nicht rechtlich gezwungen werden, zumindest die eigentlich notwen-
digen Daten und Informationen bereitzustellen. Ob es gelingt, derartige Bereitschaft für freiwil-
lige Maßnahmen zu wecken – ohne die Möglichkeit für eine drohende Verordnung im Hinter-
grund – bleibt zu bezweifeln. 

Es gibt dann aber die Möglichkeit, die Betreiber*innen der bestehenden und demnächst abzu-
schaltenden Anlagen dazu gesetzlich zu verpflichten, bestimmte Mindestanforderung an den 
Umgang mit ihren Abfällen zu erfüllen. Bisher ist dies eine Aufgabe der Behörden vor Ort, diese 
bei der Stilllegungsgenehmigung nach dem BImSchG zu verlangen und durchzusetzen. 

Eine bundeseinheitliche Regelung erscheint wünschenswert, da bisher offenbar gravierende Un-
terschiede in der Praxis bestehen, etwa ob das Fundament einer WEA vollständig zu entfernen 
ist, oder ob nur bis zu einer bestimmten Tiefe. Entsprechend unterschiedlich dürfte die Behör-
denpraxis in den vielfältigen Aspekten der Getrennthaltung, der Aufbereitung, des Transports 
und der endgültigen Entsorgung aller Bestandteile einer WEA sein. 

Eine Vereinheitlichung auf anspruchsvollem Niveau erscheint auf zwei Wegen möglich. 

Einmal bietet § 10 KrWG die Möglichkeit einer Rechtsverordnung der Bundesregierung, die 
wichtige Anforderungen an die Erzeuger*innen von Abfall (das wären nun nicht die Herstel-
ler*innen der Anlage, sondern die letzten Betreiber*innen) festlegen kann. Dabei gilt es zu be-
achten, dass nicht die gesamte WEA beim Rückbau Abfall ist, allerdings alle Teile und Stoffe, die 
nicht unmittelbar wiederverwendet werden. Hierbei existiert ein Graubereich, wann es sich um 
Gebrauchtgeräte oder um Abfall handelt. Anlagenteile können auch im Falle eines Repowerings 
neue Verwendung finden.  

Wesentliche Elemente einer Rechtsverordnung könnten sein; 

► die Verwertungspflicht der beim Rückbau anfallenden Abfälle nach § 7 KrWG 

► die hochwertige und schadlose Verwertung dieser Abfälle 

► eine getrennte Sammlung bestimmter Abfälle 

► ein Vermischungsverbot 

► eventuell auch entsprechende Anforderungen an die Entsorgung der bei Wartung und Repa-
ratur sowie bei Ertüchtigungsmaßnahmen anfallenden Abfälle 

► Berichtspflichten und Nachweisverfahren. 

Eine alternative Regelung mit ähnlichen Inhalten und ähnlicher Wirkung könnte eine Bundes-
verwaltungsvorschrift im Stil einer Technischen Anleitung (TA) sein, in der festgelegt wird, wie 
der Rückbau und die weitere Entsorgung der dabei anfallenden Abfälle durchzuführen sind. Eine 
Verwaltungsvorschrift ist für alle Behörden verpflichtend und führt zu einer bundesweiten Ver-
einheitlichung des Verwaltungshandelns der Länder und deren untergeordneten Behörden. Da-
mit entfaltet sie eine indirekte Wirkung auf alle von Verwaltungsakten betroffene Kreise der 
Wirtschaft, weil diese eine rechtskonforme Genehmigungen nur dann erhalten, wenn sie die 
technischen Vorgaben auch erfüllen.   
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Typische bisherige Beispiele sind die bekannte TA-Luft und die frühere TA-Siedlungsabfall 
(TASi). Letztere ermöglichte mit einer langen Übergangsfrist von zwölf Jahren, dass letztlich ab 
dem Jahr 2005 die Entsorgung von Siedlungsabfällen in Deutschland einheitlich und umweltver-
träglich gehandhabt wird. Gravierende und teils sachlich nicht gerechtfertigte Länder- oder Pro-
vinz-Praktiken wurden abgestellt. Europäische Regelungen folgten. 

Sowohl eine Rechtsverordnung wie eine Verwaltungsvorschrift würden eine Anhörung der be-
teiligten Kreise voraussetzen und eine Zustimmung der Länder im Bundesrat. Damit werden 
wichtige Erfahrungen der Betroffenen und vor allem die Vollzugspraxis der Länder berücksich-
tigt. 

6.5 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlung 
Nach Auffassung der Verfasser*innen dieses Beitrages wird zum weiteren Vorgehen beim Rück-
bau von WEA vorgeschlagen: 

Die zuständigen Stellen sollten mit der Branche der WEA-Hersteller*innen über deren Bereit-
schaft zum Abschluss einer Branchenvereinbarung zur Übernahme einer weitreichenden Pro-
duktverantwortung verhandeln. 

► Parallel könnte die Bundesregierung mit der Vorbereitung einer Rechtsverordnung zur Pro-
duktverantwortung bei WEA starten. 

► Für die bestehenden Altanlagen könnte die Bundesregierung Regelungen zur Gestaltung de-
ren Rückbaus auf der Grundlage einer Rechtsverordnung nach § 10 KrWG treffen. Alternativ 
könnte eine Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundes, etwa als Technische Anleitung-
WEA, in Angriff genommen werden. 

► Über sämtliche Vorhaben sollte der Bund in der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) alsbald die Kooperation und Zustimmung der Länder ausloten. 

► Im Rahmen der Konsultationen mit der Europäischen Kommission ließe sich weiter eruie-
ren, ob und inwieweit die EU zu einer europäischen Regelung bereit ist oder dazu bereits 
Voruntersuchungen gestartet hat. 
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https://windeurope.org/intelligence-platform/product/decommissioning-of-onshore-wind-turbines/
http://wupperinst.org/de/projekte/details/wi/p/s/pd/38/
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A Anhang (Behördenbefragung) 

A.1 Konzeption der Behördenbefragung  

Die behördlichen Erfahrungswerte wurden durch fragebogenbasierte Abfragen erhoben. Getra-
gen von dem Zweck des vorliegenden Forschungsvorhabens, Bereiche beim Rückbau und Recyc-
ling von WEA zu ermitteln, die einer behördlichen Überwachung bedürfen und/oder in denen 
verbindliche Anforderungen sinnvoll sind, erfolgte die Befragung mit folgenden Zielen:  

► Erfahrungen/Genehmigungspraxis beim Rückbau von WEA 

► Regelungsbedarf aus Sicht der Behörden 

► Praktische Schwierigkeiten bei Genehmigung und Überwachung des Rückbaus von WEA 

► Eignung technischer Regelungen für den Rückbau 

Um diese Informationen zu erhalten, wurde auf Grundlage theoretischer Vorüberlegungen ein 
Fragebogen konzeptioniert. Die Gestaltung des Fragebogens erfolgte dabei anknüpfend an die 
eigenen Erfahrungen der Autor*innen, den im UBA Text 117/2019 dargelegten Erkenntnisse 
und insbesondere auf Grundlage der Ergebnisse einer Auswertung der parlamentarischen An-
fragen im Bund und den Ländern zum Themenbereich des Rückbaus und Recyclings von WEA. 
Die parlamentarischen Anfragen wurden für den Zeitraum der zurückliegenden 30 Jahre ausge-
wertet, soweit die online verfügbaren Parlamentsdatenbanken diesen Zeitraum abdeckten.   

Die so gefundenen Erkenntnisse wurden in Fragen überführt und in neun Fragegruppen katego-
risiert. Jeder dieser Gruppen wurden dabei eine der nachfolgend wiedergegebenen übergeord-
nete Leitfrage zugeordnet: 

► Fragegruppe 1: Welche Erfahrungen bestehen hinsichtlich der Verlängerung der Betriebs-
dauer von WEA? 

► Fragegruppe 2: Ist der tatsächliche Rückbau der WEA (finanziell) sichergestellt? 

► Fragegruppe 3: Welche Anforderungen und Vorgaben für den Rückbau bestehen seitens der 
Behörden? 

► Fragegruppe 4: Wie wird bzw. wurde der Rückbau durchgeführt? 

► Fragegruppe 5: Wie und an welchen Stellen erfolgt eine behördliche Überwachung des Rück-
baus? 

► Fragegruppe 6: Wie gestaltet sich die Übermittlung rückbaurelevanter Informationen? 

► Fragegruppe 7: Wird die umweltgerechte Entsorgung von WEA (ohne Rotorblätter) behörd-
lich überwacht? 

► Fragegruppe 8: Welche Kosten verursacht der Rückbau von WEA in Zukunft? 

► Fragegruppe 9: Wo liegen aus Sicht der Behörde aktuelle Probleme beim Rückbau von WEA 
und welche Maßnahmen wären wünschenswert? 

Der für die Behördenbefragung genutzte Fragebogen findet sich unter Anhang A.3  
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A.2 Durchführung der Befragung und Umfang der Rückmeldungen  

Erreicht werden sollte durch die Befragung ein bundeslandübergreifendes, möglichst repräsen-
tatives Bild der behördlichen Erfahrungen. Aus diesem Grund wurde der Fragebogen einerseits 
an die 16 Landesministerien (LAI-Verteiler) versendet. Darüber hinaus erfolgte der Versand an 
verschiedene nach dem Immissionsschutzrecht zuständigen Genehmigungsbehörden aus allen 
Bundesländern. Die Auswahl der befragten Genehmigungsbehörden erfolgte dabei in zwei 
Schritten. Im ersten Schritt wurden die Bundesländer ermittelt, in denen die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigungsbehörde für WEA auf (Regierungs-)Bezirksebene oder Landesebene 
angesiedelt ist. In diesen Bundesländern wurde der Fragebogen an alle Genehmigungsbehörden 
versendet. Soweit die Zuständigkeit für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für WEA 
in einigen Bundesländern auf Ebene der Landkreise liegt, wurden in diesen Bundesländern je 
drei Behörden angeschrieben. Um auch hier ein möglichst präzises Bild zu erhalten, wurden die 
Behörden so gewählt, das je Bundesland zum einem zwei Landkreise angeschrieben wurden, in 
denen vergleichsweise viele WEA errichtet sind. Zum anderen wurde ein weiterer Landkreis an-
geschrieben, in dem wenige WEA errichtet wurden. Insgesamt wurden so 36 Genehmigungsbe-
hörden ermittelt und befragt. 

Aufgrund der ersten Rückmeldungen der Behörden, wonach diese diverse der abgefragten Infor-
mationen nicht bereitstellen können, wurde die Befragung auf Bauaufsichtsbehörden erweitert.  

Über die unmittelbar befragten Behörden hinaus, wurde der Fragebogen durch einzelne der an-
geschriebenen Ministerien an die nachgelagerten Behörden mit der Bitte um Beantwortung wei-
tergeleitet. Hierdurch hat der Fragebogen eine sehr weitgehende Verbreitung erfahren. Das ge-
naue Ausmaß der Verbreitung ist für die Autor*innen nicht zu ermitteln, weshalb keine Aussa-
gen zur Rücklaufquote getroffen werden kann.  

Fest steht, dass insgesamt 101 inhaltliche Rückmeldung von Behörden aus nahezu allen Bundes-
ländern eingegangen sind. Bei 86 dieser Rückmeldungen war der Fragebogen (teilweise) ausge-
füllt.  Da den befragten Behörden eine anonyme Veröffentlichung der gemachten Aussagen zuge-
sichert wurde, werden diese nicht im Detail benannt.  



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

170 

 

A.3 Fragebogen  
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B Anhang (Branchenbefragung) 

B.1 Konzeption der Branchenbefragung 

Ergänzend zur arbeitspaketübergreifenden Behördenbefragung ist im Rahmen des Kapitels 4 
eine Befragung der Abbruch- und Rückbaubranche, der Entsorgungs- und Recyclingbranche so-
wie von Hersteller*innen durchgeführt worden. Diese Befragung wurde, anders als die Behör-
denbefragung, als Online-Befragung mit dem Befragungs-Tool LimeSurvey erarbeitet und ver-
sendet. Bei der Online-Befragung handelt es sich um eine „internetbasierte Befragungsmethode“. 
Diese bietet im Vergleich zur schriftlichen Befragung, die per Mail versendet wird, neue und in-
novative Möglichkeiten bei der Ausgestaltung der Fragen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich diese 
Art der Befragung schneller realisieren lässt und über eine wesentlich kürzere Durchführungs-
zeit verfügt. Darüber hinaus sind die Daten sofort auf dem Server verfügbar und müssen für die 
Auswertung nicht zusätzlich aufgearbeitet und übertragen werden.  

Durch die Branchenbefragung soll insbesondere der Informationsfluss seitens der Abbruch- und 
Rückbauunternehmen, der Entsorgungs- und Recyclingunternehmen sowie der Hersteller*innen 
untersucht werden. Konkreter erfolgte die Branchenbefragung mit folgenden Zielen: 

► Relevante Informationen für den Rückbau und das Recycling  

► Sensibilität relevanter Informationen für den Rückbau und das Recycling 

► Priorisierte Methoden der Informationsweitergabe und Archivierung 

Die Methode der Befragung wurde, wie auch bei der Behördenbefragung, gewählt, um einen 
möglichst umfassenden Einblick in die Rückbaupraxis zu erhalten und im Idealfall einen Quer-
schnitt innerhalb der Akteur*innengruppen bilden zu können.  

Die Branchenbefragung teilt sich in 5 Themenblöcke auf, wie in der folgenden Tabelle darge-
stellt. Der erste Themenblock umfasst Angaben zu allgemeinen Informationen und Vorerfahrun-
gen in Bezug auf den Rückbau von WEA. Der Zweite Fragebogen bezieht sich auf Demontagekon-
zepte und Vorbereitungsmaßnahmen, die für den Rückbau und das Recycling der WEA getroffen 
werden müssen. Anschließend wird die Relevanz von anlagenbezogenen Daten erhoben. Im drit-
ten Frageblock werden Informationen bezüglich der Hochbauten abgefragt. Darauf folgt die Er-
mittlung der Daten, die sich auf die Tiefbauten beziehen. Im letzten und fünften Frageblock wer-
den Ideen für die Zukunft, möglichen Verbesserungsbedarf sowie allgemeine Anmerkungen der 
Befragten ermittelt. 

Frageblock Thema Leitfrage 

1 
Allgemeine Informationen und Vor-
erfahrungen beim Rückbau von 
Windenergieanlagen 

Welche Vorerfahrungen bestehen zum 
Rückbau von onshore-WEA? 

2 Demontagekonzept und Vorberei-
tungsmaßnahmen  Welche Informationen und Kriterien 

werden als Entscheidungsgrundlage für 
die Gestaltung des Rückbauprozesses 
herangezogen, welche Informationen 3 Relevante Informationen der Hoch-

bauten 
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Frageblock Thema Leitfrage 

4 Relevante Informationen der Tief-
bauten 

sind schützenswert und an welchen 
Stellen bestehen Informationsdefizite? 

5 Ideen für die Zukunft und Verbesse-
rungsbedarf 

Wo liegen aus Sicht der Branche aktu-
elle Probleme beim Rückbau von ons-
hore-WEA und welche Maßnahmen 
wären wünschenswert, z.B. Weg der In-
formationsweitergabe? 

Da innerhalb derselben Befragung drei verschiedene Akteur*innengruppen befragt werden, sind 
die Fragen innerhalb der Umfrage anhand der Zugehörigkeit der Akteur*innengruppen ange-
passt worden. Dennoch war bei der Konzeptionierung des Fragebogens von hoher Bedeutung, 
inhaltlich die gleichen Daten zu erheben, sodass Vergleiche innerhalb der verschiedenen Grup-
pen gezogen werden können. 

Der für die Branchenbefragung genutzte Fragebogen findet sich im Anhang 9.3. 

B.2 Durchführung der Befragung und Umfang der Rückmeldungen 

Die Adressat*innen der Branchenbefragung wurden in einem ersten Schritt über die Verbände 
RDRWind e.V., den Deutschen Abbruchverband e.V. sowie den Verband Deutscher Baustoff-Re-
cycling-Unternehmen ermittelt. Ergänzend dazu ist eine Internetrecherche vorgenommen wor-
den, um weitere Akteur*innen zu ergänzen und sicherstellen zu können, dass Adressat*innen 
der Branchenbefragung die nötigen Erfahrungen und Expertisen mitbringen. Daraufhin wurde 
eine Adressliste finalisiert, über die die Umfrage per Mail verteilt worden ist. Darüber hinaus 
wurden die führenden Hersteller*innen, die Windenergieanlagen für den deutschen Markt pro-
duzieren, kontaktiert. Die Abbruchbranche, die ihren Fokus auf den Rückbau von WEA gelegt 
hat, sowie die Branche, die sich mit der Entsorgung und dem Recycling von WEA befasst, ist auf-
grund der Anzahl der bisher rückgebauten onshore-WEA überschaubar, was dazu führt, dass 
sich die Anzahl der am Ende kontaktierten Unternehmen und Akteur*innen auf etwa 30 beläuft.  

Von diesen konnten zehn (teilweise) ausgefüllte Rückmeldungen erzielt werden. Davon stam-
men vier dieser Rückmeldungen von Abbruch- und Rückbauunternehmen, vier Rückläufer von 
Unternehmen, die sich mit der Entsorgung und dem Recycling von onshore-WEA beschäftigen, 
und restliche zwei Rückmeldungen von Hersteller *innen. 
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B.3 Fragebogen 

 
 

 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

178 

 

 

 
 

 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

179 

 

 

 
 

 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

180 

 

 

 
 

 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

181 

 

 

 
 

 
 



TEXTE Entwicklung eines Konzepts und Maßnahmen zur Sicherung einer guten Praxis bei Rückbau und Recycling von 
Windenergieanlagen – Abschlussbericht 

182 

 

 


	Inhaltsverzeichnis 
	Abbildungsverzeichnis 
	Tabellenverzeichnis 
	Abkürzungsverzeichnis 
	Zusammenfassung 
	Summary 
	1 Hintergrund und Zielsetzung des Forschungsvorhabens 
	2 Status quo für Rückbau und Recycling 
	2.1 Bundesrechtliche Regelungen zum Rückbau und Recycling von WEA 
	2.1.1 Vorgaben zum Rückbau 
	2.1.1.1 Das BImSchG und der Rückbau von WEA 
	2.1.1.2 Das BauGB und der Rückbau von WEA 
	2.1.1.3 Das BBodSchG und der Rückbau von WEA 

	2.1.2 Vorgaben zur Entsorgung anfallender Abfälle 
	2.1.2.1 Abfallrechtliche Grundpflicht und Entsorgungsverantwortung 
	2.1.2.2 Allgemeine Vorgaben zur Entsorgung von Abfällen 
	2.1.2.3 Getrennthaltung und spezifische Regelungen für einzelne Abfallfraktionen 
	2.1.2.4 Behördliche Überwachungsmöglichkeit der Abfallentsorgung 


	2.2 Länderspezifische Regelungen zum Rückbau und Recycling von WEA 
	2.2.1 Regelungen in Gesetzen und Verordnungen 
	2.2.2 Regelungen in Verwaltungsvorschriften (Erlasse) 
	2.2.2.1 Zur Rückbauverpflichtung 
	2.2.2.1.1 Definition und Anwendung der gesetzlichen Rückbauverpflichtung 
	2.2.2.1.2 Festlegung der Rückbauverpflichtung 
	2.2.2.1.3 Umfang der Verpflichtungserklärung 
	2.2.2.1.4 Rechtliche Sicherstellung der Rückbauverpflichtung 
	2.2.2.1.5 Durchsetzung der Verpflichtung 

	2.2.2.2 Zur Sicherheitsleistung 
	2.2.2.2.1 Sicherheitsleistung als Nebenbestimmung 
	2.2.2.2.2 Art der Sicherheitsleistung 
	2.2.2.2.3 Höhe/Berechnung der Sicherheitsleistung 
	2.2.2.2.4 Ausnahmen zur Festsetzung 
	2.2.2.2.5 Begünstigte der Sicherheitsleistung 

	2.2.2.3 Zur Art und Weise des Rückbaus 
	2.2.2.3.1 Definition des Rückbaus 
	2.2.2.3.2 Vorgaben zum Umfang des Rückbaus 



	2.3 Erfahrung und Bewertung aus der (behördlichen) Praxis 
	2.3.1 Anträge auf Verlängerung der Betriebsdauer und Untersagungsverfügungen? 
	2.3.2 Ist der Rückbau von WEA (finanziell) sichergestellt? 
	2.3.3 Werden rückbaurelevante Informationen ausgetauscht? 
	2.3.4 Wird die umweltgerechte Entsorgung von WEA behördlich überwacht? 
	2.3.5 Erwartungen an die zukünftigen Rückbaukosten 
	2.3.6 Aktuelle Probleme und wünschenswerte Maßnahmen 


	3 Berechnungsformeln für Sicherheitsleistungen 
	3.1 Aktuelle Praktiken bei der Berechnung von Sicherheitsleistungen in Deutschland und Europa 
	3.1.1 Vorgehensweise bei der Analyse von Sicherheitsleistungen 
	3.1.2 Ergebnisse und Übersicht der aktuellen Berechnungsansätze 
	3.1.3 Kategorisierung der Berechnungsansätze 
	3.1.3.1 Nach Investitionskosten 
	3.1.3.2 Nach Leistung 
	3.1.3.3 Nach Nabenhöhe 
	3.1.3.4 Nach sonstigen Ansätzen 


	3.2 Tatsächliche Investitions- und Rückbaukosten 
	3.2.1 Vorgehensweise bei der Ermittlung der tatsächlichen Investitions- und Rückbaukosten 
	3.2.2 Kategorisierung der Investitions- und Rückbaukosten 
	3.2.2.1 Nach Leistung (Kategorien L1, L2 und L3) 
	3.2.2.2 Nach Nabenhöhe (Kategorien N1, N2 und N3) 

	3.2.3 Berechnungsformeln für die Bewertung 
	3.2.4 Bewertung der Berechnungsformeln 
	3.2.4.1 Nach Leistung (Kategorien L1, L2 und L3) 
	3.2.4.2 Nach Nabenhöhe (Kategorien N1, N2 und N3) 
	3.2.4.3 Gesamtbewertung über alle Anlagenkategorien (L1, L2, L3, N1, N2 und N3) 


	3.3 Handlungsempfehlungen zur Sicherung einer guten Rückbaupraxis 
	3.3.1 Grundsätze der Berechnungspraxis 
	3.3.2 Handlungsempfehlungen zur determinierenden Berechnungsgröße 
	3.3.3 Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Kostensteigerungen 
	3.3.4 Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Sicherheitsleistung 


	4 Herstellerinformationen für den Rückbau 
	4.1 Befragungsergebnisse 
	4.1.1 Vorerfahrungen zum Rückbau von Windenergieanlagen 
	4.1.2 Herstellerinformationen für den Rückbau 
	4.1.3 Verfügbarkeit von Herstellerinformationen für der Rückbau 
	4.1.4 Sensibilität von Herstellerinformationen 
	4.1.5 Wege der Informationsweitergabe 
	4.1.6 Genehmigung und spezielle Erlaubnisse 
	4.1.7 Anforderungen an ein Rückbaukonzept 
	4.1.8 Herausforderungen und Wünsche der Behörden 
	4.1.9 Schlussfolgerungen aus den Befragungsergebnissen 

	4.2 Möglichkeiten der Informationsweitergabe und Archivierung 
	4.2.1 Informationen für den Rückbau als Teil der Anlagengenehmigung 
	4.2.2 Informationen für den Rückbau durch den Eintrag in das Marktstammdatenregister 
	4.2.3 Informationen für den Rückbau als Teil der Dokumentation der technischen Betriebsführung 
	4.2.4 Informationsstandard als ein Dienstleistungsangebot der Hersteller*innen 

	4.3 Der Ablauf eines nachhaltigen Rückbaus 
	4.3.1 Vorbereitungsmaßnahmen 
	4.3.1.1 Planung eines Rückbauvorhabens und Erstellung eines Lastenhefts 
	4.3.1.2 Erstellung eines Schadstoffgutachtens 
	4.3.1.3 Rückbaugenehmigung und Rückbauanzeige vor den regionalen Behörden sowie dem Marktstammdatenregister 
	4.3.1.4 Absicherung und Einrichtung der Baustelle 
	4.3.1.5 Stilllegung, Trennung vom Netz und Entfernung von Verkabelungen 
	4.3.1.6 Entfernung Betriebsflüssigkeiten und sonstiger Gefahrenstoff 
	4.3.1.7 Vorbereitung und Einsatz von Krantechnik 
	4.3.1.8 Lösen von Verbindungselementen 
	4.3.1.9 Trennung von Spannlitzen 

	4.3.2 Rückbau von Hochbauten der Windenergieanlage 
	4.3.2.1 Demontage von Rotorblättern und Nabe 
	4.3.2.2 Demontage des Maschinenhauses 
	4.3.2.3 Demontage des Turms 
	4.3.2.4 Demontage von Elektrogeräten 

	4.3.3 Rückbau von Tiefbauten der Windenergieanlage 
	4.3.4 Rückbau von Nebenanlagen 
	4.3.5 Rückbau der Baustelle und Renaturierung 
	4.3.6 Wiederverwendung, Recycling und Beseitigung der Komponenten/Materialien 

	4.4 Handlungsempfehlung 

	5 Empfehlungen an die überwachenden Behörden 
	5.1 Klare Zuweisung der behördlichen Zuständigkeiten 
	5.1.1 Bündelung der Überwachungszuständigkeiten bei der Immissionsschutzbehörde (Empfehlung) 
	5.1.2 Errichtung einer Stabsstelle in den Ländern (Alternative) 
	5.1.3 Verbindliche Regelungen zum Informationsfluss zwischen den Behörden (Mindestumsetzungsbedarf) 

	5.2 Einheitliche Definition von „Rückbau“ als Handlungshilfe 
	5.2.1 Anforderungen an die Definition 
	5.2.2 Gesetzliche Verankerung in § 249 BauGB 

	5.3 Muster für Nebenbestimmungen zum Rückbau 
	5.4 Einheitliche Berechnungsgrundlage für die Sicherheitsleistung 
	5.5 Herstellerinformationen und Rückbaukonzept 
	5.6 Etablierung eines Informationsstandards 

	6 Herstellerverantwortung 
	6.1 Der gesetzliche Rahmen für die Produktverantwortung 
	6.2 Erfahrungen mit der bisherigen Anwendung der Produktverantwortung 
	6.2.1 Altöl 
	6.2.2 Batterien 
	6.2.3 Elektroaltgeräte 
	6.2.4 Verpackungen 
	6.2.5 Altautos 
	6.2.6 Anwendbarkeit der bisherigen Produktregelungen auf Windenergieanlagen 

	6.3 Entwicklungspotenzial von Speichersystemen 
	6.3.1 Übersicht relevanter Speichersysteme 
	6.3.2 Abfallwirtschaftliche Herausforderungen im Bereich Windenergie 

	6.4 Umsetzungsmöglichkeiten einer erweiterten Herstellerverantwortung 
	6.4.1 Leistungen einer Produktverantwortung 
	6.4.2 Nachteile einer Produktregelung 
	6.4.3 Verbesserungen für Altanlagen 

	6.5 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlung 

	7 Quellenverzeichnis 
	A Anhang (Behördenbefragung) 
	A.1 Konzeption der Behördenbefragung 
	A.2 Durchführung der Befragung und Umfang der Rückmeldungen 
	A.3 Fragebogen 

	B Anhang (Branchenbefragung) 
	B.1 Konzeption der Branchenbefragung 
	B.2 Durchführung der Befragung und Umfang der Rückmeldungen 
	B.3 Fragebogen 




